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Teil I 

Grundlagen 

l. Einführung 

1.1. Zum Thema 

Das Selbstverständnis unserer Gesellschaft ist individualistisch, ebenso wie 
das aller Gesellschaften mit demokratischen und rechtsstaatliehen Verfassun-
gen. Dies bedeutet nicht, daß alle Mitglieder solcher Gesellschaften "Individua-
listen" sind oder sein sollen. Es ist vielmehr eine Kennzeichnung des politischen 
Selbstverständnisses der Gesellschaft: Bezugspunkt aller Urteile, die über das 
Handeln öffentlicher Entscheidungsträger, über die verbindlichen Regeln des 
Handeins und über die politischen Institutionen selbst gefallt werden, ist das 
Individuum, der einzelne Mensch. Ein solches individualistisches Selbstver-
ständnis einer Gesellschaft enthält zwei Entscheidungen: Zum einen die Ent-
scheidung, andere Maßstäbe als solche, die auf das Befinden der Gesellschafts-
mitglieder Bezug nehmen, nur dann als legitim zu erachten, wenn sie selbst 
prinzipiell auf Feststellungen über individuelle Situationen zurückgeflihrt wer-
den können. Die Ehre der Nation oder ein jenseits der Individuen verankertes 
Gemeinwohl sind keine zulässigen Bewertungsgrundlagen. Zum anderen ent-
hält dieses Selbstverständnis die Entscheidung, es den Individuen selbst zuzu-
trauen und zuzumuten, darüber zu befinden, was gut für sie ist. Moral ist in 
solchen Gesellschaften zunächst einmal eine Privatangelegenheit 1 • 

Eine solche Grundentscheidung enthält ein Urteil, das kritisiert werden kann 
- sei es, daß man holistische oder kollektivistische Maßstäbe für angemessener 
hält, sei es, daß man keinen Grund sieht, den Individuen die Entscheidung über 
das, was gut für sie ist, prinzipiell selbst zu überlassen. Solche Kritik mag man 
für fragwürdig halten, was die Maßstäbe angeht, die ihr zugrundeliegen. Ohne 
Zweifel jedoch ist sie nicht unzulässig in de~ Sinne, daß sie auf Fehlinterpre-
tationen der Position beruht. Unzulässig in diesem Sinne ist eine andere Form 
der Kritik, auf die gleich hier eingegangen werden soll, um mögliche Mißver-
ständnisse auszuräumen: Die Tatsache, daß der Mensch ohne Gesellschaft nicht 

1 Es genügt, an dieser Stelle auf die ersten Artikel des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland zu verweisen. Vgl. ansonsten nur: Klein (1974), 
bes. pp. 34 f. 
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existieren kann, daß das "Individuum" ohne "Gesellschaft" nicht einmal recht 
gedacht werden kann 2 , ist nicht geeignet, die normative Entscheidung, die 
hinter einer individualistischen Position steht, zu kritisieren. Es geht bei dieser 
Entscheidung ja nicht darum, ob das eine ohne das andere existieren kann, 
sondern darum, welche "Ansprüche" das eine an das andere legitimerweise 
erheben kann. Wie sich zeigen wird 3 , ist es für zumindest eine Variante indivi-
dualistischer Ordnungstheorien gerade die Tatsache gesellschaftlicher Existenz 
des Menschen, die den Grund dafür liefert, Schutz des "Individuums" vor der 
"Gesellschaft" zu fordern; gerade weil die Abhängigkeit das Individuum be-
ständig mit Auslieferung bedroht, muß sich die Gesellschaft, so wird gefordert, 
Schranken auferlegen. Eine solcherart individualistische Position impliziert 
keineswegs die Vorstellung isolierter Monaden, von denen jede an sich selbst 
genug hat, alle anderen als potentielle Bedrohung und allenfalls Mittel zum 
Zweck ansieht. Es ist demnach vorschnell, Konzepte wie "Gesellschaftlichkeit" 
oder auch "Solidarität" gegen den Individualismus als Grundlage des Selbstver-
ständnisses einer Gesellschaft auszuspielen. Zunächst einmal schließt ein sol-
ches Selbstverständnis weder die Anerkennung der Gesellschaftlichkelt mensch-
licher Existenz aus noch enthält es ein Vorurteil gegen Werte wie Solidarität. 
Was es verweigert, ist lediglich die "Auflösung" des Individuums in der Gesell' 
schaft. Es ist eine ganz andere Frage, ob die Regeln, die' sich eine Gesellschaft 
zum Schutze des Individuums gibt, dieses zu einem isolierten Dasein verurtef, 
Jen. Kritik an dieser Isolation ist Kritik an diesen Regeln aus Gründen, hinter 
denen selbst ein Interesse arn Individuum steht, aber sie ist keine Kritik arn 
Individualismus. 

Dieser Individualismus, der nicht nur antikollektivistisch ist, sondern auch 
auf individueller Autonomie besteht, macht individuelle Freiheit zur funda-
mentalen Norm der Gesellschaft. Er definiert zugleich, was in solchen Gesell-
schaften als Freiheit gelten soll - nicht die "Einsicht in das Notwendige", 
nicht die Selbstverfertigung des Menschen nach einem vorgegebenen Ideal, son-
dern autonomes, vor Zwang geschütztes Handeln nach je eigenen Maßstäben. 
Mit diesem Konzept der Freiheit entsteht zugleich das Problem der Ordnung: 
Individuelle Freiheit als Kennzeichen der Gesellschaft insgesamt ist nicht denk-
bar ohne Spielregeln, die Schutzzäune zwischen den Individuen errichten. Das 
Ordnungsproblem, das sich in der Folge stellt, besteht in der Suche nach den 
Schranken, den Zäunen, die arn ehesten freiheitlich genannt werden können. 

Die Theorien, die sich dieses Problems annehmen, hier "individualistische 
Ordnungstheorien" genannt, stellen. gewissermaßen die systematische Artiku-

2 So etwa G. Hesse ( 1979), pp. 26 ff., der hieraus eine wenigstens partielle 
Ablehnung einer individualistischen Position herleitet, die sich etwa in seinen 
Folgerungen für Staatsaufgaben niederschlägt: Hier taucht der Rechtsstaat nur 
beiläufig und vor allem in Form von Teilhaberechten auf, die von Meinungs-
freiheit bis zur staatlichen Sozialpolitik reichen (vgl. p. 423). 

3 Vgl. unten Kapitel 6. 
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lation des Selbstverständnisses individualistisch verfaßter Gesellschaften dar. 
Solche Theorien sind es, die weitgehend das Bild bestimmen, das man sich in 
diesen Gesellschaften von der Wirklichkeit macht. Sie spielen ihre Rolle bei 
der Feststellung dessen, was der Fall ist, dessen, was ein Problem genannt wer-
den soll, und dessen, was als Lösung gelten kann. Insofern sind diese Theorien 
"mächtig" und ein unumgänglicher Gegenstand der Diskussion, wenn man sich 
vergewissem will, welche Handlungskurse mit welchen Argumenten in indivi-
dualistischen Gesellschaften vertreten werden können. 

Nun herrscht in demokratischen Marktgesellschaften seit langem, in den 
letzten Jahren zunehmend, eine Situation des begrenzten Konflikts zwischen 
diesen Gesellschaften und ihren "eigenen" Theorien: Genau die Theorien, die 
sich selbst als individualistisch verstehen, beklagen eine Reihe von Entwick· 
lungen, die in den westlichen Demokratien stattfmden. Im einzelnen geht es 
um eine zu ambitionierte Sozialpolitik4

, eine zu aktivistische Konjunktur-
politik5, eine zu hohe Staatsquote am Sozialprodukt 6

, zu viel Behinderung 
individueller Handlungsmöglichkeiten durch Manipulation des Eigentums- und 
des Vertragsrechts'. Hinter allen Anklagen steht die Sorge vor dem- unbe--
absichtigt, mit den besten Vorsätzen eingeschlagenen - "Weg zur Knecht· 
schaft" 8 , zu einer Gesellschaft, in der am Ende alles nur noch "im Namen des 
Staates" 9 geschieht. Manchmal setzt der Vorwurf schon eine Stufe früher an: 
Die Entwicklung müsse nicht nur die Freiheit zerstören, sondern der Staat 
habe es überhaupt niemals ernstlich gewagt, Freiheit sich entwickeln zu las-
sen 10

• 

Sicherlich ist ein solcher Konflikt im eigenen Hause von anderer Qualität 
als der Konflikt, der zwischen einer Marktwirtschaft und denjenigen ihrer 
Kritiker besteht, die aus prinzipiellen Gründen opponieren. Wer den "bürger-
lichen" Rechtsstaat oder die Freiheit auch zum Wettbewerb grundsätzlich 

4 Speziell für die Bundesrepublik vgl. Merklein ( 1980). Für eine Übersicht 
vgl. Lepage ( 1979), bes. Kap. 6. 

s So die "monetaristische" Kritik an einer keynesianisch orientierten 
Wirtschaftspolitik. Vgl. bes. Friedman (1968). 

6 Aus den Anreizen, die demokratische Institutionen mit sich bringen, 
folgern z.B. Buchanan und Tullock (1962), Kap. 10, eine Tendenz nicht nur 
zu einem Wachstum, sondern zu einem "unangemessen" großen Wachstum der 
Staatsausgaben. 

7 Hier erhebt insbesondere die "property-rights-Schule" ihre Stimme. Vgl. 
etwa Demsetz (1967), Furubotn I Pejovich (1974); für die in den USA geführte 
Debatte um "deregulation", die in diesen Zusammenhang gehört, vgl. Feick 
( 1980) und Schultze ( 1977). Für eine Übersicht vgl. wiederum Lepage ( 1979), 
passim. 

s So der Titel der bekanntesten Streitschrift v. Hayeks ( 1944, hier: 1976). 
9 Vgl. v. Mises (1979). 
10 Vgl. Lepage ( 1979), pp. 229 ff. 
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ablehnt, kann ohne allzu große Mühe als ein "externer" Kritiker angesehen 
werden, der sich einer anderen Normgrundlage bedient, mit dem man sich 
daher nicht auseinanderzusetzen, vor dem man sich vielmehr zu schützen hat. 
So leicht kann man es sich mit einer Kritik nicht machen, die nicht nur auf 
einer gleichen Grundlage argumentiert, sondern die sogar den Anspruch er-
hebt, diese Normgrundlage verbindlich interpretieren zu können, besser jeden-
falls als diejenigen, die im politischen Tagesgeschäft stehen. 

Zweifellos ist eine solche Kritik wenigstens streckenweise Bestandteil defen-
siver Bemühungen, bzw. einer Gegenoffensive gegen die gerade in den letzten 
Jahren nachhaltig artikulierte Fundamentalkritik: Behaupten Fundamental· 
kritiker, der Kapitalismus habe sich nicht gewandelt und könne sich nicht 
wandeln, so wird dem hier die Behauptung entgegengesetzt, er habe sich schon 
viel zu weit ·gewandelt, ja noch mehr: Ein großer Teil der von der Fundamen· 
talkritik aufgezeigten Unzuträglichkeiten sei nicht Folge des Kapitalismus, 
sondern Folge seiner ständigen Behinderung 11 • Soweit die Kritik individuali-
stischer Theorien an der Realität demokratischer Industriegesellschaft dem 
Zwecke der Verteidigung dient, stützt sie die Praxis eher als sie zu erschüttern 
- ein Staat, der in seiner Tätigkeit von zwei Seiten vehement angegriffen wird, 
hat es leichter, sich als neutral oder gemäßigt zu verstehen als ein Staat, der 
nur von einer Seite unter Druck gerät und somit zwangsläufig die eigene Posi· 
tion als selbst extrem ansehen muß. 

Was immer die Motive sein mögen, die hinter individualistischer Kritik an 
der gegenwärtigen Praxis stehen - man machte es sich zu leicht, wenn man 
unter Hinweis auf einen vermuteten taktischen Charakter der Kritik einer in· 
haltliehen Diskussion aus dem Wege ginge. Da die Kritik schwerwiegende Ein· 
wände formuliert, scheint es in jedem Fall notwendig, die Stichhaltigkeit und 
Tragweite der Einwände genauer zu untersuchen. Wenn die Kritik stichhaltig 
ist - wenn sie also unter individualistischen Gesichtspunkten angebracht ist -, 
dann ist die gegenwärtige Praxis gefährlich und es müßte nach Wegen zu ihrer 
Änderung gesucht werden, wenn man weiterhin an freiheitlichen Maßstäben 
festhalten will. 

Einer solchen Auseinandersetzung gilt die vorliegende Arbeit. Es ist zunächst 
zu untersuchen, in welchem Maße die Prämissen einer individualistischen Theo· 
rie das Verdikt über den aktiven Staat tragen. Hierbei wird sich herausstellen, 
daß die Kritik an den Aktivitäten dieses Staates nur zum Teil berechtigt ist, 
wenn man sie auf freiheitliche Maßstäbe stützt. Sodann ist zu untersuchen, ob 
die Therapie, die individualistische Theorien propagieren, geeignet erscheint, 

. die Probleme zu lösen, die unter Freiheitsgesichtspunkten als solche anzusehen 
sind. Hier wird sich herausstellen, daß die vorgeschlagene Therapie etwas ver· 
langt, das eigentlich nach der Interpretation der Wirklichkeit, die individuali-
stische Theorien selbst geben, als unmöglich zu gelten hat. Im Ergebnis wird 

II Vgl. neben Lepage: Friedman (1971). 
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also der Anspruch, mit dem die Kritik vorgetragen wird, auf zwei Ebenen be-
stritten: Die Maßstäbe tragen die Kritik nicht in vollem Umfange; das Gefor-
derte erscheint nach der Realitätsinterpretation der untersuchten Theorien 
nicht ohne weiteres realisierbar. 

Die Auseinandersetzung ist von Angang bis Ende "kriterienirnmanent": Das 
Kriterium, an dem individualistische Ordnungstheorien Institutionen messen, 
wird selbst nicht in Frage gestellt. Es wird lediglich untersucht, ob das Krite-
rium genau die lmplikationen, alle Implikationen, hat, die ihm von den hier 
untersuchten Theorien zugeschrieben werden. ·Die Auseinandersetzung ist 
überdies "analyse-immanent": Sie nimmt nicht nur die Maßstäbe hin, sondern 
auch die Aussagen über die zu erwartenden Folgen von Institutionen und die 
Realisierbarkeit von Veränderungen. Dies gilt auch dort noch, wo die Realisier-
barkeit der jeweiligen Therapievorschläge untersucht wird: Diese Untersuchung 
wird ausschließlich auf der Basis der Annahmen über Individuenhandeln gesche-
hen, die individualistischen Theorien zugrundeliegen. Die Auseinandersetzung 
bleibt somit in jeder Phase des Arguments immanent. Im Ergebnis ist daher 
die hier geübte Kritik an individualistischen Theorien, soweit eine solche zu-
standekommt, keine Fundamentalkritik. Sie dient eher dem Aufweis desseri, 
was individualistische Theorien über das hinaus, was sie ohnehin leisten, zu-
sätzlich leisten könnten, wenn sie sich streng an ihre normativen Grundlagen 
und ihre eigenen Annahmen über menschliches Handeln hielten. Was solche 
Theorien leisten könnten, wird jedoch im Rahmen dieser Arbeit höchstens 
angedeutetinsofern versteht sie sich als eine Vorarbeit. 

Bevor ein Oberblick gegeben wird, sind noch einige grundsätzliche Kläron-
gen und Ausgrenzungen angebracht: 

1.2. Einige Erläuterungen 

Einiges von dem, was in dieser Arbeit getan bzw. unterlassen wird, bedarf 
einer kurzen Begründung; hierzu gehört zum einen die Frage, warum überhaupt 
auf der Basis eines bestimmten Kriteriums, das beinahe den Charakter eines 
letzten Wertes zu haben scheint, argumentiert wird; des weiteren sei kurz er-
läutert, warum an den Anfang die Kennzeichnung "individualistisch" gesetzt 
wird, warum nicht gleich mit Begriffen wie "freiheitlich", "liberal" oder "liber-
tär" gearbeitet wird; schließlich ist zu begründen, warum sowohl historische 
wie ideengeschichtliche Erörterungen ausgeblendet bleiben. Zunächst zur 
ersten Frage: 

Sollten die bisherigen Ausführungen den Eindruck erweckt haben, es gehe 
hier um den Versuch, die Legitimation von Ordnungen hinsichtlich eines letz-
ten Wertes zu begründen oder zu kritisieren, ein Unterfangen, das ebenso wie 
andere Fälle von Begründungsdenken insbesondere von Hans Albert immer 
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wieder kritisiert wurde 12 , so handelt es sich um ein Mißverständnis: Es geht 
hier nicht um die Setzung letzter Werte, sondern lediglich um die Konsistenz 
bestimmter Gedankengänge, die sich auf bestimmte Werte, seien es letzte Werte 
oder nicht, berufen. Nachdem solche Werte de facto eine Rolle in der politi-
schen Auseinandersetzung spielen, ob dies nun von kritisch-rationalistischer 
Warte aus fruchtlos erscheint oder nicht, dürfte es nicht überflüssig sein, ein 
solches Faktum auch in der Auseinandersetzung zur Kenntnis zu nehmen. 
Oberdies erscheint es nicht ausgemacht, daß die Abkehr vom Begründungs-
denken unbedingt einen rein inkrementalistischen Zugang zu politischen Ent-
scheidungen und damit die Oberflüssigkeit einer Ordnungsdiskussion impliziert. 
Auch im Zuge einer piecemeal-Prozedur erfolgende Entscheidungen können 
kumulativ ebenso irreversibel sein, wie synoptisch gefällte Entscheidungen; 
auch hier könnte es sich als nützlich erweisen, sich so viel Information über 
mögliche Konsequenzen des Handeins zu verschaffen wie irgend möglich 13

• 

Und warum sollte man solche Konsequenzen nicht auch nach explizit formu-
lierten Maßstäben bewerten? 

Zur Verwendung der Begriffe nur soviel: Sicherlich impliziert eine indivi-
dualistische Position im hier skizzierten Sinne freiheitliche Kriterien. Es wurde 
jedoch bereits gesagt, daß vorgeordnet, dem Kriterium .erst Sinn gebend, der 
Individualismus ist. Insofern ist es systematisch gerechtfertigt, die Dinge auch 

12 Vgl. Albert (1968), passim; ders. (1976), pp. 16 ff. 
13 Für die methodologische Begründung einer inkrementalistischen Posi-

tion vgl. etwa Popper ( 1962); für die entsprechende Rekonstruktion politischer 
Prozesse vgl. vor allem Lindbiom (1964), und Lindbiom (1965). Kritisch im 
hier angedeuteten Sinne z.B. Buchanan (1976), Kap. 10, bes. p. 167: " ... The 
Institutions that survive and prosper need not be those that maximize man's 
potential. Evolution may produce social dilemma as readily as social paradise." 
Wie steril die Äußerungen des kritischen Rationalismus werden können, wenn 
sie schematisch verabreicht werden, zeigt die Behandlung von Ordnungsproble-
men bei Aldrup (1971): Ausgehend von einem selbstgemachten Popanz, der 
"autoritären" Frage: "Wessen Wille kann oder soll gesellschaftlich dominie-
ren?" (p. 142) werden "orthodoxer Liberalismus" und "orthodoxer Marxis-
mus" für gleicherweise "rational despektabel" erklärt (p. 161). Die Lösung 
bietet der kritisch-rationale Standpunkt: "Wird hierauf nämlich strikt verzich-
tet zugunsten ernsthafter Bemühungen, alle auf eine Zeit überkommenen 
menschlichen Herrschafts- oder sozialen Machtkonstellationen unablässig auf 
ihre mutmaßliche Illegitimität oder potentielle Veü'ührung zum Machtmiß.. 
brauch zu überprüfen, so (und vermutlich nur so) wird der Weg frei zur Auf-
stellung einer nicht bereits im Ansatz widersprüchlichen Theorie der Politik" 
(p. 160). Im Grunde genommen wird hier die "autoritäre" Frage in einer nicht 
ganz deutlichen Form wieder gestellt. 

Es scheint fragwürdig, nun ad hoc mit Begriffen wie "Illegitimität" oder 
"Machtmißbrauch" zu arbeiten, ohne sie explizit als Kriterien eingeführt und 
vielleicht auch definiert zu haben. Für eine Kritik an derartigen Verwendungen 
"kritisch-rationalistischer" Argumente vgl. auch Spinner ( 1978), die Einleitung. 
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bei diesem Namen zu nennen. Eng damit zusammen hängt eine praktische 
Schwierigkeit, die auf diesem Wege umgangen wird: Das Etikett "Freiheit" 
deckt ebenso wie das Etikett "liberal" so unterschiedliche Begriffsinhalte 14 , 

die zudem flir beide Etiketten nur zum Teil vergleichbar sind, daß die Verwen· 
dung solcher Kennzeichnungen eine Fülle von Erwartungen an den Inhalt der 
Arbeit erweckt hätte, von denen die meisten anschließend enttäuscht worden 
wären; in jedem Falle hätte am Anfang der Arbeit eine ausftihrliche Beschrei· 
bung dessen stehen müssen, was diese Arbeit nicht will. Das Attribut "liber· 
tär" hingegen, das den gemeinten Sachverhalt am genauesten trifft, ist im 
deutschen Sprachgebrauch so wenig etabliert, daß seine Verwendung von 
Anfang an ebenfalls nicht allzu glücklich erschienen wäre. Oberflüssig schien 
es hingegen, auf die Verwendung der genannten Konzepte ganz zu verzichten: 
Nach der bereits im nächsten Kapitel erfolgenden Klärung der Grundbegriffe 
dürften sich Mißverständnisse nicht mehr einschleichen. 

Die Ausblendung historischer und ideengeschichtlicher Überlegungen 
schließlich hat ihren Grund in der Bemühung um Immanenz der Diskussion. 
Beide Aspekte gäben genügend Stoff flir eigene Arbeiten ab. In allen hier 
untersuchten Theorien, ganz besonders in der von v. Hayek vorgetragenen, 
wird immer wieder mit historischen Entwicklungen argumentiert. Die eine 
oder andere dort aufgestellte Behauptung dürfte bezweifelbar sein 15 , ebenso 
wie die überall anzutreffenden Berufungen auf Denker wie Tocqueville 16, 

14 Für den Begriff "Freiheit" wird dies weiter unten (Kap.·6) zu belegen 
sein, vgl. allgemein Berlin (1969); Oppenheim (1961); Sirnon (1977). Für den 
Begriff des Liberalismus genügt der Verweis auf die politische Realität: Was 
z. B. in den USA "liberal" genannt wird, wäre in Europa eher als eine sozial-
staatliche Position zu kennzeichnen, die "Liberalen" selbst sind in Europa eine 
keineswegs homogene Gruppe. 

15 Ein Beispiel ist etwa die von v. Hayek beschworene spontane, fast unbe· 
wußte Entwicklung der Marktwirtschaft. Daß sie weder spontan noch unbe· 
wußt gewesen sein könnte, legen Schriften wie die Polanyi (1977) für den 
historischen Ablauf, die von Hirschman ( 1977) für das zeitgenössische Denken 
zumindest als Vermutung nahe. 

16 Zu Tocqueville vgl. beispielsweise Hayek (1971), pp. 249 f. Hier gilt 
zwar, daß v. Hayeks Argumente flir den demokratischen Rechtsstatt mit denen 
Tocquevilles übereinstimmen. Dennoch dürften in der Konstruktion Tocque-
villes individuelle und politische Freiheit nicht im gleichen Sinne voneinander 
getrennt sein wie bei v. Hayek (vgl. unten, Kap. 6); wie sonst könnte Tocque-
ville etwa bemerken: "Die Amerikaner haben den Individualismus, die Frucht 
der Gleichheit, durch die Freiheit bekämpft, und sie haben ihn besiegt." 
(Tocqueville (1962), p. 119). Unter "Individualismus" ist hier die anonyme 
Gleichförmigkeit der Individuen zu verstehen. Die Freiheit, die aus dieser durch 
wechselseitige Gleichgültigkeit erzeugten Gleichförmigkeit hinaushilft, ist auch 
"politische" Freiheit. Demokratie ist nicht nur eine "Methode", in deren Rah-
men individuelle Freiheit garantiert werden kann, sondern selbst ein Bestand-
teil der individuellen Freiheit. 



16 Teil 1: Grundlagen 

Humboldt 17 oder J. St. Mill 18 
- in allen Fällen gilt jedoch, daß eine solche 

Berufung, wenn sie zu Recht erfolgt, das Argument nicht in sich stärker macht, 
daß sie, wenn sie zu Unrecht erfolgt, das Argument nicht in sich schwächer 
macht. Es versteht sich am Rande, daß eine solche Ausblendung nicht den 
Anspruch impliziert, die Klassiker hätten zu den hier diskutierten Problemen 
nichts zu sagen oder nichts gesagt. Aber ebenso wie die kritisierten Theorien 
durch die Berufung auf die Klassiker nicht an Stringenz gewinnen, ebenso hat 
auch die Kritik an diesen Theorien durch die Berufung auf Autoritäten nichts 
zu gewinnen - entweder sind die hier zu konkreten Theorien geäußerten 
konkreten Argumente stichhaltig oder sie sind es nicht 19• 

1. 3. t.Jberblick 

Noch in diesem ersten Teil wird genauer erläutert, was gemeint ist, wenn 
von "individualistischen Ordnungstheorien" die Rede ist. Das zweite Kapitel 

17 Vgl. neben vielen weiteren Erwähnungen Hayek (1971), p. 253. Daß 
v. Humboldt ebenso wie v. Hayek staatlicher Intervention mißtraut, jedoch mit 
anderer Zielsetzung als v. Hayek, machen die folgenden Sätze deutlich: "Der 
wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, son-
dern welchen die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt - ist die 
höchste und proportionierlichste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu 
dieser Bildung ist die Freiheit die erste unerläßliche Bedingung." (Humboldt 
(1947), p. 23) und "Gerade die aus der Vereinigung mehrerer entstehende 
Mannigfaltigkeit ist das höchste Gut, welches die Gesellschaft gibt, und diese 
Mannigfaltigkeit geht gewiß immer in dem Grade der Einmischung des Staates 
verloren" (ibid., p. 31). "Mannigfaltigkeit" und "proportionierlichste Bildung" 
sind Maßstäbe, die v. Hayek eher als fragwürdig denn als erstrebenswert ansieht. 

ui Die Berufungen auf Mill bei v. Hayek sind so zahlreich, daß es keinen 
Sinn hat, eine einzelne Stelle besonders herauszuheben. Für Mi!l dürfte ähn-
liches gelten wie für Humboldt - auch hier findet sich die Skepsis gegenüber 
dem intervenierenden Staat, auch hier - im Unterschied zur "libertären" Posi-
tion - findet sich das Interesse an Entfaltung auch gegen materiellen Fort-
schritt: "Unter den Werken des Menschen, mit deren Vervollkommung und 
Verschönerung das menschliche Leben zu Recht beschäftigt ist, ist das seiner 
Bedeutung nach erste sicherlich der Mensch selbst. Angenommen, es wäre mög-
lich, Häuser zu bauen, Korn wachsen zu lassen, Schlachten zu schlagen, Pro-
zesse zu führen, und sogar Kirchen zu errichten und Gebete zu sprechen durch 
Maschinen ... so würde es einen .beträchtlichen Verlust bedeuten, für diese 
Automaten auch nur die Männer und Frauen auszutauschen, die gegenwärtig 
die zivilisierten Teile der Welt bewohnen und die -gewiß nur kümmerliche 
Muster dessen sind, was die Natur he;vorbringen kann und will" (Mill (1969), 
p. 72). Die institutionellen Konsequenzen eines solchen Freiheitsbegriffs dürf-

. ten anders aussehen als diejenigen aus dem libertären Freiheitsbegriff. 
19 Die Auseinandersetzung könnte sich ohnehin, soweit sie die Ideenge-

schichte einbezöge, nur auf Maßstäbe und mögliche Implikationen von Maß-
stäben beziehen, nicht aber auf die Realisierbarkeil von Entwürfen. Dennoch 
wird dort, wo die Urheberschaft eines Arguments bei einem "Klassiker" liegt, 
darauf auch hinzuweisen sein. 
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gibt einerseits eine Darstellung des Zuarnmenhangs von Kriterien (Bestimmung 
des Angezielten), Interpretation der Realität (Bestimmung des Möglichen) 
und konkretem Ordnungsentwurf, den Ordnungstheorien herstellen; sodann 
enthält es eine Typologie individualistischer Ordnungstheorien, die zugleich 
die Auswahl des Diskussionsgegenstandes und die Schritte der Argumentation 
plausibel zu machen imstande ist. 

Der zweite Teil der Arbeit gilt der Untersuchung derjenigen individualisti-
schen Theorien, für die das Kriterium individueller Freiheit selbst nur eine 
abgeleitete Größe ist. Das Verfahren solcher Theorien ist gewissermaßen radi-
kal individualistisch: Nicht nur die Feststellung dessen, was möglich ist, son-
dern auch die Bestimmung dessen, was erwünscht genannt werden kann, wird 
aus der Betrachtung der Wirklichkeit gewonnen. Die Bindung des Theoretikers 
an die Wirklichkeit nicht nur hinsichtlich der Tatbestandsfeststellung, sondern 
auch hinsichtlich der an Tatbestände anzulegende Maßstäbe wird über eine 
Argumentationsfigur hergestellt, die die Vorstellung des Gesellschaftsvertrages 
neu aufnimmt. Die Auseinandersetzung erfolgt in drei Schritten: Im dritten 
Kapitel wird das vertragstheoretische Argument dargestellt; im vierten Kapitel 
wird es untersucht und einer Kritik unterzogen; im flinften Kapitel werden die 
Folgerungen hinsichtlich Leistung und Grenzen eines solchen Zugangs darge-
stellt. Die Kritik beschränkt sich vollständig auf die interne Logik des Argu-
ments. Die Schwierigkeiten, die hierbei sichtbar werden, sind so groß, daß eine 
Untersuchung des Entwurfs auf seine Realisierbarkelt hier nicht notwendig 
ist: Es genügt an dieser Stelle die Feststellung, daß jedenfalls so nicht argu-
mentiert werden kann. 

Dies macht den Weg frei für die Betrachtung eines anderen Arguments, das 
auf einen ganz ähnlichen Entwurf hinausläuft; es handelt sich dabei um-die-
jenige Argumentation, die freiheitliche Maßstäbe an den Anfang der Überle-
gungen setzt, sie nicht aus der Untersuchung der Wirklichkeit zu gewinnen 
beansprucht. Der Auseinandersetzung mit solchen Argumenten gilt der dritte 
Teil der Arbeit. Wiederum ist die betreffende Theorie zunächst darzustellen 
(Kapitel 6). Die Kritik erfolgt dann, im Unterschied zur Kritik an Vertrags-
argumenten, auf beiden Ebenen: Zuerst (Kapitel?) ist die interne Konsistenz 
des Arguments zu betrachten, sodann (Kapitel 8) die Realisierbarkelt des Vor-
schlages. Die Untersuchung der internen Konsistenz zeigt, daß aus Kriterium 
und Analyse zwar der gefolgerte Entwurf hergeleitet werden kann, aber nicht 
muß. Die Argumentation ist also nicht inkOnsistent, aber auch nicht zwin-
gend20. Schon damit steht fest, daß nicht jede von diesem Entwurf abwei-
chende Praxis, nicht jede andere Problemsicht, nicht jeder andere Lösungs-

20 Wie Kapitel 7 zeigen wird, läßt sich bei einer bestimmten, durchaus 
zulässigen, Interpretation des Kriteriums sogar die Konsistenz in Frage stellen: 
Es scheint so, als werde das Kriterium in unterschiedlichen Kontexten unter· 
schiedlich eng ausgelegt. Vgl. bes. Abschnitt 7.2. 
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vorschlag es sich gefallen lassen muß, als unfreiheitlieh abqualifiZiert zu wer-
den. Auf der zweiten Ebene der Kritik wird dann gefragt, ob das, was der 
Entwurf verlangt, wenn schon nicht unbedingt notwendig, dann noch wenig· 
stens möglich ist. Auch hier wird, wie schon gesagt, immanent verfahren: Es 
wird gefragt, ob die Annahmen über das Handeln von Individuen, die der Inter-
pretation der Realität zugrundeliegen, genau diese Interpretation der Realität 
nahe legen. Es zeigt sich, daß dies bezweifelt werden kann. 

Noch im dritten, vor allem aber im abschließenden vierten Teil werden die 
Konsequenzen hieraus fiir die Beurteilung des Potentials individualistischer 
Ordnungstheorien gezogen: Solche Theorien haben etwas zu sagen. Aber sie 
laufen Gefahr, ihr Potential zu verschenken, indem sie es an die Diskussion 
irrelevanter Alternativen verausgaben und sich so selbst diskreditieren. Eine 
Prll"is, di~ den Ansproehen dieser Theorien nicht genügen kann, wird über 
kurz oder lang· auch die Maßstäbe, die hinter solchen Ansprüchen stehen, 
nicht mehr wirklich ernst nehmen könnten. Zugleich mit dieser Kritik wird 
umrissen, was solche Theorien leisten können, wenn sie näher an der Realität 
argumentierten. Sie sind dann nicht nur imstande, ein Bewußtsein für die 
Wichtigkeit von Ordnungsproblernen wachzuhalten, sondern sie sind dann auch 
imstande, Wege zu weisen, die tatsächlich begangen werqen können. Letzteres 
ist nicht mehr Gegenstand dieser Arbeit, die hierzu nur eine Vor-Arbeit sein 
kann. 

2.lndividualistische Ordnungstheorien 

2. 0. Vorbemerkung 

Das folgende Kapitel hat vorbereitenden Charakter. Es dient der Einführung 
der wichtigsten Grundbegriffe, der Verortung der einzelnen Fragen, die im 
Fortgang der Untersuchung behandelt werden, und der Erläuterung der Aus-
wahl der Ordnungstheorien, die diskutiert werden. 

Zunächst wird eine allgemeine Klärung dessen gegeben, was im Rahmen 
dieser Arbeit unter "Ordnungstheorie" und im besonderen unter "individua-
listischer Ordnungstheorie" verstanden wird. Außer den notwendigen begriff· 
Iichen Erläuterungen wird es vor allem darum gehen, den Argumentationszu· 
sammenhang zwischen Maßstäben, Analyse und konkretem Entwurf, Elen 
solche Theorien herstellen, zu präzisieren (Abschnitt 2".1.). · 

Im nächsten Schritt ist genauer zu betrachten, mit welchen Argumenten 
in Ordnungstheorien die Maßstäbe eingeführt werden, an denen man jeweils 
die Wünschbarkelt oder Brauchbarkeit von Ordnungsentwürfen mißt. Die syste-
matische Einordnung der unterschiedlichen Argumentationsweisen erzeugt zu-
gleich eine Typologie der Ordnungstheorien nach ihrer Logik, nicht hinsieht· 
lieh ihres normativen Gehalts (Abschnitt 2.2.). 
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Auf die Einfiihrung dieser Typologie folgt in Abschnitt 2.3. dann eine 
grobe Charakterisierung der in individualistischen Ordnungstheorien üblichen 
Art und Weise der Untersuchung der Wirklichkeit, für die die vorgeschlagenen 
Ordnungsentwürfe Gültigkeit beanspruchen. Es wird gezeigt, daß die Frage-
stellungen, die individualistischen Ordnungstheorien eigen sind, in der Regel 
zu einem theoretischen, nicht unbedingt jedoch zu einem methodologischen 
Individualismus der Analyse führen. 

Hieran schließt sich eine ausführliche Betrachtung des argumentativen Zu-
sammenhangs von Urteil und Analyse an. Es geht dabei insbesondere um die 
Frage, inwieweit und inwiefern die "Antworten", die die Analyse auf die 
Fragen der jeweiligen Ordnungstheorie gibt, verbindlich sind. Eine Folgerung 
aus der Feststellung, daß "Sollen" "Könn!'n'' impliziert 1, wird in diesem 
Zusammenhang gezogen: In keiner denkbaren Ordnungstheorie kann der Ord· 
nungsentwurf aus den Kriterien allein zwingend gefolgert werden. Je mehr 
konkurrierende Interpretationen der Realität vorliegen, um so unterschied-
licher können die mit einem Satz von Kriterien vereinbaren oder aus ihm "fol-
genden" konkreten Ordnungsentwürfe ausfallen (Abschnitt 2.4.). 

Abschließend wird erläutert, warum welche Ordnungstheorien in dieser 
Arbeit zu genauerer Diskussion ausgewählt wurden und in welcher Weise die 
Diskussion erfolgen wird (Abschnitt 2.S.). 

Zunächst zur Erläuterung einiger Grundbegriffe: 

2.1. Allgemeine Chartikterisierung 

2.1.1. "Ordnung", "Ordnungstheorie", "Analyse von Ordnungen" 

Unter der "Ordnung" einer Gesellschaft soll - im Unterschied zum konkre-
ten "Zustand" der Gesellschaft - die Gesamtheit der Regeln oder auch, syno-
nym verwandt, Institutionen 2 verstanden werden, die zum einen die Bestand· 

I Vgl. Hare (1973), pp. 67 ff.; Albert (1972), pp. 26 ff.; allgemeiner: 
Albert (1963). Hinsichtlich der Verwendung der Begriffe "Sollen", "Norm" 
und "normative Diskussion" könnten sich Mißverständnisse einschleichen; 
daher sei an dieser Stelle eine Erklärung gegeben: Ordnungstheorien versuchen, 
Antworten auf die Frage zu geben, welchen Regeln eine Gesellschaft folgen 
soll, welche Ordnung sie sich geben soll. Wenn daher von "Sollen" die Rede 
ist, bezieht sich dies nicht auf "gesolltes" Individuenhandeln, sondern auf eine 
,,gesollte" VerfassungswahL "Können" ist dementsprechend ein Begriff, der 
sich im Rahmen dieser Arbeit auf die Realisierbarkeif einer Ordnung bezieht; 
ein Zusammenhang besteht insofern, als realisierbar nur solche Ordnungen 
sind, die keine Regeln enthalten, die den Individuen Unmögliches vorschreiben. 

2 Eine solche Sprechweise ist sicherlich unspezifischer als der Übliche 
Sprachgebrauch, der unter "Institution" mehr versteht als nur eine "Regel" 
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teile dieser Gesellschaft konstituieren, zum anderen die Beziehungen unter 
diesen Bestandteilen determinieren. Institutionen in diesem Sinne sind etwa 
individuelle Rechtssphären, insbesondere Eigentumsformen (nicht die kon-
krete Eigentumsverteilung), Regeln kollektiver Entscheidung etc. 

Jede Gesellschaft besitzt eine Ordnung in diesem Sinne, die auch sehr "un-
ordentlich" sein kann. "Ordnung" ist nicht gleichbedeutend mit "Harmonie" 
oder "Stabilität" 3 • Auch "Anarchie" ist in dieser Verwendungsweise des Be-
griffs als eine Art von Ordnung anzusehen, eine "Ordßung", die sogar, wie sich 
zeigen wird, für einige der untersuchten Theorien von großer Bedeutung ist. 

Die Beschäftigung mit dem Regelbestand einer Gesellschaft kann zunächst 
einmal deskriptiven und erklärenden Charakter haben. In Untersuchungen die-
ser Art bemüht man sich zum einen darum, eine gegebene Realität möglichst 
zutreffel).d und der Fragestellung entsprechend präzise zu beschreiben; auf der 
Grundlage dieser Erfassung dessen, was "der Fall" ist, wird dann angestrebt, 
mit Hilfe allgemeiner, theoretischer Sätze zu erklären,. welche Zustände durch 
welche Konfiguration von Regeln zustandekommen mögen; wie es zu einer 
bestimmten Konfiguration von Regeln geko~en sein mag; gegebenenfalls 
wird man auch prognostizieren, welche Veränderungsdynamik hinsichtlich der 
Regeln selbst einem Regelsystem immanent ist. Man kann derartige Formen 
der Beschäftigung. mit Ordnungen als "Theorien über Ordnungen" bezeichnen. 

(vgl. nur die Übersicht bei Gundlach I Bauer I Bellebaum (1959)). Sie ent-
spricht jedoch einem in individualistischen· Theorien verbreiteten Gebrauch. 
Vgl. die folgenden Aussagen: "[Die sozialen Institutionen] ... bestehen aus 
allen jenen sozialen Wesenheilen cler sozialen Welt, die den Dingen der physi-
schen Welt entsprechen. Eine Gemüsehandlung oder ein Universitätsinstitut 
oder eine Polizeimacht oder ein Gesetz sind in diesem Sinne soziale Institutio-
nen." (Popper (1962), p. 247; Hervorhebung von mir, R. Z.). Noch deutlicher 
wird Rawls (1971), p. 55: "An institution may be thought of in two ways: 
first as an abstract object, that is, as a possible form of conduct expressed by 
a system of rules; and second, as the realization in the thought and conduct 
of certain persans at a certain time and place of the actions specified by these 
rules." Der Grund flir eine derartige Gleichsetzung liegt in der Argumentations-
weise, die in individualistischen Theorien vorherrscht: Zum einen werden Re-
geln, wenn man sie auf ihre Auswirkungen untersucht, immer mit Selbstver-
ständlichkeit als gültig, also auch mit entsprechenden Durchsetzungsmechanis-
men versehen, betrachtet. Insofern werden "Regeln" immer auch als "Institu-
tionen" angesehen. Zum anderen werden "Institutionen" wie etwa die reprä-
sentative Demokratie als "Regeln" angesehen: die repräsentative Demokratie 
z. B. als abgestufte Mehrheitsreget Eine solche Gleichsetzung wird beispielhaft 
deutlich in der Gleichsetzung von "Verfassung" mit "Regel kollektiver Aus-
wahl" (vgl. nur Arrow (1963)). Ob diese Gleichsetzung, die theoretische 
Gründe hat, sehr glücklich ist, wird noch zu diskutieren sein. Fürs erste sei sie 
jedoch hingenommen. 

3 Insofern wird der Begriff der Ordnung hier zunächst in einem weiteren 
Sinne gebraucht, als dies etwa flir das "Denken in Ordnungen" des Ordolibera-
Jismus der Fall ist. Vgl. stellvertretend Eucken ( !959), bes. pp. 26 ff. 
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Im Rahmen dieser Arbeit soll jedoch immer dann, wenn Unklarheiten entste-
hen könnten, hierftir die Bezeichnung "Analyse von Ordnungen" verwendet 
werden. Unklarheiten könnten entstehen, weil üblicherweise die theoretische 
Beschäftigung mit Regeln und Regelsystemen als ein Unternehmen verstanden 
wird, das zugleich normativen Charakter hat. Es ist müßig, an dieser Stelle 
unterschiedliche Theoriebegriffe gegeneinander auszuspielen oder gar eine Dis-
kussion darüber zu ftihren, welche Art von Betätigung das Etikett "Theorie" 
überhaupt verdient hat. Wenn im folgenden von "Ordnungstheorien" die Rede 
ist, sollen damit Aussagensysteme gemeint sein, die Regelsysteme unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Wünschbarkeit - wie auch immer begründet - diskutieren. 

In der Regel wird eine Ordnungstheorie auch die Analyse von Ordnungen 
enthalten. Rein logisch ist dies nicht notwendig. Es ist ohne Schwierigkeiten 
denkbar, daß eine solche ·Theorie sich auf eine Menge präskriptiver Sätze be-
schränkt und allenfalls noch darauf ·Rücksicht nimmt, daß die verschiedenen 
propagierten Regeln oder Institutionen logisch vereinbar sind - daß etwa eine 
bestimmte Aktivität nicht zugleich geboten und verboten ist. Soweit ein sol-
cher Entwurf jedoch darauf zielt, in dieser Welt Anwendung zu finden, wird 
es sich nicht umgehen lassen, auch Mutmaßungen darüber anzustellen, ob und 
inwieweit Regeln erftillbar sind und welche Auswirkung ihre Befolgung hat, 
sofern sie erflillbar sind -nichts anderes ist gemeint mit dem bereits erwähnten 
Satz, daß "Sollen" "Können" impliziert. Wie weit eine solche Analyse zu gehen 
hat, wird selbst vom Charakter der Normen und der ihnen entsprechenden 
Regeln abhängen. Dies wird im letzten Abschnitt des Kapitels genauer unter-
sucht. An dieser Stelle soll es genügen, festzuhalten, daß "Ordnungstheorien" 
normative Entwürfe ftir Regeln gesellschaftlichen Zusammenlebens bereitstel-
len, die regelmäßig eng mit "Analysen von Ordnungen" verknüpft sein werden. 

Nun zum besonderen Charakter solcher Ordnungstheorien, die als "indivi-
dualistisch" bezeichnet werden können: 

2.1.2. Die individualistische Position 

Als "individualistische" Ordnungstheorien sollen hier solche Ordnungstheo-
rien bezeichnet werden, die als Grundlage der Bewertung von Regeln oder der 
durch Regeln induzierten Zustände das Befinden von Individuen verwenden, 
und zwar nach Möglichkeit bemessen in den Beurteilungsmaßstäben der betref-
fenden Individuen selbst4 • 

4 Als repräsentativ für das, was hier unter einer individualistischen Position 
verstanden wird, können zum einen die einschlägigen Feststellungen Buchanans 
gelten (vgl. Buchanan (1975), pp. I ff.; Buchanan I Tullock (1962), pp. vi ff.; 
Buchanan (I 979), passim), zum anderen Hayek (1952), bes. (I 952 a). 
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Diese Charakterisierung enthält die folgenden Einschränkungen der Menge 
denkbarer Normgrundlagen: 
- eine Einschränkung hinsichtlich des Bezugspunkts von Maßstäben; 
- eine Einschränkung hinsichtlich der Art und Weise, wie dieser Bezugspunkt 

zu berücksichtigen ist. 

Man kann die erste Einschränkung als die antiholistische oder antikollek-
tivistische Dimension der individualistischen Position, die zweite Einschrän-
kung als ihren antipaternalistischen Zug bezeichnen. 

Zur ersten Einschränkung: Sie schließt als Bezugspunkt von Bewertungen 
den Zustand metaphysischer Wesenheilen und den Zustand von Kollektiven 
qua Kollektive aus. Dies wird bisweilen selbst erkenntnistheoretisch, als Folge 
eines methodologischen Individualismus, begriindet. Hierüber wird noch zu 
sprechen sein; an dieser Stelle ist es hinreichend, die Position als normativ ge-
wählte anzusehen: Was immer die denkbaren, inner- oder außerweltlichen 
Wesenheilen sein mögen, die als Bezugspunkte von Urteilen grundsätzlich in 
Frage kommen können - flir individualistische Ordnungstheorien kommen nur 
Individuen in Frage. Dies schließt nicht aus, daß der Zustand der Gesellschaft 
insgesamt - etwa "Wohlstand", "Fortschritt", "Sicherheit" - oder bestimm-
ter Gruppen - "Klasseninteressen" etc. - Gegenstand der Bewertung ist. Ent-
scheidend ist allein, daß sämtliche derartigen Konzepte nur insoweit als rele-
vant für Werturteile gelten, als sie Information über die Lage von Individuen, 
möglicherweise in zusammenfassender Form, enthalten. 

Zur zweiten Einschränkung: Hinsichtlich des Antipaternalismus' individua-
listischer Ordnungstheorien war bereits zu Anfang die Qualifikation "nach 
Möglichkeit" eingeführt worden. Hierin steckt nicht einfach eine Frage nach 
einem Mehr oder Weniger, sondern ein fundamentales Problem, das alle folgen-
den überlegungen durchziehen wird. Es ist nämlich an dieser Stelle noch nicht 
auszumachen, ob die antipaternalistische Wendung sich auf die Frage nach der 
Auswahl von Regeln oder auf die Frage nach dem Handeln unter Regeln be-
ziehen soll. Beide Probleme sind völlig unabhängig voneinander diskutierbar: 
Es ist ohne weiteres denkbar, daß ein nichtpaternalistisches Verfahren der 
Regelauswahl zu höchst restriktiven, insofern paternalistischen, Regeln führt. 
Ebenso ist denkbar, daß Regeln, die dem Gehalt nach individuelle Autonomie 
maximieren, auf paternalistische Weise von außen gesetzt werden. 

Wie auch immer im einzelnen .eine individualistische Ordnungstheorie dieses 
Problem angeht, gemeinsam ist allen solchen Theorien die Form des Zugangs 
zu Ordnungsproblemen; individualistische Ordnungstheorien werden regel-
mäßig Antworten auf folgende Fragen zu geben suchen: 

- Was gilt als "Individualsphäre"? 
Die Antwort auf diese Frage konstituiert in gewisser Weise erst den Gegen-
stand, auf den alle Überlegungen bezogen sind. Individuen werden als Bündel 
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von Rechten angesehen. Mit der Fixierung von Rechten, also von Verfügungs-
bereichen, die der Einwirkung von außen zunächst einmal entzogen sein sollen, 
werden einerseits - vom jeweiligen Individuum aus gesehen - Schutzbereiche, 
andererseits - von allen anderen Individuen aus gesehen - Grenzen errichtet. 
Alle weiteren Fragen beziehen sich auf die Bedingungen, unter denen solche 
Grenzen überschritten werden können: 

- Welche Beziehungen unter Individuen sollen ,,zulässig" sein? 
Hier geht es insbesondere darum, auf der Basis der zuvor Jpezifizierten Rechte 
die Grenzen der Obertragung, der Abtretung oder des Erwerbs von Rechten 
zwischen Individuen festzulegen. Einschlägige Regelungen beziehen sich auf 
Wirksamkeit, Nichtigkeit oder Strafbarkeit von Verträgen oder sonstigen Trans-
aktionen, die individuelle Rechte berühren. 

- Wo liegen die Grenzen "kollektiven Zwangs" gegenüber einzelnen Indivi-
duen? 

Dies ist die Frage nach den Grenzen legitimer Staatstätigkeit. 

- Wie soll innerhalb des "kollektivierten" Bereichs entschieden werden? 
Wenn die Grenzziehung erfolgt ist, muß geklärt werden, welches die Regeln 
kollektiver Auswahl sein sollen. Zu bestimmen sind etwa Abstimmungsregeln, 
Delegationsverfahren, Tellnahmerechte, Wahlsysteme, Gesetzgebungsproze-
duren. 

Mit der Formulierung von Ordnungsproblemen ist noch keine konkrete Ord-
nung impliziert, wenn auch die Art der Fragen sicherlich inhaltliche Entschei-
dungen vorwegnimmt. Man könnte nun, im Rahmen des Spielraumes, den die 
genannten Fragen offen lassen, unterschiedliche Ordnungstheorien nach den 
Antworten zu klassifizieren suchen, die sie jeweils geben. Für eine immanente 
Diskussion, wie sie in dieser Arbeit vornehmlich geführt werden wird, ist eine 
auf inhaltliche Kriterien basierende Typologie jedoch weniger fruchtbar als eine 
Typologie, die sich auf Argumentationsweisen stützt. Da ein zentrales Merkmal 
individualistischer Theorien der Anspruch ist, nicht über die Köpfe derer hin-
weg Ordnungen zu entwerfen, flir die die entworfenen Ordnungen gelten sollen, 
bietet sich eine Systematik an, die hierauf gegründet ist. Je vollständiger eine 
Ordnungstheorie beanspruchen kann, nicht von oben herab ordnen zu wollen, 
um so legitimer ist sie prima facie als individualistische Theorie. Die im folgen-
den vorgestellte Typologie ist daher eine Typologie des Anspruchs, mit dem 
Ordnungstheorien vorgetragen werden: 
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2.2. Individualistische Kriterien: Systematik 

2.2.1. Zur Unterscheidung zwischen individualistischen 
und nichtindividualistischen Ordnungstheorien 

Wie schon die letzten Bemerkungen verdeutlichten, dient die nun einzufUh-
rende Systematik individualistischer Beurteilungskriterien nicht der Befriedi-
gung eines Bedarfs an Obersichtlichkeit, schlicht der Ordnung halber. Es geht 
vielmehr zunächst darum, zu präzisieren, was die im vorhergehenden Abschnitt 
eingeflihrte Grenzziehung taugt, also um die Klärung der Frage, was durch eine 
solche Grenzziehung eigentlich ausgeschlossen wird. Insofern dient die Syste-
matik der Bestimmung des weiteren Diskussionsgegenstandes. Die sodann vor-
geschlagene interne Differenzierung dient nicht nur der Einordnung und wech-
selseitigen Zuordnung unterschiedlicher individualistischer Ordnungstheorien, 
sondern legt zugleich fest, wo immanente Oberlegungen anzuknüpfen haben. 
Insbesondere erleichtert diese Ordnung die Abschätzung der Stichhaltigkeit, 
die den Ansprüchen, bisweilen Ausschließlichkeitsansprüchen, solcher Theorien 
zugeschrieben werden kann. 

Zunächst also zu der Frage, welche Sorten von Maßstäl)en oder Normhinter-
gründen ausgeschlossen sind, wenn man im gekennzeichneten Sinne individua-
listisch verfahrt. Das erste der beiden genannten Merkmale, der Bezug von Maß.. 
stäben auf das Befinden oder die Belange von Individuen, läßt als nicht-indivi-
dualistisch, unindividualistisch oder überindividualistisch Maßstäbe erscheinen, 
deren Bezugspunkt Kollektive als Kollektive oder überhaupt nichtmenschliche 
Wesenheiten sind. Beispiele für ersteres sind etwa die "Ehre der Nation" oder 
ein nicht weiter aufgeschlüsseltes "Gemeinwohl"; Beispiele für Bezugsgrößen 
der zweiten Art sind etwa die "höhere Ehre Gottes", "historische Notwendig-
keit" oder die "Vorsehung". Diese Grenzziehung zwischen individualistischen 
und anderen Maßstäben ist sicherlich geeignet, deutlich zu machen, wovon 
individualistische Theorien sich abzusetzen suchen. Ein geeignetes Kriterium 
der Unterscheidung zwischen existierenden Aussagesystemen liefert sie jedoch 
nicht unbedingt: Alle genannten Konzepte lassen sich als Hintergrund für indi-
vidualistische Kriterien verwenden, wenn man per Definition eine Korrespon-
denz zwischen ihnen und individuellen Situationen herstellt. Man kann etwa 
festsetzen, daß für den Einzelnen gerade das am besten sei, was der Ehre der 
Nation oder dem Gemeinwohl dient. Der Einzelne könne ja ohne Nation oder 
Gemeinschaft ohnehin nicht existiet:en, die vom Zusammenhang gelöste Be-
trachtung des Zustandes einzelner Individuen sei so sinnlos wie eine Betrach-
tung, die etwa das Befinden eines Organs unabhängig vom Befinden des gesam-
ten Organismus zu fördern trachte 5 . In dieser Wendung genügen sogar explizit 

5 So etwa Spann (1923): "Wenn vom Ganzen aus dem Teile die angemes-
sene Stellung zugeteilt wird, so wird das geistige Lebenshöchstmaß des Ganzen 
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holistische Positionen den Anforderungen, die an eine individualistische Ord-
nungstheorie gestellt werden. Analoges gilt flir die zweite Gruppe von "nicht-
individualistischen" Normbezugspunkten - es genügt, das Individuum als Ge-
schöpf Gottes, als der Geschichte unterworfen oder der Vorsehung ausgeliefert 
anzusehen, und alle weiteren Folgerungen sind als "individualistische" Maß-
stäbe vertretbar. 

Es leuchtet also ein, daß das erste Kriterium, will man auch inhaltlich, nicht 
nur formal, eine Grenze ziehen können, ergänzt werden muß. Diese Ergänzung 
ist bezeichnet durch die antipaternalistische Entscheidung des zweiten Krite-
riums. Hier nun sind sehr unterschiedliche konkrete Vorschläge dazu möglich, 
in welcher Weise diese Entscheidung in der Argumentation dingfest zu machen 
sei - d.h.: Welche Vorschriften hinsichtlich normativer Argumentation man 
sich selbst auferlegen müsse, um so weit wie möglich zu verhindern, daß will-
kürlich, allein auf der Grundlage persönlicher Vorlieben des Theoretikers oder 
auch auf der Grundlage seiner wie auch immer fundierten Weltanschauung 
argumentiert werde. 

Bevor die verschiedenen Argumente im einzelnen entwickelt und in Bezie-
hung zueinander gestellt werden, sei der Obersicht halber in schematischer 
Form dargestellt, welche Entscheidungen im einzelnen gefallt wurden, wenn 
eine bestimmte Position bezogen wird: 

damit erreicht (ebenso auch damit des Einzelnen), wenn vom Einzelnen aus 
die ihm selbst angemessene Stellung gesucht wird, so wird auch da das geistige 
Lebenshöchstmaß des Einzelnen, wie des Ganzen, erreicht. Lebenshöchstmaß 
des Einzelnen und des Ganzen sind nach universalistischer Auffassung Eines 
- daher auch die Gerechtigkeit Lebenshöchstmaß beider zugleich ist; primar 
aber ist das Ganze. Wenn in einem Organismus das Herz stärker ausgebildet 
werden sollte, als es seiner Stellung im Ganzen entspricht, so wäre dieser Orga-
nismus krank. Die einseitige Ausbildung des Herzens ginge auf Kosten der 
Gesundheit des Ganzen, somit wieder auf Kosten des Herzens selbst, das ja im 
Ganzen leben muß." (p. 152). Dem entsprechen dann auch die Folgerungen 
für das Konzept der Freiheit: "Freiheit, universalistisch gedacht, schließt daher 
nicht ungehindertes Werden und Förderung aller Fähigkeiten des Menschen 
mittels der bildenden Kräfte der Gemeinschaft in sich, sondern ihrem strengen 
Begriffe nach nur der in der Wesenheit, in der Idee des Menschen (sohin auch 
in der Idee der Gemeinschaft) liegenden Kräfte: Freiheit heißt: zu tun, was 
ich soll, heißt Entwicklung des Guten im Menschen" (p. 156). 
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Sind Bezugspunkte von 
Urteilen Individuen? 

ja 

Wissen Individuen, was 
"gut" flir sie ist? 

grundsätzlich ja 

Kann ihnen solches Wissen 
auch hinsichtlich der 
Auswahl von Regeln unter-
stellt werden? 

grundsätzlich ja 

lt 

Gilt dies für jede konkrete 
Ausgangssituation? 

ja 

\ 

"echte" Vertragstheorien 

nein 

nein 

nein 

nein 

> 

> 

> 

> 

"überindividualistische 
Normen" 

"Paternalismus" 

"Liberalismus" 

"unechte" Vertrags-
theorien 

Zur Erklärung des Schemas: Jedes ,)a" bedeutet, in der Reihenfolge der 
Fragen, eine zusätzliche Beschränkung oder besser Selbstbeschränkung der 
Freiheit des Theoretikers in der Propagierung von Normen und zugleich einen 
Zuwachs an "Vertrauen" des Theoretikers in die Fähigkeit der betrachteten 
Subjekte, sich Normen ohne von außen auferlegte Situationshereinigungen zu 
geben. Daß an zwei Stellen nur "grundsätzlich" ja gesagt wird, drückt aus, daß 
dieses Ja bestimmte Beschränkungen des Vertrauens, die in der nächsten Frage 
zum Ausdruck kommen, nicht unbedingt ausschließt. 

Nun zu den Einzelheiten: 

Wie schon gezeigt, lassen sich "übetindividualistische" Normen regelmäßig 
so mühelos in zumindest "paterna!istische" Normen transformieren, daß die 
erste Frage kaum geeignet sein dürfte, mehr als formale Beschränkungen des 
Spielraumes flir den Betrachter zu erzeugen. Ausgehend von "objektiven Inter-
essen", einer "wahren Natur" oder ähnlichen Konzepten kann er hier noch 
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immer vorschlagen, wonach ihm der Sinn steht. "Individualismus" wäre ohne 
zusätzliche Kennzeichnungen noch kein sehr fruchtbares Merkmal der Unter-
scheidung unterschiedlicher Ordnungstheorien. 

Mit einem "grundsätzlichen" Ja auf die Frage danach, ob es den Individuen 
zuzutrauen ist, sich selbst Urteile über das zu bilden, was "gut" für sie ist, be-
findet man sich demgegenüber endlich im Bereich dessen, was hier als indivi-
dualistische Ordnungstheorien bezeichnet werden soll: 

2.2.2. Zur Unterscheidung zwischen liberalen 
Ordnungstheorien und Vertragstheorien 

Die hier als "liberal" 6 bezeichnete Variante individualistischer Ordnungs-
theorien differenziert ihr ,,Ja" auf die zweite Frage in folgender Weise: Zwar 
kann nicht ohne weiteres und allgemein unterstellt werden, daß Individuen 
über ihre eigenen Interessen informiert und auch imstande zu rationalem Han-
deln sind. Es kann aber noch weniger unterstellt werden, daß irgendjemand 
anderes das für sie besser tun kann als sie selbst. Hieraus folgt eine Position, 
die die Auswahl von Institutionen und das Handeln unter Institutionen unter-
schiedlichen Formen des Urteilens unterzieht: Für ihr Handeln in Institutionen 
sollen Individuen die Verantwortung selbst tragen können, also müssen sie 
Handlungsfreiheit genießen. Damit aber ist gleichzeitig hinsichtlich der Aus-
wahl von Regeln die Entscheidung ftir bestimmte Bewertungen gefallen, ohne 
daß die Werturteile der Individuen nochmals zur Debatte stehen müßten: Insti-
tutionen sollen freiheitlich sein, gleichgültig, wie autoritär die Neigungen der 
Subjekte sein mögen. Ein Urteil über die besten Regeln des Zusammenlebens 
wird von den Individuen nicht verlangt. Wie sich bei der Diskussion um die libe-
rale Position zeigen wird, korrespondiert mit dieser Stellungnahme ein evolutio-
närer Antirationalismus 7 im Hinblick auf Institutionen. 

Ergibt sich fllr die liberale Position die Begrenzung des Spielraums der Ein-
ftihrung von Kriterien aus der Forderung, individuellen Präferenzen möglichst 

6 Dies ist, wie eingangs schon festgestellt, keine Sprechweise, die ganz un-
mißverständlich genannt werden kann. Immerhin entspricht es der Kennzeich-
nung der Theorie durch ihre Vertreter jedenfalls für den deutschen Sprach-
raum. Vgl. etwa Hayek (1971), pp. 481 ff., wo auf die Mehrdeutigkeit der 
Kennzeichnung und ihren irreführenden Charakter insbesondere für den angel-
sächsischen Sprachraum hingewiesen wird; was hier "liberal" genannt wird, 
hätte man ins Englische als "libertarian" zu übertragen. Die Ersetzung von 
"liberal" durch "libertär" zur eindeutigen Kenntlichmachung des Charakters 
der Theorie scheint sich im Deutschen in letzter Zeit allmählich durchzusetzen, 
vgl. etwa die Übersetzung von Lepage ( 1979). 

7 Dies ist v. Hayeks ausdrückliche Kennzeichnung der eigenen Position. 
Vgl. etwa Hayek (1971), p. 87, und Hayek (1969 a), wo sich eine Auseinander-
setzung mit dem "Rationalismus" vertragstheoretischer Argumente findet. 
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freien Raum zu ihrer Durchsetzung unter Regeln zu lassen, so wenden die bei-
den noch verbleibenden Positionen diese Forderung nach Durchsetzung indivi-
dueller Präferenzen auch auf die Auswahl der Regeln, auf die Ordnungsent-
scheidung selbst an: Im Unterschied zur liberalen Position, die ihre "Ordnungs-
ethik" zwar auf individuelle Präferenzen bezieht, aber nicht aus ihnen ableitet, 
kann für Vertragstheorien von einer ,,Präferenzethik"8 gesprochen werden: Als 
Ordnungsentwurf wird nur in Betracht gezogen, was als Ordnungswunsch der 
Betroffenen denkbar ist. 

Mit diesem Rückbezug der normativen Diskussion auf die im Objektbereich 
vorfindliehen Werturteile tritt ein Problem auf, das bisher nicht beachtet wer-
den mußte: Solange man Urteile über Ordnungen von außen vorgibt, wie es 
noch für die liberale Position der Fall ist, kann man die Frage der Allgemeingül-
tigkeit als· durch bloßen Ansprucjl gelöst betrachten 9 • Wer immer einen Norm-
vorschlag macht, gibt dl\ffiit zu~eich bekannt, daß .er Geltung der Norm für 
wünschenswert. hält. Bindet man hingegen schon die Wünschbarkeit der Geltung 
einer Norm an die Urteile derer, für die sie gelten soll, so wird die Frage der 
Allgemeingültigkeit zu einer Frage allgemeiner Akzeptanz 10

• Man hat zu fragen, 
wie weit ein bestimmter Ordnungsentwurf auf Zustimmung aller betroffenen 
Subjekte rechnen kann. Jeder Vorschlag, der nicht in diesem Sinne konsens-
fähig ist, setzt eine Regel hinsichtlich der Berücksichtigungswürdigkeit einzelner 
Standpunkte oder Personen voraus, die dann - wenn man konsistent bleiben 
will - selbst präferenzethisch zu begründen wäre. Will man nicht in einen infi-
niten Regress geraten, so bleibt als Ausgangspunkt einer Präferenzethik der 
Gesellschaftsordnung nur der tatsächliche oder denkbare Konsens 11 • Mit ande-
ren Worten: Bemißt man die Legitimität eines Ordnungsvorschlages an seiner 
Konsensfähigkeit, so bedient man sich irgendeiner Version einer Vertragstheo-
rie der Gesellschaft. 

Man benötigt hierzu Individuen, die nicht nur ihre je eigenen Präferenzen 
haben, über deren Vereinbarkeit noch zu sprechen sein wird, sondern die auch 
über ein relativ hohes Maß an Rationalität in dem Sinne verfügen, daß sie eine 
hinreichend präzise Vorstellung über die Auswirkungen verschiedener denk-
barer Ordnungen auf die Erreichbarkeil ihrer je eigenen Ziele haben, um eine 
Rangordnung der Wünschbarkeit von Ordnungen herstellen und eine wünsch-
bare Ordnung vereinbaren zu können. In diesem Sinne können Vertragstheo-

s Eine umfassende Diskussion der "ethics of preference satisfaction" bietet 
MacRae ( 1976) im Rahmen des Kapitels über "econoniic ethics". 

9 .. Wie noch zu zeigen sein wird, "bat das nichts zu tun mit der Frage nach 
der Art und Weise, wie man einer Norm in der Realität Geltung verschaJfen 
will. Hier geht es lediglich darum, daß man Normen vorschlägt, für die man all-
gemeine Geltung wünscht. 

10 Vgl. Hare (1973), pp. 25 ff. und passim; Sen (1970), Kap. 9. 
11 Vgl. speziell Buchanan I Tullock (1962), Kap. 2; allgemein auch Kliemt 

(1977) und Kliemt (1980). 
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rien als rationalistische Ordnungstheorien von den liberalen Entwürfen. unter-
schieden werden; es wird sich allerdings zeigen, daß der folgenreichere Unter-
schied die hinter Rationalismus bzw. Antirationalismus stehende Entscheidung 
ist, präferenzethisch zu verfahren oder dieses zu unterlassen. 

@.; Zur Unterscheidung zwischen "echten" 
und "unechten" Vertragstheorien 

Die verbleibende Frage, nämlich die Frage nach der Möglichkeit eines Nor-
menkonsenses unter ansonsten unterschiedlichen Individuen fuhrt zur letzten 
Unterscheidung des Schemas: Es geht ~ierbei darum, ob man den Normkonsens 
unter realen Individuen in einer konkreten Interessenlage für möglich hält, oder 
ob man bereinigte, moralisch veredelte Präferenzen zu benötigen glaubt. Hält 
man einen Konsens in realen Situationen, unter Individuen mit konkreten, 
daher möglicherweise divergierenden, sogar konfligierenden Interessen fur un-
möglich oder nicht sehr weitreichend, so .wird man sich einer Argumentations-
weise bedienen, die hier als "unechte" Vertragstheorie bezeichnet wird. 

"Unechte" Vertragstheorien schlagen zunächst bestimmte Dereinigungen der 
Ausgangslage als normativ plausibel, fair oder auch aus sachlichen Gründen ein-
leuchtend vor und untersuchen dann, zu welchen Formen der Übereinstim-
mung man in solchen Situationen kommen wird. Dereinigungen der Ausgangs-
lage können entweder durch Restriktionen der den potentiellen Vertragspart-
nern verfügbaren Information oder direkt durch Restriktionen der möglichen 
Individuenpräferenzen herbeigefUhrt werden. Restriktion der Information über 
die je eigene Lage und die je eigenen Fähigkeiten liegt etwa der von Rawls als 
fair gekennzeichneten Ausgangssituation zugrunde 12

; eine andere Form der 
Informationsbeschränkung besteht in der Einftihrung von Unsicherheit über 
die eigene Zukunft oder über die Fähigkeiten und sonstigen Ressourcen der 
eigenen Nachkommen 13

• Bereinigungen der Ausgangslage durch direkte Be-
schränkrungen individueller Präferenzen können beispielsweise durch die An-
nahme eingeftihrt werden, daß bestimmte Rechte an der je eigenen Person un-
befragt als Menschenrechte von allen Vertragspartnern anerkannt werden 14

• 

12 Rawls (1971), section 24; vgl. auch Rawls (1958). 
13 Mueller (1974), bes. p. 351; Mueller (1973); Vickrey (1960); Harsanyi 

(1955). Alle hier genannten Behandlungen des Vertragsproblems verstehen sich 
selbst als "utilitaristisch". Darüber wird in den Kapiteln 4 und 5 noch mehr zu 
sagen sein. 

14 Für eine derartige Konstruktion exemplarisch ist Nozick (1974); die 
entsprechenden Festsetzungen finden sich schon am Anfang des Vorworts 
(p. ix), dann ausführlicher in Kapitel 2 (pp. I 0 ff.). Nozick gibt sich zwar einige 
Mühe, seine "invisible-hand-Erklärung" der allmählichen Entstehung des Staats 
von Vertragsfiguren abzusetzen (vgl. etwa p. 132); das ändert aber nichts daran, 
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In die Klasse der unechten Vertragstheorien gehören darüber hinaus alle 
Untersuchungen der Aggregationseigenschaften von Regeln dann, wenn sie in 
ein Urteil über wünschenswerte Regeln münden. Hier wird üblicherweise zu-
nächst untersucht, in welcher Weise bestimmte Regeln unter bestimmten An· 
nahmen über Informationsniveaus und Zielsetzungen von Individuen deren 
individuellen Präferenzen in eine Kollektiventscheidung übersetzen. Wird bei-
spielsweise eine bestimmte Entscheidungsregel deshalb als optimal ausgezeich-
net, weil sie für ein repräsentatives Individuum den Erwartungswert seines 
Nutzens maximiert, so impliziert der Vorschlag, daß ein Konsens über diese 
Regel dadurch zustandekommen kann, daß sich jedes Individuum in die Rolle 
des repräsentativen Individuums versetzt, also von seiner konkreten Interessen-
lage abstrahiert. In dieser Gruppe finden sich sowohl Entwürfe, die Informa-
tionsbeschränkungen zumindest implizit unterstellen 15

, als auch Entwürfe, in 
denen mit restringierten Individuenpräferenzen gearbeitet wird, etwa in Form 
der Annahme wechselseitiger positiver Berücksichtigung 16

• 

Offensichtlich wäre es eine Fehlinterpretation, unechte Vertragstheorien als 
Instrumente der Deduzierung von Normen aus den im Objektbereich vorfind-
liehen Werturteilen anzusehen. Sie sind vielmehr Instrument der Normdiskus-
sion und insofern auch nur begrenzt, nur der Form nach, als präferenzethische 
Argumente zu interpretieren. Interpretierte man sie inhaltlich so, hätte man 
sie als zirkulär zu kritisieren: Es liegt ihnen ja jeweils eine selbst normativ be-
stimmte Fiktion der Ausgangssituation zugrunde, die nicht selbst präferenz-
ethisch gewonnen wurde, sondern als fair oder plausibel vorgeschlagen wird. 
Zweck. der Figur kann es nicht sein, Normen zu begründen, sondern vielmehr, 
die Diskussion über sie zu vereinfachen. Man muß in einem solchen Argument 
nicht mehr fragen: "Welche Ordnung wollt ihr (wollen wir) im einzelnen ha-
ben?", sondern: "Angenommen, man könnte sich darüber einigen, die vorge-
schlagenen Annahmen über Individuen und Ausgangslage als vernünftigen Aus-
daß seine Argumentation im v. Hayekschen Sinne ebenso "rationalistisch" ist 
wie die Argumentation jener Theorien: Ob der Staat auf einmal ex nihilo kre-
iert wird oder allmählich - in beiden Fällen ist ausschlaggebend der freiwillige 
Beitritt von Individuen, die auf eigene Verantwortung zu handeln imstande 
sind und die rational sind. 

IS Das ist der Großteil dessen, was als "normative pu blic choice" bezeich-
net wird. Man hat zwar regelmäßig den Eindruck, es handle sich lediglich um 
die Analyse der Eigenschaften von Regeln. Da jedoch die Aggregationseigen-
schaften von Regeln immer nur. hinsichtlich bestimmter, vorher angegebener, 
Individueneigenschaften definiert sind,. gehen in solche Analysen immer auch 
Annahmen über Individuen ein. Stellt am Ende der Analyse ein Vorschlag, so 
impliziert dies regelmäßig auch ein Urteil darüber, welche Individueneigen-
schaften berücksichtigenswert sind. Für Oberblicke vgl. Mueller (1976); Plott 
(1976); als Beispiele vgl. Badger (1972), Plott (1972), Schofleid (1972), Rae 
(1969), Curtis (1972). 

16 Vgl. etwa Arrow (1967), Arrow (1977), Kern (1980 a), Kern (1980 b), 
Sen (1976/77). 
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gangspunkt zu wählen - welche Regeln würden diese Individuen in dieser Aus-
gangsJage wählen?" Die "Annahmen" über Individuen und Ausgangslage sind 
es dann, über die normativ zu argumentieren ist; die Ordnungsvorschläge, über 
die sonst .zu streiten wäre, brauchen dann nur noch darauf untersucht zu wer-
den, ob sie widerspruchsfrei bzw. ohne versteckte Zusatzannehmen gefolgert 
werden können -eine Frage der Logik, nicht von Werturteilen. 

Eben dies, daß hier mit der Präferenzethik nur zum Schein Ernst gemacht 
wird, nimmt die radikale Version individualistischer Ordnungstheorie zum 
Anlaß, auch noch den letzten Schritt zu tun: Kann man hinsichtlich unechter 
Vertragstheorien nur eine beschränkte Rückkoppelung von Urteilen des Be-
trachters an Urteile der Subjekte Ge nach in die Annahmen investiertem Norm-
gehalt) konstatieren, so stellen echte Vertragstheorien den Versuch dar, den 
Betrachter buchstäblich nur noch Betrachter und nichts weiter sein zu lassen 17

• 

Individuen mit gegebenen und ihnen selbst bekannten Interessen, Fähigkei-
ten und Ressourcen in einer Ausgangslage, in der überhaupt nichts als garantiert 
unterstellt werden kann - das ist der Ausgangspunkt der Diskussion. Benötigt 
wird nur noch ein einziges von außen einzufUhrendes Urteil, nämlich die Forde-
rung, daß als beste Verfassung die zu gelten habe, die als in dieser Situation frei-
willig vereinbart gedacht werden kann. Der normative Gehalt dieser Ordnungs-
theorie ist auf das bare überhaupt denkmögliche Mil;limum reduziert, ansonsten 
findet nur Untersuchung von Urteilen statt. Wenn eine solche Argumentation, 
in akzeptabler Weise durchgeflihrt, zu mehr als trivialen Aussagen fUhrt, ist sie 
außerordentlich stark. Sie ist stark deshalb, weil flir eine individualistische Posi-
tion, die im hier entwickelten Sinne nicht paternalistisch zu verfahren bean-
sprucht, jede Freiheit· der Normeinflihrung, die sich der Theoretiker nimmt, 
begründungsbedürftig ist. 

Zwei Kommentare erscheinen an dieser Stelle angebracht - der eine bezieht 
sich auf die bisweilen geübte Kritik am fiktiven Charakter jeder, auch einer 
echten Vertragstheorie; der andere gilt dem Anspruch dieser Version, nicht 
nur eine sehr starke, sondern die einzige zulässige Version individualistischer 
Ordnungstheorie zu sein. 

Zur Kritik am fiktiven Charakter der Theorien: An keiner Stelle beanspru-
chen moderne Versionen der Vertragstheorie, von einem tatsächlich geschlos-

17 In expliziter Form unternimmt dies Buchanan (1975), dem die Ausein-
andersetzung des zweiten Teils der Arbeit vor allem gilt. Vgl. schon pp. I f.: 
"My approach is profoundly individualistic, in an ontological-methodological 
sense . . . Accepting a self-imposed inability to suggest explicit criteria for 
social policy, the individualist tends to devote relatively more intellectual 
energy to analysis of what he observes and relatively less to suggestions about 
what might be ... The approach must be democratic, which in this sense is 
merely a variant of the definitional norm for individualism." {Betonungen im 
Original). 
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senen oder zu schließenden Gesellschaftsvertrag auszugehen. Der Anspruch, 
realistisch zu argumentieren, gründet sich vielmehr darauf, daß der denkbare 
Vertrag nicht in eine Ausgangssituation placiert wird, die durch Fiktionen ver-
edelt wurde. Der· Vorwurf mangelnder Realitätsnähe, soweit er sich darauf 
bezieht, daß es solche Verträge wohl niemals gegeben habe und auch kaum 
jemals geben werde, ist demnach für echte Vertragstheorien so irrelevant wie 
fiir unechte 18• 

Zum Anspruch der Theorie: Daß das Argument, wenn es erfolgreich durch· 
fUhrbar ist, stark ist, wurde oben bereits konzediert. Daß es das einzig zulässige 
sei, ist damit nicht bewiesen. Buchanan argumentiert in verschiedenen Zusam-
menhängen, daß jede wissenschaftliche Beschäftigung mit Normen, die über 
die Analyse von Normen hinausgehe, überindividualistisch sei 19

• Dies wird von 
ihm zunächst methodologisch begründet: Die einzigen nichtmetaphysischen 
Wesenheiten, die Gegenstand der Diskussion sein könnten, seien Individuen. 
Also könne sich die Diskussion auch nur mit den Werturteilen von Individuen 
befassen, alles andere sei als überindividualistisch zu qualiftzieren. 

Man kann einen solchen Anspruch zurückweisen, ohne schon eine Diskus-
sion über Notwendigkeit oder Haltbarkeit eines methodologischen Individua· 
lismus zu führen. Auch dann nämlich, wenn diese Position haltbar ist, ist der 
von Buchanan gezogene Schluß nicht zulässig. Dies gilt aus zwei Gründen: 
Zunächst handelt es sich hierbei um einen naturalistischen Fehlschluß, oben-
drein einen mit paradoxen Konsequenzen - auch wenn es nur Individuen 
"gibt", läßt sich daraus kein Verbot ableiten. Normen "von außen" heranzu-
tragen; auch die "von außen" herangetragenen Normen sind im übrigen die 

18 Vgl. etwa Cornford ( t974), p. 96: "Das erste Problem ist das der Glaub-
würdigkeit, ein Problem, das Kontrakttheorien allgemein haben: Das System 
beruht auf einem gesellschaftlichen Vertrag, aber eine Erklärung für seine Ent-
stehung gibt es nicht ... " und p. 97: "Warum ist es sinnvoll, sich mit einer 
Theorie zu beschäftigen, der es an Glaubwürdigkeit mangelt und die zu konsti· 
tutioneilen Absurditäten führt?" 

19 Vgl. neben den in Anm. 17 zitierten Bemerkungen Buchanans die fol· 
gende Passage aus Buchanan I Tullock (I 962), p. vii: "Methodological individu· 
alism should not be confused with ,individualism' as a norm for organizing 
social activity. Analysis of the first type represents an attempt to reduce all 
issues of political organization to the individual confrontation with alternatives 
and his choice among them. His ,logic of choice' becomes the central part of 
the analysis, and no position need be taken concerning the ultimate goals or 
criteria that should direct his choic~. By contrast, ,individualism' as an organi-
zational norm involves the explicit acceptance of certain value criteria. This 
work is ,Individualist' only in the first, or methodological, sense. We hope that 
we have been able to make it reasonably wertfrei in the second, or normative 
sense." (Betonung im Original). Für eine allgemeinere Formulierung des Stand· 
punkts vgl. die Kontroverse zwischen Buchanan einerseits, Mishan, Klappholz 
und Poldes andererseits, über die Grenzen einer wissenschaftlichen Verteilungs-
diskussion: Buchanan ( 1968), Mishan ( 1968), Poldes ( 1968), Klappholz ( 1968). 
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· Normvorschläge eines Individuums, so daß man sich hier ein Urteil über die 
Urteile dieses Individuums zugleich erlauben und verbieten müßte 20

• 

Zum anderen ist die Beziehung zwischen Art der Normdiskussion und 
Durchsetzung des Geltungsanspruches keineswegs so eng, wie Buchanans Argu-
ment suggeriert: Es geht ihm ja um die Verhinderung patemalistischer Norm-
setzungen. Hier aber ist es ebensogut möglich, daß ein Theoretiker den Folge-
rungen aus einem Konsensargument autoritativ Geltung zu verschaffen sucht 
(etwa dann, wenn er sich der Gunst eines aufgeklärten Despoten erfreut, der 
ihm die Gesellschaft als Experimentierfeld überläßt), wie es möglich ist, daß 
ein Theoretiker seine ganz schlicht "paternalistisch" generierten Normen in 
der Realität nur als Vorschläge argumentativ vertritt, ohne je auf die Idee zu 
kommen, sie anderen aufzuzwingen. Es mag zwar von der individuellen Dispo-
sition her eine Korrespondenz zwischen der Art der Normdiskussion und den 
Neigungen hinsichtlich der Durchsetzung von Normen existieren, aber dies ist 
in jedem Fall ein individualpsychologisches, kein methodologisches Problem. 

Alleinvertretungsansprüche IrgendeinerVersion individualistischer Ordnungs-
theorie, soviel sollte damit erkennbar geworden~in, sind nicht gerechtfertigt. 
Die Meriten jeder einzelnen Version müssen im einzelnen gewürdigt werden, 
wenn man zu Urteilen über die Tauglichkeit oder normative Attraktivität einer 
Theorie kommen will. Die radikale Version muß nicht die überzeugendste sein. 

Betrachtet man abschließend die hier vorgestellte Typologie individualisti-
scher Ordnungstheorien, so dürfte deutlich geworden sein, daß es sich um eine 
Typologie handelt, die an der Argumentationsweise, nicht am Geltungsan-
spruch und auch nicht am normativen Inhalt orientiert ist. Die Norminhalte 
bestimmter "überindividualistischer" Positionen lassen sich zumindest in un-
echten Vertragstheorien reformulieren; auf der anderen Seite können die Krite-
rien, die echte Vertragstheorien erzeugen, zumindest auch im Rahmen liberaler, 
wenn nicht patemalistischer Argumentation, eingeführt werden 21 • Diese Ober-
schneidungen hinsichtlich des Normgehalts stellen jedoch im Rahmen dieser 

20 Das ist in etwa die Argumentation von Foldes und Klappholz. Vgl. all-
gemein Albert (1967 a), Popper (1962). 

21 Die Einführung dieser dritten Dimension "Norminhalte" neben den 
Dimensionen "Argumentationsweise" und "Geltungsanspruch" und die Tat-
sache, daß auch hier keine eindeutige Korrespondenzen vorliegen, machen 
Buchanans Kritik an anderen Positionen als der seinen noch fragwürdiger als 
sie für zwei Dimensionen schon war. Dichatomisiert man alle drei Dimensio-
nen, so erhält man acht verschiedene Merkmalskorn binationen, von denen 
keine a priori als ausgeschlossen betrachtet werden kann; Buchanans Argument 
insinuiert, wenn nicht impliziert, die Vorstellung, möglich seien nur die "kon-
sistent freiheitliche" Position (freiheitlicher Norminhalt; echtes Vertragsargu-
ment; konsensuelle Durchsetzung) und die "konsistent autoritäre" Position 
(restriktive Norminhalte; überindividualistische oder paternalistische Argumen-
tation; autoritäre Durchsetzung). 
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Arbeit keinen Mangel der Typologie dar. Es geht ja hier nicht darum, Normge-
halte mit alternativen Normgehalten zu konfrontieren, also eine Diskussion zu 
führen, die schon an den Kriterien ansetzt. Es geht vielmehr darum, "kriterien-
immanent" zu untersuchen, ob Maßstäbe und Entwürfe in nachvollziehbarer 
Weise. aufeinander .bezogen sind. Insofern stellen Argumentationsweisen, nicht 
Inhalte, den Aspekt dar, der zu diskutieren ist. 

Nach den Differenzen im Bereich normativer Argumentation nun zur Art 
der Analyse, die mit individualistischen Ordnungstheorien assoziiert ist. Auf 
diesem Felde sind mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede feststellbar, typo-
logisierende Anstrengungen daher überflüssig: 

2.3. Die Form der Analyse 

2.3 .1. Theoretischer und methodologischer Individualismus 

Wenn Individuen der Bezugspunkt normativer Erörterungen und damit zen-
trales Objekt der einzelnen Fragen sind, die eine Ordnungstheorie stellt, liegt 
es nahe, daß die zentralen Einheiten der Analyse ebenfall~ Individuen sein wer-
den. Dem ,,normativen" Individualismus korrespondiert so ein "theoretischer", 
nicht unbedingt ein "methodologischer" oder sogar "ontologischer" Individua-
lismus. Als "theoretischer" Individualismus soll hier eine Position bezeichnet 
werden, die, aus welchen Gründen auch immer, Individuen als zentrale theore-
tische Einheit führt; Kollektive aller Art werden in Theorien, die sich so ver-
stehen, nicht als "eigene" Wesenheiten, sondern immer als Gebilde aufgefaßt, 
die aus Individuen bestehen und durch die Beziehungen zwischen Individuen 
charakterisiert sind 22

• "Methodologisch" wird eine solche Position dann zu 
nennen sein, wenn sie behauptet, daß sich sinnvoll nicht auf der Basis anderer 
Einheiten beschreiben und erklären lasse, was in einer Gesellschaft vorgeht 
(zum "ontologischen" Individualismus verschärft sich diese überzeugung, wenn 
sie überdies behauptet, dies liege an der Struktur der Realität, nicht einfach an 
unserer Erkenntnisweise)23 • 

Es ist in diesem Zusammenhang nicht notwendig, zu klären, wie problema-
tisch eine solche Position ist, wenn sie sich als methodologisch fundiert und in 
diesem Sinne notwendig versteht. Es genügt festzuhalten, daß keineswegs in 

22 Nimmt man den zweiten· Aspekt ernst, so erweisen sich etwaige Erwä-
gungen über das Ganze, das irgend wie" "mehr" sei als die ,.Summe" seiner Teile, 
als gegenstandslos. Vg!. Nagel (1967). 

23 Vgl. die in Anm. 17 zitierte Selbstkennzeichnung Buchanans. Vgl. auch 
Riker 1 Ordeshook (1973), pp. 33 ff. Für die methodologischen Hintergrund-
überlegungen: Agassi (1973); auch Vanberg (1975); Bohnen (1975). Für eine 
informierte und gründliche Kritik vgl. insbesondere Giesen I Schmid (1977), 
flir einen Teilaspekt Mandelbaum (1973). 



2. Individualistische Ordnungstheorien 35 

sämtlichen Varianten individualistischer Ordnungstheorien ein solcher An-
spruch besteht; bisweilen wird der theoretische Individualismus ausdrücklich 
als eine nur normativ zu fundierende Sichtweise der Welt bezeichnet 24

• Selbst 
wenn im übrigen der methodelogische Individualismus eine nicht nur mögliche, 
sondern unumgängliche Form des Umgangs mit der Wirklichkeit wäre, würde 
er noch keinen theoretischen Individualismus implizieren: Erklärt beispiels-
weise eine Theorie eine Variable "Inflationsrate" mit Hilfe einer Variable 
"Arbeitslosenquote", so ist diese Theorie vollkommen akzeptabel auch für den 
methodelogischen Individualisten, solange für beide Variablen eindeutige Meß. 
vorschriften vorliegen. Obwohl keine Aussage über Individuenhandeln vor-
kommt, ist die Theorie an der Wirklichkeit überprüfbar. Daß ein methodolo· 
gischer Individualist sich erst zufriedengeben mag, wenn es ihm gelungen ist, 
den Satz als eine aggregierte Aussage über Individuenhandeln zu rekonstruieren, 
ändert daran nichts. 

Wie auch immer es also mit der Berechtigung oder Notwendigkeit eines 
methodelogischen Individualismus' steht - da er theoretischen Individualismus 
nicht impliziert, kann für keine Spielart individualistischer Ordnungstheorie 
gelten, daß eine logische Notwendigkeit besteht, dem normativen Individualis-
mus einen theoretischen Individualismus im Bereich der Analyse zuzugesellen. 
Wie das eben erwähnte Beispiel zeigt, sind auch andere Möglichkeiten denkbar: 
Man kann sehr wohl ein Urteil darüber faJlen, was Inflation und Arbeitslosig-
keit flir Individuen bedeuten, was dementsprechend wünschenswerte Zustände 
sein sollen und was zu tun ist, ohne daß man unbedingt eine Erklärung des 
Zusammenhangs beider Größen auf der Basis von Individuenhandeln beifügt 
oder auch nur beizufügen imstande ist. 

Der Grund, warum individualistische Ordnungstheorien in der Regel nach 
Erklärungen von Phänomenen auf der Basis individuellen Handeins suchen, 
auch ohne daß dies bereits logisch geboten wäre, ist eine praktische Konse-
quenz des Antipatemalismus', nicht des Individualismus' per se: Aus dem Anti· · 
paternalismus folgt in allen hier zu diskutierenden Theorien eine Forderung 
nach möglichst wenig beschränkter individueller Au tenornie - sei es nur im 
Bereich des Handeins unter Regeln oder sei es schon bei der Auswahl von Re-
geln. Die Ausrichtung an individueller Autonomie legt die Suche nach Regeln 
mit Verbotscharakter nahe, nicht die Suche nach positiven Geboten. Da Ver· 
bete Spielräume einrichten, bedarf es gewisser Vermutungen darüber, wo die 
Nutzung von Spielräumen hinfUhrt; denn dies sind ja wieder die durch Regeln 
induzierten oder nicht verhinderten Zustände, die normativ beurteilt werden, 
wenn es um die Tauglichkeit einer bestimmten Ordnung, gemessen an indivi· 
dualistischen Kriterien, geht. Für Erklärungen und Prognosen der unter be· 

24 So immerhin die wiederholt zum Ausdruck gebrachte und begründete 
Position von Kenneth Arrow. Vgl. Arrow (1973), pp. 121 ff., und Arrow 
(1979), pp. 135 ff. 
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stimmten Verbotsregeln erwartbaren Zustände bedarf es daher, im Unterschied 
zu positiven Vorschriften, einer Theorie, die Handeln von Individuen erklären 
und prognostizieren kann. Der Zusammenhang von "normativem" und "theo-
retischem" Individualismus ist demnach zwar eng, aber nicht strikt logisch 
determiniert 25 • 

Daß ein theoretischer Individualismus Individuen und ihre Handlungen als 
zentrales Untersuchungsobjekt führt, impliziert nicht, daß alles, was erklä-
rungsbedürftig erscheint, auf der Basis von Individueneigenschaften und dem 
entsprechenden Handeln erklärt wird, daß also unter den unabhängigen Varia-
blen immer oder sogar ausschließlich Individueneigenschaften und -handlungen 
auftauchen müssen. Zum einen wird nicht geleugnet; daß die Eigenschaften von 
Individuen selbst der Erklärung zugänglich sind, selbst wenn sie einer bestimm-
ten Theorie. als vorgegeben, als exogen determi!liert gelten. Zum anderen wird 
Handeln immer als Handeln in Kontexten untersucht - wobei der Kontext 
selbst auf der Basis individueller Handlungen erklärbar sein mag oder nicht. 
Theoretischer Individualismus impliziert zunächst nur, daß Prozesse, Abläufe, 
Veränderungen, Zustände in einer Gesellschaft nicht unabhängig von Aussagen 
über Individuen und ihren Aktivitäten präzise beschreibbar sind; er impliziert 
des weiteren, daß verfestigte gesellschaftliche Tatbestänqe, Institutionen etwa, 
von Individuen gemacht und auch nur von ihnen verändert werden. Dies besagt 
weder, daß solche Tatbestände beliebig veränderbar sind, noch, daß Verände-
rungen, wo sie stattfinden, als solche intendiert sind. Das Gegenteil ist der Fall: 
Gerade in individualistischen Theorien wird vornehmlich über die unintendier-

25 Diese Feststellung ist auch .deshalb nicht ganz bedeutungslos, weil sich, 
wenn sie zutrifft, einige Urteile über den "Holismus" oder "Kollektivismus" 
bestimmter Theorien oder über die Inkonsistenz von Normen und Analyse in 
bestimmten Theorien als vorschnell erweisen. Das dürfte insbesondere für die 
Behandlung gelten, die dem Werk von Marx bisweilen w)6ierfährt. Selbst wenn 
es stimmt, daß seine Interpretation die Wirklichkeit überindividualistisch ist 
oder überindividualistische Züge aufweist, folgt daraus noch nicht, daß seine 
Werturteile, in denen individuelle Entfaltung betont wird, unglaubwürdig sind. 
Die Tatsache, daß Marx unter individueller Entfaltung "Entfaltung als gesell-
schaftliches Wesen" versteht, widerspricht dem, wie schon im ersten Kapitel 
festgestellt, nicht. Im übrigen scheint es nicht durchwegs ausgemacht, daß die 
Marxsche Analyse überindividualistisch ist. Dieser Vorwurf bezieht sich vor 
allem auf seine Aussagen über "historische Gesetzmäßigkeiten" (vgl. Vanberg 
(1975), pp. 230 ff., Aldrup (1971), pp. 148). Wenn man nicht, wie Aldrup 
dies tut, die "unsichtbare Hand" selbst als "kollektivistisches Element" der 
ökonomischen Theoriebildung einordnet, dann wird man die Marxschen "Ent-
wicklungsgesetze", soweit sie theoretisch durch eine bestimmte individuelle 
Handlungslogik, die der kapitalistischen Konkurrenz, begründet sind, insofern 
nicht als überindividualistisch ansprechen können. In dieser Hinsicht läßt Pop-
per Marx mehr Gerechtigkeit widerfahren: Popper (1970), Bd. II, p. 412. Vgl. 
auch (allerdings abschwächend) Hayek (1969 c), p. 101. Vgl. weitergehend 
Dumont (1977), flir den in Marx sogar die individualistische Betrachtung der 
Welt ihren Kulminationspunkt erreicht. 
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ten Folgen zielgerichteten Handeins nachgedacht. Schon eine der ältesten Figu-
ren solcher Theorien, die Figur der unsichtbaren Hand, dient dem Zweck, aus 
zielgerichtetem Individuenhandeln in einem vorgegebenen Kontext zu dedu-
zieren, welches die antizipierbaren, theoretisch rekonstruierbaren, aber nicht 
individuell berücksichtigten Folgezustände sein werden. Es ist somit im Rah· 
men einer individualistischen Theorie nur eine Scheinkontroverse, ob die "Ver-
hältnisse" die "Handlungen" bestimmen oder umgekehrt; ausgeschlossen wird 
nicht, daß sich die Verhältnisse ,,hinter dem Rücken" der Individuen bewegen 
- ausgeschlossen wird nur, daß sie sich ganz unabhängig von den Individuen, 
"von selbst" bewegen 26

• 

Nach dieser Klärung dessen, was "Individualismus" hinsichtlich der Analyse 
von Gesellschaft genannt werden kann, ist nun in allgemeiner Form zu beschrei· 
ben, witl solche Theorien üblicherweise aufgebaut sind: 

2.3.2. Annahmen und Folgerungen 

"Individualistische Analysen" werden regelmäßig drei Sorten von Sätzen 
enthalten: 

Sätze, in denen Eigenschaften von Individuen behauptet werden, insbeson· 
dere Annahmen über Individueneigenschaften; 
Sätze, in denen individuelles Handeln in je gegebenen Situationen beschrie-
ben und auf der Basis von Annahmen erklärt wird; 
Sätze, die Zustände und Veränderungen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene 
beschreiben und auf der Basis von Annahmen über Individuen bzw. auf der 
Basis der daraus gefolgerten Sätze über Individuenhandeln erklären. 

Zunächst zu den jeweils benötigten Annahmen: 

Als Minimalausstattung der Individuen wird unterstellt, daß sie handlungs· 
fahig sind, also mit ihren Aktivitäten Sinn verbinden können 27

. Die Alternative 
wäre erratisches Verhalten und damit das Ende der Theoriebildung, bevor sie 
richtig begonnen hat. Über das Minimum hinaus finden sich erhebliche Unter-
schiede: Die Ziele, an denen sich Handlungen orientieren, können hinsichtlich 
Inhalt, Konsistenz und Herkunft variieren; der Konnex zwischen Zielen und 
Aktivitäten kann unterschiedlich eng gedacht werden. Dem Inhalt nach können 
die Ziele von vollständig egoistischen und materialistischen Ausrichtungen bis 
hin zu altruistischen und moralisch inspirierten Ausrichtungen variieren; hin· 
sichtlich der Herkunft können die Annahmen unterschiedlichste Ausmaße und 

26 Insofern läuft nicht nur ein Teil der individualistischen Kritik an Marx 
ins Leere, wie in der letzten Anmerkung angesprochen; es läuft auch ein guter 
Teil sich als marxistisch verstehender Kritik am Individualismus ins Leere. 

27 Zum Begriff der Handlung vgl. nur Vanberg (I 975), Kap. 4. 
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unterschiedlichste Quellen der Außenbestimmtheit von Zielen vorsehen; das 
Ausmaß an interner Konsistenz kann je nach Annahme von vollständigen bis 
hin selbst zu partiell widersprüchlichen Rangordnungen reichen. Der Konnex 
zwischen Zielen und Aktivitäten wird insbesondere in Abhängigkeit vom Aus· 
maß der unterstellten Information unterschiedlich eng sein. In allen Punkten 
bestehen nicht nur Unterschiede zwischen verschiedenen Theorien - es ist 
auch nicht auszuschließen, daß ein und dieselbe Theorie für unterschiedliche 
Individuen oder unterschiedliche Situationen mit verschiedenen Sätzen von 
Annahmep arbeitet. 

Es wird sich im Fortgang der Arbeit zeigen, daß den Annahmen über Indi· 
viduen, die in Ordnungstheorien verwendet werden, zentrale Bedeutung auch 
im· Rahmen normativer Diskussion zukommt. Daher sei an dieser Stelle aus· 
ftihrlicher auf einige Probleme der Auswahl von Annahmen im Rahmen von 
Ordnungstheorien eingegangen: 

Rein logisch gibt es im Rahmen einer Theorie, die auf Erklärung zielt, kei· 
nen Grund, die Auswahl von Annahmen Beschränkungen zu unterwerfen. Ins· 
besondere Realitätsnähe ist keine auszeichnende Eigenschaft. In der üblichen 
Verwendungsweise des Begriffs gilt es als Erklärung eines Sachverhalts, wenn 
der Satz, der diesen Sachverhalt beschreibt, auflogisch eihwandfreie Weise aus 
einer Menge von Sätzen deduzierbar ist, die einerseits generelle Aussagen, 
andererseits eine Spezifizierung von Randbedingungen enthalten 28 • Ob die 
generellen Aussagen und die in ihnen enthaltenen Annahmen "wahr" sind oder 
nicht, ist zunächst unerheblich. Kriterium der theoretischen Verwen,dbarkeit 
von Annah~en ist vielmehr, ob sie fruchtbar sind -also, ob die mit ihrer Hilfe 
konstruierten .Erklärungen mehr als nur ad-hoc-Erklärungen sind, ob sie bei-
spielsweise auch imstande sind, zutreffende Prognosen zu erzeugen 29

• Gegen 
eine radikal instrumentalistische Position, wie sie insbesondere in der ökono-
mischen Theorie bisweilen vertreten wird, eine Position also, die den Realitäts-
gehalt der Annahmen für theoretisch völlig unerheblich hält 30 , lassen sich zu-
nächst einmal nur Vermutungen über die Struktur der Realität ins Feld führen: 
Auf die Dauer dürften realistische Annahmen fruchtbarer sein als unrealisti-
sche 31 • Jedoch wird man auch dann, wenn man keine instrumentalistische 
Position bezieht, Abweichungen von der Realität, die als "Abstraktionen" 
gelten können, gerade für sozialwissenschaftliche . Theorien als unvermeidbar 
ansehen. Zu sagen, daß solche Abstraktionen das "Unwesentliche" zugunsten 
des "Wesentlichen" vernachlässigen dürfen, ist nur eine andere Formulierung 

28 Vgl. etwa Popper (1966), Kap. 3. 
29 Zur formalen Analogie von Erklärung und Prognose vgl. Albert (1967 b). 
30 Protagonist dieser Position ist Milton Friedman. Vgl. Friedman (I 953). 
31 Zur Kontroverse, insbesondere zu der verfehlten Kritik Samuelsons an 

der instrumentalistischen Position, vgl. Wong ( 1973). 
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der Aussage, daß Realitätsnähe nicht .auf Kosten theoretischer Fruchtbarkeit 
gesichert werden solle. 

Man kann daraus zunächst einmal flir die hier zu diskutierenden Theorien 
folgern, daß sie in der Auswahl ihrer Annahmen über Individuen im erläuterten 
Sinne frei sind. Diese Feststellung gilt Unbeschränkt flir solche Ordnungstheo-
rien, die ihre Maßstäbe nicht präferenzethisch begründen, also flir alle paterna-
listischen und auch die liberale Variante, Hier gilt: Man analysiert das Funk-
tionieren unterschiedlicher möglicher oder tatsächlicher Ordnungen' mit der 
besten Theorie, deren man habhaft werden kann. Die als wünschbar propa-
gierte Ordnung ist dann die, die den zuvor gesetzten Maßstäben am ehesten 
genügt. Für die Annahmen heißt dies: Man bedient sich mit der besten verflig-
baren Theorie auch ihrer Annahmen, die ja als die ex definitione tauglichsten 
verfiigbaren Annahmen gelten müssen. Komplizierter liegt der Fall ftir Ord-
nungsentwürfe, die ihre Kriterien auf der Grundlage eines Kontraktarguments 
formulieren. In solchen Theorien treten ja die Individuen zweimal auf, einmal 
als hypothetische oder reale Subjekte, die einen Vertrag schließen, das andere 
Mal als Individuen, die im Rahmen einer Ordnung handeln. So wie die Indivi-
duen tauchen daher Annahmen über ihre Eigenschaften sowohl im Kontext 
der Normendiskussion als auch im Kontext der Analyse auf. Auf den ersten 
Blick könnte es als eine Forderung logischer Konsistenz erscheinen, daß die 
Annahmen in beiden Kontexten identisch sein müssen, da ja in beiden Fällen 
von den gleichen Wesen gesprochen wird. Daß diese Vermutung nicht zutrifft, 
kann ohne Schwierigkeiten gezeigt werden. Hierzu ist zunächst eine Klärung 
notwendig: · 

Der formalen Struktur 'des Argurnen ts nach sieht es so aus, als habe der 
Theoretiker keine Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der anzustellenden Analyse 
bzw. hinsichtlieb der in ihr verwandten Annahmen~ Es wird ja den vertrag-
schließenden Subjekten unterstellt, daß sie ihren Vertrag aufgrund der von 
ihnen selbst vorgenommenen Analyse gestalten. Rein formal ist es also die 
ihnen unterstellte Analyse, die zu konkreten Vertragsinhalten fUhrt. Es dürfte 
jedoch einleuchten, daß man sowohl in unechten wie echten Vertragsargumen-
ten annehmen wird, daß dem Vertragsabschluß die besten verfligbaren Infor-
mationen zugrundeliegen. Alles andere wäre intellektuelle Spielerei. Was die 
beste verfligbare Information genannt werden soll, muß der Theoretiker selbst 
entscheiden, auch wenn er die entsprechende Analyse anschließend mittels 
seiner Annahmen im Objektbereich unterbringt. Auch in diesem Sinne müssen 
echte Vertragstheorien einen ebenso fiktiven Charakter wie unechte haben. 

Für die beiden Versionen der Vertragstheorie gilt im einzelnen folgendes: 

Unechte Vertragstheorien sind, wie oben bereits ausgeflihrt, Instrumente 
der Normdiskussion, nicht der Normbegründung. Es wird in solchen Entwürfen 
zwar auf der Grundlage eines hypothetischen Konsenses deduziert, was als 
akzeptable "Verfassung" gelten soll - eines Konsenses aber unter Individuen, 
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deren Eigenschaften, in den "Annahmen" über Individuen, die Maßstäbe des 
Betrachters widerspiegeln. Es hängt ja offensichtlich von der Auswahl der An-
nahmen ab, die man an den Anfang des Arguments stellt, welche Institutionen 
man als Vertragsinhalte folgern kann. Altruistisch-solidarisch veranlagte Indi-
viduen werden vermutlich ein anderes Regelwerk vereinbaren als mißtrauische 
Egoisten. Da hier - wenn auch in verkleideter Form - Normsetzung von außen 
vorliegt, gilt für die Auswahl der Annahmen zunächst einmal, daß sie frei ist; 
die Annahmen müssen nur tauglich in dem Sinne sein, daß sie entweder nor-
mative Oberzeugungen über das, was der Mensch sein sollte, der Intention ent-
sprechend einbrirlgen oder daß sie imstande sind, zu den gewünschten Folge-
rungen hinsichtlich der Vertragsinhalte zu fUhren. Keinesfalls besteht eine Not-
wendigkeit, daß die Annahmen hier mit denen identisch oder vereinbar sein 
müssen, die der Analyse zugrundeliegen. Es ist kein Widerspruch darin zu 
sehen, wenn geläuterte Individuen dann unterstellt werden, wenn es um die 
Auswahl von Regeln geht, erklärungstauglich modellierte Individuen dann, 
wenn es um das Handeln unter Regeln geht. Die einzige Forderung, die erfilllt 
sein muß, damit das Argument nicht ins Leere fUhrt, besteht in der Annahme, 
daß die vertragschließenden Subjekte sich keinen Illusionen hingeben: man 
muß ihnen unterstellen, daß sie bei der Abschätzung der Auswirkungen von 
Regeln eine Analyse mit Hilfe der tauglichsten Annahmen vornehmen, die 
ihnen zu Gebote stehen. Plastisch ausgedrückt: Auch wenn die Vertragspartner, 
geläutert durch die hohe Verantwortung, die auf ihnen liegt, höchsten mora-
lischen Anforderungen genügen, sollten sie nicht davon ausgehen, daß jeder-
mann, einschließlich ihrer selbst, beim Handeln unter den Regeln, die sie be-
schließen, ebenso hohen Ansprüchen genügt. Bisweilen wird argumentiert, daß 
eine solche Zweiteilung nicht nur nicht widersprüchlich, sondern sogar in ho-
hem Maße realistisch sei - daß ein und dieselben Individuen je nach der Ver-
antwortung, die sie tragen, nach unterschiedlichen Maximen handeln werden 32

• 

Aber auch wenn die Zweiteilung nicht realistisch wäre, bestünde keine logische 
Notwendigkeit, gleiche oder vereinbare Annahmen zu verwenden. Es genügt, 
im jeweiligen Kontext die Annahmen nach den jeweiligen Tauglichkeitskrite-
rien zu wählen. Realitätsnähe ist hier nur eine Dreingabe, die den Inhalt der 
Annahmen plausibel macht, aber an seinem normativen Charakter nichts än-
dert. Zusammenfassend läßt sich zu unechten Vertragstheorien feststellen: 
Weder im Bereich der Normdiskussion noch im Bereich der Analyse ist An-
nahmerealismus von besonderer Dringlichkeit; eine. Notwendigkeit, daß die 
im jeweiligen Kontext als tauglich ~zeptierten Annahmen miteinander verein-
bar sind, besteht nicht. 

Anders nimmt sich das Problem aus, wenn man es mit echten Vertragstheo-
rien zu tun hat. Eine solche Theorie beansprucht ja, Normen gerade nicht von 

32 Vgl. oben Anm. 13 und zum Hintergrund die einschlägigen Veröffent-
lichungen von Pattanaik: vor allem Pattanaik ( 1968), allgemeiner ( 1971 ). 
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außen an die Normunterworfenen heranzutragen. Sie darf also in die Annah-
men keinerlei normativen Gehalt investieren. Das bedeutet, daß sie im Zusam-
menhang des Vertragsarguments keine außer realistischen Annahmen machen 
darf. Jede andere Annahme würde bedeuten, daß über andere Individuen ge-
sprochen wird, als über die, flir die der Vertragsinhalt propagiert wird - was 
ein Fall externer Normsetzung wäre. Im Kontext der normativen Argumenta-
tion besteht also fiir echte Vertragstheorien keine Wahlfreiheit hinsichtlich der 
Annahmen. Tauglichkeitsargumente gleich welcher Provenienz sind unzulässig. 
Ebenso wie flir unechte Vertragstheorien gilt auch hier, daß die Analyse, die 
den Vertragspartnern die notwendige Information liefert, die bestmögliche sein 
muß, also die tauglichsten Annahmen verwenden wird. Auch hier besteht also 
keine Notwendigkeit, identische oder vereinbare Annahmen zu wählen. Im 
Unterschied zu unechten Vertragstheorien herrscht jedoch Freiheit in der 
Annahmenwahl nur hinsichtlich der Analyse, Im Kontext der normativen Dis-
kussion dagegen ein Realismusgebot. Diese Realismusgebot impliziert zugleich 
ein Verbot, Annahmen aus dem Bereich der Analyse allein deshalb auf den 
Bereich der normativen Argumentation zu übertragen, weil sie sich dort be-
wäht haben. Vielmehr ist vor einer Übertragung der Realitätsgehalt dieser 
Annahmen eigens zu überprüfen. Erweist diese Oberprüfung die Annahmen 
als nur tauglich, aber nicht realistisch, so besteht nicht nur keine Notwendig-
keit, gleiche Annahmen in beiden Kontexten zu verwenden, sondern es besteht 
die Notwendigkeit, ungleiche Annahmen zu verwenden. 

Damit ist die Bedeutung der ersten Gruppe von Sätzen, die sich regelmäßig 
in individualistischen Theorien finden, flir die Zwecke der weiteren Überlegung 
hinreichend charakterisiert. Zu erläutern bleiben die beiden anderen eingangs 
genannten Gruppen von Sätzen: 

Auf der Grundlage der jeweiligen Annahmen werden Aussagen über das 
Handeln hergeleitet, das unter jeweils vorzugebenden Kontextbedingungen zu 
erwarten ist. In der einfachsten, theoretisch unergiebigsten Version werden 
konkrete Ziele unterstellt und daraus Handlungsprognosen abgeleitet. In der 
anspruchsvollsten, theoretisch ergiebigsten Version wird die Handlungslogik, 
die einem Kontext inhärent ist, in völliger Abstraktion von konkreten indivi-
duellen Zielen untersucht; die einzige Annahme besteht darin, daß man den 
Individuen unterstellt, eine bestimmte Rolle in der betreffenden Situation so 
spielen zu wollen, daß sie "im Spiel" bleiben 33

• Dies kann bedeuten, daß Rol-

33 Für diese Neuaufnahme einer "verstehenden" Sozialwissenschaft im 
Sinne Max Webers vgl. Popper (1962), pp. 246 f., Thesen 25-27. Die bei V an· 
berg (1975) angedeutete Kritik, es handle sich beim Konzept der Handlungs· 
Iogik um ein überindividualistisches Requisit der Theoriebildung (vgl. pp. 
109 ff., bes. 114 f.), trifft nicht zu, wenn man die zuletzt genannte Unterstel-
lung angemessen berücksichtigt. Nimmt man die Überlegungen, die hinter dem 
Konzept der Handlungslogik stehen, ernst, so wird die Unterscheidung zwi· 
sehen "rationalem" und "Rollenhandeln", wie sie etwa bei Bay ( 1970), p. 314, 
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lenerwartungen erftillt werden, weil damit Anerkennung und Status verbunden 
sind. Es kann auch, im vorliegenden Kontext relevanter, sehr konkret den 
Wunsch anzeigen, aus einer Wettbewerbssituation nicht eliminiert zu werden. 
Man kann in diesem Zusammenhang etwa fragen, was ein Unternehmer unter 
Wettbewerbsbedingungen tun wird, um Unternehmer bleiben zu können, was 
ein Politiker im Wettbewerb um Stimmen tun wird, um Politiker zu bleiben 
etc. 

Der letzte Schritt, der in individualistischen Theorien üblicherweise folgt, 
besteht in der Aggregation der zuvor hergeleiteten Aussagen über Individuen-
handeln zu Aussagen über die gesamtgesellschaftlichen Resultate solchen Han-
delns. Derartige Sätze können einen bestimmten Kontext als gegeben voraus-
setzen und prognostizieren dann in gewissermaßen statischer Weise die zu einer 
bestimmten Situation (zu deren Beschreibung auch die Beschreibung der Ord-
nung der Gesellschaft zählt) gehörenden Resultate. Wird ein hinreichend langer 
Betrachtungszeitraum gewählt, so werden die Rückwirkungen von Handlungen 
auch auf Kontexte ins Bild kommen. Man erhält somit, u.a., Theorien über die 
Evolution von Institutionen, von Ordnungen. Man zielt mit einer solchen Be-
trachtung nicht nur auf die Beantwortung der Frage, ob eine bestimmte Ord-
nung zu akzeptablen Resultaten führt, sondern auch !\Uf Beantwortung der 
Frage nach der Stabilität und Überlebensfähigkeit von Ordnungen. 

Soviel zur Form, in der die hier diskutierten individualistischen Ordnungs-
theorien hinsichtlich der Analyse von Ordnungen verfahren. Nun ist genauer 
zu klären, in welchem Bezug die Sätze des einen Kontextes zu denen des ande-
ren stehen, in welcher Weise Kriterien und Analyse argumentativ miteinander 
verknüpft sind: 

2.4. Die argumentative VerknüpjUng von Kriterien und Analyse 

Schon die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, daß zwischen 
Kriteriendiskussion und Analyse zumindest insotem ein Zusammenhang be-
steht, als die Entwicklung von Maßstäben zugleich eine Entwicklung von Fra-
gen bedeutet, die man durch die Analyse zu beantworten sucht. Im folgenden 
soll nun genauer betrachtet werden, welchen Platz in Ordnungstheorien die 
Antworten haben, die die Analyse gibt. 

In allgemeinster Form läßt sich das Problem einer individualistischen Ord-
nungstheorie als Suchaufgabe, als Maximierungsproblem, konstruieren: 

in den Begriffen "rational behavior" und "institutional behavior" anzutreffen 
ist, einigermaßen fragwürdig. 
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Vorgegeben sind: 

1. Normative Sätze, in denen angegeben wird, welche Situationen erwünscht 
sind und von den Regeln des Zusammenlebens herbeigefUhrt oder nicht 
verhindert werden sollen. In individualistischen Theorien handelt es sich 
dabei um Sätze, in denen die erwünschte Lage von Individuen charakteri-
siert wird (das "Sollen"); 

2. Information über die Lage bzw. das Befinden von Individuen unter ver-
schiedenen denkbaren (einschließlich der existierenden) Ordnungen des 
Zusammenlebens (das "Können"). 

Gesucht ist die Ordnung, das System von Regeln, das im Hinblick auf die 
vorgegebenen Maßstäbe und die Information über das Mögliche als optimal 
zu gelten hat. 

Die Wechselbeziehung zwischen Kriteriendiskussion und Analyse läßt sich so 
beschreiben: Die Inhalte der normativen Sätze legen fest, welche Fragen die 
Analyse zu stellen hat; die Antworten, die die Analyse gibt, bestimmen, welche 
Ordnungsvorschläge die Theorie machen darf, wenn sie ihren Kriterien treu 
bleiben will. 

Vor der Diskussion darüber, welche Folgen dies im einzelnen für die Argu-
mentation und die möglichen Ebenen der Kritik hat, sei noch eine Erinnerung 
eingebracht: Alle folgenden Ausftihrungen gelten sowohl ftir Ordnungsent-
würfe, die auf der Basis extern vorgegebener Kriterien entwickelt werden, wie 
für solche, die als Vertragsinhalte konstruiert werden. In Ordnungstheorien 
des letzteren Typus wird zwar unterstellt, daß die betrachteten Individuen 
sowohl Kriteriensetzuns wie Analyse selbst leisten, daß der Theoretiker dem-
entsprechend in beiden Hinsichten nur als Betrachter auftritt. Bereits im letz-
ten Abschnitt war jedoch erklärt worden, daß diese Fiktion den Theoretiker 
eigener Anstrengungen nicht enthebt. Sowenig es in Ordnungstheorien, die 
ihre Maßstäbe von außen setzen, zulässig sein wird, sich Wunschdenken hinzu-. 
geben, sowenig wird ein ernstzunehmendes Vertragsargument annehmen kön-
nen, daß die untersuchten Subjekte sich von Wunschdenken leiten lassen. Die 
Rolle der Analyse ftir die Auswahl konkreter Institutionenvorschläge ist in 
beiden Fällen gleich. 

Zurück zum Gedankengang. Wie gerade festgestellt, wird mit der oben einge-
ftihrten Formulierung des Zusammenhangs von Kriteriendiskussion und Ana-
lyse zunächst einmal lediglich Wunschdenken ausgeschlossen: Gibt man etwa 
als Maßstab "maximale Wohlstandssteigerung" vor, so wird man nach den Insti-
tutionen suchen, die - gegeben die Information aus der tauglichsten verftigba-
ren Analyse - Wohlstand maximieren. Wünscht man sich statt dessen "Solidari-
tät", so wird man -ebenfalls auf dem Hintergrund der Information durch die 
tauglichste verfügbare Analyse - an die Spitze der Rangordnungen diejenigen 
Institutionen stellen, die solidarisches Handeln am ehesten induzieren, notfalls 
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erzwingen. Auch wenn an dieser Stelle noch nicht klar ist, was "tauglich" hei-
ßen soll - klar ist jedenfalls, daß "Tauglichkeit" nicht heißen kann, "Eignung, 
bestimmte gewünschte Institutionen zu deduzieren", sondern daß Kriterium 
der Tauglichkeit der Informationsgehalt der Analyse, wie auch immer gemes-
sen, sein wird. Findet man im Rahmen der Analyse auch nach längerer Suche 
keine Regeln, die geeignet erscheinen, die propagierten Ziele zu realisieren, 
so wird man eher die Ziele nochmals zu überdenken haben, als sich einer er-
kennbar schwächeren Analyse zu bedienen, die zwar zu den eigenen Zielen 
paßt, jedoch mit einiger Sicherheit an der Realität scheitern muß. 

Dieser Vorbehalt gegen Wunschdenken gilt auch dann, wenn bereits in den 
Kriterien bestimmte Ordnungsvorstellungen auftauchen. In der bisherigen For-
mulierung konnte es ja scheinen, als sei eine konsistente Ordnungstheorie durch 
Ordnungsinstrumentalismus gekennzeichnet: Als seien, mit anderen Worten, 
die Kriterien allein auf individuelle Befindlichkeiten bezogen, während es eine 
Frage der Analyse sei, welche Regeln solchen Kriterien in der Praxis genügen. 
Dies ist nicht notwendig der Fall. Angenommen, bereits unter den Kriterien 
befinde sich eine Norm "unbedingter Schutz der so und so definierten Indivi-
dualsphäre" - ohne Zweifel ein Kriterium, das bereits eine institutionelle Aus-
sage enthält. Welche Rolle kann die Analyse hier noch spielen? Zwei Möglich-
keiten sind zu unterscheiden: Entweder taucht eine solche Norm ohne weitere 
Begründung, also als unbedingte Norm auf. Oder sie ist begründet als Mittel, 
etwa ,Jndividuelle Entfaltung" zu sichern. Im zweiten Fallliegt die Bedeutung 
der Analyse auf der Hand: Die Rückflihrung auf eine höherrangige Norm impli-
ziert eine Tatsachenbehauptung; dann aber ist zu untersuchen, ob tatsächlich 
gerade die so und so definierte Privatsphäre das, was als Entfaltung definiert 
wurde, besser zu gewährleisten imstande ist als jede andere Regelung. Hier ent-
steht also kein Problem. Liegt der erste Fall vor, also eine unbedingte Norm 
(die auch durch definitorische Verknüpfung von "Entfaltung" mit dieser Norm 
gegeben sein kann}, so bleibt immer noch zu untersuchen, ob eine Ordnung, 
die die genannte Norm enthält, lebensfähig ist in dem Sinne, daß eine solche 
Ordnung ohne Verletzungen dieser Norm aufrechterhalten werden kann. Ergibt 
die Analyse, daß etwa die Handlungsanreize, die mit einer solchen Regelung 
der Beziehungen zwischen Individuen verbunden sind, zu Situationen fUhren, 
in denen gerade die ursprüngliche Regelung nur aufrechterhalten werden kann, 
wenn permanenter massiver Zwang ausgeübt wird, dann wird man in den Über-
legungen auch die Risiken, die der notwendige Zwangsapparat hinsichtlich des 
Respekts vor dem geforderten individuellen Schutzbereich mit sich bringt, in 
Rechnung stellen müssen. In einer solchen Situation fUhrt die Analyse dazu, 
daß über die Norm auch dann noch nachgedacht werden müßte, wenn sie ei-
gentlich als unbedingte Norm eingeflihrt wurde. In beiden Fällen also- ob die 
Kriteriendiskussion bereits Ordnungsentwürfe impliziert oder nicht - gilt, daß 
das Verdikt der Analyse nicht umgangen werden kann. In keinem Falle wird 
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die Relevanz der Analyse danach bemessen werden dürfen, ob sie zu gewünsch-
ten Ergebnissen fUhrt. 

Gäbe es nur eine unstreitig beste, informativste Analyse der Wirklichkeit, so 
wäre an dieser Stelle weiter nichts zu sagen. Alle Ordnungstheorien hätten sich 
der gleichen Analyse zu bedienen. Unterschiedliche Ordnungsvorschläge wären 
allein Folge unterschiedlicher Maßstäbe, nicht unterschiedlicher Tatbestands-
feststellungen. Man hätte es also mit einer Menge von denkbaren Regelsyste-
men mit eindeutig eruierten Eigenschaften zu tun, die von den verschiedenen 
Kriterien oder Kriterienansätzen in unterschiedliche Rangordnungen gebracht 
werden. 

Nun impliziert aber die oben begründete Forderung, daß die Wahl der Ana-
lyse nicht von den gewünschten Antworten diktiert werden dürfe, nicht, daß es 
überhaupt keine Wahlmöglichkeiten in dieser Hinsicht gibt. Ganz offensichtlich 
gibt es nicht nur keine bestimmte endgültig wahre Theorie der Gesellschaft, die 
ein derartiges gemeinsames Fundament der Oberlegung darstellen kann 34

, son-
dern nicht einmal eine Rangordnung der Tauglichkeit der unterschiedlichen im 
Umlauf befindlichen Theorien 35

• 

Diese eigentlich triviale Feststellung hat Folgen für den Zusammenhang von 
Werturteilen und konkreten Ordnungsvorschlägen in Ordnungstheorien: Er ist 
wesentlich weniger strikt als es auf den ersten Blick aussehen mag. Schon die 
Feststellung, daß es keine endgültig wahre Theorie gibt, würde für sich allein 
den Zusammenhang lockern; selbst wenn es eine einzige -vorläufig - als beste 
akzeptierte Theorie gäbe, könnten die entsprechenden Konsequenzen hinsicht-
lich zu wählender Regeln nur als vorläufig gelten. Schon in diesem Fall könnte 
kein Ordnungsvorschlag beanspruchen, der einzige mit einem bestimmten Satz 
von Kriterien überhaupt vereinbare zu sein. Damit wird seine Realisierung nicht 
fragwürdig, wohl aber die Behauptung, die Suche nach Alternativen sei jeden-
falls hinsichtlich der propagierten Kriterien illegitim. Dies gilt erst recht in einer 
Situation, in der verschiedene Theorien konkurrieren. Solange es eine Konkur-
renz unter Theorien gibt, sind unterschiedliche Ordnungsentwürfe auch dann 
denkbar, wenn gleiche Maßstäbe ver\vendet werden: Unterschiedliche Aussagen 
über individuelles Handeln unter Regeln und die gesellschaftlichen Konsequen-

34 Nach dem methodologischen Standpunkt, dem sich die Ausführungen 
dieser Arbeit anschließen, kann es sie auch nicht geben; nach diesem Stand· 
punkt ist jede Theorie nur vorläufig, bis zum Zeitpunkt ihrer Widerlegung, 
gültig; einen Beweis der Wahrheit einer Theorie kann es nicht geben. Vgl. zum 
Hintergrund Popper über Verifikation und Falsifikation: Popper ( 1966), Kap. 3, 
4, 5. Wer einem erkenntnistheoretischen Anarchismus anhängt, wird hieran 
höchstens in einer Richtung Kritik anmelden, die den hier relevanten Teil der 
Aussage nicht berührt. 

35 Eine solche Rangordnung wäre dann möglich, wenn jede Theorie alle 
nach ihr eingestuften Theorien als Spezialfälle enthielte - wenn sie, mit ande-
ren Worten, alles erklären würde, was diese erklären, und noch etwas dazu. 
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zen dieses Handeins werden dazu führen, daß das gleiche Kriterium je nach 
Analyse unterschiedliche Rangordnungen von Institutionen erzeugt. 

Unterschiede zwischen Ordnungsentwürfen können also Ergebnis unter-
schiedlicher Zielsetzungen sein, sie können ebensogut aber auch Ergebnis unter-
schiedlicher Analysen der Gesellschaft bei gleichen Zielen sein. Dies muß im 
Einzelfall geklärt werden. Auf jeden Fall ist es unzulässig, ohne genaue Klärung 
mit unausgesprochener Selbstverständlichkeit davon auszugehen, daß unter-
schiedliche Entwürfe unterschiedliche Ziele implizieren. Weder implizieren 
bestimmte Ziele ohne Ansehung der Realität bestimmte Entwürfe, noch impli-
ziert eine bestimmte Art und Weise der Gesellschaftsanalyse bestimmte Ziele. 

Für die Auseinandersetzung um Ordnungsentwürfe heißt das, daß im Einzel-
fall geklärt werden muß, ob unterschiedliche Zielsetzungen oder unterschied-
liche Vorstellungen über die Wirklichkeit (oder beides) vorliegen. Je nach Lage 
der Dinge sind sehr verschiedene Diskussionen am Platze: im ersten Falle eine 
Auseinandersetzung um Zielsetzungen, im zweiten Falle ein Abwägen der Stich-
haltigkeit von Erklärungsansätzen. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird es daher um beides gehen: Es genügt nicht, 
ein Kriteriensystem zu akzeptieren, um auch den OrdnU;ngsvorschlag akzeptie-
ren zu können, der damit assoziiert wird. Man wird auch untersuchen müssen, 
ob die Gesellschaftsanalyse, die mitentscheidend für die Auswahl des konkreten 
Ordnungsentwurfs war, akzeptabel ist und inwieweit eine andere Analyse, vor-
genommen unter den gleichen Zielsetzungen, zu anderen Entwürfen oder zu 
Suche nach anderen Entwürfen führen würde. Sofern eine derartige Konkurrenz 
unter Analysen, unter Interpretationen der Realität, besteht, ergibt sich die 
Notwendigkeit, die Angemessenbett der konkurrierenden Analysen gegenein-
ander abzuwägen, soweit dies möglich ist. 

Die vorangegangenen Ausruhrungen haben den begrifflichen Rahmen der 
weiteren Argumentation dieser Arbeit entwickelt. Bevor auf diesem Hinter-
grund das weitere Vorgehen erläutert wird, sei kurz zusammengefaßt, was bis 
zu diesem Punkt eingeführt bzw. erörtert wurde: 

~ Es wurde eine Typologie von Ordnungstheorien eingeführt, die sich auf die 
Argumentationsweise, nicht auf Unterschiede inhaltlicher Aussagen stützt. 
Dies hatte seinen Grund darin, daß für die Zwecke einer immanenten Dis-
kussion die Argumentationsweise einer Theorie d(IS entscheidende Material 
abgibt; 

- das Verfahren, mit dessen Hilfe Ordnungstheorien die Fragen an die Wirk-
lichkeit, die unter iliren Maßstäben wichtig sind, zu beantworten suchen, 
wurde in seinen Grundzügen skizziert; 

- der Zusammenhang von Kriterien, Analyse und konkretem Ordnungsent-
wurf, den eine Ordnungstheorie herstellt, wurde erläutert. 
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Auf dieser Grundlage kann zum Schluß des Kapitels das weitere Vorgehen 
beschrieben werden: 

2.5. Auswahl und Diskussionsebenen 

Wie die in Abschnitt 2.2 vorgestellte Typologie zeigt, können Ordnungs-
kriterien auf unterschiedliche Weise eingeführt werden. Den Unterschieden in 
der Argumentation korrespondiert - wenn auch nicht in eindeutiger Weise -
eine Vielfalt von vorgeschlagenen Maßstäben. Die unterschiedlichen Maßstäbe 
führen in Kombination mit unterschiedlichen Interpretationen der Realität 
("Analysen von Ordnungen") zu einer großen Anzahl denkbarer Ordnungs-
entwürfe. Aus der Menge denkbarer Entwürfe sollen im folgenden zwei heraus-
gegriffen und im Zusammenhang mit den ihnen assoziierten normativen Dis-
kussionen und Analysen genauer untersucht werden. Beide können exempla-
rischen Charakter beanspruchen. 

Ausgangspunkt der Oberlegungen soll der Entwurf sein, hinter dem der 
höchste Anspruch steht - die radikale Version individualistischer Ordnungs-
theorie, die auf einem "echten" Vertragsargument fußt und hieraus sowohl 
Kriterien wie konkreten Vorschlag herleitet. Die Gründe für diesen Ausgangs-
punkt liegen auf der Hand: In keiner anderen denkbaren individualistischen 
Ordnungstheorie ist - dem Selbstverständnis des Entwurfs nach - der Spiel-
raum paternalistischer Eingriffe des Theoretikers geringer. Der Theoretiker 
wird nahezu vollständig auf die Rolle des Betrachters beschränkt. Sofern das 
Programm durchführbar ist, besteht für jeden anderen Entwurf, der sich selbst 
als individualistisch auch im Sinn eines möglichst geringen Paternalismus ver-
steht, ein erheblicher Rechtfertigungsbedarf. 

Die Untersuchung wird zu der These führen, daß das Programm einer nahezu 
voraussetzungslosen, nur auf "realistische" Annahmen bauenden Argumenta-
tion nicht durchführbar ist: Beläßt man es bei dem vertretbaren Minimum an 
Annahmen, so kommt man nur zu inhaltsleeren Aussagen. Will man gehaltvolle 
Aussagen herleiten, so muß man unter der Hand zahlreiche zusätzliche Annah-
men mitführen, die die von der Intention her "echte" zu einer unausgesprochen 
"unechten" Vertragstheorie machen. Engt man, anders ausgedrückt, den Spiel-
raum des Theoretikers ein, so ist der Spielraum möglicher Folgerungen zu groß, 
um irgendwelche praktischen Konsequenzen ableitbar zu machen. Alle konkre-
ten Vorschläge basieren daher auf offenen oder verdeckten Ausweitungen des 
Spielraums des Theoretikers hinsichtlich der Annahmenwahl. 

Die Folgerung hieraus gilt dann für "echte" wie "unechte" Vertragsargu-
mente: Konkrete Entwürfe lassen sich nur dann herleiten, wenn zahlreiche, 
teilweise höchst restriktive Annahmen gemacht werden. Zwar bieten unechte 
Vertragsargumente insofern ein besseres Bild, als sie diese Restriktionen offen 
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einführen, dennoch gilt fiir alle "präferenzethischen" Positionen, daß sie mit 
wesentlich mehr vom Betrachter eingeführten Werturteilen einhergehen als Ent-
würfe, die auf expliziten Werturteilen basieren - man kann daher fragen, in 
welchem Sinne überhaupt noch von Präferenzethik gesprochen werden kann. 

Die eingehende Behandlung einzelner Versionen der unechten Vertragstheo-
rie kann daher unterbleiben. Dies führt zu genauerer Betrachtung der verblei-
benden individualistischen Alternative zu präferenzethischen Positionen: der 
liberalen Position. Da hier im Unterschied zu präferenzethischen Argumenten 
vorab ein Kriterium eingeführt wird, wird die Untersuchung andere Schwer-
punkte haben. Es ist zunächst zu untersuchen, ob der konkrete Ordnungsvor-
schlag aus der Analyse, die die liberale Position vornimmt, wirklich folgt. Schon 
diese Betrachtung wird Probleme ergeben: Es ist nicht sicher, ob die Analyse, 
auch wenn man ihre Tauglichkeit unterstellt, zu den Entwürfen führt oder auch 
nur führen kann, die in liberalen Ordnungstheorien üblicherweise als Ergebnis 
dieser Analyse präsentiert werden. Bereits dies hat praktische Relevanz. Erst 
recht gilt das für den zweiten Schritt: Es ist zu untersuchen, ob liberale Krite-
rien, kombiniert mit einer anderen als der dort üblichen Interpretation der 
Realität, zu anderen Ordnungsentwürfen führen. Je nachdem, welche Interpre-
tation der Realität man für plausibler hält, wird man dan.n aus liberalen Krite-
rien den einen oder den anderen Ordnungsentwurf ableiten. Die Untersuchung 
wird nicht nur zeigen, daß es plausible Alternativen zu der Interpretation der 
Wirklichkeit gibt, die in der liberalen Theorie vorliegt. Dies wäre für sich ge-
nommen kein Gegenargument Da aber, wie sich zeigen wird, die Plausibilität 
der Alternative gerade nach den Kriterien der diskutierten Theorie höher ist 
als die der vorliegenden Analyse, hat die Konfrontation Folgen: 

Zumindest der Stil der Auseinandersetzung um Gesellschaftsordnungen 
bleibt nicht unverändert. Alternative Entwürfe können sich auf den gleichen 
Satz von Kriterien berufen. Man muß in der Auseinandersetzung nicht unmit-
telbar auf die sehr heikle Frage kommen, was man "will", sondern kann- auf 
dem Hintergrund gleicher Zielsetzungen - die viel harmlosere Frage diskutie-
ren, was man "kann". Die normative Legitimität selbst "systemverändernder" 
Positionen kann nicht mehr mit Selbstverständlichkeit in Frage gestellt werden. 
Vielmehr hat man zu streiten, wer sich den größeren Illusionen hingibt, wer 
näher an der Realität argumentiert. Gerade wenn die Gesichtspunkte, unter 
denen Realitätsnähe abzuschätzen ist, für den ursprünglichen Vorschlag und 
die Alternative übereinstimmen und wenn die Alternative hierbei Vorteile ver-
buchen kann, öffnen solche Überlegungen neue Wege. 

Die beiden Varianten individualistischer Ordnungstheorien, die Gegenstand 
dieser Arbeit sind, werden jeweils auf der Grundlage der Schriften eines als 
repräsentativ angesehenen Theoretikers diskutiert. Für die echte Vertragstheo-
rie soll hier das Werk J. M. Buchanans 36 stehen, für die liberale Ordnungstheo-
rie das Werk F. A. von Hayeks 37• Buchanan als repräsentativ für die echte Ver-
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tragstheorie zu bezeichnen, untertreibt ein wenig, da Buchanans Werk beinahe 
eine Gattung flir sich darstellt - vergleichbare und verwandte Argumente fin-
den sich zwar auch bei anderen Theoretikern, doch nirgendwo sonst sind alle 
Argumente so explizit in einen Zusammenhang gestellt und so ausgiebig auch 
methodologisch erörtert worden. Kaum ein Werk ist daher auch einer Kritik 
so zugänglich wie das Buchanans. F. A. von Hayek ist demgegenüber viel eher 
Repräsentant einer breiteren Strömung. Auch hier gilt jedoch, daß die Ausführ-
lichkeit und Breite seiner Argumentation ihm eine Sonderstellung gibt. 

Zunächst also zur Untersuchung der Ordnungstheorie, die den Entwurf un-
mittelbar an individuelle Präferenzen knüpft. 

36 Neben Buchanan ( 1975) wird vor allem auf Buchanan I Tullock ( 1962) 
zurückgegriffen. Vgl. überdies Buchanan (1977); Buchanan (1954); Buchanan 
(1976); Buchanan (1978) und Buchanan (1979). 

37 Die Auseinandersetzung stützt sich auf Hayek (1971), Hayek (1973), 
Hayek (1976), Hayek (1979), dazu auf die Aufsätze in Hayek (1952) und 
(1969). 



Teil II 

Die Konstruktion von Ordnungsentwürfen 
auf der Basis individueller Präferenzen 

3. Die Grundzüge der Argumentation · 

3.0. Vorbemerkung 

Die Konstruktion von Ordnungsentwürfen auf der Basis individueller Präfe-
renzen stellt die normative Wendung individualistisch-rationalistischer Theo-
rien - zusammenfassend etikettiert als "ökonomische Theorie der Politik", 
"Neue Politische Ökonomie" oder auch "public choice" - dar. Der nun fol-
gende zweite Teil der Arbeit dient nicht nur dem Aufweis der Grenzen dieser 
Argumentation, sondern wird zugleich zeigen, in welcher Hinsicht die indivi-
dualistisch-rationalistische Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit flir jede Ord-
nungstheorie von Nutzen ist. 

Zunächst einmal ist darzustellen, wie die "normative Theorie kollektiver 
Auswahl"' argumentiert. Die Darstellung wird ausfUhrlieh sein, da nur so im 
einzelnen präzisiert werden kann, welche Schritte der Argumentation von kri-
tischer Bedeutung sind, an welchen Stellen dementsprechend das Argument 
auf seine Stichhaltigkeit überprüft werden k8{1Il. 

Im ersten Schritt wird nochmals kurz erörtert, wie es mit dem normativen 
Gehalt der normativen Theorie kollektiver Auswahl steht, welchen Platz ins-
besondere Vertragsargumente im Rahmen solcher Theorien haben (Abschnitt 
3.1.). Im darauffolgenden Abschnitt 3.2. sind die notwendigen Annahmen zu 
entwickeln. Es handelt sich dabei zum einen um Annahmen über die Eigen-
schaften der untersuchten Individuen, insbesondere ihre Präferenzen und 
Handlungsmaximen. Zum anderen geht es hier um dje Beschreibung des vor-
vertraglichen Zustandes, gewissermaßen des ,,Naturzustandes". Da in echten 
Vertragstheorien, von denen hier zun'ächst die Rede sein wird, ein einziger Satz 

I Dies dürfte eine angemessene Übersetzung des Terminus' "normative 
public choice" sein. Ausschließlich der normativen "public choice" sind etwa 
Buchanan ( 1975), Buchanan { Tutlock (1962), Goodin (1976), auch Raw1s 
( 1971) und Nozick ( 1974) zuzurechnen, gleichfalls ein guter Teil der" Welfare 
Economics", vgl. etwa Wasmuth ( 1979), Little ( 1957), Winch ( 1971 ). 
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von Annahmen zugleich die Individuen bei Vertragsabschluß als auch in ihrem 
Handeln unter vereinbarten Regeln kennzeichnet, kann auf dieser Basis unmit-
telbar zur Betrachtung des konkreten Ordnungsentwurfs übergegangen werden; 
dieser wird aus den Annahmen deduziert (Abschnitt 3.3.). Zu unterscheiden 
sind dabei zweckmäßigerweise zwei verschiedene Verträge, die gesondert ge-
schlossen werden: Der erste Vertrag schafft Individualrechte und konstituiert 
eine Arena freiwilliger Transaktionen unter Individuen ("Vertrag I"). Die Anti-
zipation oder auch Erfahrung gewisser Mängel hinsichtlich der Durchsetzung 
individueller Ziele im Rahmen dieses Bereiches motiviert einen zweiten Ver-
trag, der einen öffentlichen Bereich definiert und die Entscheidungsprozedur 
in diesem Bereich fiXiert ("Vertrag ll "). · 

3.1. Die normative Theorie kollektiver Auswahl 
und der Platz der Vertragsfigur 

Theorien kollektiver Auswahl untersuchen die Eigenschaften von Institutio-
nen. Als Institutionen sollen hierbei nicht nur die Prozeduren kollektiv verbind-
licher Auswahl (also etwa: Entscheidung durch Mehrheit, Entscheidung hier-
archischen Typs etc.) verstanden werden, sondern auch alle sonstigen Fixierun-
gen individueller Handlungsspielräume (insbesondere: die Gestaltung von 
Eigentumsrechten). Die Eigenschaften, hinsichtlich derer Institutionen, also 
Regeln oder Komplexe von Regeln, untersucht werden, sind in Theorien kol-
lektiver Auswahl immer Eigenschaften, die das Ausmaß der Berücksichtigung 
individueller Präferenzen im Rahmen der Regeln bezeichnen. Für Entschei-
dungsregeln bedeutet dies etwa, daß untersucht wird, in welchem Ausmaße die 
Präferenzen wievieler Individuen unverzerrt berücksichtigt werden; ob Ergeb-
nisse zu erwarten sind, die noch verbessert werden können in dem Sinne, daß 
Besserstellung einiger Individuen ohne Schlechterstellung anderer Individuen 
möglich ist; ob Regeln die "Ausbeutung" bestimmter Individuen oder auch 
bestimmter Präferenzen aller Individuen implizieren; ob die Beziehung zwi-
schen Individuenpräferenzen und Entscheidungsergebnissen eindeutig ist, ins-
besondere, ob paradoxe Ergebnisse möglich sind (alle angeflihrten Eigenschaf-
ten von Regeln können an dieser Stelle noch unerläutert bleiben; sie werden im 
folgenden ausfUhrlieh diskutiert). Je nach Inhalt und Konfiguration individuel-
ler Präferenzen und je nach bestimmten Merkmalen der von Regeln tangierten 
Materie entfalten Regeln unterschiedliche Eigenschaften. Spricht man von der 
Eignung einer bestimmten Regel oder auch einer Kombination von Regeln fiir 
eine bestimmte Klasse von Problemen, so setzt man immer auch Individuen mit 
bestimmten Eigenschaften voraus. Insofern bewegt man sich bereits im Kon-
text einer normativen Wendung der Theorie. Man greift hierbei eine oder einige 
der genannten Eigenschaften von Regeln heraus, macht sie zum Maßstab und 
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entwickelt dann aus der Analyse einen Vorschlag 2 • Solche Eigenschaften kön· 
nen vom Betrachter (als normativ plausibel) vorgeschlagen werden 3 ; sie können 
aber auch unter Rückgriff auf die vermuteten Präferenzen der Individuen selbst 
eingeflihrt werden. Hierbei bedient man sich entweder der Figur eines repräsen-
tativen Individuums und fragt, welche Regeln ein solches Individuum wohl 
wählen würde, wenn es eine Auswahl hätte 4 , oder man geht explizit von der 
Frage aus, welche Regeln die konkret unterschiedlichen, nicht mehr repräsen-
tativen Mitglieder eines Kollektivs wohl selbst wählen würden. 

Der Zweck einer solchen Bindung der Bewertung von Regeln an die Bewer-
tung der Regeln durch die untersuchten Individuen wurde bereits im letzten 
Kapitel erläutert: In einer solchen Figur erlegt sich der Betrachter die weitest-
gehend mögliche Beschränkung seines ~igenen Spielraums, des Spielraums ex-
terner Normsetzung auf, ist dementsprechend am nachhaltigsten immanent 
kritisierbar. Mit Ausnahme eines einzigen vorab zu fällenden Werturteils wird 
die Diskussion der Wünschbarkeil von Regeln zu einer Untersuchung dessen, 
was an Regeln gewünscht wird. Das Werturteil besteht in der Forderung, daß 
Erwünschtheil (im Objektbereich) Maßstab der Wünschbarkeil (im Rahmen des 
theoretischen Diskurses) sein solle. 

Es ist weiter oben bereits erörtert worden, inwiefern diese Rückbindung 
zweier Vorkehrungen fiktiven Charakters bedarf: Das "Urteil der Betroffenen" 
ist zu definieren als einstimmiges Urteil - daher die Figur des Gesellschaftsver-
trages; daneben sollen Gegenstand der Betrachtung nur "realistische" Urteile 

2 Vgl. allgemein Mueller (1976), pp. 415 ff. Nahezu alle wichtigen Arbei· 
ten der "positiven" Theorie kollektiver Auswahl enthalten daher an der einen 
oder anderen Stelle normative oder normativ umdeutbare Aussagen über 
"Brauchbarkeit", "Angemessenheit" etc. von Entscheidungs· und Auswahlre· 
geln. Vgl. z.B. Bemholz (1972), bes. Kap. 6; Arrow (1963), passim; Rikerl 
Ordeshook (1973), Kap. 4, 9, 10; Kirsch (1974), Kap. 4; Kirsch (1975), pas· 
sim; Kern (1980a), passim; Breton (1974), passim; Black (1958), passim; Sen 
(1970), passim; Murakami (1968), passim. Auch Veröffentlichungen, die viel 
direkter auf die Praxis zielen, argumentieren bisweilen auf der gleichen Grund·. 
Iage. Vgl. etwa Herder-Dorneich (1968), (1974), (1977) und Dahl I Lindbiom 
(1953). 

3 Das ist etwa der Fall für das Argument, das hinter Arrows Unmöglich· 
keitstheorem steht (Arrow (1963); Kurzfassungen bei Arrow (1979); Sen 
(1970), pp. 41 ff.; Riker I Ordeshook (1973), pp. 84•ff.; für gut lesbare deut· 
sche Darstellungen vgl. Schlicht 0,974), pp. 271 f., und neuerdings Kern 
(1980a), pp. 32 ff.): Die Bedingungen "unrestricted domain", "schwaches 
Pareto-Prinzip", "Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen" und "Nicht· 
diktatur" werden als Eigenschaften, die man vernünftigerweise von Auswahl· 
regeln erwarten darf, ohne lange Diskussion eingeführt. Vgl. für eine Übersicht 
über mögliche andere Bedingungen insbesondere Sen ( 1970). 

4 Vgl., als Auswahl von lediglich illustrativem Charakter, Rae (I 969), 
Schofield ( 1972), Badger ( 1972), Plott ( 1972). 
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sein - daher die Fiktion so gut wie vollkommener Information über die Eigen-
schaften von Regeln. 

Die Vertragsfigur ist, wie erinnerlich, notwendig, wenn man nicht entweder 
Urteile über die Berücksichtigungswürdigkeit von Präferenzen oder einen infi-
niten Regreß in Kauf nehmen wi11 5 • So notwendig dieses Verfahren im Rahmen 
der hier vorgestellten Argumentation auch sein mag, so problematisch ist es 
jedoch von Anfang an: Gegenstand von Vertragstheorien können dann nur 
solche Urteile von Individuen sein, über die von allem Anfang an Einigkeit 
herrscht, gleichgültig, wie sehr die Individuen sich ansonsten unterscheiden. 
Diese Einigkeit ist entweder möglich, weil die Ziele der Individuen überein-
stimmen, oder sie stellt einen "Minimalkonsens" bei ansonsten divergierenden 
Zielen dar. Der Minimalkonsens aber muß selbst von Anfang an bezeichnet 
werden können. Diese Betonung der Tatsache, daß von Anfang an Oberein-
stimmung oder Minimalkonsens herrschen müsse, verweist auf eine folgen-
schwere Ausgrenzung, die Vertragsargumente vornehmen müssen: 

Konsens ist sicherlich auch denkbar durch Annäherung zunächst divergie-
render Positionen durch Diskussion oder einen ähnlichen Prozeß der Umfor-
mung von individuellen Zielen. Derartige Prozesse können aber nicht Gegen-
stand der Theorie sein, da man nicht wissen kann, wie solche Diskussionen 
verlaufen, welche Argumente wen zu überzeugen vermögen, auch: wer wen 
womit unter Druck setzen kann. Nicht einmal Vermutungen darüber, wie man 
sich solche Prozesse denken könnte, kann die individualistisch-rationalistische 
Theorie zur Debatte stellen: Ihrer ganzen Struktur nach ist sie darauf abgestellt, 
Werturteile und Wünsche zur Kenntnis zu nehmen, nicht aber, sie abzuwägen. 
Was im Rahmen des theoretischen Diskurses als überindividualistisch qualifi-
ziert wird, mag im Gegenstandsbereich der Theorie zwar gang und gäbe sein, 
kann aber theoretisch nicht angemessen konzeptualisiert werden. Wenn der 
Betrachter sich Stellungnahmen zu den moralischen oder sonstigen Meriten von 
Werturteilen untersagt, wird er kaum ein Instrumentarium entwickeln können, 
derartige Urteile zu diskutieren, auch wenn sie im Objektbereich anfallen. 

Die andere Fiktion, die der bestmöglichen Information über die Eigenschaf-
ten von Verfassungen, ist ebenso notwendig wie die des Vertrages. Die Unter-
stellung unzureichender oder fehlerhafter Information mag zwar durchaus rea-
litätsnäher sein als eine solche Unterstellung6 • Ihre Verwendung jedoch ließe 
das Argument insgesamt zu einer Spielerei ohne praktischen Wert verkommen 
- je nach angenommenen Irrtümern oder Informationsmängeln kann man die 
bizarrsten Folgerungen ziehen. So unumgänglich also auch diese Fiktion ist -
auch sie hat ihren Preis: Der Betrachter muß entscheiden, welche Information 

s Buchanan ( 1977), p. 2; Buchanan I Tullock ( 1962), pp. 14 f. 
6 Es dürfte historisch sogar bisweilen der Fall gewesen sein, daß Institutio-

nen nur deshalb propagiert wurden, weil man unzutreffende Vorstellungen über 
ihre Auswirkungen hatte. Vgl. etwa Hirschman (1977). 
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bestmöglich ist, er muß seine eigene Interpretation der Wirklichkeit ins Spiel 
bringen. War also die eine notwendige Fiktion restriktiver als durch die F orde-
rung nach Rückbindung an die Urteile der Subjekte schon begrifflich verlangt, 
so ist die zweite notwendige Fiktion nicht restriktiv genug. 

Der an und für sich irrelevante Vorwurf mangelnder Realitätsnähe von Ver-
tragstheorien (vgl. oben, Abschnitt 2.2.3.) läßt sich in dieser Fassung mit eini-
ger Relevanz ausstatten. Davon wird noch die Rede sein. An dieser Stelle sei 
zunächst geklärt, inwiefern echte Vertragstheorien den Anspruch erheben kön-
nen, immer noch "realistischer" zu verfahren als unechte. Dieser Anspruch 
stützt sich darauf, daß echte Vertragstheorien hinsichtlich der Gestalt indivi-
dueller Präferenzen im Unterschied zu unechten Vertragstheorien ohne jeg-
liche vorab eingeftihrte Unterstellung auskommen. Wie hat man sich hier die 
Möglichkeit eines Verfassungskonsenses vorzustellen? 

Grundsätzlich gilt ja Folgendes: Ein Regelkonsens unter wohlinformierten 
Individuen ist um so leichter vorstellbar, je umfassender die Obereinstimmung 
hinsichtlich gesellschaftlicher Regelungen ist, die man den Individuen unter-
stellt. Die spezifische Form dieses Konsenses wird dann davon abhängen, wel-
che spezifischen Präferenzen hinsichtlich dieser Form man allen Individuen 
unterstellt. Je präziser die Annahmen sind, um so präziser können auch die 
Folgerungen sein. Um so zirkulärer wird auch das Gesamtargument. Diese 
Rückerschließung zuvor in die Annahmen investierter Regelinhalte - eine 
Eigenschaft aller unechten Vertragstheorien - sucht eine echte Vertragstheorie 
zu vermeiden. Sie kommt zu Aussagen über Vertragsinhalte, ohne daß der 
Betrachter irgendwelche Information über individuelle Präferenzen zu besitzen 
beansprucht bzw. per Annahme einbringt. Diese Version der Vertragstheorie, 
für die besonders Buchanan mit seinem Werk "The Limits of Liberty" 7 steht, 
beginnt die überlegungen auf der Basis beliebiger Unterschiede zwischen Indi-
viduen ohne jede Bereinigung durch den Betrachter. Gesucht ist nach dem 
Minimalkonsens, der trotz sämtlicher denkbaren oder vorfindliehen Unter-
schiede noch möglich ist 8

• 

Wenn eine solche Argumentation einwandfrei (das heißt insbesondere: ohne 
verdeckt eingebrachte externe Bewertungen in Form zusätzlicher Annahmen) 
durchfUhrbar ist und zu anderen als trivialen Folgerungen ftihrt, ist sie, wie 
schon oben bemerkt, als sehr starke Argumentation anzusehen; keine andere 

7 Buchanan ( 1975). 
s Die Buchanansche Konzeption wird Hauptgegenstand der Diskussion die· 

ses und des nächsten Kapitels sein. Nicht nur, weil sie die expliziteste Argumen-
tation vorführt, sondern auch, weil sie den am weitesten gehenden Anspruch er· 
hebt. Dies schließt allerdings nicht aus, daß auch die Argumente anderer Zweige 
der normativen "public choice" zu behandeln sein werden. überall dort, wo 
das radikale Vertragsargument auf solche "Vorarbeiten" zurückgreift, wird dies 
ohnehin nicht zu umgehen sein. 
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Version individualistischer Ordnungstheorien drängt ja den "Paternalismus" 
stärker zurück. Die Auseinandersetzung mit diesem Zugang wird sich daher 
vornehmlich auf seine Möglichkeit in dieSem Sinne zu konzentrieren haben. 

Der Anspruch, damit nicht nur eine mögliche, sondern die einzig mögliche 
und insofern eine notwendige Form der Ordnungsdiskussion vorgestellt zu ha-
ben, den Buchanan erhebt9,muß hingegen nicht mehr eigens debattiert werden. 
Im vorhergehenden, systematischen Kapitel wurde bereits gezeigt, daß seine 
methodologische Fundierung nicht zwingend ist:· Selbst wenn man - was 
keineswegs selbstverständlich sein muß -einem methodologischen Individualis-
mus huldigt, folgt daraus nicht ein Verbot externer Bewertungen 10

• 

Soviel zum Rahmen der Argumentation. Nun zunächst zu den Annahmen: 

3.2. Annahmen 

3.2.1. Die Eigenschaften von Individuen 

Ganz ohne Annahmen, voraussetzungslos, wird man ein Vertragsargument 
nicht konstruieren können. Da es auf eine petitio quaestionis hinausliefe, in 
den Annahmen bereits konkrete Zielsetzungen unterzubringen, müssen sich 
die Annahmen auf die Form beschränken, in der je unterschiedliche individu-
elle Ziele vorliegen, und auf die Art des Umgangs, den Individuen mit ihren 
Zielen pflegen. Die notwendige Annahme individueller Rationalität stellt letzt-
lich nicht mehr dar als den Ausschluß erratischen Gebarens. Als rational im 
Sinne der Theorie gilt ein Individuum dann, wenn es 

- imstande ist, die Menge der wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten und 
ihre Resultate (die Alternativen) in eine vollständige und widerspruchsfreie 
Rangordnung ihrer Wünschbarkeit zu bringen; 

- seine Handlungen so einrichtet, daß die ranghöchste als erreichbar wahrge-
nommene (bzw. eine keiner anderen Alternative im Rang ·unterlegene) 
Alternative realisiert wird 11 • 

9 Vgl. oben Kap. 2, Anmerkungen 17 und 19. 
10 Vgl. oben, Abschnitt 2.2.3. 
II Zum Rationalitätskonzept vgl. Riker I Ordeshook ( 1973), pp. 8 ff.; all-

gemein Perschi (1975). Die inhaltliche Unbestimmtheit der individuellen Ziel-
setzung macht ein solches Rationalitätskonzept nahezu universell verwendbar. 
Wohin das führen kann, belegen die Schriften von Gary Becker am deutlich-
sten; vgl. bes. Becker (1976). Dies allerdings, wie Lepage ( 1979) es tut, als 
einen "Nachweis" dafür anzusehen, "daß nämlich der Anteil des irrationalen 
Verhaltens im menschlichen Handeln erheblich geringer ist, als allgemein ange-
nommen wird oder aber als uns die Vertreter der anderen Sozialwissenschaften 
glauben machen wollen" (p. 20), ist grob irreführend: Das inhaltlich unbe-
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Die Gesichtspunkte, nach denen ein Individuum die Alternativenmenge ord· 
net, seine Ziele also, die den Nutzen bestimmen, den es aus einer Alternative 
zieht, sind allein Sache des Individuums. "Rationalität" in diesem Sinne ist 
kein Konzept, das "Vernunft" impliziert. Die Theorie versagt sichjegliche Stel· 
lungnahrne, wertend oder nicht, zu individuellen Zielen. Weder finden sich Ur-
teile über die moralische, geschmackliche oder sonstige Wünschbarkelt irgend· 
welcher Ziele, noch werden Vergleiche zwischen Individuen hinsichtlich des 
jeweiligen Ausmaßes ihres Nutzens angestellt 12

• 

Da das hier zugrundeliegende Rationalitätskonzept bisweilen mißinterpre· 
tiert wird, sind noch einige Bemerkungen darüber angebracht, was es nicht 
enthält: 

Es enthält keine Unterstellung egoistischer Individuenpräferenzen; 

es enthält keine Unterstellung über Herkunft, Wandelbarkeit oder Unwan-
delbarkeit von Präferenzen, insbesondere nicht die Unterstellung, die Her· 
kunft von Präferenzen sei theoretischer Untersuchung unzugänglich; 

es schließt nicht aus, daß rationale Individuen sich irren können. 

Zum ersten Punkt ist zu sagen: Individuen als rational zu bezeichnen, besagt 
nur, daß sie Ziele haben, die nicht in sich widersprüchlicll sind und daß sie ihr 
Handeln an diesen, ihren eigenen Zielen ausrichten; es spielt dabei keine Rolle, 
ob diese Ziele egoistischer oder altruistischer Natur, moralisch geläutert oder 
amoralisch sind. 

Hinsichtlich des Wandels und der Bestimmungsgründe des Wandels von Zie· 
len gilt lediglich, daß eine Theorie, die sich des vorliegenden Rationalitätskon· 
zepts bedient, diesbezügliche Fragen nicht stellt. Es wird von jeweils gegebenen 
individuellen Zielen ausgegangen; Veränderbarkeit, Herkunft, Bedingungen des 
Wandels werden als Gegenstände anderer Theorien aufgefaßt. Präferenzen sind 
der Theorie exogen, nicht der Welt insgesamt. 

Die Auswal!l der rangi!öchsten als erreichbar angesehenen Alternative 
schließt nicht aus, daß diese Alternative nicht die rangi!öchste tatsächlich er· 
reichbare Alternative ist. Sofern ein Individuum über unzureichende Informa-
tion verfügt, ist ein solches Vorkommnis jederzeit möglich. Ob der Informa· 
tionsmangel mit rationalem Handeln vereinbar ist oder nicht, kann nicht vorab 

stimmte Rationalitätskonzept ist selbstverständlich, eben weil es leer ist, uni· 
verseil verwendbar; daß man Liebe, Qrogengebrauch, Diskrimination, Sklaverei 
etc. etc. mit diesem Etikett bekleben kann, wenn man nur jeweils die ,passen· 
den" Zielsetzungen einfüllt, ist eine Trivialität. 

Zur Kritik an unüberlegter Verwendung des Rationalitätskonzepts vgl. vor 
allem Albert (1954), Albert (1967) und Myrdal (1963). 

12 Der Grund hierfür liegt auf der Hand: Sowohl Beurteilungen wie auch 
"neutrale" Vergleiche setzen Maßstäbe voraus, die nur normativ eingeführt 
werden können. Vgl. dazu Gäfgen (1979), pp. 87 ff., insbes. p. 88. 
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entschieden werden. Mangelnde Information ist jedenfalls nicht grundsätzlich 
ein Indiz flir mangelnde Rationalität. Rationalitätsmängelliegen nur dann vor, 
wenn ein Individuum sich weniger Information verschafft, als der Maximierung 
seines Nutzens dienen würde: Sofern ein Individuum Grund zu der Vermutung 
hat, daß der zusätzliche Ertrag seiner Bemühung um Information höher ist als 
die zusätzlichen Mühen ("Kosten") der Informationsbeschaffung, handelt es 
nur dann rational, wenn es sich um die entsprechende Information bemüht 13

• 

Im Rahmen von Vertragsargumenten ist hinsichtlich des optimalen Informa-
tionsgrades allerdings eine schon erwähnte Einschränkung dieser Aussage zu 
machen: Wenn die Auswahl von Regeln das Entscheidungsproblem ist, wird 
grundsätzlich vollständige Information (genauer: keine schlechtere Information 
als die, über die der Theoretiker verfügt oder zu verfügen glaubt) unterstellt. 

Exkurs: Definitionen 

Der folgende Exkurs enthält keine Argumente. Er ist insofern flir das Ver-
ständnis des folgenden Gedankenganges nicht notwendig. Er dient lediglich 
dem Zweck, den Ablauf der Darstellung nicht immer wieder durch definito-
rische Einschübe unterbrechen zu müssen. 

Gegeben sei eine Menge von Alternativen 

Eine Präferenzrelation 14 ist eine Menge von geordneten Paaren (ak, aJ), k, 
I= I, 2, ... , n. Für das jeweils erste Glied eines solchen Paares gilt, daß es 
entweder dem zweiten vorgezogen wird (strikte Präferenz) oder als ihm gleich-
wertig angesehen wird (Indifferenz). Der Ausdruck "akRat" bezeichnet den 
folgenden Sachverhalt: "ak ist mindestens so wünschenswert wie at"· Die 
Präferenzrelation R; eines Individuums i, i = I, 2, ... , m erzeugt in A eine 
Präferenzordnung, wenn R; in A transitiv und vollständig ist. 

R; ist transitiv in A genau dann, wenn für alle k, !, m gilt: 

(akR;aJI\ a1R;am) ~ akR;am 15
. 

13 Vgl. etwa Riker I Ordeshook (1973), pp. 23 ff. 
14 Vgl. Sen (1970), pp. 1 ff.; Malinvaud (1972), pp. 16 ff., zu Relationen 

vgl. allgemein Suppes (1957), pp. 208 ff. 
15 Die hier verwandte Symbolik hält sich an das Übliche. Die einzelnen 

Symbole sind wie folgt zu lesen: 
"A" = "und", ("sowohl als auch") 
"V" = "oder" ("das eine oder das andere oder beides") 
"-+" = "wenn ... dann" 
"<~" = "genau dann ... wenn", "wenn und nur wenn" 
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R; ist vollständig in A genau dann, wenn für alle k, I gilt: 

Gilt akRtal und nicht a1R;ak, so bezieht das Individuum i ak a1 strikt vor; sym-
bolisiert durch akPtal. Gilt sowohl akRtal als auch a!R;at, so herrscht Indiffe-
renz zwischen ak und a1, symbolisiert durch 

Eine Nutzenfunktion 16 Ut (a) ordnet jedem Element von A eine Zahl derart 
zu, daß gilt: 

U; (ak} > U; (a!} ~ akP;a1 und 

U; (ak} = U; (a/) ~ ak I;a1 . 

Die Alternativen a 1 , a~, ... , an können als Zustände aufgefaßt werden, die 
durch einzelne Objekte definiert sind, die hier Güter 17 genannt werden sollen. 
Jede Alternative stellt eine bestimmte Zusammenstellung yon Mengen der ein-
zelnen Güter, ein bestimmtes Güterbünde/, dar. Anders ausgedrückt: Existieren 
r verschiedene Sorten von Gütern, so stellt jede Alternative einen Punkt in dem 
r-dimensionalen Vektorraum dar, auf dessen Achsen jeweils die Mengen des 
betreffenden Gutes abzutragen sind. Die "Koordinaten", die eine Alternative 
definieren, sind die jeweiligen Mengen der unterschiedlichen Güter. Jede Alter-
native ak kann daher eindeutig durch einen Vektor (xf, xf, ... , xf) beschrie-
ben werden, in dem xf die Menge des ersten Gutes in ak symbolisiert. 

Statt U ftir unendlich viele Alternativen je einzeln zu bestimmen, kann man 
U daher einfacher als eine Funktion der Mengen einer begrenzten Anzahl von 
Gütern beschreiben: 

In einer individualistischen Theorie sind es die Individuen selbst, die bestim-
men, was ein "Gut" ist und welchen "Nutzen" sie aus Gütern und Bündeln 
von Gütern ziehen: Weder der Argumentbereich von f noch die Zuordnungs-
regel f selbst unterliegen vorab einzufUhrenden Restrik~ionen. 

Die Annahmen hinsichtlich der Gestalt von[, unter denen den Individuen 
allgemein zugetraut werden kann, daß sie die unendlich große Anzahl denkba-

16 Zum Konzept der Nutzenfunktion vgl. Malinvaud (1972), pp. 14 ff. 
17 Zum Konzept vgl. Malinvaud ( 1972), pp. 2 ff. Für Kritik am Konzept 

des Gutes, das definitorisch ja engstens mit dem Konzept des Nutzens zusam· 
menhängt, vgl. die in Anm. II angeführte Literatur. 



3. Die Grundzüge der Argumentation 59 

rer Alternativen ordnen können, und die Konstruktion der Auswahl als Ergeb-
nis einer Zusammenführung von Wünschen und Möglichkeiten (über die Figuren 
der "Kosten einer Alternative" und der "Ressourcen des Individuums") müs-
sen an dieser Stelle nicht im einzelnen expliziert werden 18

.-

Wenn Individuen, wie angenommen, rational sind, also ihren Nutzen zu 
maximieren suchen, soweit dies möglich ist, werden sie in der Auswahl von 
Institutionen folgende Überlegungen anstellen: Institutionen sind Spielregeln, 
die selbst das mitbestimmen, was in einer Entscheidungssituation als möglich 
angesehen werden kann. In der Auswahl von Regeln gilt entsprechend, daß 
jedes Individuum diejenigen Spielregeln als die besten ansehen wird, die ihm 
selbst die besten Möglichkeiten der Durchsetzung seiner eigenen Ziele erlaubt. 
Aus der Rangordnung von Spielregeln, die unter diesem Gesichtspunkt resul-
tiert, wird nun eine Auswahl zu treffen sein. Die Auswahl hängt, ganz entspre· 
chend den bisherigen Feststellungen, von dem ab, was möglich ist. Bei der Aus-
wahl von Regeln kann nun das Mögliche nicht durch Regeln bestimmt sein, 
vielmehr wird es auf andere Eigenschaften der Ausgangslage, die als regelloser 
Zustand anzusehen ist, ankommen. Ausgangspunkt und Referenzsituation aller 
weiteren Überlegungen ist demnach die Beschreibung des regellosen Zustandes; 
auf diesem Hintergrund kann dann untersucht werden, ob es Regeln gibt, die 
flir alle Individuen wenigstens so attraktive Situationen bereitstellen, wie diese 
Ausgangslage, und, wenn es sie gibt, ob sich unter ihnen selbst eine Rangord-
nung bestimmen läßt. 

----·~-----·-------.__-·-----~ 

(~-~~~: ... ~:r_~?!~:r,t_r_a.~!~~c:E!~ 
Hier ist zunächst eine begriffliche Klärung angebracht: Der "vorvertragliche 

Zustand" ist nicht dasselbe wie die "Situation bei Vertragsabschluß". Die Be· 
schreibung des vorvertragliehen Zustandes ist eine Beschreibung individueller 
Erfahrungen, die einen Vertrag attraktiv machen können, aber nicht müssen . 

• Beginnt man hingegen mit der Beschreibung der Situation bei Vertragsabschluß, 
so geht man ausgesprochen oder unausgesprochen bereits davon aus, daß ein 
Vertrag flir alle Individuen attraktiv ist. Ein solches Verfahren setzt eine be-
stimmte Ausstattung der Individuen, bestimmte Individualbereiche oder "Be· 
sitzstände" voraus, über die dann verhandelt wird, untersucht aber nicht, woher 
solche Besitzstände kommen und warum gerade die jeweils unterstellten Besitz· 
stände gelten sollen. Vertragstheorien, die in dieser Weise mit der Beschreibung 
der Situation bei Vertragsabschluß einsetzen, sind dementsprechend von An· 

IB Es handelt sich dabei um eine Maximierungsaufgabe, die unter bestimm· 
ten Annahmen über die Gestalt individueller Nutzenfunktionen eindeutig lös-
bar ist. Vgl. Malinvaud {1972), pp. 24 ff.; Samue1son {1974), pp. 21 ff.; auch 
Schneider ( 1972), pp. 13 ff. 
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fang an als unechte Vertragstheorien anzusehen 19
• Sie kommen nicht umhin, 

entweder hinsichtlich der Neigungen der Individuen oder der Form ihres Um-
ganges miteinander Annahmen zu machen, die über die Annahme bloßer Ratio-
nalität im beschrie&enen Sinne hinausgehen. Sie gehen also implizit von einem 
vorvertragliehen Zustand aus, der bereits bestimmten Kriterien genügt. Hieraus 
folgt natürlich nicht, daß eine Theorie, die den vorvertragliehen Zustand expli-
zit beschreibt, aus diesem Grunde bereits eine echte Vertragstheorie ist. Das 
hängt davon ab, wie dieser Zustand beschrieben wird: Die Betrachtung des vor-
vertraglichen Zustandes, des "Naturzustandes", ist in erster Linie eine Betrach-
tung vorvertraglicher lndividualsphären. Ausschlaggebend für Notwendigkeit 
und Gestaltung des Vertrages ist ja nicht nur, was die Individuen haben wollen, 
sondern zugleich, was sie auch ohne Vertrag haben können. Unterstellt man 
individuelle Rationalität und Freiwilligkeit des Vertragsabschlusses, so wird 
das, was Individuen sich ohne Vertrag sichern können, das Minimum dessen 
sein, was sie auch nach Abschluß des Gesellschaftsvertrages erwarten. Wie eng 
oder umfangreich, wie gleich oder ungleich man sich die individuellen Hand-
lungsspielräume denkt, bestimmt mit darüber, wie man sich den konkreten 
Vertragsinhalt vorstellt, der solche Spielräume zu geschützten Rechtssphären 
macht. 

Zielt man vorab bestimmte Vertragsinhalte an, so hat man die Möglichkeit, 
durch entsprechende Gestaltung des Naturzustandes diesen Vorstellungen einen 
argumentativen Hintergrund zu geben. Entwirft man etwa eine Situation, in der 
dem einzelnen Individuum überhaupt nichts, nicht einmal sein eigenes Leben 
sicher ist, so kann man Vertrags.inhalte folgern, die dem Individuum sein 
Leben, aber sonst nicht viel sichern. Stattet man hingegen den Naturzustand 
mit "Naturrechten" an der eigenen Person oder den Früchten der eigenen 
Arbeit aus, so wird man auch im Vertrag kaum hinter solche Besitzstände zu-
rückfallen 20

• 

Soweit unechte Vertragsargumente sich einer gesonderten Beschreibung des 
vorvertragliehen Zustandes bedienen, werden solche Beschreibungen in einer 
bestimmten Beziehung zu den angestrebten Folgerungen stehen. Ein solches 
Verfahren ist nur dann überflüssig, wenn diese Beschreibung die gewünschten ' 
Folgerungen bereits vollständig enthält. Der Sachverhalt läßt sich plastisch so 

19 Dies gilt sowohl für Rawls wie für die "utilitaristische" Argumentation 
von etwa Harsanyi, Mueller, Vic[<:rey. Vgl. Rawls (1971); Harsanyi (1955); 
Mueller (1974); Vickrey (1960). 

zo Es ist vermutlich keine Fehlinterpretation auch der "klassischen Ver-
tragsmodelle", wenn man annimmt, daß jeweils· tatsächlich vom "Ergebnis" 
zur "Ausgangssituation" hin gedacht wurde - daß also ein bestimmtes Inter-
esse die Suche nach Argumenten für eine bestimmte Verfassung leitete und 
dann das dazu passende Vertragsargument konstruiert wurde. Vgl. zu Hobbes 
etwa Kriele (1975), pp. 123 ff.; für eine solche Interpretation von Locke vgl. 
MacPherson (1973), pp. 219 ff. 
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ausdrücken: Eine unechte Vertragstheorie verfUgt über um so stärkere Argu-
mente, je schwerer sie es sich macht. Es liegt also flir solche Argumente nahe, 
die Annahmen über den Naturzustand gerade so auszuwählen, daß die Ablei-
tung des gewünschten Ergebnisses erschwert wird. Plädiert man etwa flir einen 
"minimalen" Staat, so wird das Argument um so stärker sein, je chaotischer 
man den Naturzustand modelliert, je größer also prima facie der Bedarf an 
Ordnung ist 21

• 

Die Frage danach, welche Beschreibung des Naturzustandes wohl mit wel-
cher Zielsetzung der Oberlegungen legitimerweise vereinbar sei, stellt sich im 
Unterschied hierzu fUr echte Vertragstheorien nicht. Erwünschte Vertragsin-
halte sind nicht vorab festgelegt, sondern sollen im stre!_!gen Sinne hergeleitet 
werden. Dementsprechend kann sich auch nich~Problem-deiAuswahl 
"passender" Situationsbeschreibungen stellen: Der vorvertragliche Zustand 
kann nicht unter Mithilfe vorgegebener Rechte, sondern nur auf der Basis zu 
vermutender faktischer Verhältnisse konstruiert werden. Als zulässige Vermu-
tungen des Theoretikers über faktische Verhältnisse gelten nur solche Vermu-
tungen, die sich auf keine als die bisher eingeführten Annahmen stützen 22

• 

21 Ein Beispiel vertragstheoretischer Argumentation, die explizit vorver-
tragliche Erfahrung verwendet, .s.tellLNozi<;~.( 1974). dar. Nozicks ·Argument 
tÜmmt sich zwar evolutionär aus, ist aber seiner Struktur nach rationalistisch, 
auf die Konsensfigur gegründet. Der Unterschied zu anderen Vertragstheorien 
liegt allein im schrittweise erfolgenden Beitritt. Fragwürdig angesichts der ge-
rade im Text gemachten Aussage über die Kriterien der "Auswahl" des Natur-
zustandes mutet Nozicks Verfahren allerdings an: Nachdem er erläutert hat, 
daß man es sich im beschriebenen Sinne nicht zu leicht machen solle, fährt er 
fort: "More to the point, especially for deciding what goals one should try to 
achieve, would be to focus upon a nonstate situation in which people gener-
ally satisfy moral constraints and generally act as they ought . . . this state-
of-nature situation is the best anarchic situation one reasonably could hope for; 
Hence investigating its nature and defects is of crucial importance to deciding 
whether there should be a state rather than anarchy ... " (p. 5). - So weit, 
so gut. Ginge es Nozick tatsächlich darum, gegen eine radikal anarchistische 
Position zu streiten, so wäre sein Verfahren ohne Zweifel korrekt. Der ganze 

1
: 

Tenor seiner Schrift läuft aber nicht darauf hinaus, zu zeigen, daß überhaupt / 
ein Staat gebraucht wird, sondern zu zeigen, daß dieser Staat minimal sein 
muß. Für diesen Zweck jedoch sind seine Annahmen "ungeeignet", da sie <. 
diese Kennzeichnung des Staates schon implizieren. Zur Auseinandersetzung 
mit Nozick, die hier nicht weiter verfolgt werden soll, vgl. nur: Gordon ( 1976), 
pp. 578 ff.; Scanlon (1976/77); Scanlon (1977). 

22 Vgl. Buchanan (1975), sehr deutlich p. 6: "That is ,good' which ,tends 
to emerge' from the free choices of the individuals who are involved. It is im-
possible for an external observer to lay down criteria for ,goodness' indepen-
dently of the process through which results or outcomes are attained." (Beto-
nung im Original). Vgl. auch ibid., pp. 23 ff. Vgl. auch Bush ( 1972); Bush f 
Mayer (1974). 
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- Diese Grenzziehung zwischen echten und unechten Vertragstheorien auf 
der Basis der Unterscheidung zwischen vorvertragliehen Rechten und fakti-
schen Verhältnissen ist für sich allein nicht ausreichend, um eindeutige Zuord-
nungen vornehmen.zu können: Normen lassen sich auch, wie schon festgestellt, 
in die Annahmen über Individuenpräferenzen einbauen. Echte Vertragstheorien 
bedienen sich weder über die allgemeine Rationalitätsannahme hinausgehender 
Kennzeichnungen der Individuen noch irgendwelcher Fixierungen vorvertrag-
lieh gültiger Rechte. Soweit das eine oder das andere oder beides vorliegt, kann 
nur noch von einer unechten Vertragstheorie gesprochen werden. -

. In einer wohl nicht unproblematischen, aber griffigen Vereinfachung kann 
man Argumente, in denen die Vertragsfigur der Diskussion und nicht der Er-
zeugung von Ordnungskriterien dient, als "Lockesche" Konzeptionen, solche, 
die hingegen der Begründung von Kriterien dienen, als "Hobbessche" Ent-
würfe 23 bezeichnen. Im "Hobbes-Gleichgewicht" 24 werden weder vorgesell-
schaftliche Individualrechte noch ein bestimmtes Handeln unterstellt. Die resul-
tierenden Individualsphären, die dann ausschlaggebend dafür sind, ob ein Indi-
viduum einen jeweils zu Debatte stehenden Vertragsentwurf akzeptabel findet 
oder nicht, sind bestimmt dadurch, was ein Individuum sich im Alleingang, 
also auch ohne Gesellschaft und notfalls im Konflikt mit seiner Umwelt sichern 
kann. Fähigkeiten und Wünsche von Individuen werden differieren, also auch 
das, was sie sich im Alleingang sichern können. Insbesondere wird es Unter-
schiede geben hinsichtlich der Art und Weise, in der Bedürfnisse befriedigt 
werden: Einige Individuen werden sich hierbei vor allem auf ihre eigenen An-
strengungen verlassen, andere werden es vorteilhafter finden, ihre Ziele durch 
gewaltsame Aneignung der Ergebnisse fremder Anstrenungen zu verfolgen, 
wieder andere mögen in eine Art Austauschbeziehungen eintreten, in denen 
Übertragungen durch Gegenübertragungen kompensiert werden. Der resultie-
rende Gesamtzustand muß keineswegs ein offener "Krieg aller gegen alle" sein 
-schließlich wurde ja nicht vorab festgelegt, ob die Individuen Egoisten, Altru-
isten oder keines von beiden sind. Es genügt vollkommen, die Individuenpräfe-
renzen nicht von vornherein so zu beschränken, daß es überhaupt keine Ego-
isten gibt. Wenn es Egoisten gibt, wird der vertragslose Zustand jedenfalls nicht !'1, 

paradiesisch sein. Er wird weder als von Gleichheit gekennzeichnet noch als .? 

friedlich beschrieben werden können. Friede kann nicht vorausgesetzt werden, 
solange mit Obergriffen und Abwehr von Obergriffen zu rechnen ist; von 
Gleichheit der individuellen Spielräume kann man nicht ausgehen, solange es 
Unterschiede in den Fähigkeiten der -Individuen gibt. Sofern die Individuen als 

23 Dies ist die Terminologie Buchanans; vgl. etwa Buchanan (1975), pp. 6, 
60, auch Buchanan (1976). Daß diese Etikettierung wohl allgemein akzeptiert 
wird, zeigt die Selbstkennzeichnung Nozicks als Anhänger eines Lockeschen 
Naturzustandes (Nozick (1974), p. 9). 

24 Neben Buchanan vgl. auch Kliemt (1978), Nurmi (1977), Nurmi (1978). 
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verschieden und die Mittel der Bedürfnisbefriedigung als begrenzt angenommen 
werden, wird man zwar nicht unbedingt Chaos prognostizieren, aber man wird 
keinesfalls angenehme Verhältnisse erwarten dürfen. Die "Hobbessche" Kon· 
struktion impliziert, mit anderen Worten, keineswegs ein ausgesprochen nega· 
tives Menschenbild. Die Unsicherheit des Naturzustandes ist nicht Folge der 
Tatsache, daß der Mensch schon immer des Menschen Feind ist, sondern Folge 
einer Situation, deren Handlungslogik es dem Menschen nahelegt, sich so zu 
gebärden, als sei dies der Fall 25

• Die Idee einer Handlungslogik erlaubt es, 
"wahre" und "offengelegte" Präferenzen als nicht immer identisch anzusehen. 
Sie impliziert, daß man nicht unvermittelt von Handlungen auf eine dahinter· 
liegende Natur des Menschen schließen kann, daß demnach auch der Versuch, 
Institutionen nicht gegen die Natur des Menschen zu konstruieren, sich nicht 
ohne weiteres an sichtbarem Verhalten orientieren darf 26

• 

Sicherlich ist die soeben vorgestellte Charakterisierung des vorvertragliehen 
Zustandes sowenig "realistisch" wie irgendeine Beschreibung eines Zustandes, 
über den man nicht weiß, ob es ihn je gegeben hat. Sie ist aber die einzige Cha-
rakterisierung dieses Zustandes, die in einem bestimmten Sinne voraussetzungs· 
los ist. Sie enthält keine der denkbaren Normen, die sich in der beschlossenen 
Verfassung niederschlagen mögen, und wäre es auch in noch so rudimentärer 
Form. Insofern ist sie die einzige Beschreibung, die den Anspruch erheben 
kann, der Herleitung und nicht lediglich der Diskussion von Normen zu dienen . 

. Zusammenfassend läßt sich über die Annahmen, auf denen das Vertragsargu· 
ment von Buchanan aufbaut, folgendes sagen: Den Individuen wird lediglich 
Rationalität in einem formalen Sinne, ohne inhaltliche Fixierung von Zielen, 
unterstellt; hinsichtlich der Situation, die als Referenzsituation verwendet wird, 
werden keine Aussagen gemacht, die aus den Annahmen über die Individuen 
nicht unmittelbar gefolgert werden können. Soweit es gelingt, auf diesem Fun-
dament konkrete Ordnungsentwürfe zu erbauen, kann gegen solche Entwürfe 
nur noch über die Köpfe der Individuen hinweg argumentiert werden. 

25 Dies gilt im übrigen auch für Hobbes' eigene Beschreibung der Situation: 
"Die Folge dieses wechselseitigen Argwohns ist, daß sich ein jeder um seiner 
Sicherheit willen bemüht, dem anderen zuvorzukommen ... Das verlangt nur 
seine Selbsterhaltung und es wird deshalb allgemein gebilligt. Schon weil es 
einige geben mag, die bestrebt sind, aus Machtgier und Eitelkeit mehr an sich 
zu reißen, als zu ihrer Sicherheit notwendig wäre. Die aber, die glücklich wären, 
sich in schmalen Grenzen zu begnügen, würden schnell untergehen, wenn sie 
sich - ein jeder für sich - verteidigen würden und nicht danach trachteten, 
durch Eroberung ihre Macht zu vergrößern." (Hobbes ( 1965), Buch I, 13, 
p. 98). 

26 Vgl. unten, Abschnitt 4.2.2. 
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3.3. Folgerungen 

~Ve_r!rajl_:.~~~recht;·~~d-protektiver Staat 

Ausgehend von den bisher eingeführten Annahmen über Individuen und von 
der Situation, die angesichts der Annahmen zu erwarten ist, sind nun drei Fra-
gen zu beantworten: 

- Ist es denkmöglich, daß durch bestimmte Beschränkungen oder Selbstbe· 
schränkungen individuellen Handeins eine Situation eintritt, die insofern 
besser als der Naturzustand ist, als kein Individuum schlechter, aber min· 
destens eines besser gestellt ist als im Naturzustand? 

- Wenn dies denkmöglich ist: unter welchen Bedingungen ist zu erwarten, 
daß rationale Individuen einen entsprechenden Vertrag schließen? 

- Wenn ein Vertrag erwartet werden kann: was läßt sich über seine konkrete 
Ausgestaltung sagen? 

Diese drei Fragen sollen der Reihe nach behandelt werden: 

)'(a) Die Denkbarkeil von Situationsverbesserungen 27 

Im Naturzustand hat jedes Individuum, wie schon festgestellt, zumindest 
zwei Möglichkeiten, seine Ziele zu verfolgen. Es kann entweder durch eigene 
Anstrengungen Ziele realisieren oder dadurch, daß es die Anstrengungen an· 
derer Individuen ausnützt - durch Raub, Diebstahl, Versklavung etc. Da jedes 
Individuum vor dieser Alternative steht, fühlt sich auch jedes Individuum durch 
sie bedroht. Entsprechend seinen Fähigkeiten und Neigungen wird es seine Zeit 
in- nutzenmaximaler Weise auf drei Sorten von Aktivitäten verteilen: eigene 
Anstrengung, "Enteignung" anderer Individuen, Abwehr gegen Enteignungs· 
versuche durch andere Individuen. übergriff und Selbstschutz sind Tätigkeiten, 
die nicht der Herstellung von erwünschten Objekten, von Gütern, dienen, son· 
dem ihrer "Umverteilung" bzw. deren Verhinderung. In diesem Sinne sind sie 
unproduktiv. Alle Individuen könnten besser gestellt werden, wenn ein Waffen· 
stilistand vereinbart würde, der die unproduktiven Tätigkeiten überflüssig 
machte. Die bisher auf Angriff und Abwehr verschwendeten Energien könn· 
ten nun in produktive Tätigkeiten umgeleitet werden; hierzu zählt auch die 
Möglichkeit ungestörten Müßigganges. Dieser denkbare Waffenstillstand liefe 
nicht auf ein simples Verbot bisher praktizierter übergriffe hinaus. In diesem 
Falle würde er die bisher vom Raub Profitierenden zugunsten der bisher Be· 
raubten "enteignen", stellte also keine Verbesserung ihrer Lage gegenüber dem 
vertragslosen Zustand dar. Vielmehr hat der Waffenstillstand zu sichern, daß 

V 27 Vgl. zum Folgenden: Buchanan (1975), Kap. 2 und 4. 
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auch das, was bisher durch Kampf erworben wurde, nun kampflos erhältlich 
sein muß. Umgekehrt sind diejenigen Früchte eigener Arbeit, die trotz Abwehr 
nicht festgehalten werden konnten, nun ohne Kampf abzutreten. In beiden 
Fällen finden sich die betreffenden Individuen, sofern ein Waffenstillstand die· 
ses Inhalts zustandekommt, in einer verbesserten Situation: Ihnen wird das, 
was sie sich bisher schon sichern konnten, nun kampflos gewährleistet; beide 
Gruppen von Individuen können Energien freimachen. Diese Überlegung gilt 
selbst dann noch für alle, wenn im Naturzustand auch nur die Möglichkeit von 
Übergriffen durch irgendein Individuum drohte. Denn schon diese Möglichkeit 
machte Selbstschutzanstrengungen notwendig, und sei es auch nur, um nieman· 
den in Versuchung zu fiihren. 

Die _!1~J~J':r~_kann also ohne Einschränkung bejaht werden: Grundsätzlich 
ist es denkbar, daß ein Waffenstillstand, dessen Einhaltung garantiert ist, allen 
Individuen attraktiver oder wenigstens nicht schlechter als der Naturzustand 
erscheint. Werden die Individuen aber auch Anreize haben, einen solchen Waf. 
fenstillstand zu initiieren? 

V (b) Der Anreiz zum Vertragsabschluß 28 

Die Tatsache, daß allgemeiner Friede flir alle Individuen attraktiver ist als 
der Naturzustand, bedeutet nicht, daß ein solcher Friede daher ohne weiteres 
zustandekommt. Gesetzt den Fall, zur Debatte stünde ein Vertrag, durch den 
alle Individuen sich freiwillig verpflichten, ihre Waffen zu vernichten und hin· 
fort friedlich zu leben. Offensichtlich wäre die entstehende Situation attrakti· 
ver als der Naturzustand. Gesetzt darüber hinaus, der Vertrag enthalte keine 
Klausel, die seine Einhaltung erzwingt. In diesem Falle wäre öffentlicher Friede 
ein_Jdassisches K()ll_c;_Igjy,gut: Individuen könnten in seinen Genuß kommen, 
ohne an seiner froduktion beteiligt zu sein 29 • Ein solcher Waffenstillstand 
käme nicht zustande, auch wenn alle Individuen ihn dem Naturzustand vor-
zögen. Die Entscheidung nämlich, die ein jedes Individuum zu treffen hätte, 
wäre nicht mehr nur eine Entscheidung zwischen Naturzustand und öffentli· 
ehern Frieden. Ein repräsentatives Individuum, der Kürze halber durch i sym· 
bolisiert, wäre mit vier möglichen Zuständen konfrontiert: 

z 1 i bleibt im Naturzustand, alle anderen Individuen ebenfalls; 
z2 i bleibt im Naturzustand, alle anderen Individuen legen die Waffen nieder; 
z 3 i legt die Waffen nieder, einige andere oder alle anderen Individuen ver-

bleiben im Naturzustand; 
z 4 i legt die Waffen nieder, alle anderen Individuen ebenfalls. 

28 Vgl. neben Buchanan, ibid., vor allem Kliemt (I 978), Nurmi (I 978), 
letzteren für eine spieltheoretische Konstruktion, an der sich die folgenden 
Ausführungen orientieren, dazu Hardin ( 1971 ). 

29 Zu Kollektivgütern vgl. unten Abschnitt 3.3.2. 
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Man kann diese Situation, in der i zwei Handlungsmöglichkeiten hat, die jeweils 
auf zwei unterschiedliche Umwelten stoßen können, bildlich darstellen: 

Zustand der Umwelt 
"Friede" "Übergriffe" 

"Friede" 
i 's Entscheidung 

"Übergriff" 

Vergleicht i nur z 1 und z4, so wird es annahmegemäß Z4 vorziehen: z4PtZt-
Bezieht i jedocp z2 und z 3 in seine Überlegungen ein, so ergibt sich ein ande-
res Bild: z2 ist sicherlich von allen Zuständen der attraktivste, da die Fried-
Jichkeit der Umwelt i von Bedrohungen befreit, i selbst jedoch unbehindert 
durch die nun friedlichen Mitmenschen seinen Nutzen durch Obergriffe stei-
gern kann. z 3 ist aus analogen Gründen der unattraktivste Zustand. Die Präfe-
renzordnung von i hat also folgende Gestalt: z 2 Ptz4 P;z 1Ptz3. Es ist dann 
gleichgültig, ob i seinen Nutzen maximieren oder sein Risiko minimieren will; 
seine Entscheidung wird immer auf "Nichtbeitritt zum Waffenstillstand" hin-
auslaufen: 

Sucht i maximalen Erfolg, so ist Nichtbeitritt attraktiv, denn er eröffnet 
die Chance auf die Erreichung des Zustandes z2 , falls die Umwelt sich fried-
lich verhält. Ist i hingegen Risikominimierer, hat er also gar keine Neigung, 
andere Mitglieder der Gesellschaft auszubeuten, sondern lediglich den Wunsch, 
nicht selbst ausgebeutet zu werden, ist Nichtbeitritt ebenfalls attraktiv: ist die 
Umwelt nämlich unfriedlich, so wird dann z3 realisiert, angesichts z1 P;z3 er-
wünscht. 

Da jedes Individuum sich in dieser Situation befindet und weiß, daß alle 
anderen Individuen vor der gleichen Entscheidung stehen, ist es flir alle Indi-
viduen rational, Vertragsbrüche zu antizipieren; das Gesamtergebnis ist die 
Realisierung von z I> also allgemeines Verharren im Naturzustand, obwohl für 
alle Individuen z4 Pz 1 gilt. Die hier beschriebene Situation wird üblicherweise 
als "Gefangenendilemma" bezeichnet 30• Ein Gefangenendilemma liegt immer 
dann vor, wenn der Handlungskontext so beschaffen ist, daß rationales Han-
deln der Individuen zu Situationen führt, die nach dem Urteil der Individuen 
selbst nicht die Situationen mit den denkbar besten Eigenschaften sind. 

30 Vgl. insbesondere Riker I Ordeshook (1973), pp. 250 ff., wo die Verbin-
dung des KollektivgUterproblems mit der Figur des Gefangenendilemmas sehr 
deutlich herausgearbeitet wird. zu diesem Zusammenhang vgl. auch Olson 
(1968), Sweeney (1974). FUr allgemeine Erläuterungen vgl. Kern (1980 a), 
pp. 39 ff. 
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Betrachtet man also den öffentlichen Frieden, der flir alle Individuen Vor· 
teile gegenüber dem Naturzustand bietet, als ein Gut, das einfach dadurch pro-
duziert wird, daß sich alle Mitglieder der zu gründenden Gesellschaft friedlich 
verhalten, so verhindert das mit einem solchen Vertragsentwurf entstehende 
Gefangenendilemma den Abschluß des Vertrages. Nicht jeder denkbare Vertrag 
mit an sich erwünschtem Inhalt wird eine Realisierungschance haben. Es bedarf 
demnach einer zusätzlichen Vorkehrung, um das Erwünschte auch erwartbar 
zu machen: den Einschluß eines Erzwingungsmechanismus' in den Vertrag. 

Angenommen zunächst, dieser Erzwingungsmechanismus verursache keine 
Kosten, bewirke perfekten Schutz vor Übergriffen und sei mit Sanktionen 
gegen Übergriffe verbunden. Dann entsteht fclgende Entscheidungssituation 
flir jedes Individuum: Die wirksame Verhinderung von Übergriffen kombiniert 
mit Sanktionen gegen solche Versuche bewirkt, daß z2 individuell auf jeden 
Fall schlechter als z4, möglicherweise auch schlechter als z 1 bewertet wird; 
der Schutz, der mit dem Erzwingungsmechanismus verbunden ist, ftihrt dazu, 
daß z3 jedenfalls nicht schlechter als z 1 beurteilt wird. Da nach wie vor Z4P;z 1 

gilt und nun z4 Ptz2 und z3 Rtz 1 hinzutritt, ist es gleichgilltig, wie z 1 und z2 
im Verhältnis zueinander beurteilt werden. Für jedes Individuum ist nun der 
eindeutig vorzuziehende Handlungskurs "Beitritt": Ist die Umwelt friedlich, 
so resultiert der erwünschteste Zustand z4 , ist sie nicht friedlich, so resultiert 
z3 , ein Zustand, der jedenfalls nicht schlechter als der Naturzustand z 1 ist. 

Gäbe es also eine Möglichkeit, die Einhaltung des Vertrages in der angenom· 
menen perfekten Weise (ohne Aufwand mit vollständiger Wirksamkeit) zu 
sichern, so bestünde kein Zweifel, daß ein solcher Vertrag von rationalen Indi· 
viduen abgeschlossen würde. In einer Wirklichkeit, in der dies ·nicht der Fall 
ist, entsteht eine weniger klare Situation: Die Sicherung gegen übergriffe wird 
in jedem Falle Ressourcen verschlingen, und zwar um so mehr, je perfekter sie 
sein soll. Es besteht ein Dilemma, dessen Extremlösungen gleichermaßen un· 
attraktiv sein können: Perfekte Sicherheit wird sehr hohe Aufwendungen er· 
fordern. Dann gilt zwar flir alle Individuen z4P;z2 und z 3 R;Zt. aber mögli· 
eherweise nicht mehr z4 P;z1 • Es könnte billiger sein, auf den Sicherungsappa· 
rat zu verzichten und mit der Unsicherheit des Naturzustandes vorlieb zu neh· 
men. Die andere Extremlösung minimiert die Kosten der Sicherung, läuft inso-
fern auf freiwillige Einhaltung des Vertrages hinaus - damit fallt man zurück 
in die zuerst untersuchte Situation, in der zwar z4 P;z 1 gilt, aber kein indivi· 
dueller Anreiz zur Realisierung von z4 besteht. 

Die Folgerung liegt auf der Hand: Die auf den ersten Blick beste Lösung des 
Problems ist nicht realisierbar. Ob ein Vertrag zustandekommt, hängt davon 
ab, ob Sicherungseinrichtungen geschaffen werden können, für die trotz Res· 
sourcenaufwand und unvollständiger Wirksamkeit z4 P;z 1 , z4 P1 z2 und Z3 R;z 1 

gilt. Falls solche Einrichtungen nicht geschaffen werden können, ist das Ver· 
harren in z 1 die beste realisierbare Lösung. Falls mehrere solche Einrichtungen 
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geschaffen werden können, ist die beste Lösung die, in der der Abstand von 
z4 zu z 1 maximiert wird. Wieviel öffentliche Sicherheit das bedeutet, kann 
nicht auf der Grundlage der Annahmen entschieden werden, sondern wird von 
der konkreten Situation abhängen - zum einen davon, was technisch zu wel-
chen Kosten realisierbar ist; zum anderen von den Eigenschaften der Gesell-
schaftsrnitglieder, insbesondere ihrer Neigung zu Übergriffen. 

Als Ergebnis ist vorläufig festzuhalten: Der Naturzustand ist nicht der best-
mögliclie Zustand (gemessen am Urteil der Betroffenen); ob die denkmöglichen 
Verbesserungen des Zustandes realisierbar sind, kann nicht auf der Basis der 
Annahmen entschieden werden. Es kann aber erst recht nicht aus den Annah-
meil gefolgert werden, daß Verbesserungen grundsätzlich nicht realisierbar 
sind. Gegenstand aller weiteren Überlegungen ist nun der Fall, in dem die 
potentiellen'Vertragspartner nach Analyse der Situation zu dem Ergebnis kom-
men, das Verlassen des Naturzustandes könne ihre Lage tatsächlich verbessern. 

Der andere Fall, den man nicht weiter zu verfolgen braucht, da es nichts zu 
verfolgen gibt, ist dennoch für die Beurteilung von Institutionen nicht unerheb-
lich: Die Theorie weist insofern anarchistische Züge auf 31

, als sie das Verlassen 
des anarchischen Zustandes nicht für unter allen Umständen angemessen hält, 
also jeden Staat für immer wieder rechtfertigungsbedürftig· erklärt. 

----------.------~-----~,_ .. , __ ~--·-··-"··~-----"-· . - ' , .. ,,,_ ............ . 

"(c) Ausgestaltung des Vertrages und resultierende Situation 

Der Vertrag, der den Übergang 'vom Naturzustand in die Gesellschaft be-
wirkt, definiert zum einen individuelle Rechtssphären, zum anderen etabliert 
er eine Institution, die diese Rechtssphären schützt . 

. Die Schutzinstitution, der "Staat", der hier geschaffen wird, ist ein "pro-
tektiver" Staat 32 , ein Staat ohne Politik: Im Rahmen dieser Institution sind 
nicht Entscheidungen darüber zu treffen, "was man will", sondern lediglich 
Regeln anzuwenden. Der Handlungsspielraum dieser Institution ist dement-
sprechend eindeutig fixiert. Der Vertrag bestimmt, wie individuelle Schutzbe-
reiche gezogen werden, was der Staat bei Verletzungen der Schutzbereiche zu 
tun hat und auf welche Weise er die hierzu benötigten Mittel in die Hand be-
kommt. 

Der Charakter staatlichen Eingriffs ist in einer bestimmten Weise negativ: 
Es darf lediglich die Übertretung von Verboten sanktioniert werden, keinesfalls 
jedoch dürfen bestimmte Handlungen erzwungen werden. Das liegt in der Ge-
staltung individueller Rechtssphären, die der Vertrag vornimmt: Zu schützen 

31 Daß Buchanan die anarchistische Position nur insoweit als unattraktiv 
· ansieht als sie utopisch ist, macht seine Einleitung sehr deutlich. Vgl. Buchanan 
! (I 975), pp. 2 ff. 

32 Buchanan (I 975), bes. pp. 95 ff. 
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ist das, was ein Individuum sich auch ohne Vertrag sichern konnte. Zu verbie-
ten ist demnach jede Handlung, die solche Schutzbereiche verletzt. Handlun-
gen, die nicht geschützte Rechte anderer Personen verletzen, sind grundsätzlich 
erlaubt. In einer anderen Terminologie: Der Vertrag schafft Eigentumsrechte, 
deren Grenzen allein durch Eigentumsrechte jeweils anderer Personen gezogen 
sind. Soweit solche Grenzen nicht verletzt werden, ist der Gebrauch des Eigen· 
tums frei. Annahmegemäß kann das "Eigentum" je nach Ausgangslage unter· 
schiedlich groß sein; es wird jedoch, wie groß oder klein auch immer, der allei· 
nigen und freien Verfügung des Eigentümers unterstellt. 

Die hiermit geschaffene Situation ste.llt eine Verbesserung der Lage flir alle 
Individuen gegenüber dem regellosen Zustand dar. Überlegungen darüber, ob 
jenseits dieser Lageverbesserung weitere Verbesserungen möglich sind, die ge· 
gebenenfalls einen zusatzliehen Vertrag motivieren können, setzen eine Analyse 
des Gesellschaftszustandes voraus, der auf der Grundlage der vereinbarten Re· 
geln zu erwarten ist. Daher sei zunächst skizziert, welches die Resultate des nun 
geschlossenen Vertrages für die Individuen sind. 

Mit der Schaffung eines protektiven Staates und der Einführung freien In-
dividualeigentums entsteht nicht nur ein "Rechtsstaat", sondern auch eine 
"Marktwirtschaft": Wenn jedes Individuum frei über sein Eigentum verfugen 
kann, ·wird-es, Rationalität vorausgesetzt, sein Eigentum nutzenmaximierend 
verwenden. Zu solchen Verwendungen gehört auch der Tausch. Tausch als frei-
willige Übertragung von Eigentumsrechten findet nur dann statt, wenn beide 
Teile durch die damit verbundene Umschichtung ihres Güterbündels Vorteile 
haben. Das Ende freiwilliger oder als freiwillig denkbarer Transaktionen ist 
erreicht, wenn weitere Übertragungen von Eigentumsrechten mindestens einen 
der Beteiligten schlechter stellen müßten, also umverteilenden Charakter hät-
ten. Ein Zustand, in dem niemand mehr besser gestellt werden kann, ohne daß 
mindestens ein Individuum schlechter gestellt werden muß, ist ein Pareto-Opti· 
.mum 33

• Unter bestimmten Bedingungen kann dem Markt, also dem Tausch 
unter Wettbewerbsbedingungen, zugetraut werden, daß er eine Gesellschaft in 
ein solches Optimum führt: Unter Wettbewerbsbedingungen spielen sich be-
stimmte allgemeingültige Tauschrelationen zwischen Gütern, ,,Preise", ein. Der 
"Gleichgewichtspreis" eines Gutes ist der Preis, zu dem Angebot und Nachfrage 
ausgeglichen sind. Ein Marktgleichgewicht ist pareto-optimal, wenn für alle 
Güter gilt, daß der Nutzen, den sie stiften, ausschließlich dem Individuum ZU· 

fällt, in dessen Besitz sie sich befinden 34
• 

33 Zum Begriff vgl. etwa Malinvaud (1972), Kap. 4; Winch (1971 ), bes. 
pp. 77 ff.; für Diskussion über die Brauchbarkeit eines solchen Konzepts vgl. 
Hackmann (1974); Morgenstern (1964). 

34 Gegeben seien 

n Individuen I, 2, ... , i, j, ... , n und 

m Gütersorten XJ, x 2 , ••• , xh, Xk, ... , Xm. 
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Sofern externe Effekte vorliegen, sofern also Güter den Nutzen auch von 
solchen Individuen tangieren, in deren Besitz sie sich nicht befmden, findet ein 
Mitkonsum statt, der in den Marktpreisen nicht berücksichtigt wird - der Preis-
mechanismus versagt 35

• Auch wenn der Preismechanismus versagt, kann ein 
Optimum immer noch aufgrund freiwilliger Transaktionen zustandekommen, 
in einer Art Tausch ohne Wettbewerb: Der vom externen Effekt Betroffene 
kann dem Verursacher eine Bestechungssumme anbieten, die zur Einschrän· 
kung einer als unangenehm oder zur Ausweitung einer als angenehm empfunde· 
nen Tätigkeit ftihrt 36• 

Xih bezeichne die im Besitz von Individuum i befindliche Menge des Gutes xh, 
Ph den Preis einer Einheit von ih. Im Argumentbereich der individuellen Nut· 
zenfunktionen V:; tauchen nur Güter auf, die sich jeweils im Besitz von i be-
finden: 

U; = U; (x;1, x;2, ... , X im). 

Die Bedingungen für ein Pareta-Optimum sind identisch mit den Bedingungen 
für die individuellen Nachfrageoptima, falls Gleichgewichtspreise Ph existie· 
ren, für die gilt: 

Uih "= Ujh 

Uik Ujk 

p* au; 
=...!!. für alle i, j, h, k, wobei u;h = --PI ax~ 

Im Optimum ist also das Verhältnis der Grenznutzenzweier Güter (ihre Grenz-
rate der Substitution) identisch mit ihrem Preisverhältnis. Vgl. Schneider 
(1972), pp. 13 ff.; Malinvaud (1972), pp. 93 ff. 

3S Falls Nutzenfunktionen der Form U;= U; (Xi!, ... ,Xim, Xje) vorkam· 
men, kann von Güterexternalitäten gesprochen werden. Beispiele hierfür sind 
etwa Lärmbelästigungen, die Schutzwirkungen für Impfungen auch für Dritte, 
etc. Von "Nutzenexternalitäten" kann gesprochen werden, falls es Nutzen-
funktionen der Form U; = Ui(x;1, ... , Xim, Uj) gibt. Beispiele hierfür wären 
etwa Neid oder Mitgefühl, je nachdem, ob der Beitrag von Uj zum Wert von 
Ui negativ oder positiv ist. Zum Konzept des externen Effekts vgl. Buchanan / 
Stubblebine ( 1962), Karaschewski ( 1977), bes. pp. 6-28. 

Bei Vorliegen eines externen Effekts ist individuelle Ausrichtung am Preis 
ungeeignet, ein Optimum zu erzeugen. Es gilt nach wie vor die individuelle 
Handlungsmaxime 

Uje 

Ujh 
als Optimumbedingung gilt nun aber 

Uje Ui (je) Pe -+--=-
Ujh Uih Ph 

Pe 

Ph 

wobei U; (je) 

Das heißt: die gemeinsame Substitutionsrate von "Verursacher" und "Betrof-
fenen" muß dem Preisverhältnis von Xe und Xh entsprechen. Eine Erläuterung 
dieser Feststellung wird weiter unten im Zusammenhang mit Kollektivgütern 
erfolgen. Allgemein über Marktversagen vgl.: Bator (1958); Cansier (1972); 
Kirsch(l974);pp. 17 ff. 

36 Vgl. insbesondere Coase ( 1960). 
Führt der Bestechungsversuch nicht zu einem Ergebnis, so ist man schon im 
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Bestünde die einzige Form des Marktversagens in der unzureichenden Be-
rücksichtigung externer Effekte zwischen nur jeweils zwei Individuen, so 
könnte man erwarten, daß derartige Verhandlungen bereinigen, was an Proble-
men übrigbleibt Die vertragliche Sicherung freien Eigentums würde somit aus-
reichen, einen Zustand herbeizuflihren, der nur noch gegen den Willen einzel-
ner Individuen verändert werden könnte. Anlaß zu weiteren Oberlegungen im 
Rahmen einer Vertragstheorie <der Verfassung bestünde nicht. Sofern man aber 
zeigen kann, daß es Probleme gibt, die in einem System freien Individualeigen-
tums nicht in diesem Sinne optimal gelöst werden, besteht Anlaß, nach vertrag-
lichen Vorkehrungen zu suchen, die die Lage verbessern können 37 • 

Probleme, die die genannte Eigenschaft aufweisen, können zum einen durch 
unzureichend defmierte Eigentumsrechte entstehen. Eigentumsrechte gelten 
dann als unzureichend definiert, wenn ein bisher freies Gut verknappt und die 
Konkurrenz um dieses Gut einen Zerstörerischen Wettbewerb auslöst 38 • In die-
ser Situation ist eine problemspezifische Neuauflage des ersten Vertrages am 
Platze, aber keine Ergänzung durch einen weitergehenden Vertrag 39 • 

Optimum: Im Falle einer Belästigung etwa ist der Nutzen des VenlTSachers aus 
der belästigenden Tätigkeit (der "Mindestpreis", den er für Unterlassung der 
Tätigkeit verlangen wird) größer als der Nutzen des Belästigten aus der Unter-
lassung (der "Höchstpreis", den er für Unterlassung zu bezahlen bereit ist). Vgl. 
kritisch zu dieser Konstruktion: Mishan (1971). 

37 Schon hier kann gesagt werden, daß Gerechtigkeitsüberlegungen nicht 
per se als Maßstab tter-Identifizierung solcher Probleme dienen können: Soweit 
sie zu Meinungsverschiedenheiten führen, können sie nicht Gegenstand von 
Vertragsargumenten sein; soweit jedoch Konsens besteht, sind sie formal nichts 
anderes als "moralisch" begrUndete Externalitäten und entsprechend zu behan-
deln. Zum Konzept einer "pareto-optimalen Umverteilung" vgl. etwa Raskamp 
( 1971); Hochman I Rogers ( 1969); Hochman I Rogers I Tullock ( 1973); Thurow 
(1971). 

38 Vgl. insbesondere Hardin (1968); Gordon (1977); auch Demsetz (1967) 
und Cheung ( 1970). 

Die Aussage der "property rights"-Theorie läßt sich für den vorliegenden 
Kontext etwa so reformutieren: Güter, die beim ersten Vertragsabschluß frei 
waren, in "unbegrenzter" Menge vorhanden waren, mußten nicht in geschütztes 
Individueneigentum überführt werden, da ihre Nutzung durch irgendein Indivi-
duum kein anderes Individuum in seinen Nutzungsmöglichkeiten beeinträch-
tigte. Sobald eine solche Ressource verknappt (etwa: Land, Fischbestände, 
Wasser, etc.) gilt dies nicht mehr. Der resultierende Wettbewerb um die Rest-
bestände stellt eine Art Naturzustand dar, der insofern besonders nachteilige 
Eigenschaften aufweist, als Anreiz zur Zerstörung der Ressource besteht: Für 
jedes Individuum bedeutet Zurliekhaltung nur eine Netto-Einbuße und vergrö-
ßert die Netto-Ausbeute anderer Individuen. Es entsteht ein spezifisches Gc-
fangenendilemma, das durch Etablierung von Eigentumsrechten an dieser Res-
source beseitigt werden kann. Vgl. neben der oben genannten Literatur allge-
meiner: Furubotn I Pejovich ( 1974); Furubotn I Pejovich ( 1972). 

39 Vgl. Buchanan (1975), pp. 89 f., vgl. auch die Bemerkungen zu "rene-
gotiation", ibid., p. 75. 
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Einen weitergehenden Vertrag motiviert hingegen ein anderes Problem, das 
auch in Situationen mit hinreichend genau definierten Eigenturnsrechten auf-
treten kann. Dieses Problem entsteht dann, wenn externe Effekte nicht unter 
nur zwei Beteiligten abgearbeitet werden können, sondern eine Mehrzahl von 
Individuen betroffen ist. Der Grenzfall derartiger Externalitäten sind Kollek-
tivgüter, also Güter, deren Herstellungskosten bei denjenigen anfallen, die sie 
erstellen, flir die aber keine Rivalität im Konsum existiert 40 • Für derartige 
Güter entsteht eine Neuauflage des Gefangenendilernmas, die plastiscn in der 
Figur des "Trittbrettfahrers" oder "free riders" abgebildet wird. Es resultiert 
aus dem Anreiz, den eigenen Bedarf zu leugnen, in der Hoffnung, in den Genuß 
der Früchte fremder Anstrengungen zu kommen oder doch wenigstens nicht 
von a11de~en, die eine solche Hoffnung hegen, ausgebeutet zu werden 41

• Unter 
ratipnalen Individuen werden dementsprechend Kollektivgüter überhaupt nicht 
oder unzureichend produziert. Soweit Kollektivgüter existieren, führt der freie 
Tausch zu Situationen, in denen rationale Individuen noch Möglichkeiten 
sehen, ihre Lage zu verbessern, ohne anderen Individuen etwas wegnehmen zu 
müssen. Sie können daher hoffen, daß Ergänzungen des bisherigen Vertrages 
durch einen zusätzlichen Vertrag möglich sind: 

----~- --- -·---~·· -·-------

3.3.2. "Vertrag II": I?:rJl!_OßiJZje~ende s~ ---------·- . . . ·-···--·-· 

Wiederum kann, wie schon bei der Frage nach den Alternativen zum Natur-
zustand, der Reilte nach untersucht werden, ob Verbesserungen gegenüber der 
beschriebenen Situation denkbar sind, unter welchen Bedingungen sie realisier-
bar erscheinen und wie der entsprechende Institutionenrahmen auszusehen hat. 

40 Zum Kollektivgüterkonzept vgl. grundlegend Samuelson (1954), Samu-
elson (I 955); ansonsten: Buchanan (1968a); Cansier (1972); Hanusch (1972); 
Schmidt (1964); Musgrave (1959), pp. 8 ff., 42 ff.; Musgrave (1969); Riker/ 
Ordeshook ( 1973), pp. 246 ff. 

Das bisweilen zur Definition verwendete Kriterium der Nichtausschließbar· 
keit von Konsum ist theoretisch nicht sehr fruchtbar: Wenn Nichtrivalität vor-
liegt, ist Ausschluß auch dann nicht effizient, wenn er technisch möglich ist; 
die ausgeschlossenen Individuen könnten ja mitkonsumieren, ohne irgend je-
mand etwas wegzunehmen. Die Frage der Ausschließbarkeit vom Konsum ist 
von Relevanz viel eher in einem anderen Zusammenhang, nämlich dort, wo es 
um mögliche Anreize zur Produktion solcher Güter. geht. Vgl. hierzu auch 
Bödecker ( 1972), pp. 22 f. · 

41 V gl. vor allem Olson (1968). 
42 Die Rekonstruktion der Argumentation entfernt sich in diesem Ab· 

schnitt von der Form, in der Buchanan seine Argumentation vorträgt, nicht 
jedoch in der Substanz. Der Grund für diese Abweichung liegt gerade darin, 
daß es mir so leichter möglich schien, das Argument in kurzer Fassung durch· 
sichtig zu machen. Was hier als Vertrag li bezeichnet wird, Vereinbarung der 
Grenzen und internen Struktur eines öffentlichen Bereichs, ist bei Buchanan 
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(a) Die Denkbarkeit von Situationsverbesserungen 

Für Argumente, in denen Konsens die ausschlaggebende Rolle spielt, sind 
Situationen wie die beschriebene ex definitione verbesserungswürdig. Wird eine 
Situation als nicht pareto-optimal bezeichnet, so impliziert das die Denkmög· 
lichkeit einer Situation, in der mindestens ein Individuum besser und keines 
schlechter gestellt ist. Insofern ist die Denkbarkeit von Situationsverbesserun-
gen hier auf triviale Weise gegeben. Im Hinblick auf die weiteren Überlegungen 
ist es jedoch angebracht, hierbei nicht stehen zu bleiben, sondern die Frage 
nach der Denkbarkeit von Situationsverbesserungen als eine Frage danach zu 
formulieren, ob die denkmögliche optimale Situation auch als Ergebnis denk· 
barer Individuenhandlungen zustandekommen kann und nicht nur ein reines 
Gedankengebilde ist. 

Daß die Ergebnisse freiwilligen Individuenhandeins nicht unbedingt als opti· 
mal (beurteilt nach dem Pareto-Kriterium) betrachtet werden können, hat sei-
nen Grund in der handlungsleitenden. Rolle dieses Entscheidungskontextes. 
Wenn der Kontext individueller Entscheidung die "falschen" Signale liefert, 
wird das Ergebnis insgesamt nicht das bestmögliche sein. Es ist dann zu erwar-
ten, daß rationale Individuen Kontextveränderungen, die solche Mängel besei-
tigen, freiwillig vereinbaren. Im Falle von Kollektivgütern liefert das Preissy-
stem den Individuen Signale, die mit optimaler Allokation nicht vereinbar sind: 
Jedes einzelne Individuum orientiert sich in seiner Nachfrage am Preis des 
Gutes und berücksichtigt dabei nur den Nutzen, den es selbst aus dem Gut 
erwartet 43

• Da aber der Nutzen aus dem Kollektivgut nicht nur bei einem In· 
dividuum anfällt, kommt auf diese Weise ein Optimum nicht zustande. Ein 
Optimum existiert vielmehr dann, wenn der gemeinsam aus dem Kollektivgut 
gezogene Nutzen in Ausgleich mit dem gemeinsam, also in individuellen Antei· 
Jen, zu bezahlenden Preis gebracht wird 44

. 

formal teilweise schon in dem hier Vertrag I genannten Vertrag enthalten: Die 
Gtenzen des öffentlichen Bereichs sind als individuelle Rechte definiert (vgl. 
pp. 43 f.). Die interne Struktur wird im Rahmen der hier diskutierten Arbeit 
nahezu überhaupt nicht systematisch entwickelt, vielmehr wird auf Buchanan I 
Tullock (1962) zurückgegriffen (vgl. p. 42). Da jedoch die interne Dynamik des 
öffentlichen Bereichs eine Rolle für das Argument spielt (vgl. z. B. pp. I 5 I ff.), 
muß sie hier ausführlicher angesprochen werden. Der Inhalt der folgenden Aus· 
flihrungen kann auf seine Korrektheit anband Buchanan (1975), Kap. 3 und 
pp. 68 ff., 97 f., überprüft werden. 

43 Die individuelle Nachfrage nach einem Kollektivgut XK richtet sich 
also nach wie vor nach der individuellen Optimumbedingung 

UiK PK 
--=- h =I, 2, ... , m. 
Uih Ph 

44 Es gilt UiK = U2K + ... + U~K = PK 
Uih U2h U~h Ph·-
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Eine hinreichende Bedingung für das Optimum formuliert die sogenannte 
"Lindahl-Lösung" 45

• Die Individuen sehen sich nicht mehr einem einzigen 
allgemein gültigen Marktpreis p K gegenüber, sondern je individuellen Preis-
anteilen p J., die zusanimen gerade die Kosten decken und je individuell Anreiz 
zur optimalen Nachfrage geben 46

• Im Unterschied zum Preismechanismus für 
Privatgüter gilt nun: Privatgüter wurden zu einem ftir alle Individuen gleichen 
Preis in je unterschiedlichen Mengen nachgefragt, das Kollektivgut wird zu je 
unterschiedlichen Preisanteilen in einer einzigen, für alle Individuen gleichen 
Menge nachgefragt47

• Sofern solche je unterschiedlichen Preise gegeben wären, 
könnte man sich vorstellen, daß das so beschriebene Optimum durch das Han-
deln nutzenmaximierender Individuen realisiert wird. Nun ist aber offensicht-
lich ein Preismechanismus hier nicht vorstellbar. Für Privatgüter konnte noch 
unterstellt werden, daß ein Pareto-Optimum als Tauschgleichgewicht realisiert 
wird, daß also das selbständige Handeln rationaler Individuen genau die Signale, 
,,Marktpreise", erzeugt, die mit einem solchen Optimum vereinbar sind. Das 
Optimum für Privatgüter war nicht nur in der Form der Lösung einer Rechen-
aufgabe, sondern auch als Handlungsergebnis denkbar. Sobald Gegenstand der 
Entscheidung Kollektivgüter sind, ist "Denkbarkeit" zunächst ein abstraktes 
Konzept, dem jedenfalls keine dezentrale Prozedur als R~alisierungsweg kor-
respondiert. Wenn das eigenständige, nur über Preissignale koordinierte Han-
deln von Individuen also kein Weg ist, das Denkbare zu verwirklichen, so muß 
untersucht werden, ob irgendeine andere Prozedur, irgendeine andere Instanz, 
das Geforderte leisten kann: 

,.._(b) Realisierbarkeil von Situationsverbesserungen 

Pie Rolle der gesuchten Instanz könnte zunächst den Individuen selbst über-
tragen werden: Sie hätten einstimmig über Ausmaß der Beschaffung und Ver-
teilung der Kosten zu befinden. Dieser Weg ist nicht gangbar. Der Kürze halber 
sei die Unmöglichkeit einer solchen Lösung nur graphisch veranschaulicht 48

• 

für n Individuen I, 2, ... , n und alle privaten Güter Xh, h = I, I, ... , m. 
Neben Samuelson (1954) und (1955) vgl. auch Samuelson (1969), bes. 

pp. 102-106, und die Wiedergabe bei Bödecker (1972), pp. 21-34. 
45 Vgl. Musgrave (1959), pp. 73-78; Jobansen (1963); Samuelson (1969), 

pp. 111-115; Roberts (1974). ' 
46 Es gilt also · U' pi 

'Zpi = PK und iK = _! 
i K U[h Ph 

für alle Individuen i = I, ... , n und alle Privatgüter Xh, h = I, 2, ... , m. 
47 Zu dieser Dualität vgl. Samuelson (1955), p. 353, Fn. 5. 
48 Vgl. Buchanan (1975), p. 29, und zum folgenden p. 45. Die graphische 

Darstellung ist gegenüber der Buchanans leicht vereinfacht, enthält aber die 
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Die Gesellschaft bestehe aus nur zwei Individuen, deren Nutzenniveaus im 
Naturzustand und nach Vertragsabschluß wie folgt dargestellt werden können: 

ul 
I 
I 
I 
I 
I -----J--- ---><G, 1/:.1 I I 
I I 
I I 
I I -- __ ..". __ ---,------
: GNz I 
I I 

I 
I 

Im Naturzustand entsteht ein Gleichgewicht GNz mit der Nutzenverteilung 
Uf,z/Ußz; durch Vertrag I und anschließende freiwillige Transaktionen wird 
ein Tauschgleichgewicht GM mit der Nutzenverteilung U)t / Uft erreicht. Durch 
gemeinsame Erstellung eines Kollektivgutes K sei eine Besserstellung beider 
Individuen möglich. In welchem Maße jedes der beiden Individuen besser ge-
stellt wird, hängt von der vereinbarten Kostenverteilung ab: 

---------'· 

~ 
7-.~0 

I' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

hier notwendige Information. Für eine sehr instruktive graphische Darstellung 
der Lindahi-Lösung vgl. auch McGuire I Aaron ( 1969), pp. 34 und 36. 
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Die Linie durch b, L undarepräsentiere die gesellschaftliche Nutzengrenze. 
Alle Zustände, die durch Punkte auf dieser Linie repräsentiert werden, sind 
paretooOptimal. Die Punkte zwischen a und b verkörpern Zustände, die der 
Ausgangslage, dem Tauschgleichgewicht GM, pareto-überlegen sind. Einer die-
ser Zustände ist die Lindahi-Lösung, repräsentiert durch L. L ist offensichtlich 
nicht die einzige GM überlegene Situation49 • Jeder Punkt auf der Nutzengrenze 
zwischen a und b, nicht nur L, bezeichnet eine Kostenverteilung flir das Kol-
lektivgut, die beiden Individuen die Produktion des Kollektivgutes attraktiver 
erscheinen läßt als das Verharren in GM. Die Tatsache, daß beide Individuen 
jede dieser Verteilungen der Ausgangslage vorziehen, bedeutet aber nicht, daß 
sie einer Meinung sein werden. Verhandlungsgegenstand ist ja auch die Kosten-
verteilung. Individuum I wird anstreben, so nahe wie möglich zu a mit einem 
Resultat Ui.ax / Uif zu gelangen, Individuum 2 wird eine Lösung nahe bei b 
mit einem Resultat U.Jt I u;.ax anstreben. Das beste Mittel, den eigenen Kosten-
anteil gering zu halten, besteht nun darin, den eigenen Nutzen aus dem Kollek-
tivgut zu untertreiben, also den Verhandlungsgegner über die Lage der Nutzen-
grenze zu täuschen. Galt im Falle eines Privatgutes, daß Verschleierung der 
eigenen Präferenzen sinnlos war, da man den Marktpreis entweder zu bezahlen 
hatte oder auf den Erwerb eines Gutes verzichten mußte, ~o gilt nun im Gegen-
teil, daß Verschleierung der eigenen Präferenzen Zusatzgewinne ermöglicht. 
Wenn beide Individuen in dieser Weise rational handeln, ist ein mühsamer Ver-
handlungsprozeß zu erwarten, der auch mit Nichteinigung, also Verharren in 
GM, enden kann. Erweitert man die Überlegung auf eine Gesellschaft mit mehr 
als zwei Mitgliedern, so ist zu erwarten, daß kein Finanzierungsvorschlag ein-
stimmig gebilligt wird, da es immer ein Individuum geben kann, das durch sein 
Veto die anderen auszubeuten sucht. Hier einfach von Transaktionskosten zu 
sprechen, untertreibt: Entscheidungsunflihigkeit ist hier nicht Resultat irgend-
welcher "Reibungsverluste", sondern Resultat rationalen Handelns. 

Wenn demnach das einstimmig entscheidende Kollektiv die Rolle der Kol-
lektivgüter produzierenden Instanz nicht übernehmen kann und ein wohlwol-
lender und allwissender Diktator nicht zu fmden ist 50, kommen nur noch Pro-

49 Daher ist oben die Lindabisehe Preissetzungsregel als hinreichende, nicht 
aber als notwendige Bedingung bezeichnet worden. Für jeden Zustand zwischen 
a und b ist ja die Optimumbedingung 

u;K u;K P. + -- = ..K e.rfüllt, für L darüber hinaus 
u;h u;h Ph 

50 Die in der finanztheoretischen Literatur gebräuchliche Figur des "bene-
volent dictator" dient in dieser Theorie nicht der Ausführung, sondern der 
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zeduren in Frage, die mehr oder weniger stark von der Einstimmigkeitsregel 
abweichen. Sofern gesichert wäre, daß solche Prozeduren auf jeden Fall Ergeb-
nisse zeitigen, die GM pareto-überlegen sind, also jedenfalls niemanden schlech-
ter stellen als er im freien Tausch gestellt war, könnte man sie unbesehen als 
Lösung akzeptieren, auch wenn jeweils einzelne Individuen sich übervorteilt 
sähen. Es wäre nicht einmal notwendig, daß diese Prozeduren die Gesellschaft 
bis an die Nutzengrenze tragen. 

Eine Garantie, daß niemand unter sein im freien Tausch realisiertes Nutzen-
niveau gerät, kann jedoch flir Prozeduren, die auf Einstimmigkeit als Entschei-
dungsregel verzichten, nicht gegeben werden: Selbst wenn Mehrheiten nicht-
die Absicht haben, Minderheiten auszubeuten, kann dies geschehen, falls die 
Mehrheit den Nutzen eines überstimmten Individuums aus dem Kollektivgut 
zu hoch einschätzt, ihm dementsprechend einen Kostenanteil auferlegt, der 
höher als der Nutzen ist, den das Individuum aus dem Kollektivgut erhält 51

• 

Eine Sicherung hiergegen gibt es nicht. Effektiver Schutz vor derartigen Ober-
griffen würde darin liegen, daß jedes Individuum seine "Steuer" selbst festlegt, 
womit die Einstimmigkeitsregel wieder eingeflihrt wäre. 

Es verbleibt ein Zielkonflikt, der nicht nur perfekte Lösungen ausschließt, 
sondern jede Lösung zu einem riskanten Kompromiß macht: Voller Schutz des 
im freien Tausch Erreichbaren ist nur durch die Einstimmigkeitsregel gewähr-
leistet, wodurch aber der Obergang zu besseren Zuständen verhindert wird. 
Eine solche Regel ist daher überflüssig 52 ; jede Prozedur andererseits, die eine 
Chance auf Verbesserungen der Situation enthält, bringt zugleich das Risiko 
der Verschlechterung der Lage nicht berücksichtigter Individuen mit sich. Das 
grundsätzliche Mißtrauen, das dementsprechend in dieser Version der Vertrags-

Kennzeichnung einer Leerstelle, symbolisiert somit ein Problem, keinen Lö· 
sungsvorschlag (vgl. z.B. sehr deutlich Samuelson (1969), pp. 102-106). Die 
Unterstellung autoritärer Neigungen in diesem Zusammenhang und aus diesem 
Grunde ist daher nicht fair. Vgl. etwa die Bemerkung von Frank (1974), p. 321: 
"Die moderne ökonomische Theorie, die mit dem Postulat der optimalen 
Selbstverwirklichung des freien Individuums anfängt, endet beim wohlwollen-
den Diktator oder dem Computer - beides bezeichnende Illustrationen des mit 
den Axiomen implizierten "Gesellschafts"begriffs." Daftir, daß man es sich so 
leicht nicht macht, sind gerade die hier dargestellten Überlegungen ein hinrei· 
chender Beleg. 

SI Das faktische Nutzenniveau eines Individuums kann durch Kollektiv-
güterproduktion auch dann verringert werden, wenn es nichts daftir bezahlen 
muß - dies gilt etwa ftir den Pazifisten, den Rüstung auch dann in seinem 
Wohlbefinden beeinträchtigt, wenn ihm kein Beitrag abverlangt wird. Sofern 
jedoch keine Eigentumsrechte vorliegen, die ein Unlust verursachendes Kollek-
tivgut verletzt, handelt es sich hierbei nicht um eine Schmälerung dessen, was 
das Individuum sich im freien Tausch sichern konnte. Nur dies ist Gegenstand 
der Grenzziehung. 

52 Genauer: Es bedarf keiner vertraglichen Vereinbarung, da niemand 
daran gehindert werden kann, freiwillig mit anderen zu kooperieren. 
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theorie jedem Staat entgegengebracht wird, dessen Aufgaben über die Siche-
rung eines Ordnungsrahmens hinausgehen, resultiert aus diesem Ausbeutungs· 
risiko, nicht aus dem Nachweis, daß die Gefahr kollektiver "Irrationalität" 
nicht aufgehoben werden kann. Bisweilen wird das Arrowsche Unmöglichkeits· 
teorem 53 so diskutiert, als sei es der eigentliche Grund für Skepsis gegenüber 
öffentlicher Tätigkeit, als sei mithin die Schaffung eines öffentlichen Bereiches 
nur deshalb problembehaftet, weil eine fehlerfrei funktionierende Entschei· 
dungsregel nicht gefunden werden kann. Diese Argumentation ist auch dann 
falsch, wenn sie nicht auf einem Mißverständnis (etwa der Behauptung, Arrow 
habe nachgewiesen, daß widerspruchsfreie Präferenzaggregation nicht möglich 
sei) des Theorems beruht 54

: Zum einen gilt das Theorem auch flir den freien 
Tausch als Auswahlregel 55 , das in ihm angesprochene Problem tritt also nicht 
erst im öffentlichen Bereich auf. Insofern kann es auch keine spezifische Skep-
sis gegenüber dem öffentlichen Bereich begründen. Zum anderen hätte eine 
Vertragstheorie der Verfassung auch dann Grund zur Skepsis gegenüber allen 
Verfahren, die Entscheidungen notfalls gegen den Willen Einzelner erzeugen, 
wenn solche Verfahren mit Sicherheit transitive und vollständige kollektive 
Rangordnungen erzeugten; auch dann nämlich wäre die Gefahr der Ausbeutung 
gegeben 56 • Das Unmöglichkeitstheorem begründet also kein Mißtrauen gegen-

53 Vgl. Arrow { 1963), als Kurzfassung auch Arrow { 1979); unter den über· 
aus zahlreichen Wiedergaben seien hier nur die von Riker 1 Ordeshook (1973), 
pp. 83 ff., Kern (1980a), pp. 32 ff., Sen (1970), pp. 41 ff., Schlicht (1974), 
pp. 271 f., und Wesehe (1978) genannt. 

54 Wohingegen . das Theorem lediglich behauptet, daß es keine plausible 
(gewissen Bedingungen genügende) Regel gibt, die mit Sicherheit zu transitiven 
und vonständigen "KoUektivpräferenzen" führt. 

Obiicherweise werden derartige Mißverständnisse nur mündlich vorgetragen. 
Eines der sehr seltenen Beispiele schriftlicher Fixierung soll dem Leser nicht 
vorenthalten werden: "As will be recalled, Arrow shows that the aggregation 
of individual interests cannot Iead to a collective interest or social choice under 
certain reasonable conditions because of the problems of intransitivity of 
choice and the difficulty of comparing utility interpersonally." Diese schon 
in sich höchst skurrile Äußerung führt zu nicht mehr überraschenden Konse-
quenzen: "The rational method for realizing a collective good, objectively and 
benignly defined, such as utopia, must be its imposition irrespective of ex-
pressed personal preferences and, if necessazy, coercion." (Goodwin ( 1979), 
pp. 9 und I 0). 

55 Der freie Tausch ist insofern eine Regel kollektiver Auswahl, als er ge-
samtgesellschaftliche Allokationsentscheidungen determiniert. Da er die Pareta-
Regel als Rangordnungskriterium impliziert, ordnet er ex definitione denkbare 
Zustände nur partiell, führt also zu einer zwar transitiven, aber nicht vollständi-
gen koUektiven Rangordnung von Zuständen. 

56 Einen Vorwurf kann man hier nicht einmal Samuelson ersparen, der im 
Zusammenhang mit dem Problem der Kollektivgüterallokation schreibt: " .. . 
it is striking how Wiekseil and Lindahl, and even Musgrave and Johansen, .. . 
after getting a glimpse of pseudo-equilibrium descend to the swampland of 
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über öffentlicher Tätigkeit. Seine Relevanz liegt vielmehr in dem Nachweis, daß 
unabhängig von der Gefahr der Ausheu tung von Minderheiten perfekte Aus-
wahlregeln nicht gesucht werden müssen, weil sie nicht gefunden werden kön-
nen 57. 

Angesichts der nicht zu beseitigenden Gefahr der Ausbeutung von Indivi-
duen durch öffentliche Entscheidungsregeln, die überhaupt imstande sind, den 
status quo ftir alle zu verbessern, erweist es sich - vom Standpunkt der Theorie 
aus - als notwendig, weitere Überlegungen nicht mehr allein oder nicht einmal 
vornehmlich auf das Kriterium zu stützen, das überhaupt erst Anlaß zu weite-
ren Fragen gab: Man kann zwar festhalten, daß Marktgleichgewichte nicht 
pareto-optimal sind, sofern bestimmte Nutzeninterdependenzen vorliegen. 
Aber das Konzept des Pareto-Optimums liefert keine geeignete Handhabe zur 
Bestimmung eines öffentlichen Bereichs und hinsichtlich der Auswahl der dort 
anzuwendenden Prozeduren. Vielmehr muß nun endgültig die Vorstellung der 
Maximierung eines Gesarntnutzens, die noch im Konzept des Pareto-Optimums 
durchscheint, aufgegeben und statt dessen nach Lösungen mit den geringsten 
Risiken für die Individuen gesucht werden. Will man dies vertragstheoretisch 
konstruieren, muß man unterstellen, daß die Individuen ein gewisses Risiko in 
Kauf nehmen. Gesucht ist eine Prozedur, die dieses Risiko so klein hält, daß es 
als Preis der erwarteten Situationsverbesserung in Kauf genommen werden 
kann. 

mathematical politics, ending up with inconclusive behavior patterns by legis-
latures, factions and parties, running inevitably afoul of Arrow's Impossibility 
Theorem." (Samuelson ( 1969), p. I 06) - die Tatbestandsfeststellung trifft zu, 
aber die Begründung mit Arrows Theorem ist sicherlich unzulässig. 

Eine Rückfall hinter seine eigene Argumentation begeht übrigens auch Bu-
chanan in seiner Interpretation d"es Theorems: Er zieht aus ihm Beruhigung, 
da inkonsistente Mehrheiten ein Schutz vor Ausbeutung des Einzelnen seien 
(Buchanan (1979), pp. 41 f.). Dies ist kaum haltbar. Schutz vor Ausbeutung 
ist nicht dadurch gegeben, daß etwa zyklische Mehrheiten vorliegen, sondern 
hängt ab von der Reichweite von Mehrheitsrechten und der Verteilung der 
Chancen, zur jeweiligen Mehrheit zu gehören. Wer immer in einer konkreten 
Entscheidung unterliegt, sei sie nun auf paradoxe oder konsistente Weise zu-
standegekommen, läuft Gefahr, ausgebeutet zu werden. Das lehrt Buchanans 
eigener Gedankengang. Das Unmöglichkeitstheorem ist insgesamt irrelevant für 
die Frage, mit wieviel Mißtrauen man "pareto-inklusiven" Regeln begegnen 
soll; das Problem liegt genau darin, daß sie pareto-inklusiv sind, also Ausbeu-
tung ermöglichen. Vgl. auch Tullock ( 1967). 

57 Sen (1970), p. 40: "The theorem is completely general in its nihilism, 
and saves a long (and perhaps endless) search." Sicherlich sind Untersuchungen 
wie die von Arrow von spezifischer und begrenzter Bedeutung, sicherlich ent-
halten sie keine Aussage zu jedem "Verfassungsproblem", das wichtig ist. Sie 
deshalb, wie Rolf Eschenburg, als "naiv" zu bezeichnen (Eschenburg (1977), 
p. 175), ist jedoch ein wenig überheblich, zumal dann, wenn der eigene "Ver-
fassungsvorschlag" auf irreal kleine Gruppen bezogen ist und insofern auch nur 
eine sehr begrenzte Anzahl von Problemen der Lösung näherbringen dürfte. 
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Eine in diesem Sinne zufriedenstellende, als Vertragsgegenstand vorstellbare 
Regelung müßte folgende Eigenschaften aufweisen: 

- Zunächst ist eine Grenzziehung vorzunehmen. Im Vertrag muß eindeutig 
I fixiert sein, welche Probleme überhaupt jenseits des freien Tauschs behan-

delt werden dürfen. Die vereinbarte Prozedur darf nur auf vorab präzisierte 
Fälle von Marktversagen angewandt werden. 

Sodann ist die Prozedur selbst zu bestimmen. Hierbei gilt die folgende Maxi-
me: Abweichungen von der Einstimmigkeitsregel sind zu staffeln nach dem 
mit einer Materie verbundenen Ausbeutungsrisiko. Je höher das Risiko der 
Ausbeutung ist, um so höher muß das Quorum sein. 

War also für den ersten Vertrag, der den Übergang vom Naturzustand zum 
protektiven Staat bewirkte, gesichert, daß der Vertrag, wenn er überhaupt 
lohnt, mit Sicherheit Situationsverbesserungen bewirkt, so gilt nun, daß der im 
zweiten Vertrl!g g~~phaffene.-.,JlLo_duzie.Iende~:~_!!_ssichten ~!Jf_Si!llatiQ!!S· 
verbesserung, aber keine Garantien gibt. ----·--·--

J( (c) Konkrete Vertragsinhalte 

Wenn Entscheidungen auch ftir solche Individuen verbindlich sind, die ihnen 
nicht zugestimmt haben, besteht die Gefahr der Ausbeutung. Eine gewisse, 
wenn auch nicht vollständige Sicherung hiergegen bietet die Fixierung der 
Materie, für die solche Entscheidungen zulässig sind. Die Festsetzung der Gren-
zen des öffentlichen Bereichs58 ist demnach erster Vertragsgegenstand. Es 
genügt nicht, lediglich zu deklarieren, daß öffentliche Tätigkeit allein der Er-
stellung von Kollektivgütern gelten dürfe, andere Probleme dem ,,Privatbe-
reich" zu überlassen seien. Es muß vielmehr im einzelnen präzisiert werden, 
um welche Aufgaben und um welchen Umfang solcher Aufgaben es sich dabei 
handelt. Hierfür gibt es zwei voneinander unabhängige Gründe: Zum einen 
kann nicht auf der Grundlage von Gütereigenschaften allein bestimmt werden, 
was ein Kollektivgut ist. Zum anderen besteht, selbst wenn die Unterscheidung 
unstrittig sein sollte, gerade für die praktikabelsten Prozeduren die Neigung, 
die Grenzen zu verwischen bzw. Unschärfen zu Ausweitungen der Zuständig-
keit des öffentlichen Bereiches auszunutzen. Der zweite Grund wird zu erläu-
tern sein, wenn die einzelnen Institutionen und die mit ihnen verbundenen 
Handlungsanreize untersucht werden._Zum ersten Grund für konkrete Grenz-
ziehungen bei Vertragsabschluß kann schon hier Genaueres gesagt werden: Die 
übliche finanztheoretische Behandlung von Kollektivgüterproblemen erweckt 
bisweilen den Eindruck, als sei es durch "physische" Eigenschaften von Gütern 

ss Als "öffentlicher Bereich" sollen alle Materien bezeichnet werden, für 
die Entscheidungen zustandekommen, die flir alle Individuen auch gegen ihren 
jeweiligen Willen verbindlich sind. 
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determiniert, ob flir sie Konsumrivalitäten existieren oder nicht. Dies ent-
spricht jedoch nicht der Logik einer individualistischen Theorie 59

• Formal 
gesehen ist ein (reines) Kollektivgut dadurch definiert, daß ein und dieselbe 
Quantität dieses Gutes im Argument der Nutzenfunktionen aller Individuen 
auftaucht. Es ist mithin abhängig von Eigenschaften der Individuen, ob ein Gut 
als Kollektivgut zu betrachten ist oder nicht. Für eine Reihe von Gütern mag 
der Grund dieses Allgemeinkonsums in den physischen Eigenschaften der Güter 
liegen - genausogut aber auch kann es sich um psychische Extemalitäten han-
deln, die beispielsweise moralisch inspiriert sind. Weder kann eine individua-
listische Theorie einen Unterschied zwischen physisch und psychisch begrün-
deten Extemalitäten machen, noch hat sie Kriterien, nach denen psychische 
Extemalitäten in ehrenwerte und weniger ehrenwerte zu unterscheiden sind: 
Mitleid als akzeptable, Neid als weniger akzeptable Grundlage eines extenjlen 
Effekts einzuordnen, setzt Werturteile von seiten des Betrachters voraus -
nach dem Selbstverständnis eines Vertragsarguments unzulässige Eingriffe von 
außen 60 • 

Wenn es somit an den physischen Eigenschaften von Objekten nicht hinrei-
chend abzulesen ist, ob sie als Kollektivgüter zu betrachten sind oder nicht, 
dann kann bei Vertragsabschluß nicht davon ausgegangen werden, daß eindeu-
tig feststeht, wo die Grenzen legitimer öffentlicher Tätigkeit liegen. Sie müssen 
vereinbart werden. Hierbei ist zu erwarten, daß der öffentliche Bereich "zu 
eng" ausfällt, daß Probleme "privat" bleiben, die gemessen an den Individuen-

59 Vom Standpunkt der reinen Theorie aus ist das fast eine Banalität; eine 
Banalität, deren Konsequenzen sehr wohl gesehen werden: "If the experts 
remain nihilistic about algorithms to allocate public goods, and if all but a 
knife-edge of reality falls in !hat domain, nihilism about most of economics, 
rather than merely public finance, seems to be implied." (Samuelson (1969), 
p. I 09). Buchanans Konsequenz daraus, daß das, was nicht wissenschaftlich 
entscheidbar ist, politisch entschieden werden muß, erscheint insofern als der 
einzige nicht-nihilistische Ausweg. Angesichts der Tatsache, daß die Unklarheit 
der "Grenzen" des öffentlichen Bereichs eine theoretische Selbstverständlich-
keit ist, mutet der Aufwand, den etwa Hesse ( 1979) in diesem Zusammenhang 
entfaltet, übertrieben an. 

60 Daß in der finanztheoretischen Behandlung von Kollektivgüterproble-
men tatsächlich gewisse Unklarheiten hierüber bestehen, zeigt die eigentüm-
liche Konstruktion des Konzepts "meritorischer Güter". Vgl. neben Musgrave 
(1959), pp. 9, 13 f., vor allem Folkers (1974). Es mag gute Gründe geben, 
öffentliche Leistungen auch nach den Motiven zu untersyheiden, aus denen 
heraus sie erbracht werden; sicherlich sind die Motive, die etwa hinter der 
öffentlichen Bereitstellung des an sich marktgängigen Gutes "Erziehung" ste-
hen, andere als diejenigen, die der Erstellung des kaum marktgängigen Gutes 
"Landesverteidigung" zugrunde liegen. Systematisch gesehen jedoch sind me-
ritorische Güter ebenso Kollektivgüter wie alle "gewöhnlichen" Kollektivgüter. 
Die Unterscheidung ist eigentlich nur eine zwischen "psychisch" ("moralisch") 
und "physisch" begründeten Kollektivguteigenschaften. Vgl. auch Hanusch 
( 1972), pp. 139 ff. 
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präferenzen eigentlich als "öffentliche" zu behandeln wären. Dies liegt nicht 
an free·rider-Entscheidungen (mit seinem Veto schließt das betreffende Indivi· 
duum ja öffentliche Erstellung verbindlich aus, kann also nicht hoffen, kosten· 
los in den Genuß des Gutes zu kommen), sondern an den verbleibenden Aus· 
beutungsrisiken: Mit der Überantwortung einer Aufgabe an den öffentlichen 
Bereich wird die Entscheidung über den Umfang der Produktion eines Kollek· 
tivgutes und die Verteilung der Kosten an eine Prozedur übertragen, in der das 
Individuum keine Veto-Position mehr innehat. Je weniger ihm an der Erstel· 
Jung eines bestimmten Kollektivgutes liegt, um so höher wird es das Risiko ein· 
schätzen, daß ,,zu viel" von dem betreffenden Gut produziert wird oder daß 
sein Kostenanteil ,,zu hoch" ist. Zu erwarten ist demnach, daß Konsens über 
die Zuweisung nur ftir solche Güter besteht, deren öffentliche Erstellung von 
allen Individuen dringend gewünscht wird. "Zu eng" kann allerdings eine so!· 
ehe Grenzziehung nur im Hipblick auf Optimalitätskriterien genannt werden, 
denen keine realisierbaren Zustände korrespondieren, die dementsprechend 
als Kriterien der Überlegungen bereits ausgeschieden sind. 

Wenn die Grenzziehung, übet die inhaltlich nichts gesagt werden kann 61 , 
vereinbart ist, verbleibt als zweites Problem die Auswahl von Entscheidungs· 
regeln flir den nun geschaffenen öffentlichen Bereich. 

Da ein neutraler Schiedsrichter nicht zur Verfügung steht, müssen die zu 
vereinbarenden Entscheidungsregeln die verbindliche Kollektiventscheidung 
durch Aggregation der Präferenzen der Gesellschaftsmitglieder erzeugen. Einige 
Eigenschaften solcher Regeln kollektiver Auswahl werden unstritt sein: · 

~ Es wird den Individuen, deren Präferenzen aggregiert werden, überlassen 
bleiben, welche Präferenzordnungen sie hinsichtlich der im öffentlichen 
Bereich zu treffenden Entscheidungen haben. Dies kann als eine bestimmte 
Version der Arrowschen Bedingung "unrestricted domain" angesehen wer· 
den 62

• Sie ist nicht identisch mit der Arrowschen Bedingung, da sie nur für 
Kollektivgüter gilt. Zustände, die dem Zugriff öffentlicher Entscheidung 
verschlossen sind, mögen zwar individuell bewertet werden, sind aber nicht 
Gegenstand der Aggregation 63 • 

61 Zu den verfassungsmäßig zu vereinbarenden Grenzen vg). Buchanan 
(1975), pp. 43 ff. 

Zur Veränderlichkeit bzw. Nichteindeutigkeit solcher Grenzen vg). ibid., 
p. 75: "That set of rights which might be widely accepted as being within the 
Iimits of what we may call here the "renegotiation expectations" of individuals 
will not be uniform over communities and over time. . . . there can be no 
resort to idealized general standards through which a legal or constitutional 
structure in a particular community at a particular stage of historical develop-
ment might be judged." 

62~Arrow (1963), pp. 22 ff., und Sen (1970), p. 37; Riker/Ordeshook 
Jl973), pp. 86 ff. Vgl. auch die sonstige in Anm. 53 genannte Literatur. 
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Alle Individuen müssen gleiche Chancen haben, in der kollektiven Auswahl 
berücksichtigt zu werden 64 • Es wäre zwar flir jedes Individuum die ange-
nehmste Regel die, unter der es selbst seine Wünsche immer, auch gegen die 
Wünsche aller anderen Individuen, durchsetzen kann. Da jedem Individuum 
einleuchtet, daß kein anderes Individuum sich auf eine solche Regel einlas· 
sen würde, kommen diktatorische Regeln nicht in Frage. Das Argument gilt 
analog flir jede personengebundene Einschränkung von Teilnahmerechten. 
Jede Form oligarchischer Entscheidung scheidet somit ebenfalls aus. Kon· 
sensfähig sind nur Regeln, in denen jedes Individuum die gleiche Chance 
hat, sich durchzusetzen. 

- Schließlich wird unstrittig sein, daß die Auswahlregel alle individuellen Prä· 
ferenzordnungen ,,nicht negativ" in der gemeinsamen Präferenzordnung 
berücksichtigen soll 65 • 

Entscheidungsregeln, die diesen Bedingungen genügen, werden den Charak-
ter von Abstimmungen haben. Eine Abstimmung setzt keine bestimmte Präfe-
renzstruktur auf selten der Abstimmungsteilnehmer voraus, zählt Stimmen 
ohne Ansehen der Person 66 und unter positiver Berücksichtigung individueller 
Rangordnungen. Offen bleibt hierbei das Quorum. Im Argument von Buchanan 

1 
und Tullock ist die einfache Mehrheitsregel 67 keineswegs schon deshalb als 
besonders attraktiv anzusehen, weil sie in jedem Falle (und im Unterschied zu 

63 Diese "liberale" Beschränkung dessen, was überhaupt zur Debatte steht, 
kann unter dem Pareta-Kriterium paradox wirken. Vgl. vorläufig nur Sen 
( 1970a), dazu Peacock I Rowley ( 1972). Weiter unten wird hierauf nochmals 
zurückzukommen sein. 

64 Hierin schlagen sich Bedingungen wie Arrows "non·dictatorship" (vgl. 
Arrow (1963), pp. 25 ff., Sen (1970), p. 38, Riker I Ordeshook (1973), p. 91) 
oder wie die "Anonymität" einer Regel (Sen (1970), pp. 68, 71 ff.) nieder. 

65 Die entsprechenden Bedingungen sind etwa "non-negative responsive· 
ness", "positive responsiveness", "nonperversity" und die "schwache Pareto· 
Regel". Vgl. Arrow (1963), pp. 25 ff., Sen (1970), pp. 68 ff., Riker I Ordes· 
hock ( 1973), pp. 87 ff. 

66 Dies sichert "Chancengleichheit" nur formell: Wenn schon bei Vertrags· 
abschluß feststeht, daß es bestimmte Koalitionen, "Klassen", gibt, die geschlos-
sen abstimmen, dann ändert sich das Bild unter Umständen so weit, daß als 
befriedigend nur noch Regeln gelten können, die bestimmten, vorab fixierten 
Gruppen von Individuen eine Vetoposition einräumen. Auch dann noch wird 
es sich um Abstimmungsregeln, etwa "concurring majorities", handeln. Soweit 
solche Regeln gelten, ist "Anonymität" nur noch gruppenweise gegeben. 

67 Gegeben Alternativen ah, ak. ah E.ak bezeichne die kollektiv verbind· 
liehe Oberordnung von ah über ak. N (ah Rt ak) bezeichne die Zahl der Indivi· 
duen, flir die ah Rtak gilt. Dann ist die einfache Mehrheitsregel wie folgt defi· 
niert: 

ah!..ak .. N(ahR;ak) > N(akRtah). 

Vgl. Sen (1970), p. 23; allgemeiner auch Wesehe (1978). 
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höheren Quoren) zu einer vollständigen Rangordnung führt. Entscheidungs-
fähig sind auch andere Regeln, nur begünstigen sie den status quo um so mehr, 
je höher das Quorum ist. Der status quo wird als um so schutzwürdiger gelten, 
je höher die Individuen die mit seiner Veränderung verbundenen Ausbeutungs-
risiken einschätzen 68

• Dementsprechend ist zu erwarten, daß rationale Indivi-
duen bei Vertragsabschluß je nach Materie vorab unterschiedliche Quoren ver-
einbaren, also Minderheiten um so stärker schützen, je massiver der Beschluß 
in schutzwürdige Rechte eingreifen könnte 69• 

Konkrete institutionelle Folgerungen lassen sich aus alledem erst dann zie-
hen, wenn zusätzlich das Problem der Transaktionskosten von Entscheidungen 
ins Bild gebracht wird. Der Aufwand direkter Teilnahme-"iiller Iiidividilen an 
allen Kollektiventscheidungen wäre zu hoch, als daß die Einführung eines öf-
fentlichen Bereichs überhaupt erwägenswert werden könnte. Die notwendige 
~ierung_der. Transaktionskosten kan~ _durch _Dele_g_l!tiQ~_yon .. Entschei-
dungsbefugnissen an_ Spezi~lis-ie~ erfölgeii, Weilii . iu . erwarten ist, daß trotz 
Delegation noch Nutzensteigerungen anfallen, die höher sind als die verbleiben-
den Transaktionskosten. Solche Erwartungen erscheinen gerechtfertigt, wenn 
die Repräsentanten in ihrem Handeln hinreichend eng an die Präferenzen der 
restlichen Gesellschaftsmitglieder gebunden sind. Die Rückkoppelung erfolgt 
durch die Wahl der Repräsentanten unter Wettbewerbsbedingungen 70

• Die Mit· 
glieder der Gesellschaft, nun in der Rolle von Wählern, nicht mehr selbst über 
einzelne Materien abstimmend, geben ihre Stimmen dem "Programm", verkör-
pert durch Personen, das ihren Präferenzen am nächsten kommt. Die Kandida-
ten versuchen, motiviert von je eigenen Interessen, möglichst attraktive Pro-
gramme anzubieten. Wenn rationale Wähler und stimmenmaximierende Poli-
tiker ("politische Unternehmer") aufeinandertreffen, werden die realisierten 
Programme zumindest in dem Sinne optimal sein, daß sie Enttäuschung nach 

·68 Vgl. Buchanan/Tullock (1962), pp. 73 ff., 211 ff. Die Argumentation 
etwa von Rae (1969), aus der die einfache Mehrheitsregel als "optimal'' resul-
tiert, basiert denn auch auf der Annahme gleicher Risiken und Chancen und 
risikoneutraler Individuen. Insofern stellt sie wohl weniger eine Alternative zu 
dem Argument. von Buchanan und Tullock (so seine eigene Einschätzung, ibid., 
pp. 188 f.) als einen Spezialfall dar. 

69 Eine mÖgliche Bedingung "Neutralität" der Regel (vgl. Sen (1970), 
pp. 68 f.), die, schlicht ausgedrückt, das Funktionieren der Regeln von der 
gerade behandelten Materie unabhängig macht, wird also nicht über den ge-
samten öffentlichen Bereich hinweg, sondern immer nur hinsichtlich Klassen 
von Entscheidungen erfüllt sein. 
. 70 V gl. hier vor allem und richtungsweisend für die nachfolgende Literatur: 
Downs (1957). Immerhin lassen sich in der Substanz identische Überlegungen 
bereits bei Schumpeter finden, vgl. Schumpeter (1972), pp. 427 ff. Für die 
theoretische Weiterentwicklung vgl. etwa Bergsoll (1976); Wittmann (1973); 
Shubik (1968); Sengupta (1974); Riker/Ordeshook (1968); Haefele (1971); 
Binmore (1976); allgemeiner auch Fishburn (1973); Farquharson (1973); 
Becker (1958); Laver (1980); Robertson (1976). 
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allen Seiten gleichmäßig verteilen: Die Position des Median-Wählers setzt sich 
durch 71 • 

Es treten hierbei zwangsläufig Einbußen an Korrespondenz zwischen Indi· 
viduenpräferenzen und Entscheidungsergebnissen auf, die mit der notwendigen 
Bündelung von Einzelmaterien zu Programmen und der notwendigerweise ge-
ringen Anzahl von konkurrierenden Programmen zusammenhängen 72

• Da 
denkbare Idealzustände nicht Gegenstand der Oberlegungen sind, werden sol-
che Erscheinungen die Vertragspartner kaum beeindrucken, solange überhaupt 
noch Nutzensteigerungen gegenüber dem unergänzten freien Tausch zu erwar-
ten sind. Die Theorie erwartet so wenig wie die vertragschließenden Subjekte, 
daß Probleme, die der freie Tausch nicht löst, durch irgendeine Ergänzung 
perfekt lösbar gemacht werden können. Ein wirkliches Problem, das die ein· 
gangs schon begründete präzise Grenzziehung zwischen öffentlichem und Pri-
vatbereich flir die Gesellschaft lebensnotwendig macht, der wirkliche Preis der 
Schaffung eigener Rollen ftir politische Unternehmer liegt auf einer anderen 
Ebene: 

Wenn die Grenzen nicht ganz eindeutig gezogen sind, wird dem Wettbewerb 
um Stimmen eine Handlungslogik eigen sein, die zu einer zerstörensehen Dyna-
mik fUhrt. Politiker werden auf der Suche nach Stimmen immer neue Verant-
wortlichkeiten an sich ziehen, sich damit Probleme schaffen, auf die wiederum 
nur durch zusätzliche Erweiterung ihrer Zugriffsmöglichkeiten reagiert werden 
kann. Schritt flir Schritt werden die Grenzen erweitert, die Arena freiwilliger 
Transaktionen eingeschränkt - am Ende steht entweder ein System ohne indi· 
viduelle Freiheit, eine Art totalitärer Demokratie, oder, falls der Staat sich das 
notwendige Instrumentarium nicht verschafft, Unregierbarkeit 73 . 

71 Vgl. neben der in der vorangegangenen Anmerkung erwähnten Literatur 
vor allem die Auseinandersetzung mit solchen Modellen bei Barry ( i 975), 
pp. I 07 ff., und Hirschman (1974), pp. 53 ff. 

72 Bündelung ist notwendig, da die einzige Alternative der Rückfall in Ein-
zelabstimmungen wäre. Eine geringe Anzahl von Programmen - die dem Wäh· 
ler in der Regel nur die Auswahl des kleinsten Übels gestattet -, ist notwendig 
aufgrund der Entscheidungssituation: Wäre der Parteienwettbewerb nicht "oli-
gopolistisch", so hätten zwar die Individuen größere Chancen, ein maßgetreu 
geschneidertes Programm wählen zu können, aber keine Chancen, daß ein sol-
ches Programm auch realisiert würde. Die Entscheidung fände erst nach der 
Wahl, in Koalitionsverhandlungen, statt. Wer die Kennzeichnung des Parteien· 
wettbewerbs als oligopolistisch daher in kritischer Absicht verwendet, müßte 
zumindest angeben, wie ein "vollkommener" Wettbewerb hier auszusehen 
hätte. Vgl. etwa Widmaier (1976), pp. 67 ff. 

73 Vgl. bes. Buchanan (1975), Kap. 9, auch pp. 14 f. Der Ausdruck "Un· 
regierbarkeit" ist an dieser Stelle durchaus nicht in einen Kontext verpflanzt 
worden, in den er nicht gehört. Die Analyse der Dynamik, durch die "Unregier-
barkeit" erst erzeugt wird, ist hier ganz ähnlich wie dort. Vgl. Buchanan I Wag-
ner (I 977); Hennis (1977); Rose (I 977); Douglas (I 976); Lehner (I 979); auch 
Brittan ( 1977); Brittan ( 1975); Etzioni ( 1977). 



86 Teil II: Ordnungsentwürfe auf der Basis individueller Präferenzen 

Fazit dieser Überlegungen ist nicht nur ein grundsätzliches Mißtrauen gegen 
Verfassungen, die Sicherungen hiergegen nicht enthalten, sondern ein Aufruf 
zur Umkehr, zum Verlassen eines verhängnisvollen Weges. Im Unterschied zur 
üblichen finanztheoretischen Diskussion 74 oder noch steuerungsoptimistische-
ren Entwürfen 75 münden Buchanans Überlegungen nicht in wohlwollende 
Interpetationen dieser Zustände als "gemischtwirtschaftliche Verfassungen" 
oder "mixed economies" 76

, sondern in radikale Kritik an den Zuständen. Hier 
wird dann aus der Vertragsfigur ein realistisch gemeinter Vertragsvorschlag: 
Angesichts des ,,naturwüchsigen" Ausuferns staatlicher Tätigkeit ist ein neuer 
Vertrag - eigentlich der erste bewußt geschlossene Vertrag - notwendig, in 
dem die Grenzen des Leviathan fixiert werden. Die Vertragspartner werden 
aufgefordert, sich von unzutreffenden Vorstellungen freizumachen und statt 
dessen ihr Handeln an ihren langfristigen Interessen auszurichten 77 • 

Die praktischen Konsequenzen des Buchananschen Arguments sind, wie sich 
zeigen wird, sehr ähnlich den praktischen Vorschlägen der liberalen Position. 
Es ist nun zu prüfen, ob solche Vorschläge so fundiert werden können, wie 
Buchanan es tut. Sollte dies der Fall sein, wären seine Forderungen kaum zu 
erschüttern, es sei denn, man wäre bereit, na<:h Maßstäben zu verfahren, die 
rationale Individuen nicht von sich aus anlegen. Sollte das Argument jedoch 
nicht haltbar sein, so ist lediglich der Anspruch auf unbedingte Verbindlich-
keit erschüttert, nicht zugleich jedoch die Substanz der Forderungen. Es kann 
sich ja nach wie vor um Forderungen handeln, die dann zwingend werden, 
wenn man sich entscheidet, liberale Maßstäbe anzuwenden. 

Betrachten wir also die Fundierung des Geltungsanspruchs der Argumenta-
tion genauer. 

(4:- Kritik: Annahmen urtd versteckte Annahmen) 
'-------·--·-·--·· --------~~-·-' ...... , ____ - . 

4.0. Fragestellung und Vorgehen 

Zentrale Folgerung des vertragstheoretischen Arguments in der vorgestellten 
Fassung ist ein Plädoyer flir freies Individualeigentum und minimale staatliche 
Zwangsrechte, soweit solche Zwangsrechte sich auf mehr als den Schutz freien 
Eigentums erstrecken. Die im folgenden unternommene Kritik wird sich auf die 
Stichhaltigkeit der Argumentation. zu genau diesen Aspekten konzentrieren. 

74 Vgl. etwa Musgraves Bild des Zusammenwirkens verschiedener Proze-
duren: Musgrave ( 1959), Kap. I und 6. 

1s Extrem in dieser Hinsicht Herder-Dorneich ( 1974). 
76 Vgl. z. B. die wohl repräsentativen Bemerkungen von Samuelson ( 1973), 

pp. 884 f. 
77 Buchanan (1975), pp. 166 ff. Vgl. zur Kritik auch Lehner (1979), 

pp. 16ff: . .... ·----------- . 
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Dies schließt nicht aus, daß Immer wieder ausflihrlich ins Detail zu gehen ist. 
Die Auswahl det genauer zu untersuchenden Einzelaspekte wird sich aber an 
der übergeordneten Fragestellung orientieren. Dementsprechend werden einige 
Probleme, di~, flir sich genommen, diskussionswürdig sind, nicht aufgegriffen. 
Solche Probleme sind etwa: Unter welchen Bedingungen kann die Mehrheits-
regel einen Sonderstatus beanspruchen1

; ist Stimmentausch als Instrument der 
Berücksichtigung von Präferenzintensitäten problematisch oder nicht 2 ; unter 
welchen Gesichtspunkten ist das Unmöglichkeitstheorem von Arrow von wel-
cher Bedeutung3

; unterscheiden sich die Optimumbedingungen flir Mehrpar· 
teiensysteme von denen flir Zweiparteiensysteme 4 etc. 

Hinter allen folgenden Überle. gungen wird ausschließlich die Frage stehen, Jl 
ob eine Theorie, die Ernst macht mit der Berücksichtigung von Individuen, not· 
wendig bei freiem Eigentum und minimalem Staat 5 landen muß. 

Um diese Frage zu beantworten, genügt es, zu untersuchen, ob die zentralen 
Folgerungen aus den eingeführten Annahmen allein und ohne Widersprüche 
deduziert werden können. Die Überlegungen zur Kritik zielen also allein auf 
die Möglicfzkeft,_ nich,t.~uf die . .NotwendigkeiLeiner .. solchen Argum~:~nta~ion 6• 
Die Kritik wird sich mit zwei Kompexen von Aussagen befassen ~ zum einen 
mit den Aussagen, in denen Beurteilungskriterien für Regeln entwickelt wer-

I Vgl. etwa Sen (1970) und die oben im Zusammenhang mit der Mehr· 
heitsregel erwähnte Literatur, dazu: Downs (1961); Inada (1969); Buchanan 
(1961); Schofleid (1972). 

2 Vgl. Buchanan I Tullock (1962), pp. 131 ff.; Bemholz (1979); Tullock 
(1970); Coleman (1966), (1967); Park (1967). 

3 Vgl. neben der oben (Kap. 2, Anm. 55, 56, 57) genannten Literatur: 
Kelly (1978); Harsanyi (1979); Gaertner (1977); Friedland I Cimbala (I 973); 
Strasnick (1975/76); Pazner (1979); Little (I 952); Coleman (1973); zu dem 
Problem der Manipulierbarkeil von Ergebnissen, das aus Arrows Paradox folgt, 
vgl.: Gibbard (1973); Satterthwaite (I 975); Pazner (I 978); Pattanaik (1976); 
Pattanaik (1978); Kern (1979). 

4 Vgl. Selten (1979); auch Sjöblom (I 968). 
5 Dieser von Nozick (I 974), bes. pp. 26 f., eingeflihrte Begriff soll hier an· ' 

nähernd in seinem Sinne verwendet werden; einzige Abweichung ist die Exi· ' 
stenz gewisser selbst "minimaler" Dienstleistungen des Staates. Wichtiges ge·j' 
meinsames Merkmal des Nozickschen mit dem hier verwendeten, geringfügig 
erweiterten Begriff ist die absolute Verteilungsabstinenz dieses Staates. 

6 In Kapitel 2 war diese Notwendigkeit bereits in Frage gestellt worden. 
Die Untersuchung der Möglichkeit ist - unabhängig davon, wie man zur Not· 
wendigkeit steht - flir alle praktischen Zwecke wichtiger. Sollte sich das Argu· 
ment als "möglich" erweisen, so bleibt es außerordentlich stark, auch wenn es 
nicht notwendig sein sollte. Sollte es sich als unmöglich erweisen, so wird man 
selbst dann, wenn man es für notwendig hält, eine andere, "zweitbeste", Argu· 
mentalionsweise finden müssen, es sei denn, man zöge es vor, die Praxis, die 
ja nicht auf "Nicht-Handeln" ausweichen kann, ganz und gar sich selbst zu 
überlassen. 
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den, zum anderen mit den Aussagen, die konkrete Folgerungen enthalten. Die 
jeweiligen Komplexe lassen sich folgendermaßen knapp zusammenfassen: 

1. Kriterien: Eine Bewertung von Entscheidungsregeln nach anderen Kriterien 
als solchen der Präferenzaggregation ist unzulässig. Standard zulässiger Kri-
terien ist immer die Pareto-Regel, pareto-inklusive Regeln sind nur als Not-
behelf mit möglichst begrenzter Reichweite zulässig 7 • 

2. Folgerungen: Zentrale gesellschaftliche Institution ist freies Privateigentum. 
IJ Die Zwangsgewalt des Staates ist vornehmlich auf die Garantie dieser Insti-

tution beschränkt, alle sonstigen Zwangsinterventionen sind zu minimieren. 
0 Insbesondere darf Zwang nicht mit dem Ziele der Umverteilung ausgeübt 

werden. 

Sowohl Kriterien wie Folgerungen werden in die untersuchten Individuen 
,,zurückverlagert": Sie werden als Resultate individueller Eigenschaften (Präfe-
renzen) und Möglichkeiten (Ausgangslagen) gedacht. Folgerungen, die von den 
hier vorgestellten abweichen, können rationale Individuen, so wird unterstellt, 
nur aufgrund fehlerhafter Analyse ziehen. Daher ist auch Buchanans erwähntes 
Plädoyer ftir eine Änderung der bestehenden Verhältnisse nicht als ein ("über-
individualistisches") Plädoyer für andere Zielsetzungen, sovdern als ein ("indi-
vidualistisches") Plädoyer flir eine andere Wirklichkeitsinterpretation zu ver-
stehen. 

Eine immanente Kritik muß zunächst zeigen, daß die eingeführten Annah-
men nicht ausreichen, die behaupteten Kriterien und Folgerungen zu entwik-
keln (Abschnitt 4.1.). Schritt flir Schritt ist aufzuzeigen, welche Zusatzannah-
men man benötigt. Im ersten Schritt wird präzisiert, unter welchen Bedingun-
gen welche Art von freiwilligem Beitritt zum Vertrag zu erwarten ist und wel-
ches Konzept von Freiwilligkeit eine Vertragstheorie verwenden muß, wenn sie 
nicht inhaltsleer werden will. Es wird dabei gezeigt, daß bestimmte Annahmen 
über Individuenpräferenzen und Form des Vertragsschlusses notwendig sind, 
die bisher nicht ausdrücklich eingeführt wurden. Im zweiten Schritt werden 
diejenigen zusätzlichen Annahmen eingeführt, die notwendig sind, um Konsens 
hinsichtlich der Bewertungskriterien ftir Regeln zu sichern. Im dritten und letz-
ten Schritt ist zu zeigen, daß auch diese Annahmen noch nicht ausreichen, um 
einen konkreten Ordnungsentwurf zu deduzieren. 

Ein Urteil über die Stichhaltigkeit des Arguments als echtes Vertragsargu-
ment ist auf dieser Grundlage noch nicht möglich. Es muß im Anschluß an die 
Einführung der notwendigen Zusatzannahmen überprüft werden, ob diese Zu-

7 Die Anerkennung der Pareto-Regel impliziert nicht, daß man nach Pare-
to-Optima sucht; sie impliziert nur, daß ein bestehender Zustand nicht verlas-
sen werden darf, wenn dadurch auch nur ein Individuum schlechter gestellt 
werden muß. 
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sätze als "realistisch" angesehen werden können (Abschnitt 4.2.). Es wird ge-
zeigt, daß ein solcher Anspruch nicht erhoben werden kann. 

Zum Abschluß des Kapitels wird eine Zwischenbilanz gezogen, in der die 
Oberzeugungskraft des Arguments insgesamt zu würdigen ist (Abschnitt 4.3.), 
bevor im fünften Kapitel die Lehren hieraus flir eine individualistische Ord, 
nungstheorie gezogen werden. 

4.1. Zusatzannahmen und Präzisierungen 

4.1.1. Das ~on_~).'t_cle.r_!:r_(li~J!iglcc:itJtt Vertr3gstheqrjen 

Es war oben ausgeführt worden, daß rationale Individuen einem Vertrag 
freiwillig nur dann beitreten, wenn sie im Vertrag nicht schlechter gestellt sind, 
als sie es im vorvertragliehen Zustand waren. Dies klingt ebenso einleuchtend 
wie die daraus gezogene Folgerung der Vereinbarung maximaler individueller 
Freilieitsrechte im Vertrag. Tatsächlich aber kann keines von beiden - weder 
die Absicherung des Ausgangsniveaus noch Rechtsgleichheit - aus den ur-
sprünglichen Annahmen gefolgert werden. 

Um diese Behauptung zu belegen, soll zunächst die Situation bei Vertrags-
beitritt genauer betrachtet werden. Angenommen, es gebe einen überzeugten 
Anhänger des Naturzustandes ·unter den potentiellen Vertragspartnem, der das 
allgemeine Verbleiben in einem vertragslosen Zustand dem Vertrag vorzieht. 
Angenommen aber auch, die restlichen Individuen, flir die das nicht gilt, hiel· 
ten so drastische Sanktionen gegen Beitrittsunwillige bereit, daß einsames Ver-
bleiben im Naturzustand auch für den Beitrittsunwilligen der schlimmste denk:. 
bare Zustand wird: 

Beitritt 

Individuum i 

Nichtbeitritt 

Umwelt 
Vertrag Naturzustand 

Zt 

Die Wahl von z 3 scheidet hier als Möglichkeit aus. Die Rangordnung der drei 
verbleibenden Zustände ist z1 P;z4 P;z2. Sofern die übrigen Individuen einen 
Vertrag schließen, hat der Außenseiter nur noch die Wahl zwischen z4 und z2 , 

wobei z4 als die bessere der beiden Möglichkeiten freiwillig gewählt wird. Im 
ursprünglichen Argument wurde demgegenüber stillschweigend unterstellt, daß 
flir alle Individuen z4 Pz 1 gilt und daß entsprechende Sanktionen z4 Pz 2 
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sichern 8 • Konnte oben "Freiwilligkeit" intuitiv als ein Konzept aufgefaßt wer-
den, das "Wahl der bestmöglichen Alternative zum status quo" meint, so be-
steht hier die Freiwilligkeit allein in der besten "Verschlechterung" des status 
quo. Charakterisiert man den vorvertragliehen Zustand, wie Buchanan es tut, 
als ,,Hobbes-Gleichgewicht", in dem nichts weiter als individuelle Rationalität 
gilt, dann wird man nicht ausschließen können, daß Individuen Schutzbünd-
nisse gegen Übergriffe bilden. Läßt man solche Schutzbündnisse zu, so sind 
alle möglichen Veränderungen des status quo denkbar und damit alle mögli-
chen Formen der Diskriminierung von Außenseitern, auch diskriminierende 
Bedingungen des Beitritts zum Vertrag. Nicht nur Wölfe, die sich gegen Schafe 
verbünden, können nach außen als Unterdrücker auftreten und Beitrittsbedin-
gungen diktieren, die nur deshalb akzeptiert werden, weil der Nichtbeitritt ganz 
und gar unerträglich gemacht wird. 

Bleibt man also dabei, den vorvertragliehen Zustand "realistisch" zu model-
lieren, läßt man entsprechend alles zu, was rationale Individuen sich einfallen 
lassen, so folgt kein bestimmtes Argument, sondern vertragstheoretischer Nihi-
lismus: Alles ist möglich; es mögen zwar vertragsartige Obereinkünfte zustande-
kommen, aber es ist offen, ob alle Individuen auch das noch erhalten, was sie 
in einem allgemeinen Naturzustand (der nun bereits zur Fiktion in der Fiktion 
geworden ist) erhalten konnte. Freiwilligkeit schützt vor gar nichts mehr. Will 
man dabei nicht stehen bleiben, so muß man implizit oder explizit~~}.n­
~ einführen. 

Die Annahmen, die man benötigt, um zu sichern, daß kein Individuum im 
Vertrag schlechter steht als im Naturzustand, sind keineswegs besonders ein-
facher oder einleuchtender Natur. Um sich dies klarzumachen, kann man den 
Schutz der vorvertragliehen Lage eines Individuums als durch eine Veto-Posi-
tion gesichert denken. Man hat dann von einem Zustand allgemeiner Vertrags-

. losigkeit auszugehen, der nur dann verlassen wird, wenn alle Individuen zustim-
men. Der,~!,<!~Y~.,ql}Qjstabsolut geschützt. Das implizi;rt aber aüC\1;-ctairschritt-

··welse stattfindende Zusamme.iischlusse nicht möglich sind, da sie ja den status 
quo bereits verändern. Die Ko'!seguenzen_~bsurd: Jedes Individuum kann 
jede Absprache unter anderen Individuen verhindern. Wenn es auch nur ein 
Individuum mit einer genuinen Präferenz für den vertragslosen Zustand gibt, 
kommt kein Vertrag zustande. Selbst wenn es kein solches Individuum gibt, 
ist das Zustandekommen eines Vertrages höchst zweifelliaft; jeder wird jeden 
zu erpressen suchen, indem er sich seine Zustimmung möglichst teuer abkaufen 
läßt - ausgebeutet würden vor allem die Individuen mit dem größten Bedarf 
an Frieden, wenn überhaupt ein Vertrag zustandekäme. Die Sicherung der vor-
vertraglichen Lage im Vertrag durch Vetorechte ist also zu stark - sie macht 
Vertragsabschlüsse insgesamt zu unwahrscheinlichen Ereignissen. 

s Vgl. oben, 3.3.1. (b). 
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Man könnte statt dessen eine Art K!?.!.!!E:.~~~!.!~Il~_llle.~~anislllus unterstellen: 
Kein Individuum hat ein Vetorecht gegen Absprachen unter anderen lndivi· 
duen. Da aber durch solche Absprachen der status quo für alle Individuen ver-
ändert wird, müßten die Vertragspartner es zu ihrer Maxime erheben, alle an-
deren Individuen in einem Umfange zu kompensieren, der, wenn nicht den 
status quo, so doch wenigstens das Nutzenniveau der anderen unangetastet 
läßt. Für Individuen, deren Präferenz für den status quo allein durch Unabhän-
gigkeitsstreben begründet ist, besteht hier kein Problem: Die Selbstbeschrän· 
kung, die die Bündnispartner sich aufzuerlegen haben, besteht lediglich darin, 
solche Individuen im gleichen Maße in Ruhe zu lassen wie bisher und die durch 
das Bündnis hinzugewonnene Stärke nicht zu zusätzlicher Ausbeutung zu nut-
zen. Sofern Beitrittsunwilligkeit jedoch durch genuine Präferenz für Unruhe 
begrundet ist, entsteht ein unlösbares Problem: Es ist ja der Friede selbst, der 
solche Individuen stört - und ihnen ungestraft Friedensbrüche zu· gestatten, 
macht den Vertrag überflüssig. Selbst wenn solche Individuen keine "absolute" 
Präferenz flir Unruhe haben - die Kompensationen unmöglich macht und 
ihnen ein faktisches Vetorecht einräumt - müssen sie die Höhe der Kompen· 
sation selbst bestimmen. Wiederum entsteht die oben -~_reits _lltlgesprochene 
~rpressungsmöglichkeit. 

Sowohl die Selbstverpflichtung der potentiellen Vertragspartner zur Ach-
tung von Vetorechten wie die zur Erflillung von Kompensationspflichten ver-
langen also von den Individuen mehr als nur die Bereitschaft, nicht auszubeu-
ten - sie verlangen die ]3~~e.i.!~C.hl!ft_,_si~hau.~beut(liJ,._?,:~La.~.s.~nl Da aber der 
Abschluß von Schutzbündnissen unter Ausschluß bzw. Nichtberücksichtigung 
Friedensunwilliger dann attraktiver und solche Bündnisse nicht annahmen-
widrig sind, ist nicht zu erwarten, daß der Gesellschaftsvertrag flir alle Indivi-
duen eine Besserstellung gegenüber dem vertragslosen Zustand bringt. Mit 
anderen Worten: Will man die Vertragsfigur nicht jeden argumentativen Ge-
halts berauben, so kann man nicht umhin, die !ßdilliduen perAnnahmemit 
gewissen Selbstp~~xlll!nkungen..auszustatten. Es gibt jedoch keine widerspruchs· 
freie Konstruktion solcher Selbstbeschränkungen, die sicherstellt, daß alle In· 
dividuen im Vertrag bessergestellt sind als ohne Vertrag. In abgeschwächter 
Form gilt also weiterhin das eingangs bereits Festgestellte: "Freiwilligkeit des 
Beitritts" kann nicht als gleichbedeutend mit "Besserstellung für alle" angese-
hen werden; vielmehr muß sie zumindest für einige Individuen mit annahmege-
mäß zulässigen Präferenzen als Wahl der angenehmeren von zwei unangeneh-
men Möglichkeiten gedeutet werden. 

Läßt man also die Vorstellung allgemeiner Besserstellung fallen -was ja nur 
plausibel ist, weil man sonst den Friedensunwilligen praktische Dominanz ein· 
zuräumen hätte -, will dennoch nicht im angesprochenen Sinne alles und jedes 
per Vertrag denkbar machen, so muß man sich mit der Einführung einer Art 
Nichtdiskrimirzatioaskkw.s.el behelfen: Man schließt hier einerseits vollständigen 
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Schutz aller Individuen und andererseits bewußte Ausbeutung von Außensei-
tern aus. Die notwendige Selbstbeschränkung der Vertragspartner besteht dar-
in, daß jeder vorge$Chlagene Vertrag offen ist fllr jeden Beitrittswilligen, und 
daß Beitritt zu gleichen Bedingungen für alle Individuen, ob von Anfang an da-
bei oder erst später hinzugestoßen, möglich ist. Man könnte die hierfiir benö-
tigte Annahme hinsichtlich individueller Präferenzen als "Respekt vor der Per-
son des anderen im Vertragsabschluß" bezeichnen. Es handelt sich dabei ganz 

/offensichtlich um eine inhaltliche Beschränkung individueller Präferenzen, die 

lt entweder als Norm von außen einzufUhren ist oder als "realistisch" behauptet 
werden muß. Nur im zweiten Fall ist das Argument insgesamt noch als echtes 
Vertragsargument anzusehen. 

Auf den ersten Blick mag man diese Selbstbeschränkung für plausibel und 
theoretisch harmlos halten. Ist schon ersteres fragwürdig, so ist letzteres mit 
Sicherheit falsch: "Gleiche Bedingungen" für alle sind nur dann nicht mit Nut-
zeneinbußen eines Teils der beitrittswilligen Individuen verbunden, wenn in 
einem bestimmten Sinne ,~ehe Bedjn~_schon-j/.ar_Yertragsahs.chluß 
bestanden. Dies sei nun erläutert: 

"Gleiche Bedingungenfür alle Im Vertrag'~ ~tni.cht, daß alle.lndividuen 
den gleichen Bestand an geschützten Rechten, an "Eigentum" haben. Wenn 
diesei Bestand im Naturzustand unterschiedlich groß war, wird er auch im Ver-
trag unterschiedlich groß sein. Wenn man von gleichen Bedingungen spricht, 
meint man daher, daß die unterschiedlich großen Eigentumsbereiche jeweils 
im__g!eic.il~l\ .. ~~~~c;slln Qbergriffe von außen geschützt sind. Eine solche Rede-
weise - aus der dann ohne Anstrengung gefolgert wird, daß die entstehende 
Gesellschaft Züge einer Marktwirtschaft aufweist - verdeckt jedoch den wirk-
lichen Tatbestand. Auf der Grundlage der bisher eingeflihrten Annahmen kann 
nämlich "Größe" des Eigentums zwei sehr unterschiedliche Sachverhalte be-
zeichnen. Zum einen, übliche Sprecnwcise;iCiiindamiTder Umfang der Menge 
von Objekten gemeint sein, über die ein Individuum Verfügungsrechte hat. Zum 
allderen aber kann "Größe des Eigentums" auch den Umfang der Rechte mei-
nen, die einem Individuum hinsichtlich seiner eigenen Person oder irgendwel-
cher Objekte zugeschrieben werden. Es besteht kein Grund anzunehmen, daß 
die vertragschließenden Individuen sich nur hinsichtlich des ersten Aspekts 
unterscheiden. Zu den denkbaren Formen det Aneignung fremder Anstrengung 
im Naturzustand gehört auch die Aneignung fremder Personen - im Grenzfall 
ihre Versklavung. Buchanan spricht dies an, freilich ohne die geringsten Konse-
quenzen daraus zu ziehen: "A contract of slavery would, as other contracts, 
define individual rights, and, to the extent that this assignment is mutually ac-
cepted, mutual gains may be secured from the consequent reduction in defense 
and predation effort. This may seem to represent a somewhat tortuous inter-
pretation of slavery as an institution, but is explicitly designed to allow the 
analytical framewerk developed here to be fully general." 9 Es mag zwar sein, 

9 Buchanan ( 1975), p. 60. 
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daß der Begriffsrahmen durch die Berücksichtigung dieses und ähnlicher Fälle 
"vollständig __ ~Bel_ll~ingültig" wird, aber unter ..bohen Kosten: Er wird~ch 
vOllständig leer. Neben dem Grenzfall sind vielfältige Schattierungen denkbar, 
die nicht nur in unterschiedlichem Ausmaße der Kontrolle individuellen Han-
deins bestehen können, sondern auch darin, daß hinsichtlich gleicher Objekte 
mehrere Individuen unterschiedliche Verfllgungsrechte besitzen. Die oben ein-
geflihrte Vorstellung eines wohldefinierten Eigentumsbegriffs, der freie VerfU-
gung impliziert und überdies eine flir alle Individuen gleiche Situation vermutet, 
ist dann nur ein Grenzfall unter den vielen mit den Annahmen vereinbaren Fäl-, 
Jen 1o_ 

Hält man dennoch an der Vereinbarung freien Eigentums als Vertragsinhalt 
fest, so kann offensichtlich ein solcher Vertrag nur unter den Individuen ge-
schlossen werden, die SC<hon im Naturzustand über "freies Eigentum" in einem 
faktischen Sinne verftigen. Nur die "Freien" sind dann-potentielle Vertrags-
partner, alle anderen werden (partiell) als "Eigentum" in den Vertrag einge-
bracht. Begründet wird dann mit dem Vertragsargument eine Gesellschaft, flir 
deren Vollmitglieder freies Eigentum besteht; offen bleibt aber, welche Abstu-
fungen an Rechten es unterhalb der Vollmitgliedschaft gibt und wieviele Perso-
nen sich mit weniger als den vollen Bürgerrechten bescheiden müssen. "Bürger-
rechte" sind nicht mehr "Menschenrechte", die Individuen, von denen die 
Theorie spricht, und deren Präferenzen sie ihren Urteilen zugrundelegen will, 
sind nur noch eine Teilmenge der Menge menschlicher Personen. Jede Kasten-
gesellschaft ist mit dem Vertragsargument vereinbar, solange es eine Kaste gibt, 
flir die volle Handlungsfreiheit gewahrt bleibt. 

Es ist gleichgültig, ob man Diskriminierungen im Zuge des Vertragsabschlus-
ses einfUhrt oder diese schon im vorvertragliehen Zustand anfielen - in beiden 
Fällen ist der Spielraum möglicher Ordnungen unbeschränkt. Es genügt also 
nicht, die Vertragsbedingungen in der oben erläuterten Weise zu beschränken, 
man muß auch den Naturzustand inhaltlich wenigstens in einer Hinsicht ge-
nauer kennzeichnen: Üb~!Wiffe f!!ld~n nur gegen die Ergebnisse fremdeJ An-
strengung statt, nichtgegen . .diJl.Handlnl18llieiheit der Person. Will man dies 
nicht ad hoc (und im Gegensatz zu den Ann~iibeil~duen) setzen, so 
hat man die Individuenpräferenzen noch weiter zu beschränken: Zu dem~­
s~LYQL~ des andc;_ren im Vertragsabschluß muß "Respekt vor der 
Person des anderen im Naturzustand" hinzutreten. 

Nur unter dieser doppelten, bei Buchaitan n!rgeng~ erwähP.!et:I.J.l~kung 
individueller Präferenzen, die auf nichts anderes hinausläuft als auf eine von 
allen Indivi~'!~~orab akzeptierte Norm 11 , kann gesichert werden, daß-~lcht 

10 Vgl. auch Lehning (1978). 
u Womit man sich bereits auf einem Wege befindet, der eher Nozicks 

"Locke-Gleichgewicht" als Buchanans "Hobbes-Gieichgewicht" entspricht. Vgl. 
oben, Kap. 3, Anm. 23, 24. Vgl. außerdem Scanlon (1977). 
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alles und jedes mit Hilfe eines Vertragsarguments deduzierbar ist. Nur auf dem 
Hintergrund dieser Annahmen gewinnt das Konzept der Freiwilligkeit die Be· 
deutung, die es erst ftir Vertragsargumente tauglich macht. 

Nach diesen Überlegungen kann nun präzisiert werden, was man eigentlich 
meint, wenn man davon spricht, daß eine bestimmte Ordnung durch Konsens 
zustandekommt: Es sei angenommen, daß in der Ausgangslage, einem vertrags· 
losen Zustand, verschiedene Vertragsentwürfe, sozusagen Vereinssatzungen, 
konkurrieren. Allen Individuen ist es überlassen, welchem der angebotenen 
Vereine sie beitreten wollen. Eine bestimmte Ordnung kommt dann durch 
Konsens zustande, wenn die entsprechende Vereinssatzung entweder der mini· 
male Konsens ist, zu dem überhaupt ein Verein zustandekommt, oder wenn 
alle Individuen diese Satzung flir die beste denkbare halten. 

Was man sich unter einem "Minimalkonsens" vorzustellen hat, kann so ver· 
gegenwärtigt werden: Angenommen, es gebe zwei Gruppen von Individuen, 
I und II. Die zur Debatte stehenden "Verfassungen" seien: 

- Ein Verein, in dem Gruppe I auf Kosten von Gruppe II maximale Befriedi· 
gung ihrer Bedürfnisse erwarten kann (VI); 

- ein Verein, in dem die umgekehrte Situation besteht (Vu); 

- ein Verein, in dem alle Individuen gleiche Aussichten auf Befriedigung ihrer 
Bedürfnisse haben (V G); 

- Verbleiben im Naturzustand (NZ). 

Die Rangordnungen der beiden Gruppen hinsichtlich der vorgeschlagenen 
Verfassungen sind dann: 

"Gruppe 1": V1 - Va -NZ- Vu und 

"Gruppe II": Vu - VG - NZ- V1 . 

Va wird der "Minimalkonsens" sein. Zwar ist es ftir keine der beiden Grup-
pen der beste denkbare Zustand, aber es ist ftir beide Gruppen der beste reali· 
sierbare Zustand: Weder V1 noch Vn kann ohne Beitritt der jeweils zu benach-
teiligenden Gruppe zustandekommen, Va wird per Konsens realisiert. Spricht 
man von einem Minimalkonsens, so impliziert dies, daß keine der Gruppen, die 
eine andere Verfassung vorziehen, eine.solche Verfassung selbständig- nur ftir 
die daran Interessierten - realisieren kann. Dies ist im obigen Beispiel offen· 
sichtlich der Fall. Angenommen nun, es sei anders: Es gebe eine "Gruppe I", 
die eine "kommunistische" Verfassung ( VK) am höchsten einschätzt, und eine 
"Gruppe II", die einen "bürgerlichen Rechtsstaat" (VR) bevorzugt. Die Rang-
ordnungen im übrigen mögen wie folgt aussehen: 

"Gruppe 1": VK - NZ- VR und 
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"Gruppe II": VR - NZ- VK . 

Da sowohl VK wie VR separat realisiert werden können, ist nicht etwa NZ 
der Minimalkonsens; vielmehr wird es zwei nebeneinander bestehende Gesell-
schaften geben. Allgemeiner: Sofern die vorgeschlagenen Verfassungen je sepa-
rat von denen realisiert werden können, die ihnen anhängen, ist Konsens nur 
noch denkbar, wenn es eine "dominante" Verfassung gibt, die allen Individuen 
unter allen vorgeschlagenen Verfassungen als die beste erscheint. Nun verlangt 
die Existenz einer in diesem Sinne dominanten Verfassung, daß alle Individuen-
präferenzen von Anfang an in einer Hinsicht übereinstimmen. Offensichtlich 
kann eine solche Verfassung nicht Gegenstand der Oberlegungen sein. Man 
hätte ja gerade die Verfassung, die man sich als Ergebnis des Vertragsabschlus-
ses wünscht, bereits in den Annahmen über Individuenpräferenzen soweit fi-
xiert, daß das Argument insgesamt zirkulär wird. Demnach verbleibt als Gegen-. 
stand des Gesellschaftsvertrages nur eine Verfassung, die als Minimalkonsens: 
denkbar ist 12• Ein Minimalkonsens ist aber, wie gezeigt, nur möglich, wenn die 
Unterschiede der individuellen Rangordnungen von Vertragsentwürfen sich 
lediglich auf Interessendivergenzen zurückführen lassen, für die separate Ver-
einsbildung nicht in Frage kommt. Dies aber impliziert ganz bestimmte Be-
schränkungen individueller Bewertungen von Vertragsentwürfen. Welche Be-
schränkungen notwendig sind, um den oben beschriebenen Vertrag als Mini-
malkonsensdenkbar zu machen, soll nun genauer betrachtet werden. 

4.1.2. Voraussetzungen für einen Minimalkonsens 

Individuelle Rationalität ist oben ausdrücklich als eine Form des Umganges 
von Individuen mit ihren Zielen, nicht als eine Beschränkung des Inhalts oder 
der Herkunft von Zielen eingeführt worden. Hieraus wurde gefolgert, daß Indi-
viduen, was immer ihre Ziele sind und woher auch immer sie stammen mögen, 
Spielregeln genau unter dem Gesichtspunkt bewerten, wie diese Spielregeln 
ihre jeweiligen Ziele durchzusetzen oder zu berücksichtigen imstande sind; daß 
dementsprechend ein Individuum unter den denkbaren Regeln diejenige am 
höchsten einschätzen wird, die unverzerrte und uneingeschränkte Durchsetzung 
seiner Ziele sichert. Auf den ersten Blick mutet eine solche Folgerung trivial, 
so tautologisch wie gefordert, an. Nicht ganz so tautologisch nimmt sie sich 
aus, wenn man präzisiert, was sie ausschließt, wenn ein Minimalkonsens mög-
lich sein soll : 

12 Hierzu vgl. auch Albert (I 976a), pp. 98 f., der zwar darauf hinweist, 
daß ein Minimalkonsens nicht Obereinstimmung voraussetzt, der aber das hier 
angesprochene Problem der Unzulässigkeil bestimmter Formen der Nichtüber-
einstimmung nicht erwähnt. 
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Es darf nicht in die Bewertung der Prozedur eingehen, wie angenehm oder 
unangenehm die Prozedur als Prozedur ist; 

es darf nicht Gegenstand individueller Bewertung sein, welcher Gesellschafts-
zustand jenseits der persönlichen Belange.13 des betreffenden Individuums 
durch eine Regel herbeigeführt wird; 

- die Individuen müssen davon ausgehen können, daß ihre Präferenzen nicht 
erst durch die Prozedur geformt werden, die sie durchsetzen soll. 

Man kann die ersten beiden Einschränkungen als ein Verbot moralisch inspi-
rierter Präferenzen, die dritte als ein Verbot endogener Präferenzen bezeich-
nen 14

• Daß solche Beschränkungen des Inhalts und der Herkunft von Präferen-
zen im vorliegenden Vertragsargument notwendig sind, sei nun erläutert. "Not-
wendigkeit" heißt: Nur unter diesen Beschränkungen ist Obereinstimmung der 
Individuen über das Mögliche, ein Minimalkonsens denkbar. Es ist zum Nach-
weis einer solchen Notwendigkeit nicht hinreichend, zu zeigen, daß moralische 
oder endogene Präferenzen in dem beschriebenen Vertrag nicht hinreichend be-
rücksichtigt werden. Es könnte sich immer noch um den bestmöglichen und 
der Ausgangslage überlegenen Kompromiß handeln. Notwendig kann eine Be-
schränkung der genannten Art erst genannt werden, wenn ohne sie nicht erwie-
sen werden kann, daß überhaupt ein Minimalkonsens zustandekommt. 

Beginnen wir mit der Behauptung des notwendigen Verbots endogener Prä-
ferenzen 15

, einer Annahme, die auf einer anderen Ebene liegt als alle anderen 
Annahmen (in denen es sich jeweils. um inhaltliche Beschränkungen handelt) 
und deren Implikationen erst später deutlich sein werden. 

Bei der Einführung des Rationalitätskonzepts war bereits festgestellt wor-
den, daß die Wünsche der Individuen in der Theorie nicht erklärt werden, als 
der Theorie exogen gel'ten. Wie immer sie zustandekommen - sie werden so 
hingenommen, wie sie sich darstellen. Daß die Entstehung von Präferenzen in 
der Theorie unerklärt bleibt, schließt nicht aus, daß sie erklärbar ist. Insbeson-
dere ist nicht ausgeschlossen, daß Präferenzen gelernt werden können, also 
nicht ,,angeboren" sind. Wenn sich Determinanten des l.emens von Präferenzen 
denken lassen, stellt sich die Frage, ob alle denkbaren Detenninanten dieses 
Lernprozesses mit vertragstheoretischen Argumenten gleichermaßen verträglich 
sind. Zumindest ein denkbarer Fall wirft Probleme auf: die zur Debatte stehen-
den Entscheidungsregeln selbst als Determinanten. Ents~heidungsregeln sollen 

13 Das soll an dieser Stelle so unpräzise stehen bleiben, da erst die Begrün-
dung der Einschränkung es erlauben wird, eine ganz präzise Fassung zu geben. 

14 "Verbot" heißt zumindest: Solche Erscheinungen dürfen, falls sie vor-
kommen, für die Individuen nur eine untergeordnete Bedeutung haben. 

1s Dies kann hier kurz abgehandelt werden, da die lmplikationen einer 
Aufhebung dieses "Verbots" erst vollständig deutlich werden, wenn im Ab-
schnitt 4.2. über die Plausibilität von Zusatzannahmen gesprochen wird. 
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Präferenzen durchsetzen, aggregieren. Wenn die zu aggregierenden Präferenzen 
in dem Prozeß, der sie aggregiert, erst verfertigt werden, entsteht ein Bewer· 
tungsproblem flir die Individuen und erst recht eines für den Betrachter. Zu· 
mindest diejenigen Individuen, für die Endogenität von Präferenzen der Fall 
ist, können ihre Bewertung von Spielregeln auch davon abhängig machen, was 
die Regeln aus ihnen selbst machen 16

• Man hat ihnen, mit anderen Worten, 
"Präferenzen über Präferenzen" zu unterstellen 17

• Sofern es unter diesen Indi· 
viduen solche gibt, die die vorgeschlagenen Spielregeln unter diesem Aspekt für 
unerfreulich halten, werden solche Individuen diesem Vertrag nicht beitreten. 
Da separate Vereinsgründungen für eine Reihe derartiger Präferenzen über Prä· 
ferenzen nicht als unmöglich erscheinen, wird hier die Existenz eines Minimal· 
konsenses unwahrscheinlich. Eine dominante Verfassung im oben definierten 
Sinne aber kann es nur geben, wenn einheitliche oder zumindest kompatible 
(im Raltmen einer und derselben Verfassung realisierbare) "Menschenbilder" 
der Vertragspartner per Annahme unterstellt werden. Dies ist einer echten Ver-
tragstheorie nicht erlaubt. Es bleibt demnach nur der Ausweg, Präferenzen über 
Präferenzen als irrelevant anzusehen, sei es, weil sie nicht existieren, sei es, weil 
die Verfassungen flir die Realisierungsmöglichkeiten von Menschenbildern irre· 
levant sind - mit anderen Worten: weil Präferenzen den Spielregeln exogen 
sind. 

Es ist aber nicht nur diese Schwierigkeit, die per Annahme aus dem Weg ge· 
räumt werden muß; es bleiben noch die erwähnten "moralischen" Präferenzen. 
Zunächst zu der einfacher zu bewältigenden Sorte, denjenigen nämlich, die auf 
die Prozedur qua Prozedur gerichtet sind. 

Wenn alle denkbaren Wünsche zulässig sind, so muß man darunter auch sol· 
ehe zählen, die unmittelbar auf Eigenschaften von Regeln (den Inhalt der zu 
schließenden Verträge) gerichtet sind. Beim Obergang vom Naturzustand zum 
ersten Vertrag, dem Waffenstillstand, könnten hierbei Individuen mit einer 
Vorliebe flir Unruhe solchen mit einer Vorliebe für geordnete Verhältnisse ge· 
genüberstehen; hinsichtlich der Auswahl von Regeln innerhalb eines Vertrages 
könnten sich genuine Demokraten, genuine Anarchisten und Individuen mit 
einer natürlichen Leidenschaft flir Diktaturen (auch wenn sie nicht selbst Dik· 
tator sind) gegenüberstehen. Jede dieser Gruppen mag ihren eigenen Verein 
bilden, ein Minimalkonsens ist nicht zu erwarten. Für die theoretische Argu· 
mentation gibt es drei Möglichkeiten, mit solchen Erscheinungen umzugehen: 
Man kann, da Konsens nichtapriorigesichert erscheint, auf weitere Verfolgung 
der Oberlegungen verzichten. Damit bräche das Vertragsargument ab, bevor es 

16 Es wurde in den Annahmen ja unterstellt, daß alle Individuen bestmög· 
liehe Information über die Auswirkungen von Regeln haben, also in diesem 
Falle auch über die Auswirkungen von Regeln auf sie selbst. 

17 Vgl. insbesondere v. Weizsäcker (1971); Gintis (1974); Yaari (1978); 
Stegmüller ( 1979), pp. 203-208. 
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zu ordnungspolitisch verwendbaren Folgerungen gekommen ist. Man kann statt 
dessen einheitliche Präferenzen hinsichtlich der Prozedur unterstellen - etwa: 
Alle Individuen sind friedlich veranlagt, wünschen sich freien Tausch und einen 
minimalen Staat. Man·kommt dann zu den gewünschten Ergebnissen, kann sich 
aber den Umweg über das dann nur noch zirkuläre Vertragsargument sparen. 
Es bleibt als ZWischenlösung mit nichtzirkulärem Charakter die Unterstellung 
individuellen Zweck-Mittel-Denkens 18 : Eine inhaltliche Zweiteilung individuel· 
ler Präferenzen in ursprüngliche und abgeleitete. Als ursprünglich gelten Präfe-
renzen, die sich auf die Ergebnisse von Entscheidungsprozessen richten, als ab-
geleitet gelten solche, die Regeln bewerten. Die individuelle Bewertung einer 
Regel ist dann eine Konsequenz der Versorgung mit erwünschten Gütern, die 
unter einer Regel zu erwarten ist. Gegeben die nicht weiter erklärten, der Theo-
rie vorgelagerten unmittelbaren Güterpräferenzen der Individuen, gegeben fer· 
ner Information über die diesbezügliche Leistungsflihigkeit einer Regel, so folgt 
die Bewertung der betreffenden Regel. Zweckmäßigkeitserwägungen, nicht 
irgendwelche anders begründeten Loyalitäten bestimmen das Urteil der Indivi· 
duen über Verfassungen. Mit dieser Trennung der Gesamtheit individueller Prä· 
ferenzen in vorgegebene und abgeleitete wird die petitio qu.aestionis hinsicht-
lich der Verfassungswahl vermieden, solange die vorgegebenen Präferenzen kei-
nen inhaltlichen Restriktionen unterliegen. Dennoch bleibt festzuhalten, daß es 
sich um eine inhaltliche Beschränkung des Argumentbereichs individueller Nut-
zenfunktionen handelt, die entweder Realitätsnähe beanspruchen muß oder 
normativen Charakter hat. Im zweiten Falle wäre sie nicht mit dem Anspruch 
des Arguments vereinbar. Es bleibt am Rande darauf hinzuweisen, daß eine 
solche Zweiteilung Abgrenzungsprobleme erzeugt, die vermutlich ohne norma-
tiv begründete Entscheidungen nicht lösbar sind - impliziert die Trennung bei-
spielsweise, daß ein Individuum eine effiZiente, aber entwürdigende Prozedur 
einer· weniger effizienten, aber angenehmeren Prozedur vorziehen wird? Ist 
"Würde" ein Wert, der als "unmittelbar" betrachtet werden muß oder eine 
Prozeßeigenschaft, die nicht zu berücksichtigen ist? Je nach Grenzziehung wird 
mari zu unterschiedlichen Vorstellungen über den möglichen Regelkonsens 
kommen. Im Extremfall hat. man zu unterstellen, daß Individuen amoralisch in 
einem Maße sind, das bis zur Einschätzung der eigenen Person und ihrer Fähig· 
keiten als bloßen Mitteln des Erwerbs begehrter Objekte reicht. 

Die Überlegungen, die zum Ausschluß von "Prozedurpräferenzen" ftihrten, 
können nun ohne weiteres auf Ergebnisse von Prozeduren erweitert werden: 
De~ Zustand der Umwelt, den eine Prozedur erzeugt, muß den Individuen 
gleichgültig sein. Allein das, was unter einer Verfassung flir sie selbst zu erwar· 
ten ist, darf eine Rolle spielen. Präziser: Individuelle Nutzenfunktionen müssen 

18 Vgl. Myrdal ( 1965). Es geht dabei nicht um die Zulässigkelt der Unter· 
scheidung von "Mitteln" und "Zwecken", sondern um ein Denken, das als 
möglichen Gegenstand von Bewertungen nur "Zwecke", nicht aber "Mittel" 
ansieht. · 
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voneinander unabhängig sein; sie müssen die Form U; = U; (x 1;,x2i, ... ,xm;) 
aufweisen; ausgeschlossen sind Nutzenfunktionen, die den Zustand anderer 
Individuen oder der Gesellschaft insgesamt mitberücksichtigen, also etwa die 
Gestalt U; = U; (Xti· ... ,Xmi• Uj. uk •... ) oder U; = Ut (Xl{, ••• ,Xmj,X1j • 
. . . ) aufweisen. Sobald die Lage anderer Individuen flir den Nutzen des be-
trachteten Individuums eine Rolle spielt, sobald also Verteilungsnormen, Ge-
rechtigkeitsvorstellungen etc. eine Rolle spielen, wird man Konsens nicht von 
Anfang an erwarten können- es können sich Vereine von egalitär Gesonnenen, 
andere Vereine flir Leistungsbewußte etc. bilden 19 • Wiederum gilt: Wenn es 
nicht eine einzige Form moralischer Präferenzen gibt, die .einen bestimmten 
Vertrag dominant macht, sind verschiedene Verträge denkbar, von denen kei-
ner einen Minimalkonsens darstellt. Entgegen der urspriinglichen Fassung, nach 
der es scheinen konnte, daß die Rationalitätsannahme nur die Verfolgung eige-
ner Ziele, nicht jedoch Egoismus impliziere, gilt nun: Mit einem Minimalkon-
sens kann nur gerechnet werden, wenn die Individuen zunächst einmal Egoisten 
sind, die ihrer Umwelt indifferent gegenüberstehen. In allen anderen Fällen 
sind separate Vergesellschaftungen ohne Dominanz eines bestimmten Vertrages 
zu erwarten 20 • Sofern in individuellen Präferenzordnungen Ideale, Verpflich-
tungen oder Sympathie vorkommen, muß das Gleiche gelten, wie flir unmittel-
bare Bewertung von Prozeduren: Es muß sich um abgeleitete Präferenzen han-
deln 21 • 

Als vorläufiges Fazit aus den bisherigen Oberlegungen kann an dieser Stelle 
festgehalten werden: Was zunächst so einleuchtend schien, ist in Wirklichkeit 
recht kompliziert. Abgesehen vom Ausschluß endogener Präferenzen muß den 
Individuen einerseits Indifferenz gegenüber Prozeduren als Prozeduren, also die 
Abwesenheit einer bestimmten Form moralischer Orientierung ihrer Präferen-
zen unterstellt werden. Andererseits muß ihnen weitgehender Respekt vor an-
deren Personen, also eine moralisch inspirierte Einschränkung ihrer Präferenzen 
eigen sein 22

• Nur wenn alle diese Zusatzannahmen eingeftihrt werden, kann 
man überhaupt hoffen, daß irgendein vorgeschlagenes Gesellschaftsmodell als 
Vertragsinhalt resultiert. Nur wenn diese Zusatzannahmen realistisch sind, be-

19 Eine Ausnahme bilden Interdependenzen, die auf Neid beruhen: In die-
sem Falle dürfte ein Minimalkonsens zu erwarten sein, da Individuen, die zu 
Neid neigen, kaum imstande sein werden, sich separat zu vergesellschaften. Sie 
werden einem "zweitbesten", allerdings keinem solidarischen, Verein beitreten. 

20 Diese Feststellung gilt, wie llchon gezeigt, nur für den Vertragskontext. 
Sie impliziert nach wie vor nicht, daß "Rationalität" allgemein nur ein anderer 
Ausdruck für "Egoismus" ist. Dies wird vor allem in Kapitel 5, Abschnitt 5.2. 
deutlich werden. 

21 So Buchanan selbst. Vgl. Buchanan (1975), pp. 117 ff. Vgl. auch Arrow 
(1967); Arrow (1973). 

22 Vgl. für eine vertragstheoretische Argumentation, in der diese und wei· 
tere moralisch inspirierte Präferenzbeschränkungen in den Annahmen mitge· 
führt werden bes. Goodin ( 1976); auch Scanlon ( 1977). 
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wegt man sich noch im Rahmen einer echten Vertragstheorie. Bereits jetzt kann 
gefragt werden, ob es nicht viel einfacher wäre, offen mit bestimmten Normen 
zu arbeiten. 

Alle bisherigen Olieriegungen, alle bisher angesprochenen Einschränkungen 
der Selbstverständlichkeit des Arguments könnten jedoch als bemühte, der 
Intention des Arguments bewußt Gewalt antuende Beckmessereien angesehen 
werden. Je für sich genommen mögen sie Beckmessereien sein, jedoch mit 
Sicherheit nicht solche, die der Intention des Arguments Gewalt antun: Der 
Anspruch, mit dem das hier untersuchte Vertragsargument in die Ordnungsdis-
kussion geworfen wird, ist ja, voraussetzungslos und ohne versteckte Wertun-
gen, ausgehend:vom Menschen, "wie er ist", zu einem konkreten Ordnungsent-
wurf zu kommen., Angesichts der Stärke, die ein solches Argument hätte, wenn 
es stichhaltig wäre, ist jede Einschränkung des Anspruchs von Bedeutung. 

Obwohl daher schon die bisherigen Oberlegungen nicht überflüssig waren, 
befindet man sich mit ihnen sicherlich noch im Vorfeld substantiell interessie-
render Fragen - bisher wurden ja lediglich die Annahmen erörtert, die man 
braucht, um zu begründen, warum es überhaupt eine Gesellschaft mit einer 
gewissen Ordnung geben könnte und warum in einer solchen Gesellschaft recht-
liche Gleichheit herrschen soll. Keiner der beiden Punkte ist ordnungspolitisch 
kontrovers. Von substantiellem Interesse ist demgegenüber der nun folgende 
Argumentationsschritt, in dem untersucht wird, wie stark das vertragstheore-
tische Argument für eine bestimmte unter diesen Ordnungen ist, nämlich die-
jenige, die "freies Eigentum" und "minimalen Staat" verknüpft. 

Nach Buchanan 23 bedeutet rechtliche Gleichheit den Schutz individueller 
Rechte, auch Eigentumsrechte, ftir alle Individuen gegen äußere Einwirkungen, 
sei es durch einzelne Individuen, sei es durch die Gesamtheit der anderen Indi-
viduen, verkörpert im Staa.t. Die diesem Schutz entsprechende Verbotsnorm, 
nämlich Begrenzung individueller Handlungsfreiheit durch geschützte Rechte 
anderer Individuen und nur durch diese, impliziert im Eigentumsbereich "un-
beschränkte" Verfügungsrechte am Eigentum. Die vertragstheoretische Hinter-
grundüberlegung: Rationale, also nutzenmaximierende Individuen werden jede 
Beschränkung von Verfügungsrechten - außer der durch fremde Verfügungs-
rechte - ablehnen, da sie die individuell nutzenmaximale Verwendung des Ei-
gentums verhindert, da umgekehrt nur freies Eigentum simultane Nutzenmaxi-
mierung aller Individuen erlaubt. 

23 Ebenso die ansonsten noch kompromißloser argumentierenden "an-
archo-libertären" Theoretiker, vgl. etwa David Friedman (1973); Rothbard 
(1973). 
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Nun sind rationale Individuen annahmegemäß an einer Maximierung ihres 
Nutzens interessiert, demnach zielt der Vertragsabschluß auf die Garantie eines 
bestimmten minimalen Nutzenniveaus. Die Garantie eines bestimmten Eigen· 
tumsbestandes ist nur Instrument hierfür. Daß die Garantie eines bestimmten 
Eigentumsbestandes auch bestimmte .minimale Nutzenniveaus garantiert, ist 
eine Tatsachenbehauptung, also eine Frage der Analyse: Grundsätzlich kann 
erwartet werden, daß Individuen der vertraglichen Festschreibung bestimmter 
Rechte dann zustimmen, wenn sie sich davon die Sicherung eines bestimmten 
Nutzenniveaus versprechen können. Sie werden diejenige Gestaltung von Rech· 
ten optimal finden, in der das garantierte oder zu erwartende Nutzenniveau 
maximal ist; sie werden jede Regelung ablehnen, in der das garantierte. oder zu 
erwartende Nutzenniveau unter dem des vertragslosen Zustandes liegt. In der 
Darstellung des vorhergehenden Kapitels wurde gezeigt, daß die vertragliche 
Garantie des Eigentums bei freier Verfügung in diesem Sinne als beste Regelung 
vertraglich vereinbart wird 24 • Es galt folgende Oberlegung: 

Gegeben ein bestimmter auf die Individuen verteilter Bestand an Gütern, 
gegeben freies Eigentum mit dem Recht auf Tausch, dann folgt zunächst ein-
mal mit Sicherheit, daß alle Transaktionen, die keine Eigentumsverletzungen 
darstellen, im schlimmsten Falle dazu führen, daß ein Individuum auf seiner 
Anfangsausstattung mit dem ihr entsprechenden Nutzenniveau sitzen bleibt. 
Zunächst einmal kann also von dem in der Darstellung entworfenen Bild ausge-
gangen werden. Für zwei Individuen, graphisch vergegenwärtigt, gilt: 

U1 Sicherheitsniveau des zweiten Individuums" 

~ 
~-----------NZ "Sicherheitsniveau des 

ersten Individuums 11 

L-------~---'t u2 

Die Menge aller denkbaren Resultate freiwilliger Transaktionen liegt in ei· 
nem Sektor ,,nordöstlich" der Nutzenverteilung im Naturzustand. 

Nun schließen jedoch die Individuen annahmegemäß den Vertrag nicht für 
einen bestimmten, begrenzten Zeitraum, sondern auf Dauer. Betrachtet man 
die Situation im Zeitablauf- wie es rationalen Individuen unterstellt werden 
muß 25 -,so lassen sich folgende Fragen stellen: 

24 Vgl. oben, 3.3.1. (c). 
25 Sie stellen ja die "beste verfügbare" Analyse an, für einen auf Dauer ge-

schlossenen Vertrag demnach eine dynamische Analyse. 
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1. Impliziert das auch flir den Zeitablauf, daß jedes Pareta-Optimum auch eine 
Pareto· Verbesserung gegenüber dem jeweils vorherigen Zustand darstellt? 
Daß, bildlich gesprochen, alle Individuen sich permanent vom Ursprung des 
Koordinatensystems nach "Nordosten" bewegen? 

2. Kann das System auf Dauer als stabil bezeichnet werden in dem Sinne, daß 
die Regeln des freien Tauschs dauerhaft eingehalten werden, oder sind frei-
willig zustandekommende Ve'ränderungen zu erwarten? 

Zuerst zur Frage nach dem Zusammenhang von pareto-optimalen Zuständen 
und individuellen Nutzenniveaus im Zeitablauf: 

'(a) Freier Wettbewerb 

In Buchanans Argument und nicht nur in diesem Argument sind es gerade 
langfristigen Auswirkungen freier Verfügung über die eigenen Ressourcen, die 
eine solche Vereinbarung für rationale Individuen attraktiv machen 16 . Optimale 
Kanalisierung von Ressourcen heißt auch optimale Verwendung der eigenen 
Fähigkeiten, in einem Tauschsystem: Axheit&teilung. Wenn das Tauschsystem 
etabliert und Regeleinhaltung gesichert ist, wird der Nutzen der eigenen Aus-
stattung mit Fähigkeiten und sonstigen Ressourcen in der Regel weniger darin 
liegen, welche Lebensweise sie unmittelbar sichern können, sondern eher darin, 
welche Lebensweise sie durch Tausch zu erwerben erlauben. Anders formuliert: 
In einem ständig bedrohten Naturzustand, in dem weder Tausch noch dement-
sprechend Arbeitsteilung so recht auf die Beine kommen, werden die Indivi-
duen weitgehend auf Selbstversorgung angewiesen sein, wird sich der Nutzen, 
den sie aus iltren Ressourcen ziehen, nach deren "Gebrauchswert" 27 richten. 
Dieser Gebrauchswert ist weitgehend oder vollständig unabhängig von dem Ge· 
brauch, den andere Individuen von ihren Ressourcen machen. Wenn hingegen 
Tausch möglich ist und Arbeitsteilung stattfindet, wird dieser Aspekt zurück-
treten. Die eigenen Ressourcen werden auch oder vor allem unter dem Gesichts-
punkt iltres "Tauschwertes" betrachtet - unter dem Gesichtspunkt nämlich, 
welche Güter, denen man unmittelbaren Nutzen, Gebrauchswert, beimißt, man 
mit Hilfe dieser Ressourcen erwerben kann. Insofern hängt die Bewertung der 
eigenen Ressourcen, das mit iltnen verbundene Nutzenniveau nur noch mittel-
bar von ihrem Gebrauchswert ab: nicht mehr von iltretlt Gebrauchswert flir 
iltren Eigentümer, sondern von ihrem Gebrauchswert flir andere Individuen, die 

26 Jede Argumentation eigentumsrechtlicher Natur, jede liberale Theorie, 
bedient sich des Arguments der durch Arbeitsteilung - die erst bei individuel-
lem Eigentum sich voll entwickeln kann - erzeugten Wohlstandssteigerung. 

27 Die "Gebrauchswert/Tauschwert"-Terminologie impliziert an dieser 
Stelle keine bestimmte Interpretation des Tauschsystems, somit auch keine be· 
stimmte "Wertlehre". Der Text dUrfte hier keine Mißverständnisse nahelegen. 
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potentiellen Tauschpartner. Die Möglichkeit, aus einer Ressource Nutzen zu 
ziehen, ist dann insoweit gegeben, wie diese Ressource ftir andere Individuen 
Quelle unmittelbaren Nutzens ist und sie dementsprechend bereit sind, eigene 
Ressourcen, ftir die nun gerade das Gegenteil gelten muß, im Tausch dafür hin-
zugeben. Der Nutzen, den ein Individuum aus seiner Güterausstattung zog, war 
im vorvertragliehen Zustand eine von ihm allein bestimmte Größe. Änderungen 
in diesem Nutzen konnten daher nur aus Änderungen der eigenen Präferenzen, 
des eigenen Geschmacks herrühren. Die Garantie eines bestimmten Güterbe-
standes war daher zugleich die Garantie eines bestimmten minimalen Nutzen-
niveaus, zumindest als Schutz nach außen. Nun aber, bei funktionierender Ar-
beitsteilung, garantiert eine bestimmte Ausstattung nicht mehr ein bestimmtes 
Nutzenniveau. Der Nutzen eines Individuums aus seinem Eigentum hängt von 
Umständen ab, die sich der Kontrolle des Individuums entziehen und die durch 
Eigentumsrechte auch nicht kontrollierbar gemacht werden können. Kurz: Der 
Schutz des Eigentums bedeutet keinen Schutz eines bestimmten Nutzenniveaus. 
Die Tatsache, daß Eigentumsübergänge nach wie vor nur freiwillig stattfinden, 
impliziert immer noch Nutzensteigerungen. Aber sie impliziert nicht mehr, daß 
es sich um Nutzensteigerungen gegenüber einem gesicherten oder feststehenden 
Ausgangsniveau handelt. Freiwilligkeit liegt auch dann vor, wenn von zwei zur 
Auswahl stehenden Verschlechterungen gegenüber einem bestimmten Nutzen-
niveau die weniger unerfreuliche gewählt wird 28

• 

"Entwertungen" des Eigentums in diesem Sinne sind bei freiem Tausch 
nicht nur denkbar, sie sind systembedingt zu erwarten: Es ist der Konkurrenz-
mechanismus, der sie auslöst. Um sich möglichst gute Tauschbedingungen zu 
sichern, werden nutzenmaximierende Individuen möglichst attraktive Tausch-
partner sein wollen. Sie werden ihr Angebot so gestalten, daß es imstande ist, 
das Angebot anderer Tauschwilliger zu verdrängen. Unter anderem wird es sich 
als rational erweisen, so produktiv wie möglich zu sein, d.h. die eigenen Res-
sourcen zur Herstellung möglichst vieler möglichst konkurrenzfähiger Güter 
einzusetzen. Es besteht ein permanenter Anreiz zum technischen Fortschritt, 
also zur Suche nach ebensolchen Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung. 
Wer dann auf eine veraltete Technik vertraut, verliert Tauschgelegenheiten, sein 
Nutzen aus seiner Ausstattung sinkt. Gleiches gilt ftir die Eigenschaften der an· 
gebotenen Güter, auch fUr die individuellen Fertigkeiten, die man anbietet. Je 

28 "Freiwilliger Tausch" ist also etwas anderes als "freiwilliger Abschluß 
eines Gesellschaftsvertrages". Mußte dort der status quo in irgendeiner Form 
gesichert werden, wenn man überhaupt zu konkreten Aussagen kommen wollte, 
so ist dies nun nicht mehr möglich: Man müßte ja, um den "Wert" des jeweili-
gen Eigentums zu sichern, seinen "Marktpreis" im Verhältnis zu allen anderen 
Preisen fixieren. Das aber impliziert entweder "Tauschzwang" oder eine Insti-
tution, die zu "Garantiepreisen" kauft. Beides ist mit freiem Eigentum unver-
einbar, der Tauschzwang offensichtlich, die aufkaufende Institution ebenfalls 
in einer Welt, in der sie die eigenen Ressourcen nur aus dem Wirtschaftskreis· 
lauf beziehen kann. 
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intensiver der Wettbewerb ist, um so notwendiger wird es, sich zu spezialisie-
ren, also gerade das zu tun, was man, nach den Maßstäben der anderen Indivi-
duen, am besten kann. Am "besten" ist ja immer das, was die besten Tausch-
gelegenheiten schafft.- Bei der Behandlung des ,)iberalen" Entwurfs wird noch 
auf diejenigen Argumente einzugehen sein, in denen folgerichtig nicht ein opti· 
maler Gleichgewichtszustand als Kriterium benützt wird, sondern die perma-
nente allgemeine Wohlstandssteigerung, die gerade nicht durch Sicherheit, son-
dern durch die dauernde Bedrohung des jeweils Erreichten ausgelöst wird 29

• 

An dieser Stelle geht es um die Frage, ob rationale, also nutzenmaximierende 
Individuen ein solches System durch Vertrag installieren werden. Entscheidend 
für ihre Beurteilung der Institutiop des freien Tauschs unter Wettbewerbsbedin· 
gungen ist ja annalunegemäß nicht, was sie an allgemeiner Wohlstandssteige-
rung, sondern was sie für sich selbst hinsichtlich ihrer eigenen Ziele erwarten. 

Jedes Individuum kann sich ausmalen, was ihm geschehen kann, wenn es 
sich entschließt, sich einem Wettbewerbssystem einzugliedern: Unbeschränkte 
Verfligungsrechte über Eigentum (einschließlich der eigenen Person und ihrer 
Fähigkeiten) werden zu weitgehender Arbeitsteilung und damit weitgehender 
w~itiger .<\_bhängigkeit führen. Von einem gewissen AusmaßederArbeits-
teilung an wirCI Clie Abhangigkeit so groß sein, daß das Individuum auch dem 
Risiko ausgesetzt sein wird, schlechter gestellt zu sein, als es seinem Sicherheits-
niveau, dem bei Vertragsabschluß zugrundegelegten Nutzenniveau, entspricht. 
Man muß hierzu lediglich unterstellen, daß die mit Arbeitsteilung einherge-
hende Spezialisierung dazu flihrt, d;lß Fähigkeiten verlernt werden, die im 

1 Naturzustand noch beherrscht wurden. "Alleingang nach Arbeitsteilung" ist 
etwas anderes als "Alleingang im Naturzustand". Der von Buchanan angedeu-
tete Austrittsvorbehalt 30 ist somit keine geeignete Möglichkeit, Individuen da-
gegen zu sichern, unter ihr Sicherheitsniveau zu fallen. Der Austrittsvorbehalt 
bewirkt solchen Schutz nur in einem statischen System, das bei freier Bigen-
turnsverwendung nicht unterstellt werden kann. Wenn man, wie es ja auch 
Buchanan tut, gerade auf die dynamischen Aspekte eines so gearteten Vertra-
ges setzt, kann man mit dem Austrittsvorbehalt nicht viel mehr meinen als das 
Recht, im Alleingang zugrunde zu gehen. 

, Kann hieraus geschlossen werden, daß es demnach Individuen geben wird, 
'die aus Sicherheitsgründen, nicht aus Streitlust, lieber im ~aturzustand bleiben 
als diesem Vertrag beizutreten? Diese Frage wirkt so absurd wie folgerichtig. 
Daß sie so gestellt werden kann, verweist auf eine begriffliche Unschärfe des 
Ducbanansehen Arguments: Man muß zu ihrer Beantwortung genauer betrach· 
ten, was unter dem mehrfach erwähnten "Sicherheitsniveau" zu verstehen ist. 
Definiert war dieses individuelle Nutzenniveau als das Minimum, das dem Indi· 

29 Vgl. hier nur Hayek ( 1969 b), auch G. Hesse ( 1979), pp. 396 f. 
30 Buchanan (1975), pp. 75 ff. 
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viduum im Vertrag zugesichert werden muß, da es dieses Minimum auch im 
Alleingang erhalten konnte. 

Nun gibt es zwei Möglichkeiten, ein solches Konzept zu präzisieren, die 
beide zu Konsequenzen führen, die mit Buchanans Argumentation nicht ver-
einbar sind: 

1. Es gab im Naturzustand individuelle Nutzenniveaus, die sicher waren. In 
diesem Falle kommt jedenfalls dieser Vertrag nicht in Frage, der keine be-
stimmten Nutzenniveaus garantiert. Das kann also nicht gemeint sein. 

2. Es gab im Naturzustand keine individuellen Sicherheiten. In diesem Falle 
ist jeder Vertrag, jeder Waffenstillstand, der wenigstens das Oberleben sichert, 
vorzuziehen, also auch der Leviathan. Auch dies kann nicht gemeint sein, da 
es ja darum ging, einen bestimmten Vertrag als Minimalkonsens herauszustel-
len. 

Da beide Fassungen des Konzepts vorvertraglicher Nutzenniveaus nicht zu 
dem von Buchanan deduzierten Vertrag fUhren, bleibt nur noch ein Ausweg 
übrig: Es istnichtvonSicherheiten! sondernvon Erwartu~en die Rede. Nur 
deshalb~ weil iiil NatuizustaliiCjeilsiitsder-fÜnd;mental~n Unsich~rheit und 
Bedrohung nocht etwas 31 erwartet werden konnte, kommt es zu einem beson-
deren Vertrag; nur deshalb, weil dies nicht sicher war, kommt es zu einem Ver-
trag, der außer der Oberlebenssicherheit nicht weitere Sicherheiten, sondern 
nur Erwartungen schafft. 

Wenn aber Erwartungen der eigentlich tragende Teil der Argumentation fli~/ 
freies Eigentum und minimalen Staat sind, dann enthält die Schlußkette - zu ; 
mindest implizite - Annahmen über die mit Verfassungen verbundenen Chan / 
cen und über die individuellen Risikoneigungen. Dies wird am besten durch ei 1' 

einfaches Beispiel verdeutlicht. 

Gegeben sei eine vorvertragliche Situation, in der verschiedene Vertragsvor-
schläge zur Debatte stehen. Es soll davon ausgegangen werden, daß "Unsicher-
heiten", die unter solchen denkbaren Verträgen verbleiben, unter allen Umstän-
den als geringer veranschlagt werden, als die fundamentale Unsicherheit des 
vertragslosen Zustandes 32 • Was immer an "Sicherheitsniveau" vereinbart wird, 
sei demnach höher als das Sicherheitsniveau im Naturzustand. Die Unsicher-
heit, die flir das Wettbewerbssystem bereits skizziert wurde, sei als eine Dicho-

31 Viel präziser läßt sich das Konzept dessen, was im Alleingang "gesichert" 
werden konnte, nicht fassen. Es kann jedenfalls nicht auf der ungünstigsten 
denkbaren Situation basieren, da hierfür immer nur totale Unsicherheit in Frage 
käme. 

32 Ausgeschlossen werden also Fälle, in denen Individuen das Risiko, um-
zukommen, flir so gering und ihre Erfolgschancen als "Freibeuter" für so hoch 
halten, daß sie sich von jeder erdenklichen Form von Ordnung nur Nachteile 
versprechen. 
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tornie unterschiedlicher Situationen des Individuums dargestellt: Es vergleicht 
verschiedene Vertragsentwürfe hinsichtlich dessen, was sie ihm ungünstigsten-
falls und günstigstenfalls verschaffen können. Auch hier ist es nicht notwendig 
und auch nicht möglich, präzise anzugeben, wie die Individuen solche Situatio-
nen definieren. Es genügt, sich folgende Entscheidungssituation vorzustellen: 
Zur Debatte steht zum einen das bereits vorgestellte System freien Eigentums. 
Hier werden Individuen aufgrund der Unkontrollierbarkeil des "Wertes" ihres 
Eigentums davon ausgehen, daß das erwartbare Minimum sehr niedrig, das er-
wartbare Maximum sehr hoch liegen wird. ZÜr Debatte stehe ferner eine "kom-
munistische" Verfassung, in der ständig alle Ressourcen gleichmäßig verteilt 
bzw. umverteilt werden. Hier sind Minimum und Maximum identisch: Jedes 
Individuum kann davon ausgehen, daß es weder tief fallen noch hoch steigen 
kann. Schließlich sei ein drittes System "X" vorgeschlagen, in dem eine gewisse 
Unsicherheit herrscht, die aber gegenüber dem freien Wettbewerb nach oben 
und unten gedämpft ist. Die entsprechenden Vorkehrungen können entweder 
als bestimmte Beschränkungen des Wettbewerbs durch Einschränkungen von 
Verfligungsrechten oder aber als freier Wettbewerb mit - in Grenzen - umver-
teilendem Staat gedacht werden. Jedes Individuum sieht sich vor ungeflihr fol-
gender Auswahl (die Ziffern dienen lediglich der Symbolisierung ordinaler Ver-
gleiche): 

"freies Eigentum" "Kommunismus" 

"ungünstige Lage" 10 20 

"günstige Lage" 100 20 

X .. " 
15 

50 

Als "Sicherheitsniveau" werden die Individuen nun jeweils die als "ungün-
stig" bezeichnete Lage ansehen. Auf den ersten Blick ist offensichtlich, daß 
ohne jede Annahme über individuelle Einstellung zum Risiko überhaupt keine 
Aussage über einen dominanten Vorschlag gemacht werden kann. Sind die In-
dividuen extrem risikoscheu, so werden sie ihre Auswahl so einrichten, daß 
das Minimum maximiert wird - sie werden dem "Kommunismus" wählen 33

• 

"Extrem" risikoscheu kann diese Auswahl deshalb genliJlnt werden, weil die 
betreffenden Individuen keinerlei Rücksicht darauf nehmen, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit das eine oder das andere ·Ergebnis flir sie eintritt, sondern sich 
so verhalten, als müsse auf jeden Fall mit dem Schlimmsten gerechnet werden. 

33 Diese Auswahlmaxime ist es, die der Rawlsschen Konstruktion zugrun-
deliegt (vgl. Rawls (1971), pp. 152 ff.). Daß sie hier zum "Kommunismus" 
führt, ist Folge der unterstellten Auswirkung von Regeln. Für andere Erwartun· 
gen, andere "Analysen", resultieren selbstverständlich andere Institutionen. 
Vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 2.4. 
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Sind sie nicht extrem risikoscheu, so werden sie Rücksicht darauf nehmen, mit 
welcher Wahrscheinlichkeit das eine oder das andere Ergebnis eintritt. Sind sie 
beispielsweise risikoneutral, so werden sie ihre Auswahl an Erwartungswerten 
orientieren, in die die einzelnen möglichen Zustände nur mit den vermuteten 
Eintrittswahrscheinlichkelten gewichtet eingehen 34

: 

E Wwettbewerb) = P (I 0) +(I - P) (I 00) =? 

E ( UKommunismus) = P (20) +(I - p)(20) = 20 

E (U"X") = p(IS)+(I-p)(SO) =? 

Je nach Risikoneigung können die verschiedenen Ereignisse zusätzlich ge· 
wichtet werden. Die Bestimmung der jeweiligen Wahrscheinlichkelten kann sich 
an "objektiven" Gegebenheiten orientieren: .In diesem Falle fragen die lndivi· 
duen allein danach, wie groß der Anteil aller Individuen in der jeweils einen 
oder anderen Gruppe ist. Entscheiden alle Individuen risikoneutral und ledig-
lich aufgrund "objektiver" Wahrscheinlichkeiten, so bewegt man sich im Rah· 
men einer unechten Vertragstheorie, die ihrem Inhalt nach nicht mehr von 
einer utilitaristischen Position unterschieden werden kann - wenn alle lndivi· 
duen sich darauf einlassen, nach Erwartungswerten zu verfahren, d.h. das 
eigene Risiko nicht besonders zu berücksichtigen, dann folgt flir alle Individuen 
zusammen die Maximierung einer Aggregatgröße, des Gesamtnutzens 35 • Orien· 
tieren sich die Individuen allein an objektiven Wahrscheinlichkelten und kann 
allen Individuen gleiche Risikoneigung, nicht unbedingt jedoch Risikoneutrali· 
tät, unterstellt werden, so kann zwar nicht vorab gesagt werden, welche Ver· 
fassung sie als die beste ansehen, da dies von den jeweiligen Wahrscheinlichkei· 
ten und der vorgenommenen Gewichtung abhängt. Es kann aber vermutet wer· 
den, daß es eine dominante Verfassung geben wird, daß also einer der vorge· 
schlageneo Vertragsentwürfe von allen Individuen als der attraktivste angesehen 
wird. Schon hier steht nicht mehr auf der Grundlage der ursprünglichen Annah· 
men allein fest, um welchen Vertrag es sich dabei handeln wird. Schon hier er· 
hält die Selbstverständlichkeit von Buchanans Folgerung einen Stoß. 

Der Anspruch des Arguments muß aber noch weiter reduziert werden. Es 
ist ja von den Individuen in der vorliegenden Fassung des Vertragsarguments 
nicht zu erwarten, daß sie sich an "objektiven" Wahrscheinlichkelten orientie-
ren. Man müßte hierflir eine insofern bereinigte Ausgangslage unterstellen, als 

34 Zum Konzept des Erwartungswertes vgl. Perschi (1975), pp. 17, 45. 
35 Es handelt sich allenfalls insofern um eine besondere Variante, als er· 

stens bestimmte individuelle Rechtssphären unbedingt geschützt sind (was, wie 
gesehen) nur unter Durchbrechung der ursprünglichen Vorstellung über den 
vorvertragliehen Zustand ermöglicht wurde) und als zweitens die individuellen 
Nutzenkapazitäten flir gleich gehalten werden. 
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kein Individuum etwas über seine persönlichen Aussichten vermuten kann 36
• 

Genau dies ist bei Buchanan nicht der Fall. Individuen verfügen über unter-
schiedliche Ressourcen einschließlich ihrer eigenen Fähigkeiten, und sie wissen 
es. Sie werden demnach, wenn sie rational sind, untersuchen, ob ihre persönli-
chen Eigenschaften und Ressourcen Hinweise darauf geben, in welche Gruppe 
sie unter welcher Verfassung fallen werden. Sie werden dementsprechend Prä-
ferenzen flir solche Verfassungen entwickeln, die ihre jeweilige Ausstattung als 
"Begabung" mit den entsprechenden Aussichten honorieren. Die Erwartungs-
werte, die die einzelnen Individuen mit den verschiedenen Vorschlägen assozi-
ieren, werden verschieden sein und können zu unterschiedlichen individuellen 
Rangordnungen der Vorschläge flihren. Da separate Vereinsbildung möglich 
ist, kann ein Minimalkonsens nicht erwartet werden. 

Umgekehrt gilt also: Die vertragliche Vereinbarung freien Eigentums mit 
freiem Wettbewerb ist nur zu erwarten, wenn die Individuen neben wechselsei-
tigem Respekt, exogenen und instrumentellen Präferenzen auch einheitliche 
~sikqnrugungen .au.fiv~J§en_yrul..w.enn.die.J .. age-<mlllyse,. die dle .. anst~en, für 
diese Verfassung allen Individuen die vergleichsweise höchsten Erwatlllngs-
werte siChert: oäß.sölche Annähmen "realistischer'' sind. als vorab unterstellte 
individ'ii"~li~- Präferenzen flir ein "Fairness-Prinzip", ein "Verdienst-Prinzip" 
oder ein "Bedarfs-Prinzip" 37 kann nicht ohne weiteres unterstellt werden -
solche Prinzipien können ja durchaus als Ausdruck von Risikominimierungs-
strategien gedeutet werden. Wenn schon Konsens somit nicht von Anfang an 
erwartet werden kann, könnte in dem Argument immer noch eine Dominanz-
behauptung anderer Art stecken: Es könnte sich um die Behauptung handeln, 
daß zwar durchaus am Anfang unterschiedliche Entwürfe realisiert werden mö-
gen; daß aber die Risikoscheu der Leistungsschwächeren, der weniger Selbstbe-
wußten, diese in den risikoärmeren und daflir weniger fortschrittsträchtigen 
Vereinen konzentrieren werde; daß diese dementsprechend mit der Zeit so 
hoffnungslos hinter der Vereinigung der Anhänger des freien Wettbewerbes 
zurückfallen, daß ihre Mitgliedschaft wohl oder übel nach und nach davonlau-
fen werde und am Ende dann doch das System des freien Wettbewerbs sich als 
dominant, als allein überlebensfähig erweise. Ein solches Argument, stichhaltig 
oder nicht, verläßt jedoch den Rähmen vertragstheoretischer Argumentation. 
Es handelt sich um ein evolutionäres Argument, das gerade nicht davon aus-
geht, daß eine beste Verfassung rational und per Beschluß ins Leben gerufen 
werden könnte; vielmehr fußen solche O~erlegungen auf der Vorstellung, daß 
Verfassungen sich "spontan", als "Ergebnis menschlichen Handelns, nicht ----.. ·--- -- -- ,_ - ·--·k··---~<-·-·--·····-·· ----~k-- -. -. ---------·-· 

36 Daher findet sich in allen utilitaristischen Vertragsargumenten die eine 
oder andere Annahme über mangelnde Information über die eigene Ausgangs-
lage, die eigenen Fähigkeiten, die eigenen Zukunftsaussichten oder die der 
Nachkommen. Vgl. z.B. Mueller (1974), Vickrey (1960), Harsanyi (1955). 

37 Vgl. bes. Goodin (1976), Kap. 6 und 10. 
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menschlichen EntWiirfs" 38 entwickeln. Darüber wird noch zu sprechen sein. 
Hier-gehCes -ii\lrum die Frage, ob sich über die zu einem Zeitpunkt zu tref-
fende Institutionenwahl rationaler Individuen Verbindliches behaupten lasse. 
Dies ist offensichtlich unter der bloßen Voraussetzung inhaltlich unbestimmter 
Rationalität nicht der Fall. 

x(b) Der minimale Staat 

Bis zu diesem Punkt der Überlegungen war noch nicht ernstlich die Rede 
von der R()J!~ des Staates, die rationale Individuen vorsehen werden. Immerhin 
erschien es bereits möglich, daß sogar ein umverteilender Staat nicht von An-
fang an ausgeschlossen werden kann. Dies wurde nicht mit Gerechtigkeitsge-
sichtspunkten irgendwelcher Art begründet, sondern eher _mjt einem Yersij:he-
rungsgedanken: Wenn Individuen sich an eine arbeitsteilige Gesellschaft auslie- 1 

fem,-wenn somit die Möglichkeit, im Alleingang die eigene Lage zu bestimmen, 
als Alternative immer wesenloser wird, dann ist nicht auszuschließen, daß sie 
hierflir eine Kompensation in Form bestimmter Verteilungsgarantien verlangen. 
Nun war schon in der Darstellung offensichtlich, daß die Grenzen legitimer 
Tätigkeit des produzierenden Staates theoretisch nur in leerer Weise gezogen 
werden konnten. Was ein Kollektivgut genannt werden sollte, war ohnehin 
nicht von Gütereigenschaften her verbindlich entscheidbar. Insofern erschien 
die Grenze variabel. Ausgeschlossen erschien jedoch wenigstens die Nutzung 
eines Zwangsmechanismus zu explizit umverteilenden Zwecken. Konnte man 
bereits eine solche Grenzziehung als flir praktische Zwecke nicht sehr tauglich 
ansehen 39

, so erscheint es nun obendrein nicht mehr ausgeschlossen, daß Um-
verteilung selbst als Kollektivgut anzusehen ist - nicht nur freiwillige Umver-
teilung40, sondern Umverteilung durch einen freiwillig vereinbarten Zwangs-{ 
mechanismus 41 • 

V 38 Vgl. Hayek (I 969 c) im direkten Gegensatz zu Buchanan. Vgl. bes. Bu-
• chanan (1975), p. 167. 

39 Jede Produktion von Kollektivgütern impliziert angesichtsder mangeln-
den Information über Individuenpräferenzen eine Bewertung der Vordringlich-
keit von Bedürfnissen. Was sich, wie etwa im Rahmen der Besteuerung das 
"Leistungsfähigkeitsprinzip" oder auf der Seite der Ausgaben die Kosten-Nut-
zen-Analyse, auf den ersten Blick wie ein Versuch ausnimmt, die "wahre" Nut-
zenstruktur zu berücksichtigen, kann in Wirklichkeit nur ein Versuch sein, die 

politisch begründete Gewichtung individueller Präferenzen explizit und damit 
diskutabel zu machen. Vgl. zum Thema Steuern unter diesem Gesichtspunkt 
die unterschiedlichen Positionen von Haller (I 972/73) und Littmann (1970); 
zum Thema Nutzen-Kosten-Analyse insbesondere die Ausführungen von Mishan 
(I 971), pp. 307 ff. 

40 Vgl. dazu oben, Kap. 3, Anm. 37. 
41 Vgl. etwa Hanusch (1972), pp. 168 ff. Sicherlich verliert hiermit der 

Begriff des Kollektivgutes jede, selbst eine rein abstrakt zur Ordnung der Ge-
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All dies kann noch als eine Folge bestimmter Formen des Risikoverhaltens 
von Individuen gesehen werden, ist also ein Problem, das flir diejenigen Indivi· 
duen nicht auftreten inuß, die ftir freies Eigentum optieren. Solche Individuen 
jedenfalls werden einen umverteilenden Staat nicht etablieren. Angenommen, 
sie haben die Grenzen des Staates, soweit er als Produzent auftritt, per Konsens 
im geschilderten Sinne fixiert. Kann man, können die Vertragspartner erwar-
ten, daß die Rolle des Staates, soweit er protektiver Staat ist, eindeutig fest-
liegt? Auf den ersten Blick erscheint die Frage überflüssig: Mit der Etablierung 
von Eigentumsrechten ist zugleich festgelegt, wo dieser Staat intervenieren 
darf. Insbesondere scheint festzustehen, daß er jedenfalls freiwillige Transak-
tionen nur insoweit behindern darf, als dadurch Eigentumsrechte Dritter ver-
letzt werden. 

So einleuchtend eine solche Folgerung zunächst scheint, so problematisch 
ist sie bei näherer Betrachtung. Die nun folgenden Ausflihrungen zielen auf den 
Nachweis, daß eine solche Folgerung nur unter einer Annahme gemacht werden 
kann, die nicht nur als weitere Zusatzannahme zu allen bisherigen Annahmen 
hinzutritt, sondern mit der Grundannahme individueller Rationalität nicht 
recht vereinbar· ist: Man muß nämlich unterstellen, daß die Individuen nicht 
nur kurzsichtig sind, sondern sich einer unvollständigen Auswertung der eige-
nen Institutionenanalyse bedienen. 

Alle folgenden Ausflihrungen könnten den Eindruck erwecken, als werde 
nicht mehr strikt immanent verfahren; als werde, mit anderen Worten, der hier 
verwendeten Analyse eine andere gegenübergestellt. Dies ist jedoch nicht der 
Fall. Es wird, ganz im Sinne Buchanans, den Individuen nichts weiter unter-
stellt, als eine Institutionenwahl, die rational ist in dem Sinne, daß die Indivi-
duen die Institutionen, die sie vereinbaren, zunächst genau genug untersucht 
haben, um zu wissen, was sie da vereinbaren. 

Wenn die Individuen in diesem und nur diesem Sinne rational wählen, wird 
ihnen die institutionelle Stabilität eines Systems Jreie_n, Eigentums nicht mehr 
~bstverstiilldJich erscheinen 42

• Vielmehr werden sie etwa die folgende über-

danken taugliche Bedeutung, die noch irgendetwas als Privatgut ausgrenzen 
könnte. Aber das ist nur der Reflex der tatsächlichen Unmöglichkeit, mit Hilfe 
dieses Begriffs Abgren,zungen zu schaffen,. die auf die Realität unmittelbar an-
gewandt werden können. Entsprechend sind Aussagen dariiber, daß der öffent· 
liche Sektor zu "groß" so Ducbanans T~ese -, zu "klein" - so Downs (1960) 
ebenfalls mit Hilfe eines public-choice-Arguments - oder "gerade richtig" sei, 
entweder Vermutungen über mangelhafte oder angemessene Berücksichtigung 
individueller Präferenzen durch öffentliche Tätigkeit oder Vorschläge, welche 
Präferenzen Individuen haben sollten. 

42 Es geht an dieser Stelle nicht um die vermutete oder bestrittene Stabili· 
tät des Marktgleichgewichts. Hält man ein solches Gleichgewicht für instabil, 
so wird man den Katalog von Leistungen des produzierenden Staates um ein 
Kollektivgut "Stabilität der Konjunktur" bereichern. Dies ist.. systematisch 
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legung anstellen: Wenn die vertragschließenden Subjekte die zu Beginn der 
Vergesellschaftung bestehende Verteilung akzeptiert haben - was annahme-
gemäß der Fall ist - und sämtliche freiwillig stattfindenden Transaktionen 
zugelassen haben - ebenfalls annahmegemäß der Fall -, dann werden sie auch 
keinen Anlaß haben, an der Verteilung, die durch zulässige Transaktionen er-
zeugt wird, irgendeine Kritik zu üben 43

• Für die Situation unmittelbar nach 
Vertragsabschluß bzw. bei statischer Betrachtung wird dies unumschränkt an-
genommen werden können - jedes Individuum hat ja Aussicht, durch freiwil-
lige Transaktionen seine Lage zu verbessern, keines läuft Gefahr, seine Lage zu 
verschlechtern. Nicht so bei dynamischer Betrachtung. Hier entsteht, wie schon 
ausgeführt, die Gefahr individueller Lageverschlechterungen. Dieses Risiko hat 
bei vollkommenem Wettbewerb anonymen Charakter: Der Wettbewerb koordi-
niert das Handeln von Individuen auf deterministische Weise in dem Sinne, daß 
kein einzelner Wettbewerbsteilnehmer einen Einfluß auf die Tauschbedingun-
gen, die Preise hat. Die Größe, die den "Wert" der je individuellen Ausstattung 
bestimmt, wird von keinem einzelilen Individuum, sondern durch das je indivi-
duell nutzenmaximierende Handeln aller Individuen ohne deren bewußtes Zu-
tun festgelegt. Gerade diese Tatsache, diese blinde Koordination, enthält flir 
je~.U~~!Yi.<i\:IE.!!!.-~l~S.iko. Jedermann wird dieses Risiko als unangenehin 
empfinden, jedoch wird niemand Grund haben, irgendein anderes Individuum 
oder eine bestimmte Gruppe von Individuen flir seine Lage verantwortlich zu 
machen. Jedermann weiß ja, daß alle anderen in der gleichen Lage sind, dem 
gleichen nicht manipulierbaren Mechanismus ausgeliefert sind. Wo niemand die 
Tauschbedingungen diktieren kann,.muß sich auch niemand für sie rechtferti-
gen - ernsthafte Konflikte sind nicht zu erwarten, wenn alle Individuen sich 
darüber im klaren sind, wie der Mechanismus funktioniert. Angenommen, es 
bestehe eine solche Situation vollkommenen Wettbewerbs. Jedermann weiß, 
daß er selbst Tauschbedingungen ausgeliefert ist, über die er nicht verfligen 
kann - das erzeugt seine Unsicherheit -, und über die kein anderer verfligen 
kann - das verhindert ein Umschlagen der Unsicherheit in Konflikte. In einer 
solchen Situation weiß jedes Individuum, wie Unsicherheit reduziert werden 
kann: Genau dadurch, daß es selbst "Marktmacht"44 gewinnt - und sich da-
durch ein neues Risiko einhandelt: nämlich Adressat von Unzufriedenheit zu 
werden. Die einzige Möglichkeit, sich den Unsicherheiten des Wettbewerbs zu 

nicht problematischer als irgendeine andere Zuweisung einer Aufgabe als Koi-
Iektivgut. 

43 Dies ist ein Argument, ohne das man kaum auskommen kann, wenn 
man überhaupt Handlungsfreiheit in einer Gesellschaftsordnung für denkbar 
halten will. Wäre es haltlos, so dürften die Regeln nicht lediglich "Verbote" be-
stimmter Praktiken sein, sondern müßten konkrete "Vorschriften" sein, die be-
stimmte, vorab definierte, Zustände verwirklichen. Darüber wird in den Kapi-
teln 6 und 7 ausführlich zu _sprechen sein. 

44 Vgl. insbesondere Rothschild (I 97 I), auch Arndt (I 973), Teillll. 
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entziehen, besteht darin, ihn für andere noch unsicherer zu machen. Dies ist 
allen Individuen bekannt. Die "unsichtbare Hand" ist sichtbar genug flir dieje-
nigen, die sie aufgrund ihrer erwarteten Leistungen institutionalisieren. Auch 
wenn ein Individuum ·kein InteresSe daran hat, andere Individuen auszubeuten, 
wird es versuchen, durch Absprachen mit Konkurrenten oder den Gewinn 
einer Monopolposition seine Lage abzusichern, und sei es auch nur, um sich 
gegen entsprechende Aktivitäten "der anderen" abzusichern 45 • Es mag sehr 
wohl sein, daß die Gesamtlage, das insgesamt erstellte "Sozialprodukt", auf-
grund der so induzierten Fehlallokationen schlechter ist als es bei unbeschränk' 
tem Wettbewerb denkbar wäre. Die eigentlich unangenehme..folge dieses neuer-
lichen G~a!l~!l~l!<!~mmas sind aber nicht Effizienzver!uste, die ohnehin kein 
einzelnes Individuum ~interessieren 46

' sondern ist die Gefahr' daß ein _leidlich 
tragf~hlg~s-Syst~~-~freiwi!Hger . Transaktionen in eine Situätion-anctäuemder 
Ver!~ll\l_iigs~()nflikte ohne eingebaute· Stabilisierungstendenz umschlägt 47

• 

Tauschbedingungen stellen sich nicht mehr durch einen anonymen Mechanis-
mus, sondern auf der Grundlage von Machtverhältnissen ein. Die Transaktionen 
werden Konfliktcharakter haben, weil Tauschbedingungen, die wählbar sind, 
auch rechtfertigungsbedürftig werden köimen 48 • Es ist nicht notwendig, von 
außen Maßstäbe an die Situation heranzutragen, nach denen" bestimmt werden 
kann, was ein "gerechter" Tausch, was "faire" Tauschbedingungen sind. Es 
genügt vollkommen, davon auszugehen, daß angesichts der Wählbarkeit von 
Tauschbedingungen die Beteiligten selbst Gerechtigkeits- und Fairnessfragen 
für sinnvoll artikulierbar halten. Auf diesem Hintergrund ist ein Konflikt denk-
bar, der auch die Eigentumsordnung ·selbst in Mitleidenschaft zieht. Der pro-
tektive Staat müßte angesichts seiner Verpflichtung, Eigentum zu schützen, 
hier gewaltsam Ordnung herstellen. 

Rationale Individuen, die einen Gesellschaftsvertrag abschließen wollen, 
werden vor solchen Möglichkeiten nicht die Augen verschließen. Die skizzierten 
Aussichten sind ja nicht Folge irgendwelcher nicht antizipierbarer Entwicklun-
gen, sondern Produkt einer systematisch rekonstruierbaren und von rationalen 

45 Auf den "Indeterminismus" eines von den Individuen durchschauten 
Mechanismus' kollektiver Auswahl weist z.B. Albert (1954), pp. 56 ff., hin. 

46 Und die auch Buchanan, im Unterschied zur üblichen Wohlfahrtstheorie, 
nicht interessieren. Es dürfte deutlich genug geworden sein, daß "Effizienz" flir 
BucJ:tanan ein Konzept ist, das die Rolle eines Maßstabes nur insoweit überneh-
men kann, wie freiheitliche Prozeduren zur Verfolgung dieses Zieles verfügbar 
oder denkbar sind. • 

47 Mit anderen Worten und in der Terminologie Hirschmans: Abwanderung 
als einzige freiheitsverbürgende Option wird nicht mehr akzeptiert; es entstehen 
Bedürfnisse nach Teilnahme, nach Einfluß auf Entscheidungen. Vgl. Hirschman 
(1974), bes. pp. 13 ff. 

48 Hierauf weist z.B. Hayek (1969 c), p. 259, sehr deutlich hin: "Eine be-
wußte Lenkung müßte in einem solchen System immer auf Preise hinzielen, die 
als gerecht empfunden werden ... ". 
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Individuen auch systematisch rekonstruierten Handlungslogik. Sie haben ver-
schiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren, von denen keine. die Rolle des 
Staates so unscheinbar beläßt wie zunächst vermutet. 

Die ~rste Möglichkeit besteht darin, solche Entwicklungen in Kauf zu neh-
men und den .p.rQtektiY!lll S.t!lat. ~ip,~! A-.!l.f&~~~ß.ntsgr~chen<l. !IJJ.fJ:.!!I:iisten. Er 
müßte dann nicht nur das Machtpotential haben, vereinzelte Obergriffe gegen 
geschützte Rechte zu unterbinden, sondern auch, Revolutionen niederzuschla-
gen. Ein solcher Staat wäre nicht nur kostspielig, er wäre auch in der besten 
Position, sich· zu eben dem Leviathan zu machen, den die Individuen.und mit 
ihnen die individualistische Theorie gerade verhindem wollen. Die Sicherung 
von Freiheit durch Repression ist demnach nicht eine problematische, sondern 
überhaupt k~ine. :L.Qsung des Problems. 

Zum zweiten könnten die Vertragspartner den vollkommenen Wettbewerb 
und die'ciäffiiC verbundenen Aussichten auf konfliktfreie Sozialbeziehungen 
dmch . .,Wettbewerbsp . .QPJik" zu stabilisieren suchen. Dies impliziert einen Ver-
trag, der individuelles Handeln stärker eln5chlänxt als durch den Schutz von 
Eigentumsrechten gefordert 49 • Mit diesem Vertrag befmdet man sich bereits 
nicht mehr in einer Welt, in der Freiheit allein und selbstverständlich als durch 
Schutz der Privatsphäre einschließlich des Eigentums und ansonsten unbe· 
schränkter Handlungsrechte realisierbar gedacht wird. Man befindet sich viel-
mehr bereits in einer Lage, in der erst die Analyse ergibt, welche Verfügungs-
rechte, mit individuellem Eigentum verknüpft, imstande sind, das größte Maß 
individueller Selbstbestimmung auf Dauer zu sichern. Ein solcher Zugang er-
öffnet eine ünie des Denkens, die im weiteren Verlauf der Arbeit einiges Ge-
wicht erlangen wird. Davon später mehr. · 

"Wettbewerbspolitik" sucht alle Absprachen zu verhindern, die zum Zwecke 
der "Wettbewerbsb-eschränkung" erfolgen. Derartige Vorkehrungen sind schwie-
rig wirksam zu gestalten, und sie lösen möglicherweise das Hintergrundproblem 
auch dann nicht, wenn sie wirksam sind. Die Schwierigkeit liegt nicht nur in 
der Tatbestandsfeststellung, sondern auch in der Abgrenzung. Es besteht ja 
kein Grund, freiwillige Zusammenschlüsse zu behindern, die auf die Produktion 
eines gruppenspezifischen Kollektivgutes zielen. "illegitim" dürfen Zusammen-
schlüsse erst genannt werden, wenn sie der einen Marktseite Spielräume ver-
schaffen, denen die andere Seite nichts Gleichgewichtiges entgegenzusetzen hat. 

49 Man kann - formalistisch gedacht - auch im alten Bild bleiben und den 
individuellen Schutzbereich erweitern. Man schafft dann "soziale Grundrech· 
te", die durch Transaktionen dritter Parteien nicht verletzt werden-dürfen. Nur 
gilt auch hier: Solche Schutzbereiche haben im vorvertragliehen Zustand mit 
Sicherheit nicht existiert, können also kaum aus diesem Zustand mitgebracht 
werden. Sofern sie vereinbart werden, ist das Ergebnis in jedem Falle eine en· 
gere Grenzziehung von Handlungsmöglichkeiten als auf der Basis des Naturzu-
standes begründbar wäre. 
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Die Grenzziehung wird in der Praxis kaum sauber durchzufUhren sein, Auf je· 
den Fall setzt sie einen Kontrollapparat voraus, der umfangreich sein muß, 
wenn er sich die benötigten Kenntnisse verschaffen soll. Wie sichergestellt wer-
den soll, daß ein solcher Apparat ,,neutral" funktioniert, ist ohnehin offen, 
Angenommen jedoch, ein solches allgemeines Koalitionsverbot wäre durchsetz· 
bar, In diesem Falle könnten die Folgen das Problem, das solche Verbote erst 
motivierte, sogar versehärfen, Dies kann immer dann der Fall sein, wenn die 
eine Marktseite auch ohne Absprache besser zu abgestimmtem Handeln in der 
Lage ist oder auch ohne abgestimmtes Handeln über Spielräume verfügt, die . 
ihr "Markt-Macht" verleihen. ,,Macht" ist im letzten Falle begründet durch die 
Möglichkeit, unter geringeren Kosten auf Transaktionen zu verzichten als die 
jeweils gegenüberstehende Seite. Ein Beispiel hierflir ist der Arbeitsmarkt in 
einer Gesellschaft ·mit ungleich verteilter Verfügung über Produktionsmittel. 
Koalitionsverbote laufen hier auf die Absicherung des Vorteils der Seite hinaus, 
die Koalitionen nicht benötigt. Wiederum entsteht die Gefahr von Konflikten, 
damit die Notwendigkeit eines Repressionsapparates 5°. 

Schließlich existiert eine Reihe von denkbaren Wegen, die sämtlich dadurch 
gekennzeichnet sind, daß man sich von der Vorstellung eir;tes vollkommenen 
Wettbewerbs löst und eine der folgenden Vorkehrungen, möglicherweise auch 
Kombinationen solcher Vorkehrungen, trifft: 

- Man kann den Wettbewerb sich selbst überlassen und etwaige Konflikte 
durch nachträgliche "Korrekturen" seiner Ergebnisse zu entschärfen suchen. 
Dies mag ,,intervenierender Sozialstaat" genannt werden; 

- man kann statt dessen oder daneben korporativistische Wettbewerbsformen 
begünstigen 51

• In diesem Falle wird die Bildung von Koalitionen nicht nur 
geduldet, sondern bewußt als nun nicht mehr automatischer Ausgleichsme-
chanismus verwendet. Soweit Gruppen, auf deren Zustimmung nicht ver-
zichtet werden kann, Nachteile hinsichtlich ihrer Organisationsfähigkeit 
haben 52

, kann dies sogar bedeuten, daß man rechtliche Vorkehrungen ver· 
einbart oder Institutionen schafft, die solche Nachteile ausgleichen. Dies 
muß nicht mit Gerechtigkeitsüberlegungen begründet werden, sondern kann 
Folge der Oberzeugung sein, daß nur einigermaßen gut organisierte Gruppen 

so Wiederum geht es nicht um die Frage, ob die Anwesenheit etwa von 
Gewerkschaften das Los der Arbeiter insgesamt verbessern kann. Dies wird 
zumindest von den Vertretern einer Grerizprod11ktivitätstheorie der Verteilung 
bezweifelt. Vgl. für die Darstellung Schlicht (1976), pp. 33 ff.; für explizite Aus-
sagen zur Rolle der Gewerkschaften vgl. etwa Samuelson (1973), pp. 589 ff.; 
auch Hayek (1971), pp. 343 ff. Hier geht es lediglich um die Frage, was ge· 
schiebt, wenn die Arbeiter solche Organisationen zu bilden wünschen. 

51 Vgl. dazu hier nur Alemann I Heinze (1979); Näheres vgl. unten Kap. 8. 
52 Zum Problem der Organisationsfähigkeit vgl, neben Olson (1968) bes.: 

Offe (1974), pp. 274 ff.; Widmaier (1976), pp. 58 ff. 
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auch kompromißfähig sind 53 • Man mag den so entstehenden Staat als ,,kor· 
porativistischen Sozialstaat" bezeichnen. 

Eine letzte unter den "Verfassungen des unvollkommenen Wettbewerbs" 
könnte schließlich danach suchen, unter welchen Ausgestaltungen von Ei-
gentumsrechten (nicht nur hinsichtlich der Vertragsbildung) der Wettbewerb 
hinreichend stabilisiert werden kann, daß umverteilende und repressive 
Staatsinterventionen auf ein Minimum reduziei:bar sind. Dieser letzte, hier 
nur als Suchmöglichkeit, nicht als fertiges Programm, eingeführte Vetsuch 
könnte als "ordnender Sozialstaat" bezeichnet werden. 

Betrachtet man die verschiedenen möglichen Kombinationsformen von "Pri· 
vatbereich" und "öffentlichem Bereich", so _\Vinl. de.utlich.-ilaß..keinesww. von 
vomherein feststeht, daß die Maximierung privater SJiielräume au.c;h i!TI_stande 
is!.~~.iiie tragfähige f1öirn-des_Zii~ei11eiiensiii sicne.it1; die S()~che Spielräume 
df!Y!l~fJf( erhält. Entsprechend der Argumentationsweise einer individualisti-
schen und nicht utilitaristischen Betrachtung ist ja weder Effizienz noch Stabi· 
lität ein eigener Wert, das Interesse an überlebensfähiger Ordnung ist ein Inter· 
esse an gesicherten individuellen Spielräumen. Wenn die Individuen sich durch 
Arbeitsteilung "vergesellschaften", liefern sie sich "den anderen" in bestimm· 
ter Weise aus: Die Bedrohung der Individualsphäre von außen konnte im vor· 
vertraglichen Zustand als Bedrohung "durch Tun" gesehen werden, Bedrohung 
durch Obergriffe gegen die eigene Person. Unter dem Vertrag, bei voll etablier-
ter Arbeitsteilung kommt eine Bedrohung "durch Unterlassen" hinzu: Die 
Lebensmöglichkeiten eines Individuums können nun auch dadurch in Mitlei· 
denschaft gezogen werden, daß andere nichts mit Ihm zu tun haben wollen. Der 
vertragliche Schutz individueller Rechtssphären beseitigt nur die erste Gefahr· 
dung, nicht aber die zweite. Die Gegenüberstellung von "Individuum" und 
"Kollektiv", die im vorvertragliehen Zustand einen Bedarf an Abweh"echten 
erzeugte, ändert sich unter dem Vertrag. Nur kurzsichtige Individuen werden 
die Problemlage innerhalb des Vertrages genauso wahrnehmen wie die Problem· 
Iage vor dem Vertrag. Nur eine Theorie, die den Individuen eine solche Kurz· 
sichtigkeit unterstellt - also selbst kurzsichtig ist -, wird demnach zugleich 
freie VerfUgung über Eigentum und einen minimalen Staat für den besten 
Schutz individueller Entfaltung halten. Nimmt sie ihre eigenen Vermutungen 
über die Folgen der Befriedung hingegen ernst, so wird sie -gerade dann, wenn 
sie individualistisch argumentiert - "Individuum·~ und "Kollektiv" in einer an· 
deren Weise gegenüberstellen müssen und sich nicht damit begnügen können, 
in nunmehr steriler Weise das eine gegen das andere auszuspielen. Es gilt dann 
nicht mehr einfach, daß jede ,,Kollektivierung" einen Verlust an individueller 
Freiheit bedeutet. Vielmehr ist im einzelnen zu prüfen, welche Form der Bezie· 
hung von Individuum und Umwelt angesichts der bestehenden wechselseitigen 

53 Dies wird in Kap. 8 noch ausführlicher anzusprechen sein. V gl. hier nur: 
Streeck (1979). 
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Abhängigkeit am ehesten geeignet ist, Individuen gegen Obergriffe von außen 
zu sichern. 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle etwa folgendes gesagt werden: Auf 
der Basis der ursprünglichen Annahme individueller Rationalität, ergänzt um 
die Restriktionen "wechselseitiger Respekt im Naturzustand und bei Vertrags-
abschluß", "Amoralität von Präferenzen" und "Exogenität von Präferenzen", 
kann geschlossen werden, daß Konsens über einen Vertrag erzielbar ist, der 
"Privatsphären" vor dem Zugriff durch das "Kollektiv" oder andere Individuen 
schützt. Daß dieser Konsens ein Handlungssystem "Markt" erzeugt, kann nur 
unter zusätzlichen Annahmen über individuelle Risikoneigungen erwartet wer· 
den. Unter keiner plausiblen (d.h. mit "Rationalität" vereinbaren) Annahme 
kann geschlossen werden, daß es sich hierbei um einen freien Markt mit mini· 
maler Staatstätigkeit handelt. Die Hilfen, die die Theorie in diesem Punkt gibt, 
sind geringer, als sie selbst eingesteht: Mehr als den Hinweis, daß jeder kollek-
tivierende Zugriff problematisch und rechtfertigungsbedürftig ist, kann man 
ihr nicht entnehmen. Konkrete Fragen - etwa: ob eine Mitbestimmungsrege-
lung als Eingriff in die Privatsphäre "kollektivistisch" oder als Sicherung der 
Existenzbedingungen einer freien Gesellschaft "individualistisch" iu nennen 
ist - werden nicht beantwortet. Daß Eingriffe gerechtfertigt werden müssen, 
besagt weder, daß sie nicht gerechtfertigt werden können, noch, daß "Nicht-
eingriff" nicht selbst rechtfertigungsbedürftig ist 54 • 

Nachdem nun im einzelnen untersucht wurde, welche Annahmen über Indi-
viduen einzufUhren sind, wenn man die hier dargestellte Version einer Vertrags-
theorie der Verfassung aufrechterhalten will, bleibt nun zu prüfen, ob der An-
spruch, ein ,,realistisches" Argument konstruiert zu haben, begründbar ist. Die 
folgenden tlberlegungen dienen nicht nur dem Zweck, die Grenzen des Argu-
ments aufzuzeigen, sondern auch dem Zweck, seine Leistungen zu vergegen-
wärtigen. Auch wenn sich zeigen wird, daß echte Vertragstheorien wohl ein 
Ding der Unmöglichkeit sind, bleibt nämlich festzuhalten, daß eine "rationa-
listische" Theorie sozialer Institutionen wichtige Informationen zu liefern im-
stande ist, sofern man keine falschen Ansprüche mit solchen Theorien verbin-
det. 

54 Es ist im ersten Kapitel bereits darauf hingewiesen worden (Abschnitt 
1.2.), daß es sich hier nicht darum handelt, dogmatische Begründungen von 
Vorschlägen aus selbst nicht bezweifelbaren Werten anzustreben. Worum es 
geht, ist die deutliche Angabe der Kriterien, unter denen man eine Maßnahme 
positiv oder negativ beurteilt. 
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4. 2. Zum Realitätsgehalt der Zusatzannahmen 

4.2.1. Realitätsnähe und Tauglichkeit 

Wie im zweiten Kapitel bereits ausführlich diskutiert wurde 55 , ist das, was 
pauschal "Annahmen" genannt wurde, je nach Argumentationskontext sehr 
unterschiedlich zu beurteilen. Soweit Annahmen nichts anderes sind als ein 
Bestandteil der Axiome eines Aussagesystems mit Erklärungsanspruch, ist das 
Kriterium, an dem man die Legitimität ihrer Verwendung mißt, nicht Reali-
tätsgehalt, sondern theoretische Fruchtbarkeit. Ihre Auswahl ist frei; das ein-
zige Argument, mit dem man völlige Willkür, Instrumentalismus, in Frage stel-
len kann, ist eine Vermutung über die Struktur der Realität. Die Vermutung 
nämlich, daß Annahmen um so fruchtbarer sein dürften - um so mehr auch 
prognostisch umdeutbare Erklärungen liefern -,je näher sie der Realität kom-
men. Dieser Gesichtspunkt wird weiter unten noch von Bedeutung sein. "An· 
nahmen" in Vertragsargumenten sind etwas anderes, dementsprechend auch 
anders zu beurteilen. Sie geben an, flir welche "Welt" ein Argument gelten soll. 
Mit den Aussagen über Individuen, die am Anfang von Vertragstheorien der 
Verfassung stehen, gibt man zugleich an, flir welche Sorte von Individuen die 
gefolgerten Ordnungsentwürfe wünschbare Eigenschaften aufweisen. In unech-
ten Vertragstheorien sind solche Feststellungen über Individuen präskriptiver 
Natur; sie schlagen ein bestimmtes Menschenbild oder eine bestimmte Konstel-
lation individueller Zielsetzungen .als Urteilsgrundlage vor. Die Auswahl solcher 
Annahmen ist im gleichen Sinne frei wie die Aufstellung anderer Normen 56

. 

In echten Vertragsargumenten verhält sich dies anders. Da solche Theorien 
beanspruchen, flir Menschen wie sie sind, nicht wie man sie sich wünscht, zu 
gültigen Aussagen zu kommen, ist die Auswahl der Annahmen weder im einen 
noch im anderen Sinne frei. Die Annahmen müssen realitätsnah sein, wenn die 
Theorie nicht als verschleierte Version einer unechten Vertragstheorie gelten 
soll. Wichtig war in diesem Zusammenhang eine Feststellung über die Vermu-
tungen, die sich aus der theoretischen Fruchtbarkeit von Annahmen hinsicht-
lich ihrer Realitätsnähe ergeben könnten: Auch wenn es nicht unplausibel sein 
mag, daß Annahmen, die erklärungstauglich sind, nicht völlig quer zur Wirk· 
lichkeit liegen, genügt eine solche Vermutung nicht, sie unbesehen in den Ver· 
tragskontext zu übertragen. 

Die folgenden Überlegungen knüpfen hier an. Es ist für die vorstehend dar-
gestellte und kritisierte Theorie ohne weiteres· feststellbar, daß die Annahmen, 
insbesondere die im Laufe der Kritik zusätzlich eingeführten Annahmen, nicht 

55 Vgl. oben, Abschnitt 2.3.2. 
56 Es wurde oben gezeigt, daß kein Grund besteht, im "präskriptiven" Teil 

der Argumentation die gleichen Annahmen zu verwenden wie bei der Unter· 
suchung der Realität, für die ein Vorschlag gemacht wird. 
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realitätsnah sind. Ist schon Rationalität im weitesten Sinne eine bequeme Pik· 
tion (immerhin eine, die man ohne Diskussion in Kauf nehmen wird, wenn man 
nicht völlig darauf verzichten will, menschlichem Handeln einen subjektiven 
Sinn zu unterstellen), so sind sicherlich die Annahmen exogener und amorali· 
scher Präferenzen und des "Respekts vor dem Mitmenschen" ganz unhaltbar 57

• 

Es ist überflüssig, die auf der Hand liegenden Gegenbeispiele einzeln aufzufiih· 
ren. Wollte man also· die Theorie strikt an ihrem Anspruch messen, so könnte 
man bereits hier das Argument abbrechen: Sie ist auf keinen Fall uneinge-
schränkt als echte Vertragstheorie anzusehen. Daß die Theorie nicht uneinge· 
schränkt als das anzusehen ist, was zu sein sie beansprucht, muß jedoch nicht 
heißen, daß sie keinerlei "Realitätsnähe" mehr beanspruchen kann. Es ist dem· 
nach naheliegend, zu untersuchen, ob die Abstriche, die am ursprünglichen 
Anspruch gemacht werden müssen, als nicht gravierend angesehen werden kön-
nen. In einer solchen Untersuchung unterstellt man die Möglichkeit, daß die 
Annahmen zwar nicht strikt realistisch sind, daß sie aber nur "Unwesentliches" 
außer Acht lassen und demnach das Gesamtargument der "Natur" des Men· 
sehen angemessener ist als alternative Argumente. Offensichtlich stellt sich hier 
ein Grenzziehungsproblem. Im Rahmen erklärender Theorien gab es einen ein· 
fachen und ganz unproblematischen Maßstab für "Unweseptliches" -jede Rea-
lität, deren Berücksichtigung in den Annahmen einer Theorie Erklärungskraft 
raubt, ist in diesem Sinne unwesentlich. So einfach kann man es sich im Kon· 
texteines Vertragsarguments nicht machen. Nach der gleichen oder einer ana-
logen Regel zu verfahren, also Ausblendungen dann flir gerechtfertigt zu halten, 
wenn sie dem Argument dienlich sind, liefe hier nur auf Zirkelschlüsse hinaus. 
Die einzige Möglichkeit, "Wichtiges" von "Unwichtigem" zu scheiden, liegt 
darin, dies nach den Prioritäten der betrachteten Individuen selbst zu tun. 
Wenn sie selbst ihr Handeln so gestalten, daß augenscheinlich etwa Moral und 
Endogenität keine Rolle spielen, dann hat auch der Betrachter die Möglichkeit, 
solche Erscheinungen als weniger wichtig anzusehen. Eine solche Überlegung 
scheint unausgesprochen im Hintergrund zu stehen, wenn mit einer gewissen 
Selbstverständlichkeit die Annahmen, die sich als tauglich zur Konstruktion 
erklärungskraftiger Theorien erwiesen haben, einem echten Vertragsargument 
unterlegt werden. Solange die dort verwendeten Annahmen die tauglichsten 
oder gar die allein brauchbaren sind, das Handeln zu erklären, sind sie auch die 
Annahmen, die in der Konstruktion des Vertrages die harmlosesten Abstriche 
von der Realität enthalten. Sofern jedoch ein Satz von Annahmen formuliert 
werden kann, der nicht weniger erklärungstauglich als der erste ist, der jedoch 

57 Die erste und zweite Zusatzannahme sind schon deshalb als nicht sehr 
realistisch anzusehen, weil sie eine außerordentlich komplizierte Trennung ver· 
schiedener Bewertungsweisen verlangen: Zugleich amoralisch im Hinblick auf 
Regeln und "moralisch" im Hinblick auf Menschen zu denken, ist wohl begriff· 
lieh nicht widersprüchlich, aber wohl nicht besonders plausibel als tatsächliche 
Individueneigenschaft. 
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im Vertragskontext zu anderen Ergebnissen flihrt, ist dieser Ausweg verschlos-
sen. Der Frage, ob es einen solchen anderen Unterbau geben kann, wird nun 
nachgegangen. 

4.2.2. Handlungslogik und alternative Annahmen 

Bevor man beurteilen kann, ob es alternative Annahmen gibt, die genauso 
viel erklären, aber zu anderen Vertragsargumenten oder überhaupt keinem 
greifbaren Vertragsargument führen, muß erst einmal eine Unklarheit ausge· 
räumt werden, die im Bereich der Erklärung sozialer Prozesse in individualisti-
schen Theorien immer wieder zu Schwierigkeiten führt. Die Aussagen, die in 
solchen Analysen vorkommen, können in zwei unterschiedliche Gruppen auf-
geteilt werden - in eine Gruppe von abgeleiteten Sätzen, deren Wahrheitsge-
halt unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Annahmen festgestellt werden kann, 
und eine Gruppe von Sätzen, die nur dann wahr sein können, wenn die Annah· 
men wahr sind. Zur ersten Gruppe gehören etwa Aussagen über die Stabilität 
von Marktgleichgewichten, über die Beziehungen zwischen Preisen und Ange-
bots- bzw. Nachfragemengen, über die Konvergenz von Parteiprogrammen, über 
die Ausweitung des öffentlichen Sektors, Koalitionsbildungsprozesse, Wahlbe-
teiligung etc. Alle derartigen Aussagen können unmittelbar überprüft werden, 
gleichgültig, ob die Annahmen wahr sind oder nicht. Die Tauglichkeit der An· 
nahmen und der Theorie insgesamt kann am Wahrheitsgehalt solcher Aussagen 
überprüft werden - sind sie falsch, so sind die Annahmen untauglich bzw. die 
Theorie insgesamt revisionsbedürftig; sind sie hingegen wahr, so haben Annah-
men und Theorie ihre Tauglichkeit bis auf weiteres erwiesen. Anders verhält es 
sich mit der zweiten oben erwähnten Gruppe von abgeleiteten Sätzen. Zu ihr 
gehören Aussagen, in denen Zustände als pareto-optimal oder effizient bezeich· 
net werden, in denen von Über- oder Unterproduktion öffentlicher Leistungen, 
von externen Effekten und Paradoxa etc. die Rede ist. Ihnen allen ist gemein· 
sam, daß sie etwas über die Beziehung zwischen Individuenpräferenzen und 
Entscheidungsresultat behaupten, also darüber, wie eine Entscheidungsregel 
Individuenpräferenzen aggregiert. Über solche Tatbestände läßt sich jedoch nur 
sprechen, wenn man weiß, was da aggregiert wurde. Mit anderen Worten: Aus-
sagen dieser Art sind nicht unabhängig von den Annahmen überprüfbar, sie 
können nicht zum Test der Theorie und der Tauglichkeit der Annahmen ver-
wendet werden. Vielmehr haben sie nur dann einen konkreten Sinn, wenn 
Theorie und Annahmen haltbar sind. Die Annahmen sind eigentlich Bestand-
teil der Definitionen der Konzepte, die in den abgeleiteten Aussagen vorkom-
men. Wenn die Annahmen falsch sind, können die gefolgerten Sätze nicht wahr 
sein - sie werden gegenstandslos. 

Diese Zweiteilung der Sätze der Theorie und die ihnen entsprechende Zwei-
teilung der Rolle der Annahmen erlaubt es nun, eine bestimmte Schwierigkeit 
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aus dem Wege zu räumen: Betrachtete man die betreffenden Theorien, ohne 
eine solche Unterscheidung zu machen, so konnte es scheinen, als seien die An-
nahmen nicht nur tauglich, sondern die einzig tauglichen -wenn die Folgerun-
gen wahr und andere Annahmen undenkbar sind, dann müssen wohl auch die 
Annahmen wahr sein. Diese Bild kann nun differenziert werden: Der Teil der 
Sätze der Theorie, ftir den die Annahmen wahr sein müssen, ist unabhängig von 
den Annahmen überhaupt nicht überprüfbar. Nur für die übrigen abgeleiteten 
Sätze kann unabhängig vom Wahrheitswert der Annahmen eine Überprüfung 
stattfinden, nur ftir diese kann daher die Frage nach der Tauglichkeit der An· 
nahmen gestellt werden. Die Ausgangsfrage, ob andere Annahmen ebenfalls 
tauglich sein könnten, das individuelle Handeln und seine Ergebnisse theore-
tisch zu deuten, bleibt also erlaubt, obwohl flir eine Reihe abgeleiteter Sätze 
det Theorie andere Annahmen nicht denkbar sind. Sollten sich andere Annah-
men als tauglich erweisen, den direkt überprüfbaren Teil der gefolgerten Sätze 
herzuleiten, dann wären diejenigen Sätze, die aus den Annahmen erst ihren 
Sinn erhalten, zu einem ungesicherten Teil der Theorie geworden -je nachdem 
welchen Satz tauglicher Annahmen man verwendet, sind sie noch Bestandteil 
der Theorie oder müssen eliminiert werden. 

Die Frage lautet dann: Ist es denkbar, daß die untersuchten Individuen sich 
so verhalten, als ob sie die angenommenen Eigenschaften hätten, obwohl sie sie 
in Wirklichkeit nicht aufweisen? Und, wenn es denkbar ist: Welcher Satz von 
Annahmen ist plausibler? Plausibel, so kann man jetzt schon vermuten, ist ein 
alternativer Satz von Annahmen nur dann, wenn er selbst mit minimalen Ratio-
nalitätsvermutungen nicht kollidiert. Höbe man eine solche Beschränkung auf, 
so ließe sich über Unterscheidungen zwischen "subjektiven" und "objektiven" 
Interessen, wie auch immer definiert, jede beliebige Abweichung des einen vom 
anderen behaupten. Die Frage lautet also: Was könnte Individuen, die Ziele 
haben und sich dieser Ziele bewußt sind, veranlassen, sich so zu verhalten, als 
hätten sie andere oder andersartige Ziele? 

Um diese Frage zu beantworten, ist es nicht notwendig, die vorliegenden 
und im zweiten Kapitel verallgemeinernd charakterisierten Theorien 58 mit 
Theorien eines anderen Typs, etwa "funktionalistischen" oder ,,konformisti-
schen" Theorien 59

, zu konfrontieren und die jeweiligen Meriten abzuwägen. 
Die "ökonomische Theorie der Politik", die individualistisch-rationalistische 
Theorie, liefert selbst alle benötigten Argumente. Es ist in dieser Theorie sehr 
wohl Platz, zwischen "wahren" und "<:!ffengelegten" Präferenzen zu unterschei-
den. Von dieser Unterscheidung leben einige der zentralen Argumente der 
Theorie. Man braucht sich nur das Beispiel externer Effekte vor Augen zu hal-
ten: Sofern externe Effekte vorliegen, fUhren dezentrale Entscheidungsmecha-
nismen, insbesondere die Koordination über Marktpreise, nicht oder nicht all-

58 Vgl. oben, Abschnitt 2.3. 
59 Vgl. ftir eine solche Gegenüberstellung: Harsanyi ( 1979 a). 



4. Kritik: Annahmen und versteckte Annahmen 121 

gemein zu efftzienten Resultaten. Dies geschieht nicht deshalb, weil nicht ratio-
nal gehandelt wird, sondern deshalb, weil so gehandelt wird, als lägen keine 
Externalitäten vor. Im Wettbewerb etwa handeln Individuen so, als seien ihnen 
nur ihre eigenen Angelegenheiten wichtig, nicht deshalb, weil ihnen Neid oder 
Altruismus fremd sind, sondern weil es im Rahmen dieses Mechanismus' keine 
angemessene Möglichkeit gibt, derartige Präferenzen auszudrücken. Mit anderen 
Worten: Ein Mechanismus, der efftzient ftir bestimmte Präferenzkonstellatio-
nen funktioniert, funktioniert auch für solche Konstellationen, die eigentlich 
,,nicht zu ihm passen". Ob er nun die passenden Präferenzen effizient oder die 
unpassenden Präferenzen inefftzient aggregiert hat, kann man dem Entschei-
dungsergebnis nicht ansehen. Die Differenzierung zwischen wahren und offen-
gelegten Präferenzen ist der Theorie auch ansonsten nicht fremd. Nicht nur die 
wichtige Figur des Gefangenendilemmas, sondern jede Aussage über strategi-
sches Handeln, also zielbewußte Fehldarstellung der eigenen Präferenzen, be-
ruht auf einer solchen Unterscheidung. 

Diese Unterscheidung ist es, die es erlaubt, von der Handlungslogik 60 einer 
Situation zu sprechen. Die Handlungslogik, die mit einer Regel oder einem 
Regelsystem verbunden ist, ist die Gesamtheit der Anreize zu bestimmten 
Handlungen, die die Regel oder das Regelsystem auf Individuen unabhängig 
von ihren Präferenzen ausübt. Einzige Annahme ist, daß die Individuen "im 
Spiel" bleiben wollen 61

, daß es also für sie mit Kosten verbunden ist, sich dem 
entsprechenden Regelsystem zu entziehen 62

• Wenn ein Regelsystem sich ge-

60 Vgl. insbesondere Popper (1965), pp. 119 ff.; Popper (1962), pp. 246 f.; 
vgt. auch Albert ( 1978), pp. !59 ff., stellvertretend ftir zahlreiche gleichartige 
Ausführungen Alberts, in denen Institutionen unter dem Aspekt ihrer hand-
lungsleitenden Rolle betrachtet werden. Zur Auseinandersetzung mit Poppers 
Konzept der Situationslogik und der ganz ähnlichen Hayekschen Konzeption 
vgl. auch Vanberg (1975), Kap. 4. 

61 Es handelt sich hierbei um eine Figur, die etwa Adam Smith in seiner 
Theory of Moral Sentiments unter dem Stichwort "ambition" bereits in allen 
hier wesentlichen Zügen entwickelt hat. Vgl. Smith (1971 ), pp. I 08 ff. (Part I, 
Section IV, Kap. II). 

62 Diese "Kosten" sind genau die "Abwanderungskosten", von denen 
Hirschman (1974), bes. pp. 65 ff., spricht, die "Loyalität" erzeugen. Je nach-
dem, wie hoch diese "Kosten" zu veranschlagen sind, wird die Handlungslogik 
einer Regel unterschiedlich "zwingend" sein. Insofern ist jede Aussage über 
den handlungsleitenden Charakter von Institutionen eine konditionale Aussage, 
die zumindest kulturell zu relativieren ist. Hierauf hat unter anderen Hans Al· 
bert mehrfach hingewiesen. Vgt. nur Albert (1976 b), pp. 86 f. 

Am Rande sei hier auf eine gewisse Inkonsistenz hingewiesen, die in diesem 
Zusammenhang den Proponenten marktwirtschaftlicher Institutionen ftir Ent-
wicklungsländer bisweilen unterläuft: Es ist keineswegs ungewöhnlich, zu argu-
mentieren, daß in solchen Ländern erst die "passende Mentalität" durchgesetzt 
werden müsse, bevor die Marktwirtschaft wirklich Früchte tragen könne. Das 
ist sicherlich kein gerade individualistisches Argument. Über die Herstellung der 
passenden Mentalität vgl. Polanyi (1977), auch de Jouvenel (1970). 
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samtgesellschaftlich durchgesetzt hat, werden diese Kosten in der Regel hoch 
genug sein, um die implizite Handlungslogik allgemein wirksam werden zu 
lassen. Dann aber sind alle geäußerten Präferenzen in einem bestimmten Sinne 
endogen. Es ist theoretisch vollkommen plausibel, Regeln zum einen unter dem 
Aspekt zu betrachten, welche Anreize zur Offenlegung von Präferenzen ihnen 
eigen sind, zum anderen unter dem Aspekt, wie sie die offengelegten Präferen-
zen verarbeiten. Ma!lifest ist immer nur der zweite Teil, Interpretation der 
erste. Prognostisch brauchbar ist eine Theorie immer dann, wenn sie im mani-
festen Teil nicht irrt. Rückschlüsse vom manifesten auf den "wahren" Teil der 
Präferenzen sind aber nicht möglich, auch dann nicht, wenn die speziellen Se-
lektionsanreize bekannt sind: Kennt man die mit einer Regel verbundene Hand-
lungslogik, so kann man von gegebenen "wahren" Präferenzen auf die Art der 
IOffenlegung - getreu, verzerrt, in welcher Richtung verzerrt - schließen. Ein 
umgekehrter Schluß ist nicht möglich. Beim Schluß von offengelegten auf 
wahre Präferenzen sind die Spielräume zwar nicht beliebig, aber groß genug, 
um Tauglichkeit nicht als Ersatz für Realitätsnähe akzeptabel zu machen. In 
vielen Fällen genügt die oben genannte Unterstellung, daß Akteure im Spiel 
bleiben wollen, etwa, weil es keine anderen Wege gibt, ihre Ziele zu verfolgen. 

Wenn Akteure den Wunsch haben, aus einem gegebenen Handlungskontext 
nicht auszuscheiden oder nach den kulturell akzeptierten Erfolgsmaßstäben 
nicht zurückzufallen, und wenn sie die Spielregeln gut genug kennen, um zu 
wiss~n, was von ihnen verlangt ist, dann werden sie entsprechend handeln. Im 
Wettbewerb, der weder Neid noch Altruismus berücksichtigt, für "Moral" keine 
Ausdrucksmöglichkeiten hat und vollkommen unabhängig davon funktioniert, 
ob Präferenzen endogen sind oder nicht 63 , werden Individuen so handeln, als 
seien ihnen solche Eigenschaften fremd, während sie in Wirklichkeit lediglich 
für das Funktionieren des Mechanismus' bedeutungslos sind und daher keinen 
Ausdruck fmden. 

Welche Antworten auf die Frage dieses Abschnittes geben solche Überlegun-
gen? Der Ausgangspunkt war, wie erinnerlich: Wenn die Zusatzannahmen "Re· 
spekt vor dem anderen", "amoralische" und "exogene Präferenzen" als allge· 
meine Tatsachenbehauptungen unzutreffend sind, könnte es dann wenigstens 
der Fall sein, daß die Ausnahmen oder Abweichungen davon unwichtig sind? 
Und zwar unwichtig nach den Maßstäben der untersuchten Individuen? Die 
Antwort ist eindeutig: Aus dem Handeln der Individuen kann jedenfalls nicht 

63 Vollkommen unabhängig nur ih dem Sinne, daß die Produktion sich 
n.ach offengelegten Präferenzen, ob endogen oder nicht, richtet. Die Auswir· 
kungen liegen auf einer anderen Ebene: Es kann für bestimmte Sorten endoge· 
ner Präferenzen nicht mehr in einem ganz eindeutigen Sinne von "Konsumen· 
tensouveränität" gesprochen werden, obwohl sich die Produktion nach wie vor 
an der Nachfrage ausrichtet - an einer unter anderem durch-die Produktion 
selbst induzierten Nachfrage allerdings. Vgl. etwa Galbraith (196_8), schon p. 14 
und passim. 



4. Kritik: Annahmen und versteckte Annahmen 123 

entnommen werden, ob Eigenschaften, die keinen Ausdruck finden, ihnen un-
wichtig sind. Es kann lediglich entnommen werden, daß sie ihnen weniger wich-
tig sind als ihr gesellschaftliches Überleben, aber das ist nicht viel. 

An dieser Stelle könnte ein Einwand erhoben werden. Selbst wenn zugestan-
den wird, daß Institutionen, soweit sie eine rekonstruierbare Handlungslogik 
mit sich bringen, nicht nur Instrumente der Aggregation, sondern auch Instru-
mente der Auswahl von Präferenzen sind, dann könnte ja gerade die realisierte 
Institutionenwahl als Anhaltspunkt dafür dienen, welche Eigenschaften den 
Individuen wichtig sind und welche nicht. Es könnte der Fall sein, daß die rea-
lisierten Institutionen gerade das widerspiegeln, was die untersuchten Indivi-
duen an ,,Präferenzen über Präferenzen" haben - sei es, daß sie bestimmte Prä-
ferenzen nicht zu berücksichtigen wünschen, sei es, daß sie bestimmte Präfe-
renzen sogar hinwegzukonditionieren in Kauf nehmen 64

• 

Ein derartiger Einwand beruht auf der Vorstellung, daß sich auf die Dauer 
die "wahre Natur" des Menschen in seinen Institutionen durchsetzt bzw. daß 
die auf Dauer erfolgreichsten Institutionen diejenigen sind, in denen dies der 
Fall ist. Selbst wenn dieser Einwand stichhaltig wäre -es wird no~:h zu zeigen 
sein, daß er es nicht ist 65 -, wäre er hier irrelevant66 : Es geht nicht darum, 
welche Institutionen aus welchen Gründen auch immer entstanden sind, son-
dern es geht darum, welche Institutionen rationale Individuen aus dem Nichts 
erschaffen würden. Im Rahmen einer Vertragstheorie kann man daher nicht 
umhin, eine Niederlage zu konstatieren: Weder sind die eingeflihrten Annah-
men "realistisch", noch gibt es einen für individualistische Theorien legitimen 
Grund, die Abweichungen von der Realität als "unwichtig" beiseitezuschieben. 
Insbesondere dann, wenn ,,Moral" weder als unwichtig noch als abgeleitet be-
trachtet werden kann, stellt die für das Argument notwendige Ausblendung 
von "ldealen" 67

, individuellen "Wohlfahrtsvorstellungen" 68
, "Sympathie" 69 

und moralischen "Verpflichtungen" 70 eine Entscheidung dar, die "individua-

64 Zum Begriff der ökonomischen Konditionierung vgl. Widmaier (1976), 
pp. 38 ff. Auf die Konditionierungsthese wird im nächsten Kapitel zurückzu-
kommen sein. 

65 Es wird sich zeigen, daß auch die Evolution von Institutionen, wenn sie 
nicht gewaltsam stattfindet, einer Handlungslogik unterliegt, die selektiv ist. 
"Freiwillig" etablierte Regeln müssen nicht "als gut empfundene" Regeln sein. 
Dazu Näheres in Kap. 7. 

66 Damit kein Mißverständnis entsteht: Dies ist ohne Zweifel auch Bucha-
nans Standpunkt. Vgl. Buchanan (1975), p. 167. 

67 Vgl. Barry (1965), pp. 38 ff. 

68 Vgl. MacRae (1976), pp. 143 f. Vgl. hier auch die Bergsansehe Konzep-
tion einer Wohlfahrtsfunktion: Bergsan (1938); Sen (1970), pp. 33 ff. 

69 Vgl. Arrow ( 1977); Sen ( 1976/77); Strasnick ( 1979). 
70 Vgl. Arrow (1967); vgl. hier auch Titmuss (1971); Arrow (1971/72); 

Singer (1973 ). 
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listisch" nicht begründet werden kann. Aus der Unzulässigkeit, solche Maßstäbe 
von außen heranzutragen, wenn sie denn besteht, kann keinesfalls gefolgert 
werden, daß es überflüssig sei, solche Erscheinungen, wenn sie im Objektbe· 
reich vorkommen, zu berücksichtigen 71

• 

_.....-------,.---------

~ 
Die Überlegungen des vorangegangenen Kapitels haben ergeben, daß dieje· 

nige Version individualistischer, nicht-utilitaristischer Ordnungstheorie, die 
sich als echtes Vertragsargument versteht, nicht nur nicht die einzig legitime 
Form individualistischer Normendiskussion darstellt, sondern nicht einmal eine 
mögliche. Um überhaupt einen Konsens argumentativ begründen zu können, 
muß die Theorie sich einer Reihe von Annahmen bedienen, die weder reali· 
stisch sind noch nebensächliche Restriktionen individueller Präferenzordnun· 
gen darstellen. Da diese Annahmen somit nur noch den Charakter von - nicht 
einmal explizit eingeführten - Werturteilen haben, ist die Theorie ihrer Logik, 
wenn auch nicht iltrem Anspruch nach, eine ebenso unechte Vertragstheorie 
wie alle anderen modernen Vertragstheorien, seien sie nun utilitaristischer 72 

oder anti,utilitaristischer Natur 73 • Auch in der Interpretation als unechte Ver-
tragstheorie bleibt die Theorie die wichtigsten angestrebten Antworten schul-
dig: Zwar ist sie imstande, den Schutz individueller Rechtssphären, Gleichheit 
vor dem Gesetz und insgesamt eine rechtsstaatliche Verfassung zu "begründen", 
wenn auch nur durch Zusatzannahmen, die das Argument eigentlich überflüssig 
machen. Andere, wichtigere, weil umstrittene Probleme bleiben ungelöst. Die 
Aussagen über die erwiinschte Struktur des Privatbereichs und über die Rolle 
des Staates sind entweder nicht eindeutig (so flir die Grenzziehung des produ-
zierenden Staates) oder aus den Annahmen nicht zu folgern (so der möglichst 
unbeschränkte Bereich individueller Rechte kombiniert mit einem möglichst 
zurückhaltenden Staat). Nicht einmal der verteilenden bzw. umverteilenden 
Tätigkeit des Staates sind durch das Argument präzise Grenzen gezogen. Es 
bleibt die grundlegende Position, daß jede Einschränkung individueller Rechte 
rechtfertigungsbedürftig und jedenfalls nicht mit dem Interesse "der Gesell-
schaft" als Wesenheit eigenen Rechts zu rechtfertigen ist. Konkrete ordnungs-
politische Fragen, insbesondere solche, die in modernen,Industriegesellschaften 

71 Wie dies etwa Baier vorschlägt: Vgl. Baier (1967). Vgl. auch die in die 
!!Ieiche Richtung zielende und von einem "strikt individualistischen" Stand-
punkt aus ebenso unerlaubte Konstruktion "stereotyper Nutzenfunktionen" 
bei Eschenburg ( 1977), p. 146. 

72 Wie die von Harsanyi (1955); Mueller (1973); Mueller (1974); Vickrey 
(1960) .. 

73 Wie die von Rawls (1971), Nozick (1974), Goodin (1976) oder auch 
Scanlon (1977). 
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anstehen, sind damit noch nicht gelöst und wohl kaum in der Richtung lösbar, 
die Buchanans Argument suggeriert. 

Ist also zunächst einmal feststellbar, daß das Vertragsargument in der hier 
behandelten Fassung nicht das leistet, was zu leisten es beansprucht, so besagt 
das nicht, daß die individualistisch-rationalistische Theoriebildung damit insge-
samt ins Zwielicht gerät. Es sei daher genauer ausgeführt, welche auch positiven 
Folgerungen man aus dem bisher Gesagten ziehen kann. 

5. Folgerungen 

5.0. Vorbemerkung 

Die Diskussion der vertragstheoretischen Behandlung von Regeln gesellschaft-
lichen Zusammenlebens hat gezeigt, daß der Anspruch, den eine "vorausset-
zungslose" Version der Vertragstheorie erhebt, nicht eingelöst werden kann. 
Die Folgerungen aus dieser Feststellung sind zunächst einmal negativ, geben 
jedoch selbst dort, wo Unmöglichkeiten konstatiert werden, keinen Anlaß zu 
ordnungstheoretischem Nihilismus. Es verbleibt nicht nur ein bewahrenswerter 
"Rest" - auch das, was als unmöglich erkannt wurde, legt Schlußfolgerungen 
auf das Mögliche nahe. Auf der "Negativseite" hat die vorangegangene Diskus-
sion zwar das Ergebnis erbracht, daß die Theorie in der dargestellten Form 
nicht imstande ist, die .propagierten Maßstäbe zu erzeugen, und daß die propa-
gierten Maßstäbe als Ordnungskriterien kaum konkrete Lösungen formulierbar 
machen. Dies diskreditiert weder Maßstäbe noch Ordnungsvorschlag. Es be-
raubt lediglich dieses Argument für diese Maßstäbe und diesen Entwurf, soweit 
er überhaupt faßbar ist, seiner Durchschlagskraft. 

Zu klären ist nun einerseits, welche Argumentationsweise für Ordnungstheo-
rien noch verfügbar ist, wenn der bisher eingeschlagene Weg nicht sehr weit 
ftihrt. Dies ist gewissermaßen der Ertrag des negativen Ergebnisses (Abschnitt 
5.1.). Auf der anderen Seite muß geklärt werden, welche Teile der vorliegenden 
Theorie trotz des Scheiterns des übergreifenden Arguments noch aufrechterhal-
ten werden können. Diese Teile können als "positiver" Ertrag in die weiteren 
Überlegungen eingehen. Wie sich zeigen wird, ist dieser Ertrag beträchtlich (Ab-
schnitt 5.2.). Im letzten Abschnitt dieses Kapitels (5.3.) ist das Ergebnis des 
zweiten Teils der Arbeit kurz zusammenzufassen. 

5.1. Ungangbare Wege und alternative Möglichkeiten 

Im zweiten Kapitel dieser Arbeit wurde dargelegt, auf welchen Ebenen die 
Auseinandersetzung mit einem Ordnungsentwurfangesichts der Logik solcher 
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Entwürfe stattfmden kann 1• Eine Ordnungstheorie, so wurde vorgeschlagen, 
kann als eine Verknüpfung von Kriterien - per Vertragsargument hergeleitet 
oder vom Theoretiker eingebracht-, erklärender Theorie und konkretem Ent· 
wurf angesehen werden. Bestimmte Kriterien und eine bestimmte Art und 
Weise, die Realität :i:u interpretieren, führen zu Aussagen über akzeptable Ent· 
würfe - sei es, daß zwischen mit dem Argument vereinbaren und unvereinbaren 
Entwürfen unterschieden wird, sei es, daß eine Rangordnung von Entwürfen 
resultiert, sei es, daß ein einziger Entwurf als der allein akzeptable vorgestellt 
wird. Eine Auseinandersetzung kann zuerst am Fundament ansetzen, also die 
propagierten Maßstäbe selbst der Kritik unterziehen. Eine solche Kritik kann 
man im strengen Sinne externe Kritik nennen. 

Akzeptiert man die eingeführten Maßstäbe, so kann man strikt immanent 
untersuchen, ob sich aus ihnen die behaupteten Folgerungen hinsichtlich der 
Beurteilung konkreter Entwürfe ziehen lassen, sofern die jeweils angestellte 
Analyse als angemessen unterstellt wird. Man akzeptiert dann sowohl die Kri· 
terien wie die erklärende Theorie, die dem diskutierten Entwurf zugrundelie· 
gen, und fragt lediglich nach der internen Konsistenz des Arguments. Je nach 
Argument handelt es sich hierbei um verschiedene Fragen - ob die Einteilung 
in akzeptable und nicht akzeptable Entwürfe haltbar ist,.ob die Rangordnung 
der Akzeptierbarkeit aus dem Argument folgt, ob nur ein einziger Entwurf zu. 
lässig genannt werden darf. 

Sofern die Untersuchung der internen Konsistenz des Arguments nicht auf 
Widersprüche oder Oberbeanspruchungen der Prämissen stößt, kann man in 
einem zweiten Schritt untersuchen, ob eine andere Theorie mit Erklärungs-
kraft, kombiniert mit den gleichen Maßstäben, zu anderen Resultaten führen 
würde. Sofern dies der Fall ist, hat man abzuwägen, welche der beiden alter· 
nativ zur -Verfligung stehenden Theorien man für plausibler halten kann. Je 
nach dem Urteil, zu dem man kommt, wird man den untersuchten Entwurf in 
Frage zu stellen haben oder nicht. Eine solche Kritik ist insofern immanent, als 
sie die Kriterien akzeptiert, insofern extern, als sie die Analyse bezweifelt. In· 
konsistenz - eine negative Antwort auf die erste Frage - erübrigt die zweite 
Frage, muß aber den propagierten Entwurf nicht endgültig diskreditieren. Dies 
hängt davon ab, ob sich andere, haltbare Argumente flir ihn ins Feld führen 
lassen. Lediglich das untersuchte Argument kann so nicht aufrechterhalten 
werden. 

Im vorstehend diskutierten Fall, dc;m Fall einer echten, also Voraussetzungs· 
losigkeit beanspruchenden Vertragstheorie, mußte die erste Frage in zwei 
Schritten angegangen werden. Da hier die Maßstäbe, nach denen konkrete Re· 
geln des Zusammenlebens beurteilt werden, nicht vom Betrachter eingeführt 
werden, sondern selbst Ergebnis eines Arguments sind, mußte zunächst dieses 

1 Vgl. oben, 2.4. und 2.5. 
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Argument auf seine Schlüssigkeil untersucht werden. Der einzige vorab dekla-
rierte Maßstab war ja, daß die Beurteilung von Regeln allein nach den Kriterien 
der ihnen Unterworfenen erfolgen solle. Dieser Ausgangspunkt wurde zunächst 
einmal akzeptiert 2 und sodann gefragt, ob auf dem Hintergrund dieser Norm 
die Maßstäbe, an denen später gemessen wird, ableitbar sind (also die Maßstäbe, 
die sonst vom Betrachter direkt eingebracht werden). Es zeigte sich, daß das 
nicht der Fall ist, daß vielmehr die Maßstäbe auf dem Umweg über una~sge­
sprochen eingeführte Annahmen vom Betrachter eingeführt werden. Dieses Er-
gebnis ist von systematischer Bedeutung nur hinsichtlich des Anspruchs der 
Theorie. Die weitere Argumentation ist ja, wenn sie konsistent ist, nicht schwä-
cher als eine Argumentation, die sich den Umweg über das Vertragsargument 
erspart und Maßstäbe ohne besondere Begriindung zur Diskussion stellt. Der 
Anspruch auf eine Sonderstellung des Arguments jedoch, der, falls haltbar, 
andere Ordnungstheorien hätte fragwürdig machen können, erwies sich als un-
begriindet. Der erste Schritt der Untersuchung diente also nicht dem Zweck, 
den Ordnungsvorschlag auf Konsistenz zu überprüfen, sondern gegebenenfalls 
den Weg freizumachen ftir die Diskussion auch anders argumentierender Ent-
würfe. 

Im zweiten Schritt war dann eine Konsistenzüberprüfung im oben charakte-
risierten Stile vorzunehmen. Es wurde untersucht, ob die eingeführten Maß-
stäbe im Lichte der angestellten Analyse den Ordnungsvorschlag tragen. Dies 
war nicht der Fall. Aus den Kriterien, daß individuelle Rechte zu schützen und 
öffentlicher Eingriff so eng wie möglich zu begrenzen sei, konnte weder gefol-
gert werden, daß individuelle Rechte unbeschränkt (im Sinne einer Beschrän-
kung nur durch den Schutz gleichartiger Rechte anderer Individuen) sein müs-
sen, noch, daß der Staat "minimal" sein muß. Es konnte sogar umgekehrt ge-
folgert werden, daß wohl kaum beides zugleich möglich ist. In einem solchen 
Fallließ die Analyse so große Gefährdungen individueller Sicherheit erwarten, · 
daß unter den zuvor eingeführten Rationalitätsannahmen ein derartiger Kon-
sens nicht zu erwarten war. Da andererseits die Analyse keinen Hinweis gab, 
was angesichts der Kriterien unter den zulässigen Möglichkeiten von den Ver-
tragspartnern vereinbart würde, und da die zulässigen Möglichkeiten zu wenig 
ausschlossen 3 , bestand keine Veranlassung, den oben genannten zweiten Unter-
suchungsabschnitt, die Konfrontation des Arguments mit einer anderen Ana-
lyse bei gleichen Kriterien, in Angriff zu nehmen. Eine solche Diskussion 
könnte bestenfalls unter der Menge zulässiger Entwürfe eine Rangordnung er-
bringen - das aber wäre nur eine Art Kommentar zu dem Argument, nicht aber 
eine Alternative, da der resultierende beste Entwurf, falls es überhaupt einen 
gäbe, auch innerhalb des urspriinglichen Arguments zulässig wäre. 

2 Wenn auch unter Vorbehalt, vgl. 2.2.3. Der Vorbehalt galt dem Anspruch, 
daß nur so verfahren werden dürfe. 

3 Jedenfalls schlossen sie keinen der Entwürfe aus, die in der Diskussion 
überhaupt eine Rolle spielen. Vgl. 4.1.3. 
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Man kann nun aus beidem, dem Versagen sowohl in der einen wie der ande-
ren Hinsicht, Schlüsse darauf ziehen, wie man nicht verfahren kann, und ent· 
sprechend abgrenz~n, was an Vorgehensweisen dann im Rahmen einer indivi-
dualistischen Theorie noch verbleibt. 

Eine erste Konsequenz ist, daß vertragstheoretische Argumente keine denk-
bare Norm, die der Betrachter einbringen könnte, von vomherein ausschließen 
- für unechte Vertragsargumente stand dies ohnehin fest, echte Vertragstheo-
rien sind unmöglich. Eine zweite Konsequenz ist der entsprechende Umkehr· 
schluß: Jeder konkrete Ordnungsvorschlag schließt bestimmte denkbare Indi-
viduenpräferenzen aus. Eine besonders wichtige Implikation dieser Folgerung 
bezieht sich auf das, was individuelle Rechte genanrit werden kann: Die Siche· 
rung individueller Rechte, wie sie sowohl von der echten Vertragstheorie Bu-
chanans wie von den unechten Vertragstheorien Nozicks und Rawls' angestrebt 
wird, ist nur durch partielle Durchbrechung des Grundprinzips einer Vertrags-
theorie, nämlich der unverformten Berücksichtigung individueller Präferenzen, 
möglich. 

Zunächst zur ersten Konsequenz: Es sind zahlreiche Unterschiede zwischen 
Individuen denkbar, die insofern als "unzulässig" gelten müssen, als sie einen 
Minimalkonsens verhindern und statt dessen zur Koexistenz unterschiedlicher 
Verträge führen können 4 • Da die Situation bei Vertragsabschluß, eine Situation 
die durch "Einstimmigkeitsregel ohne Vetomacht" 5 gekennzeichnet ist, keine 
Anreize zur Verschleierung von Präferenzen bietet, sind je nach "Moral" und 
,,Präferenzen über Präferenzen" unterschiedlichste Teilverträge denkbar. Da 
das beobachtbare Handeln unter Regeln keinen Aufschluß über solche Präfe-
renzen gibt, hat der Betrachter keinen Anhaltspunkt, nach dem er einen dieser 
Verträge als besonders plausibel herausstellen kann. Ist der Betrachter ein stren· 
ger Vertragstheoretiker, sucht er also nach demaprioribesten Vertrag, so kann 
er nur noch schweigen. Will er nicht schweigen, so kann er kein strenger Ver-
tragstheoretiker sein, sondern muß - aus Gründen, die er selbst bestimmt -
irgendeinen der denkbaren Teilverträge als besonders wiinschbar, nicht: plau-
sibel, auszeichnen. Es ist dann nicht zu erkennen, wieso der eine oder andere 
Vorschlag mehr oder weniger oder überhaupt nicht individualistisch im Sinne 
einer Vertragstheorie sein soll. Im strenger) Sinne ist es keiner, in nicht-stren-
gem Sinne sind es alle. Eine Vertragstheorie, die, wie die vorliegende, ,Jnstru-
mentalistische Moral" und "Abwesenheit von Präfer~nzen über Präferenzen" 
unterstellt, ist dann durch nichts gegenüber anderen Entwürfen im Vorteil 6

• 

4 Vgl. 4.1.1. und 4.1.2. 
s Vgl. die oben, Abschnitt 4.1.1., gegebene Definition dessen, was "Frei-

willigkeit" im Zusammenhang mit Vertragsabschlüssen heißen muß. 
6 Eine in diesem Zusammenhang interessante Feststellung machen Fried· 

land und Cimbala, die den üblichen ."social choice"-Modellen hinsichtlich der 
Behandlung von "Prozedurpräferenzen" Inkonsistenz vorwerfen: "The basic 
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Denkbar und ebenso gerechtfertigt sind Entwürfe, in denen "Soziale Gerech-
tigkeit", "Verteilungsgerechtigkeit" oder "Teilhaberechte" als Konsequenz 
einer "Gesellschaftsmoral" der Individuen vereinbart werden; denkbar sind des 
weiteren Entwürfe, in denen alJerlei Restriktionen individuellen Handeins als 
Konsequenz einer "lndividualmoral" der Individuen vereinbart werden; es sind 
Prozeduren denkbar, die unter dem Aspekt, was sie aus dem Menschen machen, 
nicht, wieviel Befriedigung aktueller Wünsche sie erlauben, ausgewählt werden 
- Prozeduren mögen etwa unter dem Gesichtspunkt der Möglichkeit von Dis-
kussion, also der Verfertigung von Präferenzen, vereinbart werden 7 ; eine wei-
tere denkbare Möglichkeit, die insofern besonders interessant ist, als sie nicht 
einmal mit Buchanans speziellen Zusatzannahmen unvereinbar ist, besteht in 
vertraglich vereinbarten Wettbewerbsbeschränkungen oder Begrenzungen des 
technischen Fortschritts: Sofern die Individuen die Produktion nicht aiJein als 
Mittel der Befriedigung von Konsumbedürfnissen ansehen, sondern selbst be-
werten, werden sie keine Veranlassung haben, sich selbst in der Rolle der Pro-
duzenten vollkommen an wiederum sich selbst in der RolJe der Konsumenten 
auszuliefern. Da sie wissen, daß freier Wettbewerb bzw. unbeschränkter tech-
nischer Fortschritt dahin tendiert, die eine RoiJe der anderen unterzuordnen, 
und zwar vermittels eines anonym wirkenden Mechanismus', dem sich jeder 
Einzelne nur unter hohen Kosten entziehen kann, wissen sie auch, daß nicht 
ihre eigenen Konsumbedürfnisse es sind, die ihre ProduzentenrolJe determinie-
ren. Das paradoxe Ergebnis der gesamtgesellschaftlichen Ausrichtung der Pro-
duktion am Konsum ist Unterordnung des Einzelnen unter die Anforderungen 
möglichst großer Produktivität. Wenn die Individuen a11 dies wissen, dann wer-
den sie sich möglicherweise bei Vertragsabschluß davor zu schützen suchen. Ist 
erst einmal ein freier Wettbewerb vertraglich etabliert, besteht für den Einzel-
nen kaum noch eine Gelegenheit, Präferenzen hinsichtlich der Produktion Aus-
druck zu geben 8 • 

difficulty is that the model is inconsistent in the treatment of the decision 
process. The non-dictatorship condition is the one and only place that proce-
dural factors are dealt with. lf the. condition is eliminated, then there is no 
paradox. But if it is retained, then the model ought to treat other values asso-
ciated with the procedures of social decision in an explicit and realistic man-
ner." (Friedland I Cimbala ( 1973), p. 59). Sicherlich trifft diese Aussage Bucha-
nan, der ja kein großes Gewicht auf das Theorem von Arrow legt, nicht unmit-
telbar. Aber sie deutet bereits an, was weiter unten deutlicher zu machen sein 
wird: Es ist nicht nur nicht illegitim, bestimmte Wertungen offen "von außen" 
einzuführen, sondern sogar notwendig; Frieflland und Cimbala folgern das 
Gleiche: "prevailing utilitarian standards of rationality are inapplicable as 
guides to action in a democratic society". (ibid., p. 61 ). 

1 Vgl. hierzu die knappen Andeutungen bei Gäfgen (1979), p. 122, und 
Harsanyi (1979 a), pp. 63 ff. 

8 Die Einführung freien Wettbewerbs kann somit als eine besondere Vari-
ante der oben als "Zweck-Mittel-Denken" apostrophierten Präferenzkonstella-
tion gedeutet werden. Vgl. Myrdal (1965). 
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Derartige Variationen müssen hier noch nicht im einzelnen verfolgt wer-
den 9 , da es vorläufig lediglich um die lllustration des Tatbestandes geht, daß 
keine denkbare OrdnungsvorstellunE, in Vertragsargumenten von vomherein 
ausgeschlossen ist. 

Nun zur zweiten angesprochenen Konsequenz, dem Umkehrschluß aus dem 
gerade beschriebene!! Tatbestand: Wenn Vertragsargumente nichts ausschlie-
ßen, dann ist umgekehrt ein konkreter Vorschlag, jeder konkrete Vorschlag, 
gleichbedeutend mit dem Ausschluß bestimmter möglicher lndividuenpräferen-
zen. Geht man von einer gegebenen Präferenzkonstellation aus, so gibt die Un-
tersuchung der Handlungslogik einer Regel Hinweise darauf, welche der gege-
benen Präferenzen nicht aggregierbar sind. Geht man umgekehrt von einer 
Regel aus, deren Handlungslogik bekannt ist, so erfährt man zwar nicht, welche 
gegebenen Präferenzen unberücksichtigt bleiben, aber man erfährt, ftir welche 
möglichen Präferenzen dies gilt. Selbst wenn man also die "wahren" Präferen-
zen der betrachteten Individuen nicht kennt, stellt jeder Regelvorschlag auch 
einen Selektionsvorschlag dar, einen Selektionsvorschlag zumindest hinsichtlich 
möglicher Präferenzen. Nun können nur Regeln mit angehbarer Handlungslogik 
Gegenstand der Theorie sein. Nur ftir solche Regeln läßt sich etwas über erwart-
bares Handeln sagen, auf das sich die Beurteilung der Regeln stützen kann. 
Dann aber ist es unzureichend, Regeln und Institutionen nur unter dem Aspekt 
der Aggregation von Präferenzen zu beurteilen, wie es das normale präferenz-
ethische Verfahren ist. Es ist vielmehr notwendig, auch ftir die vorgeordnete 
Problematik, die Selektion zulässiger Präferenzen, Kriterien anzugeben. Ob ge-
wollt oder nicht, jeder konkrete Ordnungsvorschlag enthält nicht nur eine prä-
ferenzethische, sondern - meist implizit - eine wohlfahrtsethische Stellung-
nahme, eine Stellungnahme also zur Berücksichtigungswürdigkeit von Präferen-
zen 10• 

Will man strikt präferenzethisch verfahren, so kann man nur in Konditional-
sätzen sprechen: "Wenn die Individuen die und die Eigenschaften aufweisen, 
dann ist jene Regel die beste" etc. 11 • Will man nicht in Konditionalsätzen spre-
chen, so muß man wohl oder übel wohlfahrtsethisch verfahren. In der Begriff-
lichkeit von Vertragstheorien gesprochen: Echte Vertragstheorien sind leer, 
unechte Vertragstheorien beginnen mit einer Durchbrechung des obersten Prin-
zips, nämlich der Grundnorm, daß nur die Präferenzen der betrachteten Sub-
jekte ausschlaggebend sein sollen. 

9 Schon hier kann jedoch auf einen Teil der entsprechenden Literatur ver-
wiesen werden: Scitovsky (1976); de J ouvenel (1970); Myrdal (1961); Titmuss 

· (1971); Schumacher (1977). 
to Zum Begriff einer "Wohlfahrtsethik" vgl. MacRae (1976), pp. 138 ff. 
u Dieses Sprechen in Konditionalsätzen ist in der "public choice"-Litera-

tur die Regel. Wie oben, Abschnitt 2.2.3., schon ausgeführt wurde, hat ein 
Großteil dessen, was als "normative public choice" bezeichnet wird, diesen 
Charakter. 
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Dies läßt sich am deutlichsten schon am Kernpunkt moderner Vertragstheo-
rien, der Etablierung individueller Rechte, erkennen. Alle modernen Vertrags-
argumente, sowohl solche mit liberaler 12 als auch solche mit "utilitaristi-
scher" 13 Zielsetzung, gehen von der Selbstverständlichkeit solcher individuel-
len Schutzräume aus. Nun kann man sicherlich vertragstheoretisch die Etablie-
rung individueller Rechte begründen, nicht jedoch, daß es sich hierbei um be-
stimmte Rechte handelt, schon gar nicht, daß es sich um gleichartige Rechte 14 

flir alle Individuen handelt. Will man also Rechtsgleichheit und bestimmte 
Rechte gesichert wissen, so muß man den Rückgriff auf individuelle Präferen-
zen einschränken oder aufgeben, ob dies in der Form des Arguments zum Aus-
druck kommt oder nicht. Man muß entweder individuelle Zielsetzungen oder 
individuelle Spielräume annahmegemäß soweit beschränken, daß die angestreb-
ten Rechte als Resultat eines Vertrages denkbar werden; macht man hingegen 
Ernst mit der Berücksichtigung individueller Präferenzen und unterstellt hin-
sichtlich vorvertraglicher Spielräume nicht mehr als man auf diesem Hinter-
grund unterstellen kann, so stehen die Rechte zur Disposition. Der Restbestand 
utilitaristischen Denkens, der sich auch in ,)iberalen" Vertragskonstruktionen 
fmdet 15

, flihrt unweigerlich in Widersprüche, wie sie etwa in Sens "Uberalis-
mus-Paradox" zum Ausdruck gebracht werden 16

• Will man nach liberalen Prin-

12 Wenn der Gesichtspunkt, unter dem man die Theorien einordnet, ihre 
Zielsetzung, nicht die Argumentationsweise ist, können hier Rawls, Buchanan 
und Nozick gemeinsam betrachtet werden. 

13 Die "utilitaristischen" Theorien, die hier immer nur am Rande erwähnt 
wurden, sind von Anfang an durch ihre Zielsetzung, die Maximierung einer 
Nutzengröße, charakterisiert worden. Es handelt sich um die schon mehrfach 
genannten Harsanyi (1955); Mueller (1973); Mueller (1974); Vickrey (1960). 
Die Grenzziehung ist nicht ohne Probleme, entspricht aber der Selbstkennzeich-
nung der betreffenden Theoretiker. In keinem Falle handelt es sich jedoch um 
einen Utilitarismus "klassischer" Form, für den ja z. B. die Elimination von 
Individuen mit besonders niedrigen oder gar negativen "Nutzenkapazitäten" 
nicht ausgeschlossen werden konnte. Vgl. Hart (1979). 

14 Man könnte auch von gleichen Rechten sprechen. Um Mißverständnisse 
zu vermeiden, habe ich die andere Sprechweise gewählt: Im Eigentumsbereich 
könnte "gleiche Rechte" als "gleiches Eigentum" mißverstanden werden. Ge-
meint ist nur: "gleiche Rechteam Eigentum". 

1s Als utilitaristisch kann dieses Denken deshalb bezeichnet werden, weil 
es im Rahmen gewisser Restriktionen, die bei Rawls und Nozick vorab, bei 
Buchanan ad hoc eingeführt werden, den individuellen Nutzen als Maßstab der 
Wünschbarkeit von Regeln ansetzt. In Rawls'. Maximin-Prinzip findet sich so-
gar ein Reflex des "gewöhnlichen" utilitaristischen Maximierungsdenkens. Vgl. 
ftir die Gegenüberstellung der Konzepte "Recht" und "Nutzen" sehr deutlich: 
Hart ( 1979). Hart zeigt selbst ftir den scheinbar strikt antiutilitaristischen Ent-
wurf Nozicks, daß die Konsequenzen dieses Entwurfs in mancher Hinsicht 
identisch sogar mit dem sind, was Hart "unqualified maximising utilitarianism" 
nennt. Vgl. Hart (1979), pp. 82 f. Vgl. insgesamt auch Bohnen (1964). 

16 Vgl. Sen (1970 a); Sen (1970), pp. 87 ff.; Sen (1976); Peacock f Rowley 
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zipien Zäune errichten, die das Individuum vor dem Zugriff anderer Individuen 
oder dem Zugriff des Kollektivs schützen, so kann man dies nur zum Schein 
auf der Grundlage individueller Präferenzen tun. Solche Schutzbereiche müssen 
von außen vorgegeben werden. Erst im Rahmen dieser vorab gezogenen Gren-
zen kann ernstlich tnit der Suche nach Regeln begonnen werden, die sich an 
individuellen Zielsetzungen orientieren und ein Maximum an Berücksichtigung 
je individueller Wünsche erwarten lassen. Ein Recht ist eben kein "Gut" 17 , son-
dern die Grundlage, auf der erst Güter "entstehen" können. Die Suche nach 
optimaler Gestaltung von Rechten ist, auch wenn das paradox klingt, nicht mit 
einer liberalen Position vereinbar, flir die bestimmte Rechte unantastbar sind, 
sondern impliziert eine utilitaristische, ja sogar eine radikal utilitaristische Po-
sition 18 • 

Das Verfahren "aus einem Guß", die strikte Berücksichtigung individueller 
Präferenzen hinsichtlich aller Fragen der Regelsetzung, ist mit individualisti-

(1972); Rowley I Peacock (1975); Ferejohn (1978); Farren (1976); Gibbard 
(1974). 

17 Vgl. vor allem Fried ( 1977); allgemeiner Baker (1975/76). 
18 Radikal in dem Sinne, daß überhaupt nichts geschützt sein kann: Wenn 

ein Sklave es vorzieht, Sklave zu bleiben, dann ist offensichtlich diese Ausge· 
staltung von Eigentumsrechten "optimal" nicht nur im Pareto-Sinne, sondern 
auch in dem Sinne, daß sie die geringsten Transaktionskosten verursacht. Vgl. 
neben der bereits zitierten Stelle bei Buchanan selbst (Buchanan (1975), p. 60); 
Barzel (1977); Cheung (1969). Es ist nicht zu bestreiten, daß man auch den 
"Kontrakt" zwischen einem Sklaven und seinem Herren als eine Transaktion 
unter nutzenmaximierenden Subjekten modellieren kann. Die Rede von 
"Gleichgewichten" mit der Assoziation "Optimum" ist formal nicht zu bean· 
standen: Wäre die Situation nicht "optimal", so wäre sie nicht existent. Den-
noch ist die Analogie zu einem Tauschgleichgewicht, die hier insinuiert wird, 
eine schlechte Analogie. Die Optimumeigenschaften eines Tauschgleichgewichts 
sirid definiert hinsichtlich bestimmter vorausgesetzter Rechte, hinsichtlich de· 
rer freiwillige Transaktionen stattfanden. "Freiwilligkeit" heißt: Was immer die 
jeweiligen Abhängigkeiten der Individuen voneinander auch sein mögen, jedes 
Individuum kann durch die Transaktion nicht schlechter gestellt werden als 
ohne sie. Wendet man hingegen die Figur des Gleichgewichts auf die Schaffung 
von Rechten an, so kann von Freiwilligkeit nur in einem Sinne die Rede sein, 
der die Existenz anderer als "freiwilliger" Transaktionen überhaupt ausschließt. 
Zwischen "Vertrag'' und "Zwang" kann kein Unterschied mehr gemacht wer· 
den. Nennt man die Ausgestaltung von Rechten, die in einem solchen faktisch 
immer existierenden Zustand sich durchgesetzt haben, optimal, nennt man fer· 
ner jede Änderung, wenn sie sich durchsetzt, optimal, so kann man nur noch 
Optima konstatieren - jedes gerade existierende Prallelogramm der Kräfte ist 
optimal, sonst würde es verändert. Umgekehrt: dieser Zugang ist nur imstande, 
post hoc "optimale" Rechtsausgestaltungen zu konstatieren, er ist aber keine 
Hilfe bei einer Suche nach Ausgestaltungen. Dieses Optimum-Kriterium aber 
entspricht dem, was Hart (vgl. oben, Anm. 15) als "unqualified maximising 
utilitarianism" nennt: Es sucht einen "Gesamtnutzen" ohne Rücksicht auf In· 
dividuen zu maximieren. Vgl. auch Buhbe (1979), pp. 141 ff., 195 f. 
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sehen Maßstäben nicht vereinbar; umgekehrt gilt, daß ein gespaltenes Verfah-
ren, das zunächst einmal ohne Präferenzberücksichtigung bestimmte Grundnor-
men einfUhrt und erst dann nach den Zielsetzungen der Individuen fragt, nicht 
halbherzig oder inkonsequent ist, sondern das einzige akzeptable. Die oben als 
,Jiberal" bezeichnete Form der Argumentation über Ordnungen 19 ist nicht 
weniger ,,individualistisch" als die vertragstheoretisch argumentierenden Zu-
gänge zu Ordnungsproblemen, da sie das, was auch diese Zugänge tun müssen, 
lediglich offen tut. Es ist überdies, gerade unter individualistischen Kriterien, 
das einzige unproblematische Verfahren: Nur hier besteht keine Gefahr, daß 
unausgesprochen und unintendiert Restriktionen individueller Handlungsmög-
lichkeiten eingeftihrt werden, die unter liberalen Kriterien unerwünscht sind. 

Eine Bemerkung zum "Antirationalismus"20 liberaler Theorien ist an dieser 
Stelle angebracht: Dieser Antirationalismus bezieht sich allein auf die Auswahl 
von Regeln, nicht etwa auf das Handeln von Individuen unter Regeln. Es wird 
sich vielmehr gerade umgekehrt herausstellen, daß eine Position, die gegenüber 
der Berücksichtigung von Individuenpräferenzen bei der Auswahl von Regeln 
skeptisch ist - entweder, weil sie den Individuen so viel Information nicht zu-
traut, oder, weil sie ein solches Verfahren für überhaupt nicht sauber durchführ-
bar hält - sich ausgiebig auf die Vermutung nicht-erratischen Individuenhan-
deins stützt. Die Analyse und Beurteilung von Regeln erfolgt in liberalen Argu-
menten ausdrücklich auf dem Hintergrund dessen, was solche Regeln erzeugen 
- dies unterstellt eine rekonstruierbare Handlungslogik und damit ein Mindest-
maß individueller Rationalität. Antirationalismus ist kein Irrationalismus. 

Das Ergebnis der bisher vorgetragenen Kritik an vertragstheoretisch unter-
bauten Ordnungsentwürfen ist somit: Eine rationalistische Theorie der Institu-
tionenwahl stößt auf unüberwindliche Schwierigkeiten; es besteht somit unter 
individualistischen Maßstäben kein Anlaß, ein schlechtes Gewissen zu haben, 
wenn man explizit Normen vorschlägt, sondern es besteht eher umgekehrt ein 
solcher Anlaß, wenn man nicht so verfährt. Die Kritik hat auf der anderen Seite 
bereits Hinweise darauf gegeben, inwiefern die rationalistische Theorie nicht 
nur akzeptabel, sondern außerordentlich fruchtbar ist: Über weite Strecken 
stützte sich die Kritik selbst auf eine Figur, die nur dann stichhaltig ist, wenn 
eine individualistisch-rationalistische Rekonstruktion der Realität akzeptiert 
wird, nämlich die Figur der Handlungslogik. Es soll nun im einzelnen aufge-
schlüsselt werden, inwiefern die Rekonstruktion der Realität, die individuali-
stisch-rationalistischen Theorien eigen ist, flir alle weiteren Überlegungen posi-
tiv, nicht nur wie bisher in der Ausgrenzung des Unmöglichen, genutzt werden 
kann: 

19 Vgl. oben 2.2.2. 
20 So Hayeks Kennzeichnung. Vgl. Hayek (1971), p. 87, und Hayek 

(1969a). 
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5.2. Die Fruchtbarkeit individualistisch-rationalistischer Analyse 

5.2.1. Die Grenzen des Wunschdenkens 

Gerade der Zug der Theorie, der die Interpretation tauglicher Annahmen als 
realitätsnah, weil tauglich, verbietet, der sie somit als normative Theorie in 
Frage stellt, macht die Theorie zu einem überaus starken Instrument der Ana-
lyse von Regeln: Die systematische Formulierung der Handlungslogik, die sich 
mit einer Regel verbindet, erlaubt es, das Auseinanderfallen von möglichen 
Wünschen und realisierten Handlungen zu erfassen, das eine Regel induziert. 

Zwischen "wahren" und "offengelegten" Präferenzen besteht jeweils eine 
angehbare Beziehung. Beobachtbares Handeln ist Ergebnis eines Selektionspro-
zesses, in dem die Auswahl von Handlungskursen nicht nur nach Wünschen, 
sondern nach Möglichkeiten erfolgt. Was ,,möglich" ist, bestimmt zu einem 
guten Teil der Handlungskontext, also auch die Entscheidungsregel selbst. Best-
möglich kann insbesondere die verzerrte Offenlegung von Wünschen sein, sei 
es in Form bewußter Verschleierung, sei es in F<;>rm der Auswahl eines Hand-
lungskurses, der dem Individuum zwar nicht als der beste, aber angesichts 
seiner Vermutungen über das Handeln anderer Individuen am wenigstens ris-
kante erscheint. Handlungsresultate, die niemand gewollt hat und die allen 
Individuen als unerwünscht erscheinen, können dann ohne Rückgriff auf Ver-
schwörungstheorien als Ergebnis einer bestimmten Handlungslogik aufgeschlüs-
selt werden: Inflation oder Arbeitslosigkeit sind Ergebnisse individueller Aktio-
nen, ohne daß überhaupt ein Individuum sie gewollt haben muß oder bewußt 
beeinflussen konnte; ein .. Unternehmen kann die Umwelt verschmutzen, auch 
wenn die Verantwortlichen eigentlich eine saubere Umwelt vorzögen. Die Bei-
spiele ließen sich beliebig vermehren. Eine Theorie, die derartige Erscheinungen 
erklären kann, ist imstande, die handlungsleitende Rolle von Institutionen auch 
ohne direkten Rückgriff auf Individuenpräferenzen ins Blickfeld zu rücken. Sie 
ist damit zugleich imstande, die Aufmerksamkeit auf den zentralen Aspekt die-
ser handlungsleitenden Rolle zu richten: auf die Selektionsleistung von Institu-
tionen unabhängig von einer bestimmten "Natur" des Menschen 21

• Man kann 
dann Institutionen unter dem Aspekt bewerten, welches Handeln sie induzieren 
oper wenigstens nicht bestrafen, mit welchem "Menschenbild" sie am ehesten 
vereinbar sind: Man diskutiert zunächst, welches Handeln, welcher Umgang 
miteinander, wünschbar ist, und sucht dann nach Reg~ln, die das gewiinschte 
Handeln "nahelegen". 

Je nach "Menschenbild" wird man vermutlich zu unterschiedlichen Regeln 
gelangen. Die Analyse jedoch unterstellt eine Handlungslogik, die von "Men-

21 Diese Unabhängigkeit gilt allerdings mit einer bestimmten bereits er-
wähnten Einschränkung: Je geringer die Rolle ist, die eine Regel in einer Gesell-
schaft als Weg zur Verfolgung individueller Ziele spielt, um so schwächer wird 
ihre "kanalisierende" Wirkung sein. Vgl. oben, Kap. 4, Anm. 62. 
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schenbildem" unabhängig ist. Hierin liegt kein Widerspruch. Man beginge viel-
mehr eine Verwechslung, wenn man unterstellte, daß zu jedem Menschenbild 
eine je eigene Art der Analyse von Regeln unter je eigenen Annahmen gehörte. 
Eine solche Verwechslung liegt insbesondere dann vor, wenn behauptet wird, 
daß ein nicht-egoistisches Menschenbild die individualistisch-rationalistische 
Analyse mit ihren egoistischen Untertönen gegenstandslos macht. Richtig ist 
zunächst nur, daß die normative Uminterpretation der Annahmen eines ratio-
nal-egoistischen Individuenhandeins ungerechtfertigt ist. Hieran wurde vorste-
hend bereits ausgiebig Kritik geübt. Die Tatsache, daß es eine taugliche Annah-
me ist, den Menschen als einen isolierten Egoisten zu modellieren, berechtigt, 
wie gesehen, nicht dazu, diese Annahme auch zur normativen Richtschnur des . 
Entwurfs von Regeln des Zusammenlebens zu machen, solehe Regeln also so zu 
entwerfen, daß sie Egoismus belohnen, jedes andersartige Handeln bestrafen. 
Hieraus darf jedoch nicht umgekehrt geschlossen werden, der Fehler liege be-
reits in der Verwendung solcher Annahmen zum Zwecke der Erklärung mensch-
lichen Handelns. Derartige Kritik unterstellt, die individualistisch-rationalisti-
sche Theorie verfehle ihren Gegenstand, eben weil der Mensch keine egoistische 
Monade, sondern ein Gesellschaftswesen sei 22 • Eine solche Kritik macht sich 
einerseits eines Mißverständnisses schuldig und läuft andererseits in ihren prak-
tischen Konsequenzen auf Wunschdenken oder auf moralische Appelle hinaus. 
Zunächst zum Mißverständnis: Die Behauptung, daß der Mensch keine egoisti-
sche Monade, sondern Gesellschaftswesen mit Moral und Wunsch nach Sinnge-
bung, nicht nur Bedürfnisbefriedigung sei 23 , erlaubt nicht per se den Schluß, 
daß eine Analyse, die mit der Fiktion egoistischer Monaden arbeitet, untaug-
lich ist. Daß das Menschenbild im normativen Kontext fragwürdig sein mag und 
als normative Umsetzung tauglicher Annahmen auf einem Fehlschluß beruht, 
schließt noch nicht aus, daß es flir die Analyse sogar das angemessenste denk-
bare ist. Gerade wer die normative Wendung der Theorie kritisiert, tut gut dar-
an, im Bereich der Analyse nicht hinter sie zurückzufallen. Damit kommen die 
Konsequenzen des Mißverständnisses ins Blickfeld: Man wird nämlich unter 
anderen Annahmen die Erklärungsleistung der Theorie kaum erhöhen, sie in 
der Regel sogar herabsetzen. Angenommen, man setzt an die Stelle des kalku-
lierenden Egoisten den Altruisten und untersucht unter dieser Annahme die 
Auswirkungen verschiedener Regeln. Man wird rasch feststellen, daß Regeln, 
die altruistische.s Handeln voraussetzen, nur dann funktionieren, wenn alle 
Individuen Altruisten sind. Solche Regeln fUhren zur Ausbeutung der Altru-

22 So etwa aus dem Blickwinkel einer .,kritischen" Ökonomie: Frank 
(1974); Frank (1976), pp. 142 ff.; auch Kariel { 1978). Aus dem Blickwinkel 
einer "neo-aristotelischen" Position Hereth {1974); Hereth {1977); Kramm 
(1975); vgl. auch Romig (1971). 

23 Bisweilen scheint es nicht sicher, daß überhaupt noch individualistisch 
in einem antipatemalistischen Sinn argumentiert wird: "Die Natur des Men-
schen ist in ihrem Kern die Offenheit seines Seins für den göttlichen Seins-
grund, an dem er erkennend partizipiert." (Kramm ( 1975), p. 57). 
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isten, wenn es auch nur einen Egoisten gibt. Sofern die Altruisten keine Maso-
chisten sind, wird die Regel sie daher aus defensiven Gründen zu einem Han· 
dein veranlassen, als seien sie Egoisten 24 • Diese Erscheinung ist oben in der 
Figur des Gefangenendilemmas ausflihrlich behandelt worden. Gerade wenn 
man also eine Verfassung sucht, in der die Individuen sich als die Altruisten 
gebärden, die sie der Vermutung nach sind oder sein sollten, muß man nach 
Regeln suchen, die auch dann noch altruistisches Handeln ermöglichen, wenn 
nicht jedermann Altruist ist. Und das heißt: Man muß untersuchen, was ge-
schieht, wenn es auch nur einen Egoisten gibt oder geben könnte. Nur eine 
Regel, die auch in diesem Falle noch altruistisches Handeln erlaubt, d. h. nicht 
mit Ausbeutung straft, ist akzeptabel. Analog kann man für Solidarität, die 
Verwirklichung des guten oder tugendhaften Lebens, Entfaltung der Persön-
lichkeit und ähnliche ,,nichtreduzierte" Menschenbilder argumentieren. Es ist 
nicht das Menschenbild, das schuld ist an den Aussagen der Theorie. Wenn 
Menschen überhaupt Individuen sind in dem Sinne, daß sie eigene Ziele haben, 
seien diese Ziele nun solidarischer oder egoistischer, moralischer oder amorali-
scher Natur, dann wird man ihnen die Neigung unterstellen müssen, sich nicht 
ausbeuten zu lassen. Sie werden so handeln, daß sie bestmöglich geschützt sind 
gegen ein Handeln - auch nur ein mögliches Handeln! - anderer Individuen, 
das deren Ziele auf Kosten ihrer eigenen Ziele zu realisieren sucht. Es ist sehr 
wohl möglich, daß der Mensch nicht so ist wie von rationalistischen Theorien 
unterstellt. Es ist aber nicht damit getan, menschliches Handeln nun unter 
anderen Annahmen zu betrachten bzw. entsprechende Appelle zu veröffent· 
Iichen. Man hat vielmehr gerade dann Anlaß, nach Regeln zu suchen, die dem 
Menschen eine Chance geben, sich anders, seiner "wahren" Natur entsprechend 
zu verhalten. Hierbei genügt es nicht, zu untersuchen, welche Regeln den er-
Wünschten Zustand herbeiführen, wenn alle Individuen die erhofften Eigen-
schaften aufweisen, sondern man hat zu untersuchen, welche Regeln den er· 
wünschten Zustand auch dann herbeiführen, wenn nicht alle Individuen so 
geartet sind. 

Auch die These von der ökonomischen Konditionierung wird dann fragwür· 
dig, wenn sie impliziert, daß andere Institutionen auf die Dauer "andere Men-
schen" produzieren, flir die es nicht mehr notwendig ist, die eben skizzierten 
Überlegungen anzustellen. Auch dann, wenn Institutionen die ihnen "ange· 
paßten" Sorten individueller Präferenzen herstellen ,(der Wettbewerbs also: 
"Egoismus"), bedeutet dies nicht, daß man Institutionen frei wählen kann: 
Es hieße wohl, die Konditionierbarkeit des Menschen zu überschätzen, wenn 
man sich unter den im Endzustand erreichbaren perfekten "solidarischen" In-
stitutionen solche vorstellte, die Solidarität als Individueneigenschaft voraus-
setzen. Gerade solche Institutionen bieten, wie gesagt, Anreiz zu "unsolidari· 

24 Nichts anderes liegt ja der von Hardin ( 1968) beschriebenen "Tragedy 
of the Commons" zugrunde. Vgl. auch die sehr gute Behandlung dieser Frage 
bei Goodin (1976), Kap. 2. 
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schem" Verhalten. Wenn man statt dessen als Solidarität fördernde Institutio-
nen solche ansieht, die solidarisches Handeln nicht bestrafen und unsolidari-
sches Handeln nicht belohnen, dann arbeitet man in der Analyse der Institu-
tionen im genau gleichen Sinne wie die kritisierte Theorie mit der Fiktion un-
solidarischer Individuen - man legt die Institution so an, daß sie auch flir sol-
che Individuen "funktioniert". 

Die Kritik am Menschenbild einer individualistisch-rationalistischen Theorie 
setzt also dann falsch an, wenn sie als Quelle aller Irrtümer die einseitige Sicht-
weise des Menschen in der Analyse behauptet. So wie es ein Fehlschluß der 
hier vorgestellten Theorie ist, wenn sie vom beobachtbaren Handeln auf das 
Sein und von diesem Sein auf das Sollen schließt, so ist es ein Fehlschluß der 
Kritik, daß andere Vorschläge nur durch die Unterstellung anderer Individuen-
eigenschaften plausibel eingeflihrt werden können. Kann der erste Fehlschluß 
noch als ein schlichtes non sequitur angesehen werden, so gilt flir den zweiten, 
daß seine Konsequenz - eine andere Sicht der Realität -nicht nur nicht folgt, 
sondern auch flir sich allein genommen in hohem Grade problematisch ist. 

Das erste positiv festzuhaltende Ergebnis der Oberlegungen ist also, daß je-
der Ordnungsentwurf, welche Kriterien auch immer er anlegt, sich in der Ana-
lyse auch unter den Annahmen einer individualistisch-rationalistischen Theorie 
bewähren muß. Was immer man anstrebt, man tut gut daran, individuelles Han-
deln unter Regeln ,,sicherheitshalber" so zu modellieren wie es die vorstehend 
diskutierte Theorie tut, wenn man nicht mit unerwünschten Resultaten kon-
frontiert werden will. Insofern zieht die Theorie allen Argumenten über Ord-
nungen Grenzen. Aber sie eröffnet auch Spielräume: 

5.2.2. Die Eröffnung von Spielräumen 

Hier ist zunächst der schon mehrfach angedeutete Umkehrschluß in seinen 
Konsequenzen zu erläutern: Ebenso. wie vom Ordnungsvorschlag nicht auf eine 
bestimmte, hierzu "passende" Rekonstruktion der Wirklichkeit geschlossen 
werden kann, legt auch die Wirklichkeit keinen bestimmten Ordnungsvorschlag 
fest. Dies allein eröffnet gewisse Spielräume flir Ordnungsentwürfe. Entschei-
dend flir individualistische Theorien, die ja nach Möglichkeit nicht über die 
Köpfe der Subjekte hinweg argumentieren wollen, ist aber, daß das Handeln 
nur unzureichend über die menschliche Natur informiert. Würde diese Natur 
sich im Handeln jeweils unverforrnt zum Ausdruck bringen, dann wäre es flir 
individualistische Theorien durchaus einer Rechtfertigung bedürftig, wenn sie 
Regeln vorschlügen, die diese Natur in der einen oder anderen Richtung zu 
kanalisieren suchen. Nicht deshalb, weil eine bestimmte Natur des Menschen, 
ein bestimmtes "Sein" also, zwingend ein bestimmtes "Sollen" nahelegte, son-
dern deshalb, weil sie zumindest in der Begrenzung des Möglichen, in der Be-
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stimmung des "Könnens", dem Spielraum des "Sollens" Grenzen zöge. Nach· 
dem aber dies nicht der Fall ist, nachdem beobachtbares Handeln mit durchaus 
unterschiedlichen "wahren" Präferenzen vereinbar ist, besteht keine derart enge 
Begrenzung. Auch wenn man aus dem, was offengelegt wird, nicht darauf 
schließen kann, daß ganz bestimmte an sich vorhandene Präferenzen unter-
drückt wurden, kann man doch nicht ohne weiteres auf Nichtexistenz derarti· 
ger Präferenzen schließen. Aus beobachtbarem Egoismus kann man daher auch 
nicht auf eine "Natur" des Menschen schließen, die nur durch solche Institu-
tionen nicht vergewaltigt wird, die ihre Anreize an dem orientieren, was Ale· 
xander plastisch das "pig principle" 25 nennt. Auch für eine Ordnungstheorie, 
die nicht gegen die Natur regeln will, bestehen gewisse Spielräume. Ordnungs-
vorschläge, die andere als egoistische Zielsetzungen der Individuen fördern, 
müssen nicht deshalb bereits autoritär oder überindividualistisch sein. In be-
stimmter Weise ist jede Institution mit einer angehbaren Handlungslogik auto· 
ritär, da jede Institution, die überhaupt Anreize setzt, auch Ausgrenzungen 
induziert. Dies gilt für Institutionen, die Egoismus fördern, ebenso wie für alle 
anderen. Sicherlich sind bestimmte Anreizsysteme autoritärer in diesem Sinne 
als andere - Maßstab hierfür kann sein, wie nachltaltig sie bestimmte Hand· 
lungsmaximen durchsetzen. Daß es also nicht ein einzige~ der Natur des Men· 
sehen angemessenes Regelsystem gibt, das obendrein noch eindeutig erkennbar 
ist, liegt auf der Hand, ist aber kein Ergebnis, das an dieser Stelle gesondert 
aufzufUhren sich lohnen würde. Dazu war es nach allem zuvor Gesagten bereits 
zu offensichtlich. Weniger offensichtlich ist eine andere Konsequenz aus den 
bisherigen Überlegungen: 

Das Verfassungsproblem wird in Theorien, die Verfassungen als Auswahl· 
regeln ansehen, normalerweise nicht als ein Problem der Auswahl einer einzi· 
gen, für beliebige Probleme besten Entscheidungsregel, sondern eher als ein 
Pr.oblem der Kombination unterschiedlicher Regeln angesehen. Es geht dann 
nicht schlicht um die Frage nach der einen besten Regel, sondern darum, wel-
che Regeln ftir welche Sorten von Entscheidungsproblemen angemessen sind 
und wieweit Probleme, die eine Regel offen läßt, durch die Ergänzung dieser 
Regel bewältigt werden können. Mindestens findet sich in solchen Entwürfen 
eine Art Regeln für ,,zerlegbare" Probleme, meist ein Marktsystem, und eine 
Art Regeln ftir "unzerlegbare" Probleme, nieist basierend auf dem Mehrheits-
prinzip 26 • Es liegt nahe, daß derartige Kombinatione') gewissen Kompatibili· 
tätserfordernissen genügen müssen - so sollte etwa ein im Rahmen der einen 

25 Alexander (1967). 
26 Diese beiden Institutionen werden in der Betrachtung gemischtwirt· 

schaftlieber Systeme normalerweise durch eine Prozedur kollektiven Aushan· 
delns ("bargaining") und einen Bereich hierarchischer Koordination ("Büro· 
kratie") ergänzt. Vgl. etwa Dahl I Lindbiom (1953); Kirsch (1974); Herder· 
Dorneich ( !968); Widmaier ( 1976), Kap. 3; Meyer·Krahmer ( 1979). 
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Regel produziertes oder nicht gelöstes Problem durch die Weitergabe an die 
nächste Prozedur nicht verschlimmert bzw. nicht auf Kosten von Folgeproble· 
men gelöst werden, die im Bereich der ersten Regel neue, womöglich größere 
Probleme erzeugen. Bisweilen wird diese Vereinbarkeltsforderung umgemünzt 
in die Behauptung, daß Regeln mit unterschiedlichen impliziten Handlungs· 
maximen nicht kombinierbar sind. Als Beispiel flir solche Argumente soll die 
von unterschiedlicher' Seite geübte Kritik am sozialpolitisch motivierten Ein· 
griff in den Markt diskutiert werden. 

Diese Kritik, keineswegs homogen im nonnativen Ausgangspunkt und in den 
ordnungspolitischen Konsequenzen, bestreitet, daß Markt - institutionalisierter 
"Egoismus" - und Sozialpolitik - institutionalisierter "Altruismus" 27 

- ver· 
einbar seien. Sozialpolitische Intervention uild Wettbewerb seien nicht als ein~ 
ander wechselseitig ergänzend denkbar, sondern unvereinbar in dem Sinne, daß 
nur das eine oder das andere "Prinzip" sich durchsetzen könne. In der Kombi· 
nation sei entweder die sozialpolitische Intervention wirkungslos oder aber das 
Wettbewerbssystem werde zerstört. Was damit in Frage gestellt wird, ist die 
klassische Komplementaritätsthese, wie sie insbesondere in der Finanztheorie 
entwickelt wurde, die Sozialpolitik als Bereinigung bestimmter Formen des 
Marktversagens legitimiert 28 • 

Die eine Linie der Kritik, auf der sich sowohl vertragstheoretisch argumen· 
tierende wie unmittelbar von liberalen Normen ausgehende Theoretiker treffen, 
zieht aus der Behauptung der Unvereinbarkeit den Schluß, daß sozialpolitisch 
motivierte Intervention nach Möglichkeit beseitigt und statt dessen der Wett· 
bewerb als Prinzip unverwässert durchgesetzt werden sollte 29

• Als Begründung 
wird nicht nur behauptet, daß die Rede vom Marktversagen in der Regel vor; 
schnell sei 30 und daß die Leistungsf!ihigkeit des Staates auf diesem Gebiete 

27 Die Kennzeichnung der Sozialpolitik als "altruistisch" behauptet nicht, 
daß Altruismus die Motivation des Eingriffs ist - es kann sich dabei auch um 
die Überzeugung handeln, daß anders ein Marktsystem nicht zu legitimieren 
sei. Vgl. hierzu die Ausführungen oben, Abschnitt 4.1.3. 

28 Die Begründung erfolgt weniger durch Verteilungsüberlegungen als mit 
dem Argument, daß bestimmte Standardrisiken des Wettbewerbs auf freiwilli· 
ger Basis nicht zu versichern sind. Vgl. allgemein den Sammelband von Hoch· 
man und Peterson (1974), insbesondere die Abhandlung von Zeckhauser in die· 
sem Band; dazu Achinger (1971), pp. 97 f. 

29 "Nach Möglichkeit" kann allerdings Unterschiedliches bedeuten - die 
Bandbreite reicht von radikaler Leugnung jeder Möglichkeit, wie sie etwa Fried· 
man (1973) propagiert, bis zur Kritik lediglich an umverteilender Sozialpolitik, 
wie sie v. Hayek übt (vgl, Hayek ( 1971 ), pp. 361 ff.). 

30 Es handele sich bei dem, was üblicherweise als Marktversagen, also ein 
inhärentes Problem, bezeichnet wird, meist um Marktunvollkommenheiten 
oder die Folge unzureichend präzisierter Eigentumsrechte. Beides sei ein Ord· 
nungsproblem, kein Grund zur Intervention. Vgl. Friedman (1971), Kap. 2; 
allgemein: Lepage (1979), pp. 131 ff. 
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notorisch überschätzt werde 31 
- beides Behauptungen, die auch Beflirworter 

solcher Eingriffe nicht als gänzlich ungerechtfertigt ansehen dürften -,sondern 
daß grundsätzliche Unvereinbarkeit besteht. Externe Eingriffe in den Wettbe-
werbsmechanismus sind in dieser Deutung nicht nur oft überflüssig und mei-
stens dilettantisch ins Werk gesetzt, sondern immer problematisch: Zum einen, 
weil sie als patemalistische Einschränkungen freien Individuenhandeins ohne-
hin mit liberalen Normen nicht vereinbar sind, zum anderen, weil sie in der 
Regel unwirksam sind bzw. die angezielten Probleme verschlimmern. Die Ver-
zerrung des Wettbewerbs an der einen Stelle rächt sich durch schlimmere Ver-
zerrungen an anderen Stellen: Mindestlohngesetzgebungen oder über dem baren 
Minimum liegende Arbeitslosenunterstützung erhöhen die Arbeitslosigkeit; 
Mietkontrollen führen zur Slumbildung; Verbraucherschutzmaßnahmen helfen 
der Monopolbildung; öffentliche Krankenversicherung erhöht die Kosten und 
mindert die Qualität der Versorgung 32 • Unter Berücksichtigung der Hand-
lungsanreize, unter denen Politiker stehen, kann sogar von einer Zerstörerischen 
Dynamik gesprochen werden, die mit der mangelhaften Abgrenzung staatlicher 
Eingriffsrechte zusammenhängt: Aus der Verschärfung von Problemsituationen 
durch den Eingriff resultieren immer neue Eingriffsnotwendigkeiten und am 
Ende die Zerstörung des Wettbewerbssystems 33 • Ob eine solche Entwicklung 
stattfindet oder nicht - in jedem Falle steht fest, daß der Wettbewerb keinen 
Eingriff verträgt, daß solche Eingriffe also am besten unterbleiben. 

In der Argumentation analog, in den Konsequenzen entgegengesetzt ist die 
Kritik an sozialpolitischer Intervention, die auf dem Hintergrund der These von 
der Konditionierung durch Handlungsarireize Unvereinbarkeit behauptet. Auch 
hier ist das Resultat in der Tendenz monistisch, jedochzuungunsten des Wett-
bewerbes 34 : Der Wettbewerb, gerade wenn er funktioniert, führt zu individuel-
ler Deformation und gesellschaftlicher Desintegration. Sozialpolitik, die auf 
Gerechtigkeit, Solidarität und Integration zielt, kann angesichts der ökonomi· 
sehen Konditionierung der Individuen nicht Rreifen, ja sie verstärkt solche Re-

31 I)a Politiker und Bürokraten Individuen mit eigenen Interessen und eige-
nen Informationsproblemen sind, kann von ihnen weder "objektive" Diagnose 
noch "optimale" Therapie erwartet werden. 

32 Vgl. neben Friedman (1971 ), Kap. II, 12, und Lepage (1979), pp. 131 ff., 
auch Hayek (1971), pp. 3 77 ff. Das auf den ersten Blick nicht einsichtige Bei-
spiel des Verbraucherschutzes wird meist mit Beispielen aus der amerikanischen 
Regierungspraxis belegt, in der die kontrollierenden Behörden häufig von de- ' 
nen, die eigentlich überwacht werden spllen, für ihre eigenen Zwecke, insbeson· 
dere zur Wettbewerbsbeschränkung, genutzt werden. Vgl. zur "Capture" von 
Behörden etwa Sabatier (1975), für die entsprechende Debatte um "Deregula-
tion" besonders Feick ( 1980); Schultze ( 1977). 

33 Vgl. auch oben die Ausführungen über die Alternative "Weg zur Knecht-
schaft oder Unregierbarkeit", Abschnitt 3.3.2. (c). 

34 Am prononciertesten Widmaier (1976); in der Tendenz ähnlich v. Fer-
ber (1967); Achinger (1971 ). 
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duzierungen der Persönlichkeit noch dadurch, daß sie selbst unter Wettbewerbs· 
bedingungen konzipiert wird. Solange der Wettbewerb dominantes gesellschaft-
liches Ordnungsprinzip ist, bleibt jede Sozialpolitik wirkungslos. Ein Ersatz 
wird in Institutionen gesehen, die Partizipation, gemeinsame Entscheidungsfin· 
dung, "Demokratisierung aller Lebensbereiche" und Emanzipation fördern 35 • 

Die Unterschiede zwischen den beiden Positionen sind zunächst einmal 
Folge unterschiedlicher Kriterien - die erste Position verwendet ein Freiheits-
konzept eher ökonomischen Zuschnitts, das Freiheit allein durch "Abwande· 
rungsmöglichkeiten" gesichert sieht, während ftlr das Freiheitskonzept der 
zweiten Position vor allem "Teilnahme" kennzeichnend ist 36 • Normextern 
lassen sich beide Freiheitskonzepte als einseitig kritisieren 37

, immanent kann 
die Kritik daran ansetzen, daß beide Positionen eine eindeutige Korrespondenz 
von Menschenbild und angemessenen Regeln behaupten. In dieser Hinsicht 
argumentieren beide Seiten gleich, die Gegensätze resultieren aus den unter· 
schiedlichen Menschenbildern. Die libertäre Kritik an der Sozialpolitik geht von 
einem letztlich egoistischen Individuum mit fertigen, zumindest aber ihm selbst 
ganz allein überlassenen Zielsetzungen aus. Jeder Eingriff, der das egoistische 
Handeln der Individuen umlenken wolle, schaffe "perverse" Anreize, stoße so 
ins Leere oder bewirke Unerwünschtes. Also sei es besser, die Menschen so zu 
nehmen wie sie sind, gewisse Spielregeln aufrechtzuerhalten und ihnen anson· 
sten nichts aufzuerlegen, das ihrer Natur nicht entspricht. Die Gegenposition 
geht von einem Wesen aus, das gesellschaftlich lernt, nicht nur, wie es sich zu 
verhalten hat, sondern auch, was es zu wünschen hat. Institutionen müssen aus 
einem Guß sein, da sonst widersprüchlich konditioniert wird, also "Schizophre-
nie" institutionalisiert wird. Solidarisches Handeln kann nicht gelernt werden, 
solange in so großem Umfang Wettbewerb herrscht 38 • 

35 Vgl. bes. Widmaier (176), pp. 167 ff. 
36 Vgl. Hirschman (1974), bes. pp. 13 ff.: Hirschman fUhrt solche Unter-

schiede auf unterschiedliche Weltbilder zurück: In der Ökonomie dominiert die 
Vorstellung einer Harmonie, die sich selbsttätig einstellt, wenn nur die richtigen 
Regeln existieren -entsprechend ist das Freiheitskonzept dieses Weltbildes auf 
"Abwanderung" fixiert. In der Politikwissenschaft (und mit ihr der Jurispru· 
denz) dominiert die Vorstellung, daß Ordnung nur als bewußt angezielter Zu-
stand möglich ist - dem korrespondiert ein Freiheitskonzept, das auf Mitent· 
scheidungfixiert ist. 

37 Die libertäre Position macht sich - normativ gesprochen - einer Unter-
bewertung von Abwanderungskosten schuldig; empirisch gesprochen über· 
schätzt sie die integrative Kraft des Wettbewerbs: Die Gegenposition macht sich 
- wiederum normativ gesprochen - einer Unterschätzung der Gefährdung indi· 
vidueller Handlungsmöglichkeiten durch die "Vergesellschaftung" aller Lebens· 
hereiche schuldig; empirisch gesprochen bedeutet sie eine Überschätzung der 
Leistungsfähigkeit partizipatorischer Prozesse. 

38 Vgl. Widmaier ( 1976}, bes. pp. 168 f., wo allerdings die eigentliche Kon· 
sequenz der Überlegungen nirgends so recht ausgesprochen wird: Zunächst 
(p. 168) ist die Rede von einer "Umkehr", die eine "systematische Substftu· 
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Nimmt man die Implikationen der Rede von einer Handlungslogik ernst, so 
wird man den beiden Positionen eigenen Schluß von der Natur des Menschen 
auf die jeweils einzige beste Institutionenform nicht ohne weiteres akzeptieren. 
Insbesondere wird man es nicht im mindesten schizophren nennen, wenn lndi· 
viduen sich in unterschiedlichen Handlungskontexten so verhalten, als hätten 
sie unterschiedliche Maximen. Das heißt nicht, daß man sich um den möglichen 
Konditionierungseffekt von Regeln nicht zu kümmern hätte; man wird ihm 
aber nicht derart weitreichende Folgen zutrauen. Es heißt erst recht nicht, daß 
jede Kombination von Regeln möglich, der Spielraum also unbegrenzt ist 39 • Es 
kann jedoch behauptet werden, daß Institutionen unterschiedlicher Handlungs-
logik. nicht a priori, aus gewissermaßen logischen Gründen, unvereinbar sind. 
Es .ist vielmehr eine Frage der eingehenden Untersuchung konkreter Entschei-
dungsprobleme, ob bestimmte Kombinationen Probleme einer Lösung näher-
bringen oder sie verschärfen. Die Reinheit einer Ordnung in diesem Sinne ist 
kein besonders naheliegendes Kriterium 40 • Weder sind die Spielräume so groß, 
tion des Eigeninteresses durch Perspektiven in Richtung gesellschaftlicher, 
genuin sozialer Interessen" bedeutet. Daraus folgt die Frage: "Unter welchen 
Voraussetzungen und bei welchen Bedingungen ist soziale Rationalität erlern-
bar?" (ebd.). Die Antwort liegt in der Partizipation: "Durch praktische Ein-
führung und Ausübung sozialer Rationalität, zum Beispiel auch durch neue 
Formen menschlicher Gemeinschaft, kann der bloß moralische Appell zur 
Oberwindung der Verhaltensweise des Homo oeconomicus in die Tat umgesetzt 
werden." (p. 169, alle Betonungen im Original). Nachdem die gesamte voran· 
gegangene Argumentation darauf baute, daß der Wettbewerb ein so überaus 
durchschlagendes Konditionierungsmittel sei, und nachdem nun gefordert wird, 
daß eben nicht nur "moralische Appelle" am Platze seien, erwartet man nun 
eigentlich Ausführungen darüber, wo der Wettbewerb entsprechend einzu-
schränken und zu ersetzen sei. 

39 Die oben angeführten Beispiele sind hierfür sicherlich instruktiv. Aller-
dings bieten sich auch hier Interpretationsspielräume. So mag es etwa zutref· 
fen, daß "hohe" Arbeitslosengelder zu Steigerungen der Arbeitslosigkeit füh-
ren. Es ist aber damit noch nicht gesagt, daß dieser Effekt insgesamt negativ 
beurteilt werden kann. So argumentieren z. B. Samuels und McMahon, daß der 
rasche technische Fortschritt und damit das rasche Wirtschaftswachstum in der 
Bundesrepublik auch dadurch begünstigt wurde, daß Entlassungen auf keine so 
hohe Hemmschwelle stießen, wie es ohne die Absicherung der durch Investitio-
nen freigesetzten Arbeitskräfte der Fall gewesen wäre. Vgl. Samuels f McMahon 
(1978), p. 6. 

40 Man kann es an dieser Stelle noch völlig offerr lassen, ob nicht - im 
Geiste einer auf Institutionen angewandten "second-best-Argumentation" -
sogar "widersprüchliche" Institutionen als wechselseitig wirkendes "Gegengift" 
in der Kombination positive Wirkungen entfalten können. Vgl. dazu Blum 
(1977). 

Es ist im übrigen nicht ausgemacht, daß second-best-Theorien nur "kuriose" 
Versuche der Rettung eines untauglichen Paradigmas sind, wie Hans Albert es 
ihnen vorwirft (vgl. Albert (I 976 b), p. 80, Fn. 38). Man kann solche Ansätze 
auch als eine Form der Kritik am Paradigma ansehen; sie implizieren ja unge-
fähr die folgende These: "Wenn man keinen idealen Wettbewerb haben kann, 
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wie es bestimmte Fennen der Kritik an individualistisch-rationalistischen Theo-
rien nahelegen könnten, noch sind sie so klein, wie einzelnde Sätze dieser Theo-
rien selbst es vennuten lassen könnten. 

Ein letztes positives Ergebnis der Oberlegungen des vierten Kapitels sei an 
dieser Stelle vor allem deshalb erwähnt, weil es weiter unten noch Bedeutung 
gewinnen wird: 

5.2.3. Die Erfassung von Entwicklungsprozessen 

Die Untersuchung von Regeln hinsichtlich ihrer Auswirkungen wird sich, 
soweit das überhaupt möglich ist, auch darauf richten, ob Institutionen als 
Institutionen stabil sind. Eine solche Ausrichtung der Fragestellung zielt weder 
auf Prophetie noch die Aufdeckung ,,historischer Gesetze", sendem ganz 
schlicht auf das, was die Handlungslogik einer Regel oder eines Systems von 
Regeln an Resultaten im Zeitablauf erwarten läßt 41

• Eine solche Prognose ist 
so sicher und so unsicher wie jede Aussage über die Resultate der Etablierung 
einer Regel. Auch die rein statische Analyse der Handlungsanreize, die eine 
Institution schafft, ist ja nur insoweit infonnativ als eine bestimmte Hypothese 
unausgesprochen mitgeführt wird - die Hypothese, daß sich nichts ändert. Dies 
ist nur ein Sonderfall einer Aussage über die Auswirkungen von Institutionen 
im Zeitablauf. Im allgemeinen ist nicht auszuschließen, daß sich im Zeitablauf 
Änderungen ergeben und daß solche Änderungen auch unter Rückgriff auf 
Handlungsanreize von Regeln rekonstruiert werden können. Diese Untersu-
chung kann sowohl zur Erwartung bestimmter Entwicklungstendenzen im Rah-
men eines gegebenen Regelwerks führen als auch zur Erwartung, daß die Regeln 
selbst im Zeitablauf Veränderungsdruck unterworfen sein könnten. Beides ist 
für eine Ordnungstheorie von Bedeutung. Man wird bei der Beurteilung von In· 
stitutionen einerseits nicht darüber hinwegsehen, in welche Situationen sie die 
ihnen unterworfenen Individuen langfristig bringen, sofern sie funktionieren 
wie erwartet. Man wird andererseits in einem Urteil über Regeln erst recht nicht 
unbeeinflußt bleiben, wenn sich Anzeichen dafür finden, daß bestimmte Insti· 
tutionen sich im Zeitablauf selbst aushöhlen, zerstören oder transfonnieren, 
falls sie funktionieren wie erwartet. 

Die Rekonstruktion der Entwicklungsdynarr.ik, die mit einer Institution ein· 
hergeht, erfolgt nach ganz dem gleichen Muster wie jede Untersuchung einer 
Handlungslogik: Man stellt zunächst fest, welche Handlungsanreize eine Regel 

dann sollte man in seinen politischen Maßnahmen nicht von der Fiktion aus· 
gehen, man könnte ihn haben!" Für den second-best-Ansatz vgl.: Lipsey f Lan-
caster (1956/57); Davis/Whinston (1965) und die Diskussion in Review of 
Economic Studies 34 (1967). 

41 Vgl. hierzu auch die Ausführungen oben, Abschnitt 2.3.1. 
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in der je konkreten Ausgangslage schafft. Sodann beschreibt man die Lagever-
änderungen, die durch ein den Anreizen entsprechendes Handeln bewirkt wer-
den. Die neue Lage wird zum Ausgangspunkt eines zweiten Analysedurchgangs 
etc. Beispiele für die. theoretische Erfassung von Entwicklungsprozessen beige-
gebenen Regeln sind etwa die Wachstumstheorie 42 oder die Behauptung der 
"property-rights-Schule", daß ein wirklich dynamischer und kumulierender 
technischer Fortschritt nur dann zu erwarten ist, wenn bestimmte eigentums-
rechtliche Voraussetzungen erflillt sind 43 • Beispiele für die Behandlung auch 
der Veränderungsdynamik eines Systems von Regeln, einer Ordnung, sind etwa: 

die bereits erwähnte These Buchanans, daß die wettbewerbsinduzierte Aus-
weitung der Staatstätigkeit langfristig zur Strangulierung des freien Bereichs 
einer Gesellschaft flilirt 44 ; 

Thesen, in denen von wettbewerbsinduzierten Veränderungen des Wettbe-
werbs die Rede ist, sei es als Ergebnis von Akkumulationszwängen 45 , sei es 
als Ergebnis einer Vermachtung der Märkte, die nur von außen, vielleicht 
sogar überhaupt nicht, zu verhindern ist 46 ; 

- schließlich die These, daß kapitalistische Spielregeln nur solange funktionie-
ren, wie sie von einer vorkapitalistischen Mentalität zehren können, die sie 
jedoch zerstören, so daß solche Spielregeln auf Dauer ihre Legitimität ein-
büßen47. 

Sicherlich ist dieser dynamische Aspekt von großer Bedeutung für die Beur-
teilung einer Verfassung unter individualistischen Kriterien, gleichgültig, ob 
man vertragstheoretisch verfahrt oder nicht. Individualistisch-rationalistische 
Theorien liefern einen Beitrag zur Abschätzung der Auswirkungen von Regeln 
auch unter diesem Gesichtspunkt. So wenig wie irgendeine andere Theorie, die 
nicht auf Konzepte wie den "Sinn der Geschichte" oder ,,historische Gesetz-
mäßigkeiten" zurückgreift, kann diese Theorie verbindliche Prognosen formu-
lieren. Aber sie kann Erwartungen ohne Rückgriffe auf anderes als taugliche 

42 In der Regel wird in wachstumstheoretischen Abhandlungen von Anfang 
an makroökonomisch argumentiert; vgl. nur Gahlen (1973). Selbstverständlich 
enthalten Aussagen über Aggregatgrößen wie Sparen, Investition, technischen 
Fortschritt jedoch immer Hypothesen über menschliches Handeln unter be-
stimmten Bedingungen. 

43 Vgl. fUr die Analyse nur Demsetz (1967); für die entsprechende Ge-
schichtsschreibung etwa North I Thomas (1973), und 'als Überblick Kromp· 
hardt ( 1980), pp. 44 ff. 

44 Buchanan (1975), Kap. 9; vgl. auch Buchanan I Wagner (1977). 
45 So etwa Marx und seine Nachfolger. Vgl. Marx (1972), pp. 650 ff. 
46 Vgl. etwa Arndt (1973), Teil III; vgl. auch Hayek (1971), pp. 295 f., 

und Hayek ( 1979), pp. 86 f., wo dafür plädiert wird, wettbewerbsbeschrän-
kenden Verträgen lediglich den rechtlichen Schutz vorzuenthalten. 

47 Vgl. vor allem Schumpeter (1972), bes. Kap. 12, 13; daneben Hirsch 
(1976); Bell (1976). 
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Annahmen über Individuenhandeln formulieren und sie kann diese Erwartun-
gen so formulieren, daß sie im Hinblick auf die Annahmen der Kritik zugäng-
lich sind. Dies ist ein dritter Beitrag der Theorie zur Diskussion über Ordnungs-
entwürfe, der für jeden Entwurf, wie auch immer begründet, von Bedeutung ist. 

In diesem Zusammenhang ist auf eine Implikation derartiger Rekonstruk-
tionen von Entwicklungsprozessen hinzuweisen, die in der folgenden Diskus-
sion wichtig sein wird: Ebensowenig wie aufeinanderfolgende Tauschgleichge-
wichte als Abfolgen jeweils pareto-superiorer Zustände gedeutet werden dür-
fen 48, bloß weil alle übergänge auf freiwilligen Transaktionen basieren, ebenso-
wenig impliziert eine Entwicklung, die Ergebnis rationalen Individuenhandeins 
unter bestimmten Regeln ist, daß die Individuen von Phase zu Phase dieser Ent-
wicklung ihre Lage als jeweils verbessert wahrnehmen werden. Dies gilt sogar 
für die Entwicklung von Regeln selbst. Man befindet sich dann rlicht mehr im 
Rahmen eines Vertragsarguments, sondern im Rahmen eines evolutionären 
Arguments, in dem Regeln ebenso als Produkte von Versuch, Irrtum und Be 
währung angesehen werden wie alle anderen Produkte menschlicher Tätig 
keit 49

• Sofern Institutionen selbst miteinander konkurrieren, ist die "Bewäh 
rung" einer Institution, ihre Durchsetzung gegen eine andere auf freiwillige 
Basis nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Tatsache, daß alle oder auch nu 
die meisten Individuen ihre Lage unter der neuen Institution besser nennen als 
unter der alten. Der Obergang kann ebensogut defensiver Natur sein. Die Be-
währung einer Institution kann ja auch darin bestehen, daß die IndividuenJ 
keine Chance sehen, die Lage, die sie im Rahmen der alten Regeln erreichten,! 
auch dann noch zu erreichen, wenn die neuen Regeln mit den alten konkurrie• 
ren. Ebenso wie die Einführung einer neuen Technik alle im Wettbewerb bei 
findliehen Individuen zwingt, entweder diese Technik zu übernehmen oder aus\ 
dem Wettbewerb auszuscheiden, so kann die "Erfmdung" oder der "Import"! 
einer Institution eine andere Institution vernichten, ohne daß die betroffenen 
Individuen dies allesamt begrüßen müssen. Die Überlegenheit kapitalistischer I 
über traditionale Eigentumsformen und die entsprechenden wirtschaftlichen 1 
Umgangsformen kann von dieser Art sein - die Zerstörung traditioneller Le- ~·· 
bensweisen durch die Konfrontation mit solchen Eigentumsformen ist auch 
dort, wo sie Ergebnis freiwilliger Obernahme ist 50

, keineswegs ein Indiz dafür, ; 
daß die Individuen die neue Lage der alten vorziehen 51

• 

48 Vgl. oben, Abschnitt 4.1.3. (a). 
® Vgl. ausdrücklich Hayek (1969a); (1969c); auch (1971), Kap. 4,1 I. 
ISO-- Was historisch nicht die Regel gewesen sein dürfte, bzw., wo es der Fall 

war, mitunter eher dem Freiwilligkeitskonzept bestimmter ökonomischer 
Rechtstheorien als dem eines Tauschsystems entsprochen haben dürfte (für 
diese Gegenüberstellung vgl. oben, Anm. 18 zu Kap. 5); vgl. etwa die Beispiele 
bei Polanyi (1977), pp. 210 ff.: "So konnten die Kolonisten auf den Gedanken 
kommen, die Brotfruchtbäume zu fällen, um einen künstlichen Lebensmittel-
mangel herbeizuführen ... " (und J~Uf diese Weise die Voraussetzungen für 
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5.3. AbschUeßende Bemerkungen zum Beitrag individualistisch-
rationalistischer Theorien zur Diskussion von Ordnungsentwürfen 

Die genauere Betrachtung individualistisch-rationalistischer Theorien hat 
gezeigt, daß sie nicht geeignet sind, als Konsenstheorien verbindliche Aussagen 
über die wünschbaren Eigenschaften von Verfassungen zu formulieren, sofern 
sie sich strikt an die eigenen Prämissen halten. Die Sicherung individueller 
Rechte und die Beurteilung der Wünschbarkelt von Institutionen allein auf der 
Basis individueller Präferenzen sind nicht vereinbar 52 • 

Auch wenn die inhaltlichen Vorschläge - Rechtsstaatlichkeit, möglichst 
wenig beschränkte individuelle Handlungsspielräume, möglichst wenig Staats-
intet:Vention jenseits der Aufrechterhaltung der Ordnung - mit dem Scheitern 
einer solchen Argumentation nicht weniger akzeptabel sind als sie es im Falle 
der Haltbarkeit des Arguments wären, kann umgekehrt gesagt werden, daß eine 
solche Argumentation sogar bedrohlich flir diese Eigenschaften einer Verfas-
sung sein kann: Hält man das Argument, daß individuelle Präferenzen Grund-
lage jeder Regelentscheidung sein müssen, flir ein Argument, dem man -jeden-
falls als "Individualist" -zu folgen hat, dann werden auch solche Institutionen 
je nach Präferenzen zur Disposition gestellt werden müssen, 

Über die genannte Charakterisierung allgemeiner Eigenschaften von Ordnun-
gen hinausgehende' Ordnungsvorschläge, insbesondere Aufgabenzuweisungen an 
den produzierenden Staat, sind nicht zu finden und auch nicht intendiert. Der 
konkrete Vorschlag allerdings, solche Zuweisungen bzw. - angesichts einer 
schon existierenden Situation - Neuzuweisungen an die Individuen "zurückzu-
geben'', einen neuen Gesellschaftsvertrag aushandeln zu lassen, ist fragwürdig: 
Man reagiert darauf, daß aus dem Kontraktargument keine hinreichend konkre-
ten Folgerungen abzuleiten sind, mit der Forderung, die fiktive Konstruktion 
real zu machen. Dies aber ist angesichtsbestehender Realitäten ein im schlech-
ten Sinne fiktiver Vorschlag. Konnte man die Vertragsfiktion als plausibles Ver-
fahren normativer Diskussion ansehen, solange sich aus der Fiktion konkrete 
Konsequenzen ziehen ließen, so wird angesichts des Vorschlags, den Vertrag 
real werden zu lassen, die Kritik an mangelnder Realitätsnähe und fehlender 
Realisierbarkeit, die zuvor weitgehend irrelevant war, nun in vollem Umfang 
anwendbar. 
einen funktionierenden Arbeitsmarkt zu schaffen ) - auch hier herrscht kein 
direkter Zwang, "Freiwilligkeit" bedeutet nicht "Lageverbesserung". 

51 Vgl. auch Hayek (1971 ), pp. 61 •f., wo auf die Vernichtung traditioneller 
Lebensformen durch den Fortschritt auch gegen den Willen der Betroffenen 
hingewiesen wird - "Die Änderungen, in die sich solche Menschen fügen müs-
sen, gehören zu den Kosten des Fortschritts". Weiter unten wird noch darüber 
zu sprechen sein, wie "individualistisch" solche Äußerungen genannt werden 
können. 

52 Für die damit zusammenhingende Problematik der Beziehungen von 
Gerechtigkeit und Zweckmäßigkeit vgl. auch Buhbe (1979), pp. 141 f. 
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Kann also insgesamt konstatiert werden, daß auf der Basis individueller Prä-
ferenzen höchstens hypothetische Diskussionen um Verfassungen geführt wer-
den können, so hat sich der Umweg doch gelohnt. Es hat sich zum einen her-
ausgestellt, daß Urteile des Betrachters nicht illegitim sind, sondern daß sie un-
umgänglich sind. Zum anderen zeigte sich, daß die Theorie als hypothetische 
Ordnungstheorie (unter der Frage: "Für welche Sorten von Individuen haben 
die untersuchten Regeln welche Resultate?',') und als informative Theorie über 
das Funktionieren von Institutionen ein Instrument der Argumentation über 
Ordnungen sein kann. Auch wenn die Menschen weder egoistisch noch beson-
ders rational sein mögen, kann kaum eine Theorie die Aussagen, die unter die-
ser Annahme resultieren, gänzlich ignorieren. Sowohl Grenzen wie Spielräume 
der Machbarkeit von Regeln werden nachhaltig ins Blickfeld gebracht. 

Auf dieser Grundlage kann nun dazu übergegangen werden, solche Ordnungs-
entwürfe zu betrachten, die - angesichts des vorher Gesagten nur konsequent-
die Rückbindung der Regelauswahl an Individuenpräferenzen über Bord wer-
fen und statt dessen Regeln vorschlagen, innerhalb derer Individuen ihre eige-
nen Ziele in möglichst unbehinderter Weise verfolgen können. 



Teil /// 

Die Konstruktion von Ordnungsentwürfen unter 
dem Kriterium individueller Freiheit 

6. Die "Verfassung der Freiheit" 

6.0. Einführung 

Die Überlegungen des vorangegangenen Teils der Untersuchung haben ge· 
zeigt, daß die Konstruktionvon Ordnungsentwürfen auf der Basis individuel-
l!'.!:. J:'tiif~.!'!!~~!ll~-i1~!,1eil)~~f!Ü1rt:-1:5erartige lierleit~ttg~~ sind nicht nur unzu-
reichend in dem Sinne, daß sie zu viel offenlassen; es gab sogar deutliche Anzei-
chen, daß freiheitliche Verfassungen nur dann aus ihnen resultieren, wenn die 
Prämissen der Argumentation außer Kraft gesetzt werden. Will man individua-
listisch verfahren _:_ also Ordnungen unter dem Gesichtspunkt größtmöglicher 
individueller Freiheit von äußeren Einschränkungen konzipieren -, so liegt es 
daher nahe, genau diesen Gesichtspunkt an den Anfang der Überlegungen zu 
stellen. Man setzt dann den Maßstab "Berücksichtigung individueller Präferen· 
zen" nicht schon bei der Auswahl von Regeln an, sondern erst beim Handeln 
unter Regeln. Das Kriterium, an dem eine in diesem Sinne ,)iberale" Theorie 

lOrdnungen mißt, ist indjyj.duelle Freiheit, nicht "soziale Gerechtigkeit", l :.Gleichheit", ,;das größt~--Glück der größten Zahl" oder "der Fortschritt". Die-
?,enige Ordnung ist die beste, in der jedes Individuum selbst darüber befinden 

· kann, was gut ftir es ist. 

Das Etikett ,)iberal", so wie es hier verwandt wird, deckt keineswegs alle 
Ordnungstheorien ab, die sich selbst als liberal bezeichnen. Liberal zu argumen-
tieren, beanspruchen auch Positionen, die sehr wohl mit Konzepten wie "sozia· 
!er Gerechtigkeit" etwas anfangen können. Es wäre daher sicherlich am wenig-
steo/mißverständlich, wenn hier nur das im deutschen ·Sprachgebrauch unüb.-
liche Prädikat ,)ibertär" 1 verwendet würde. Diese Kennzeichnung wird jedoch 
nicht durchgängig verwandt werden, da die ,)ibertäre" Theorie sich selbst als 
durchaus ,)iberal" versteht, ja sogar noch mehr: Sie ist ihrem Selbstverständnis 
nach nicht irgendeine Variante einer ansonsten heterogenen Menge von Theo-
rien, sondern die liberale Theorie schlechthin. Die folgenden Kapitel gelten 
auch der Untersuchung der Haltbarkeit dieses Anspruchs, der darauf hinaus-

! Vgl. oben, Anm. 6 zu Kap. 2. 
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!läuft, daß jede von der libertären Version abweichende Version der liberalen 
Position illusionär, "romantisch", wenn nicht sogar bewußt totalitär sei. 

Die Ausführungen der folgenden Kapitel werden sich auf das Werk des 
Theoretikers beschränken, der sicherlich mit Recht als repräsentativ flir diese 
Variante liberalen Denkens angesehen werden kann: auf_ ~!!S __ \Ver}{ _ _f_,t._,_von 
Hayeks. Wohl kein anderer Ordnungstheoreti,k.er yertrlH die Position-so. umfas-
send und kompromißl()S zugleich. 2 • -- - - -

Da das Gesamtargument der liberalen Theorie anders aufgebaut ist als das 
Argument einer präferenzethischen Position, wird in den folgenden Oberlegun-
gen auch anders zu verfahren sein als bei der Behandlung dieser Position. Das 
folgende Kapitel dient der Darstellung. Sie wird knapper ausfallen als die Dar-
stellung präferenzethischer Positionen. Dies ist gerechtfertigt durch die weit-
reichende inhaltliche Obereinstimmung der jeweiligen Wirklichkeitsinterpreta-
tionen und iii.s[tli~i>~_e)1~!1-"fi.>!S~l1!ngen: Soweit Obereinstimmung herrscht, 
wird es daher genügen, auf die entsprechenden Passagen des dritten Kapitels 
zu verweisen. Eingehender herauszuarbeiten ist der Unterschied, den es macht, 
wenn ausdrücklich individuelle Freiheit an der Stelle placiert wird, wo oben 
der Vertrag stand. Im hieran anschließenden siebten Kapitel folgt das, was 
oben als streng immanente Diskussion bezeichnet wurde: Sowohl Maßstab wie 
Analyse werden als vorgegeben hingenommen, untersucht wird die Stichhaltig-
keit der institutionellen Folgerungen aus beidem. Diese streng immaneni 
Untersuchung erbrachte für präferenzethische Positionen eine Reihe von Inko 
sistenzen bzw. Oberstrapazierungen der Prämissen. Das ist für liberale Theorie 
nicht der Fall. Die immanente Diskussion wird nicht Inkonsistenzen erweise , 
sondern eine verdeckte Argumentation hinter der expliziten Argumentation: 
Es wird sich zeigen, daß eine Reihe von zentralen Weichenstellungen nicht un-
i ter dem Kriterium "Freiheit", sondern einem ganz anderen ~!li~!.I!J:IL.uE2r.t· 
schritt" erfolgt. Das Kriterium "Fortschritt"weist bei näherer Betrachtung 
· "überindividualistiscb-e~~ . .Z.9g~_a.\lf. o~s Ä~gumeiit-im.A.igliffieiitsclieinf-dar-aur 
(hinauszulaufen, daß empirisch nur Fortschritt Freiheit sichert, daß die losge-
: löste Suche nach ,,maximaler" Freiheit eine romantische Weltsicht impliziert, 
',die in der Realität weniger Freiheit ermöglicht als das auf den ersten Blick 
ni@.t unbedingt freiheitlich anmutende Konzept des Fortschritts. Da sich im 
siebten Kapitel zeigt, daß nur dann, wenn die empirische Behauptung zutrifft, 

2 "Kompromißlos" heißt nicht "extremistisch". Als "extremistisch" 
könnte man die Linie von etwa David Friedman (1973) bezeichnen. Die v. Hay-
eksche Position zeichnet sich gerade dadurch aus, daß siez. B. keineswegs "den 
Staat" grundsätzlich für ein übel hält, sobald er mehr als nur "Nachtwächter-
staat" ist(vgl. stellvertretend: Hayek (1952c), bes. pp. 145 ff.), daß sie aber die 
Grenzen staatlicher Aktivität, die sie fordert, mit vollkommener Konsequenz, 
ohne Rücksicht auf zu Tabus gewordene Begriffe (insbesondere: "sozial", 
"soziale Gerechtigkeit") propagiert. Vgl. zu v. Hayek auch Machlup (1976); 
Barry (1979); O'Driscoll (1978). 
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nicht von einer unausgesprochenen Verschiebung der Kriterien (einer "Funk· 
tionalisierung" von Freiheit zugunsten des Fortschritts 3 ) gesprochen werden 
kann, wird die analyseexterne Diskussion dieser Ordnungstheorie, die sich im 
Rahmen präferenzetl)ischer Positionen erübrigte 4 , notwendig. Im achten Kapi· 
tel wird daher zu untersuchen sein, ob die empirisc!t!J!e.hauptung, da~. !lur 
FortschritLf'reiheit sichern könne, so selbstverständlich ist, wie von v. Hay!lk 
b~haup~C:!.Y\'ird.--Es wird sich zeigen, daß es gute Griinde .gibt, dies anzuzwei· 
feln. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Umstand, daß nicht einfach 
irgendeine alternative Analyse deijenigen v. Hayeks gegenübergestellt werden 
muß, um zu anderen Vermutungen über die empirische Haltbarkeit seiner Aus· 
sagen zu kommen. Vielmehr wird es sich um eine Interpretation der Realität 
hij!ldeln, die nach v. Hayeks eigenen Plausibilitätsgesichtspunkten nicht unhalt-
barer ist als die von ihm vorgetragene Interpretation. Im Lichte dieser Analyse 
wird es nicht nur als möglich erscheinen, freiheitliche Gesichtspunkte vom_ Kri· 
teriumde.s Fo~tschritts. zulösen~ sondernsogar als notwendig. Im Ergebnis 
folgt ei~e"~~·d·e~e These' ills die von v: Hayek vertretene: Die "reale" Alternative 
ist nicht "Freiheit (und Fortschritt) oder Staatsintervention (und Stagnation)", 
sondern eher "ungehemmter Fortschritt (und staatliche Dauerintervention bzw. 
-repression) oder ordnungspolitisch ,gebremster' Fortschritt (und geminderter 
staatlicher Interventionsbedarf)". Wenn diese andere Alternative die tatsächli· 
ehe Situation angemessen erfaßt, dann besteht f'lir eine liberale Position, die an 
der irrelevanten Alternative festhält, die Gefahr, daß auch die Substanz der Po-
sition, das Argument flir individuelle Freiheit, gemeinsam mit dem Ordnungs· 

· entwurf diskreditiert wird. 

Zuerst also zur Darstellung der liberalen Position. Sie wird, entsprechend 
der Logik einer Ordnungstheorie, in drei Schritten erfolgen: Im ersten Schritt 

·wird das Kriterium "Freiheit" eingeflihrt und beschrieben, in welchem Kon· 
text, in welcher Betrachtungsweise der Gesellschaft, dieses Kriterium seinen 
Platz hat (Abschnitt 6.1.). Es folgt dann die Darstellung der Analyse; nach all· 
gemeinen Ausflihrungen über den Unterschied zwischen abstrakter und sponta· 
ner Ordnung und die unterschiedlichen Ausmaße menschlichen Wissens hin· 
sichtlich der beiden Seiten ist genauer zu beschreiben, wie die ihm Rahmen 
einer freiheitlichen abstrakten Ordnung spon.tan sich einspielende Wirklichkeit 
gesehen wird; die These, daß der Wettbewerb, der sich in einer freiheitlichen 
abstrakten Ordnung zwangsläufig als Grundprinzip spontaner wechselseitiger 
Abstimmung einstellt, in einem Zuge und untrennbar Freiheit und Fortschritt 
sichert, wird genauer expliziert (Abschnitt 6.2.). Schließlich ist zu beschreiben, 
wie nach alledem das, was in Regeln fixiert werden kann, die abstrakte Ord· 
nung also, auszusehen hat, welches die Rolle der Politik flir eine solche Ord· 
nung und in einer solchen Ordnung ist und welche institutionellen Vorkehrun· 

3 Vgl. Krie1e ( 1975), pp. 196 f. 
4 Vgl. oben, pp. 160 f. 
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gen einer so bestimmten Rolle zuträglich sind: Das Handeln der Individuen 
darf nur durch allgemeine Regeln gerechten Handeins beschränkt werden, 

, nicht jedoch durch Regeln, die positive Vorschriften enthalten; daher müssen 
I solche Regeln nach "Meinungen'' über das, was gerecht ist, nicht nach "Inter· 
essen" an angestrebten Zuständen gesetzt werden; die Institutionen kollektiv 
verbindlicher Entscheidung haben in erster Linie die Aufgabe, solche Regeln 
zu schaffen, fortzuentwickeln und zu sichern; nur in zweiter Linie haben sie die 
\Aufgabe, gewissermaßen als Zwangsversicherung zu intervenieren; damit gesi· 
fchert ist, daß Regeln nach den oben genannten Maßstäben entwickelt werden, 
; ist eine Form der Gewaltenteilung notwendig, die die Setzung allgemeiner Re-
: geln institutionell von der Konzipierung und Anwendung von ,,Maßnahrnege-
. setzen" separiert (Abschnitt 6.3.). 

6.1. Das Kriterium: Individuelle Freiheit 

6.1.1. Kontext: Individuum und Gesellschaft 

Die liberale Theorie, insbesondere die hier diskutierte Version der liberalen 
Theorie, ist ra~!j5~Lindivillll~!il~h, Der Individualismus dieser Theorie ist zu. 
nächst einmal, was die Betrachtung der Welt angeht, ein methodologischer In-
dividualismus: Gruppen, Gesellschaften, Kollektive aller Art bestehen aus Indi-
vi~en und führen kein Eigenleben jenseits der Individuen, die ihre Mitglieder 
sind. Nur Individuen, nicht aber Kollektive, haben zunächst eil)lllal Ziele, Wün-
sche, Pläne. Vom Verhalten von Kollektiven zu sprechen, ist nur als Kurzfas-
sung einer Rede. über Individuenhandeln möglich - alle Prozesse, die ablaufen, 
sind als das Zusammenwirken individueller Aktivitäten aufzufassen. Da Indivi· 
duen verschieden sind und ihr Wissen begrenzt ist, sind Prozesse und ihre Er· 
gebnisse allerdings keineswegs immer das Ergebnis eines zuvor in den Köpfen 
der Individuen verfertigten Entwurfs. Insofern impliziert die Aussage, daß alle 
gesellschaftlichen Verhältnisse das Ergebnis menschlichen Handeln sind, nicht, 
daß sie auch nach Wunsch verändert werden können 5 • Wenn die gesellschaftli-
chen Verhältnisse nichts weiter sind als die Verhältnisse der Individuen zuein· 
ander, dann liegt es nahe, daß alle Maßstäbe, Kriterien und Normen, die man 
an gesellschaftliche Zustände anlegt, darauf aufbauen, was diese Zustände für 
die Individuen bedeuten, die in ihnen leben. Im Unterschied zur zuvor betrach-
teten präferenzethischen Position sieht die liberale Position jedoch keinen 
Grund, hieraus ein Argument dafür abzuleiten, daß auch die Auswahl von Re-
geln, von Institutionen, an individuelle Präferenzen zu knüpfen ist. Das Gegen-
teil ist der Fall: Wenn die Analyse, ob von den Mitgliedern der Gesellschaft 
vorgenommen oder nicht, bestimmte Verfassungen als besonders geeignet aus-
weist, den IndividueQ die Verfolgung ihrer je eigenen Ziele zu gewährleisten, 

s Vgl. insbesondere Hayek (1969c). 
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dann sind die5e Verfassungen unter individualistischen Kriterien die besten Ver· 
fassungen. Den Individuen kann und muß nicht unbediitgt zugemutet werden, 
daß sie sich hierüber· zureichende Informatiqn beschaffen. Es ist daher gerade 
die Rolle des Theoretikers, hierzu überlegungen anzustellen unEI die Informa· 
tion zur Verfugung zu stellen, die er erarbeitet hat. Der fiktive Umweg über die 
Individuen ist überflüssig und aus Gründen, über die noch zu sprechen seiit 
wird, sogar gefahrlich. 

Entsprechend dieser Betrachtungsweise der Wirklichkeit und.dieser Einschät· 
zung der Rolle von Gesellschaftstheorien hat der Individualismus der liberalen 
Theorie wesentlich geringere Probleme mit Annahmen oder gar versteckten 
Annahmen über Individuen als die oben betrachtete präferenzethische Variante 
einer individualistischen Position: Die Entscheidung, in allen normativen über· 
legungen alleiit Individuen zu berücksichtigen, ,stellt hier bei weitem nicht so 
hohe Anforderungen an die betrachteten Individuen wie es ftir die genannten 
Entwürfe der Fall war. Es wird den Individuen ja nicht zugemutet, daß sie alles 
auf einmal bewältigen müssen, also nicht nur ihren eigenen Geschäften nachzu· 
gehen, sondern zugleich eine Gesellschaftsordnung aus dem Nichts zu erschaf· 
fen haben. Wird ihnen dieser Schritt vom Theoretiker abgenommen, so ist es 
nicht mehr erheblich, ob. die Individuen ills immer rational, als hinreichend in· 
formiert zumindest über die Auswirkungen von Regeln oder als in ihren Präfe. 
renzen von Entscheidungsprozessen unabhängig angesehen· werden können. All 
diese Eigenschaften waren ftir die Auswahl von Regeln unabdingbar, für das 
Handeln unter Regeln sind sie es nicht. Hier genügt es vollkommen, von den 
Handlungsanreizen auszugehen, die Regeln in weitgehender Unabhängigkeit 

f

von spezifischen Individueneigenschaften entfalten. Dementsprechend verweist 
N .f:!ljyek bisweilen explizit darauf, daß individuelle Präferenzen Produkt von 

r

·'4rnprozessen, Nachahmung, Moden sein können, und daß sehr häufig Indivi· 
d!!en nich. t wissen, "was gut ftir sie ist" 6

, daß aber, entscheidend ftir sein Argu· 
ment, erst recht niemand sonst beanspruchen kann, dies ftir sie zu wissen. 
Schon hier liegt eine Folgerung von grundsätzlichem Charakter auf der Hand: 
Wenn den Individuen selbst nicht generell unterstellt werden kann, daß sie ihre 
"wahren" Interessen kennen, und wenn Außenstehenden generell unterstellt 
werden kann, daß sie solche "wahren" Interessen nicht kennen; dann ist es un-
mö_glich, Ordnungsentwürfe unter Gesichtspunkten wie dem "Gemeinwohl", 
der "Gerechtigkeit" oder auch "dem größten Glück der. größten Zahl" zu dis-
kutieren - nicht nur ;,kollektivistische" Entwürfe, sondern auch ein "utilita-
r~tischer Individualismus" sind unsinnige und gefährliche Positionen. 

6 "Eine andere irreführende· Redewendung ... ist der berühmte Satz, daß 
jedermann die eigenen Interessen am besten kennt. In dieser Form ist die Be-
hauptung weder einleuchtend noch notwendig für die Argumentation eines In· 
dividualisten. Die wahre Grundlage seines Gedankenganges ist, daß niemand 

i wissen kann, wer etwasambesten weiß ... "(Hayek ( l952a), p. 27). 
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Die Tatsache, daß Individuen Gesellschaftswesen sind, also nicht als vor-
oder außergesellschaftlich lebensfähige oder auch nur denkmögliche Wesen vor-
gestellt werden können, die v. Hayek nicht nur nicht leugnet, sondern sogar 
entschieden betont, führt· ihn a!~o gerade nicht dazu, In .. g_lyjgyll.lJl.J.Irui.!.iesell-
schaft in ein wechselseitiges ~,Spannungsverhältnis"zubringenunddarau~ auch 
wechselseitige Anspruche äbzuleiten·7: Sie ftihrt vielniehr im Gegenteil dazu, 
koiiipromißlos auf dem Schüii. des Individuums.aucli'gegen-4ie-{Jil!welfz~)e- , 
stehen: Könntelf dfe lriaividuen als' feiiige;aütonoine Wesenhelten mit fertigen 
Präferenzen und klar artikulierten Maßstäben gedacht werden, dann wäre es 
kein Problem, eine Ordnung des Zusammenlebens zu entwerfen, die diesen In-
dividuen bestmöglich entgegenkommt. Gerade weil dies nicht der Fall ist, ge-
rade weil "das In4ividy_um" eine durchaus unscharfe Angelegenheit ist, ist es 
dringend notwendig, unverbrüchliche GrenzenzÜ-zieii.en~i.imdle ohnehin un-
vermeidliche Auslieferung an die Umwelt nicht unumschränkt werden zu las-
sen. Daher gilt: Wie unklar, schwankend, auch widersprüchlich die Ziele von 
Individuen immer sein mögen, es sind die Ziele der Individuen, und niemand, 
sci}on gar keine "Gesellschaft", hat das Recht, hierauf zwangsweise Einfluß zu 
nehmen. Gerade aus dem, was man bisweilen das ,;Spannungsverhältnis" von 
Individuum und Gesellschaft nennt, wird also die Notwendigkeit unbedingten 
Schutzes der Individualspähte abgeleitet. Ziele, die legitimerweise als Ziele gel-
ten könnten, haben zunächst einmal nur Individuen, niemals die Geseilschaft. 

Es ist al~Idings sehr wohl möglich, daß auch Vergesellschaftungen unter 
Zielen stattfmden. In diesem Falle kann man von Organisationen sprechen 8 • 

Eine Organisation ist ein planvoll geordnetes .Ganzes, geschaffen nach einem 
Entwurf, mit einer vereinbarten oder vorgegebenen Zielsetzung und entspre-
chenden Rollenzuweisungen an die einzelnen Indviduen, die Mitglieder der 
Organisation. Die Tauglichkeit oder Akzeptierbarkeit von Rollenzuweisungen 
an Individuen ist zu messen an dem Ausmaß, in dem solche Rollenzuweisun-
gen, interne Entscheidungsregeln etc. der Verfolgung der Organisationsziele 
nützen. Auch Organisationen bestehen aus Individuen, auch sie sind demnach 
keine übelindividuellen Wesenheiten. Aber in Organisationen ist die individu-
elle Freiheit, eigene Ziele zu verfolgen, beschnitten: Wer einer Organisation 
beitritt oder zu ihr gehört, ist damit Zielen unterworfen, die er nicht selbst 
festsetzt., Er muß damit nicht selbstverständlich seine eigenen Ziele aufgeben, 
aber er kann sie nur insoweit verfolgen, wie es mit den vorgegebenen Organi-
sationszielen vereinbar ist, bzw. umgekehrt: Die Anreizstruktur einer Organi-
sation ist so gestaltet, daß die Verfolgung individueller Ziele nur dann möglich 
ist, wenn zugleich das Organisationsziel gefördert wird; individuelle Zielsetzun-
gen werden zugunsten fremder Ziele instrumentalisiert 9 • 

7 Wie dies etwa Günter Hesse ( 1979), pp. 26 f., tut. Vgl. auch die oben, 
Anm. 22 zu Kap. 5, genannte Literatur. 

8 Vgl. besonders Hayek (I 971), pp. 46 ff. 
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An dieser Stelle ist es dann leicht zu verdeutlichen, daß das Normgerüst 
einer liberalen Theorie nicht auf der erkenntnistheoretischen Grundlage allein 
beruht, nicht einen naturalistischen Fehlschluß darstellt 10

• sondern auf einer 
1 explizit eingebrachten Norm aufbaut: Gesellschaften sollen nicht wie Organi-

sationen betrachtet werden. Gesellschaften kommen nicht durch freiwilligen 
Beitritt, durch Vertragsabschluß zustande. Da Menschen sich der Gesellschaft 

' grundsätzlich nicht entziehen können - sie können sich zwar einer bestimm-
ten, nicht aber jeder Gesellschaft entziehen-, dürfen Gesellschaften im Unter-
schied zu Organisationen, denen man beitreten kann oder auch nicht, sich ihrer 
Mitglieder nicht bedienen. In einer Gesellschaft sind die normativ erheblichen 
Ziele immer nur die Ziele von Individuen, keine anderen. Es ist also gerade die 
Upvermeidlichkeit gesellschaftlicher Existenz, die es notwendig macht, das In-
dividuum vor seiner Umwelt zu schützen 11

• Schon hier kann somit gesagt wer-
den, daß eine Kritik am Individualismus der liberalen Position, so wie sie von 
v. Hayek vertreten wird, jedenfalls dann ins Leere läuft, wenn sie unterstellt, 
die Tat~ache, daß der Mensch ein Gesellschaftswesen sein, werde von der indivi· 
dualistischen Position nicht ernst genug genommen. Das Gegenteil ist der Fall . 

. ln den gleichen Zusammenhang gehört offensichtlich v,_Hayeks Mißtrauen 
gegen vertragstheoretische Gesellschaftskonstruktionen. Es ist nicht nur die 
F~ststellun"i,' daß salcn~ P'ösitionertdenRationalismus zu weit treiben bzw. die 
Ra.~.OE.~!!!!!,,ii~.L.fu!.bi~..k!.IUi.!l!IJ.Mill~l!Zj~J~!l 12 , sondern wohl erst recht die Ge-
fahr der ,J!:!.Qiens!n.!Ulmt:~.§~s I~dividuums, die mit einer Vertragskonstruktion 
einhergeht. Wenn Gesellschaften""aürch Vertrag zustandekommen, dann ist es 
auch nicht unmöglich, daß sie wie Organisationen verfaßt sind. Inv. Hayeks 

' Antirationalismus verbirgt sich somit ein konsequenter Antiutilitarismus -
ebenso wie die olfen"ünfersucffte'ilfl'fäter;nzethischen PöslHöneitin~ihrem 
Rationalismus einen - allerdings inkonsequenten - Utilitarismus verbergen. 
Die antiutilitaristische Wendung verhindert, daß überhaupt in irgendeinem 
Sinne von den "wahren" Interessen der Individuen gesprochen werden kann. 

9 Dies ist jedenfalls der Zweck der Schaffung von Organisationen; die 
"Tauglichkeit" der realisierten Anreizstruktur wird davon abhängen, in wel-
chem Maße diese Instrumentalisierung gelingt. 

IO Von einem "naturalistischen Fehlschluß" kann gesprochen werden, 
wenn aus einer Tatsache unmittelbar ein Werturteil "gefolgert" wird. Die Bu-
chanansche InterprefaliOi'niines niethodologisclien Individualismus etwa weist 
Züge eines naturalistischen Fehlschlusses auf. Vgl. allgemein Albert (1972), 
pp. 24 ff.; auch Mac Rae ( 1976), Kap. 3\ bes. pp. 58 ff. 

!_D' Vgl. etwa Hayek (1971), Kap. 5, bes. pp. 93 ff. Daß im übrigen für v. 
Hayek ein solcher Schutz nicht "Isolierung", sondern Grundlage eines angemes-
senen Zusammenlebens darstellt, wird im Zusammenhang mit der Betrachtung 
der "spontanen Ordnung" deutlich werden, die sich auf der Basis geschützter 
Individualsphären entwickelt. Vgl. unten, Abschnitt 6.2. 

12 Zu Rationalismus und Antirationalismus vgl. Hayek (1971), pp. 47 f., 
p. 87 f. Allgemeiner: Hayek ( 1969a). 
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Rationalität zu unterstellen kann auch heißen, sie zu verlangen und diejenigen, 
die nicht rational (genug) sind, zu ihrem Glück zu zwingen. Alle solche, flir Ver-
tragstheoretiker zwar normalerweise nicht naheliegenden, aber kaum generell 
ausschließbaren Möglichkeiten drohen nicht, wenn von Anfang an nicht auf 
dem Konzept der Rationalität aufgebaut wird. Den Individuen wird nichts un-
terstellt; ob sie rational sind oder nicht, ändert nichts an den zentralen Argu-
menten einer liberalen Position. Was immer das Ausmaß an Konsistenz ist, das 
individuelle Ziele aufweisen, und wie gering auch immer das Informationsni-
veau sein mag, auf dessen Hintergrund Individuen ihre Entscheidungen treffen 
- mit Ausnahme von völlig Handlungsunfahigen weiß noch jedes Individuum 
besser, was ihm gut tut, als dies irgendjemand sonst allgemein beanspruchen 
kann. 

Die bisher geschilderte Sichtweise des Zusammenhangs von Individuum und 
Gesellschaft und die Beurteilung der wünschbaren SteJlung des Individuums in 
der Gesellschaft durch liberale Theorien ~ nun einen ganz bestimmten 
~ativen FreiheitsbeS!!ff nahe, in dem vor allem die Schutzfunktion der Frei-
heit Ausdruck findet: 

6.1.2. Individuelle Freiheit 

Von den .zahreichen möglichen Freiheitsbegriffen kom111t flir eine liberale 
Theorie nur -~~tl~niie in Fr~. (jer.,äi,g,\L.i!Yi.illd.illidlleUe Handlungen bezieht 
und der individueJle Handlungen nicht in einer bestimmten Weise inhaltlich 
fixiert. Am einfachsten ist es, diesem Begriff Konturen zu geben, indem man 
zwei Paare von Begriffen einander gegenüberstellt: das Paar "individuelle und 
politische Freiheit" und das Paar "negative und positive Freiheit". 

Zuerst zur Gegenüberstellung von individueller und politischer Freiheit 13 • 

i Die beiden Begriffe kennzeichnen nicht etwa einen Gegensatz, sondern zwei 
: voneinander zumindest logisch unabhängige Dimensionen. Hinter der ersten 
: Dimension steht die Frage nach der Art, in der ein Individuum über seine Per-

son und seinen persönlichen Bereich verfugen kann. Hinter der zweiten Dimen-
sion steht die Frage, auf welche Weise die flir eine Gesellschaft insgesamt, für 
alle Individuen, verbindlichen "öffentlichen" Entscheidungen zustandekom-
men 14

• "Individuelle Freiheit" ist ein Begriff, der sich auf Inhalt und Grenzen 
des Privatbereichs bezieht, "politische Freiheit" fst ein Begriff, der die Verfaßt-
heil des öffentlichen Bereichs kennzeichnet. Dies bedeutet nicht, daß das Kon-
zept der individuelleil Freiheit nicht auch die politische Verfaßtheil einer Ge-

@) Vgl. neben Hayek (1971), pp. 13 ff., besonders: Hayek (1969d), 
pp. 109 ff. 
~ Neben den genannten Ausführungen von v. Hayek vgl. hier Berlin 

(I 969), besonders die Einleitung. 
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sellschaft charakterisiert: Ein Individuum ist freiin dem Umfang, in dem es 
über einen geschützten Bereich eigener, von äußerem Zwang unberührter Ent-

~
heidungsmöglichkeiten "verfügt; in einer Gesellschaft herrscht Freiheit in dem 
aße, in dem solche Bereiche flir alle Mitglieder der Gesellschaft durch aUge-
eine Regeln geschützt sind. Es ist also selbst ein Merkmal der politischen Ver-

aßtheil einer Gesellschaft, wie groß der Bereich ist, der dem Zugriff der Poli-
tik entzogen ist. Der Gegensatz zu einer "freien" Gesellschaft ist eine Gesell-
schaft, in der ein solcher Schutz nicht besteht, in der also äußerer Zugriff in 
die Individualsphäre total wird -eine "totalitäre" Gesellschaft. Wenn v. Hayek 
über Freiheit oder eine freie Gesellschaft spricht, ist allein individuelle Frei-
heit, auch als Merkmal der Gesellschaft, gemeint. Was hier "politische Freiheit" 
genannt wurde, findet sich bei ihm im Begriff der Demokratie wieder 15

• 

' 
Eine politisch freie, demokratische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der 

alle_p. (Voll-)Mitgliedern die Möglichkeit eingeräumt ist, an den Entscheidungen, 
denen sie unterworfen sind, mitzuwirken. Eine Gesellschaft ohne Demokratie 
ist "autoritär". Eine a_lltoritäre Gesellschaft ist nicht schon aus logischen Grün-
den eine Gesellschaft ohne individuelle Freiheit - das hängt ab von der Reich· 
weite des Zugriffs autoritärer Entscheidu,ng. Ebenso ist eine Demokratie nicht 
schon aus logischen Gründen eine Gesellschaft, in der individuelle Freiheit 
herrscht - das hängt ab von der Reichweite des Zugriffs demokratischer Ent-
scheidung. Aus der· wiederholten Feststellung logisC<heLUJlahhängigkeit der bei-
<!i!,I}_J:)!m~ionen darf jedoch nicht geschlossen werden, v. Hayek sei gegenüber 
der politischen Verfassung indifferent, da es ihm nur um individuelle Freiheit 
gehe. Es geht ihm zwar in letzter Instanz um individuelle Freiheit; da aber ein 
empirischer Zusammenhang zwischen Demokratie und individueller Freiheit 
besteht, läßt sich hieraus ein Argument flir demokratische Verfassungen ablei-
~!1: . Demokratie bietet .bessere VorausseJzun&en .. wenn _.auch _keine_ Garantie, 
für Jndividui?JJ!E!!Lih .. lli.JI.IS.llin.aut_o.xitär v.erfaßtes Gemeinwesen, in dem Frei-
heit-imme~ nur in widerrufbaren. ... GewähruQgen'' besteht 16• Keine ·Garantie 
bietet die Demokratie einfach deshalb, weil mit der Demokratie allein noch 
nicht ausgeschlossen ist, daß die Volkssouveränität als absoluter Maßstab gilt 
und dementsprechend die demokratischen Prozeduren auch auf Materien ange-
wandt werden, ftir die "das Volk" eigentlich kein Recht auf Entscheidung hat. 

- 15 Dies trifft nur begrenzt zu: Eine rechtsstaatlich b~schränkte Verfassung, 
·in der politische Freiheit herrscht, würde v. Hayek lieber "Demarchie" nennen, 
da _"Demokratie" ihm bereits zu viel Assoziationen an unbeschränkte Volks· 

: souveränität enthält. Vgl. zur Wahl der Begriffe besonders Hayek (1969e), 
pp. 227 ff.; ansonsten Hayek ( 1969 0. 

16 Zur Terminologie vgl. Kriele ( 1975), pp. 111 ff.; Hayek äußert sich 
hierzu mehrfach sehr deutlich. Vgl. stellvertretend Hayek (1979), p. 5: "Demo-
cracy ... is an ideal worth fighting for to the utmost, because it is our only 
protection ... against tyranny. Though democracy itself is not freedom it is 
one of the most important safeguards of freedom." 
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Legt sich eine Demokratie aber rechtsstaatliche Zügel an, so stellt die Vertei-
lung von Kompetenzen und Kontrollmöglichkeiten eine bessere Sicherung von 
Freiheit dar als dies einem Rechtsstaat ohne Demokratie zuzutrauen ist 17 • 

Das zweite Begriffspaar, im Unterschied zum ersten ein Gegensatzpaar, kann 
dazu dienen, den Begriff individueller Freiheit weiter zu präzisieren. "Nega-
tive" Freiheit ist, sehr einfach gesagt, "Freiheit von ... ", "positive" Freiheit 
ist "Freiheit zu ... ". Negative Freiheit herrscht, wo es ausschließlich Angele-
genheit des Individuums ist, was es im Rahmen seines geschützten Bereiches 
anstellt; wo die Grenzen des Erlaubten allein durch allgemeine, fur alle Indivi." 
duen gleichermaßen gültige Regeln zulässigen Handeins und nicht etwa durch 
die Fixierung erlaubter Ziele oder Motive gezogen sind 18

; und wo solche Gren-
zen so weit wie möglich gezogen sind - Grundlage aller Grenzziehungen, aller 
"Verbote", soll die Vereinbarkeit der individuell zulässigen Aktivitäten sein 
und sonst nichts. 

Das Konzept der negativen individuellen Freiheit kann also selbst negativ 
definiert werden: Individuelle Freiheit herrscht dort, wo die Ausübung iQ!en-

' tionalen Zwangs unmöglich ist, wo Personen oder Gruppen von Personen ande-
ren Personen nicht Handlungen aufzwingen können. Wichtig ist für die folgen-
den Überlegungen eine besondere Eigenschaft des v. Hayekschen Freiheitskon-
zepts: Abwesenheit von Zwang ist nicht gleichbedeutend mit "tun können, 
was maitwm••:DieAbwes~it oder Unmöglichkeit gezielten Zwangs besagt 
nichts darüber, Y'k . .&t<>.~~)J!~JY!~_U_tl~ep_ H.anglungsspieträume jeweils sind. 
Ein Freiheitskonzept, das auf die Möglichkeit, den eigenen Willen durchzuset-
zen, aufbaut, wird von v. Hayek als eine bewußteoder unbewußte V(l.~echs­
lungvon "Freiheit" mit "Macht" kritisiert 19

• Auf (li;; Pr~bleme der Gleichset-
zung eines Freiheitskonzepts, aas "iluT'die Größe individueller Spielräume ach-
tet, mit dem Konzept der Macht, die es v. Hayek erlaubt, Freiheit auch dann 
noch zu konstatieren, wenn die Handlungsspielräume faktisch auf einen einzi-
gen Handlungskurs reduziert sind, solange dieser von- niemand persönlich vor-
geschrieben wird, ist weiter unten ausflihrlicher einzugehen. 

Ein "positiver" Begriff individueller Freiheit hält im Gegensatz hierzunicht 
alles flir schutzwürdig, was ein Individuum mit sich selbst bzw. seinem eigenen 
Bereich anfängt, sondern erlaubt die Anwendung moralischer Kriterien in Form 
einer öffentlichen Moral. Ein solcher· Begriff schließt die Möglichkeit ein, die 
Grenzen individueller Handlungsspielräume unter anderen Gesichtspunkten als 
dem Schutz gleicher Spielräume anderer Personen zu ziehen. Es ist mit ihm 
auch vereinbar, daß Regeln und Restriktionen nicht allgemein gelten, ~ondern 

17 Vgl. die vorangegangenen Anmerkungen, besonders die Auseinanderset· 
zung mit Konzeptionen, die "Volkssouveränität" vorsehen, in Hayek (1969 f) 
und Hayek (1971), pp. 129 ff. 

18 Vg1. Hayek (1971), pp. 26, auch p. 175 f. 
19 Vgl. ebenda, pp. 21 ff. 
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auf einzelne Personen zugeschnitten sind - etwa nach dem Grad als relevant 
erachteter Qualitäten (z.B.: "sittliche Reife", "ideologische Standfestigkeit"), 
die die Personen aufweisen. Auch wenn nicht in allen Fällen sicher ist, daß die 
Unterscheidung von positiver und negativer Freiheit auch in der Anwendung 
auf die Wirklichkeit, auf konkrete Regeln, wirklich trennscharf ist 20

, so ist der 
Unterschied der Intention, die hinter Rej!eln der einen oder anderen Sorte 
steht, doch klar iii fasseii:-Wie· weit .oder wie eng der geschützte Bereich auch 
sein mag - seine Oberschreituns darf, wo negative Freiheit herrscht, nur d!lrch 
Verböt eines bestimmten Handeins verhindert werden, nicht durch "positive" 
Vorschrift eines bestimmten anderen Handelns. Wo nur die.Freiheit herrscht, 
bestimmte Dinge zu tun, herrschen Vorscilriften, Befehle. Aus diesem Grunde 
verwi~ft.v, Hayek. alle positiven Konzepte der Freiheit, soweit sie in Gesell-
schaftsentwürfen Niederschlag finden, als bloße rhetorische Verkleidung tota-
litärer Ansprüche. Dies dürfte der Grund daflir sein, daß "Entfaltung" flir 
v.Hayeks'Fre1lfeffsbegriff keine Rolle spielt -eben weil der Begriff der Ent· 
faltung zu viele Möglichkeiten läßt, von oben zu bestimmen, was denn dem 
Menschen "angemessen" sei, was der Entfaltung seiner "wahren" Natur am 
ehesten entspreche. 

W~.nn das Kriterium, an dem eine Verfassung gemessen wird, (negative) indi-
vJduelle Freiheit ist, dann leuchtet es auch ein, daß die paradoxe Konsequenz 
pri\ferenzethischer Entwürfe, in denen Bestandteil der Freiheit immer auch die 
Freiheit zur Einführung einer diktatorischen Verfassung ist, hier nicht auftreten 
kann./ Die Auswahl von Regeln ist etwas anderes als Handeln unter Regeln, und 
die Freiheit zur Auswahl unfreiheitlieber Regeln ist eine andere Freiheit als die, 
von der v. Hayek spricht. Es ist kein .~nkonsequenter" Freiheitsbegriff, der 
diese Zweiteilung erlaubt, sondern ein präziserer als derjenige, in dem sie nicht 
vorgesehen war. 

Das Argument für negative individuelle Freiheit bedient sich in einer be-
stimmten Weise des Nichtwissens von Menschen über ihre eigenen, 'insbeson-
dere künftigen, Wünsche und vor allem des Nichtwissens von Menschen über die 
Ziele. anderer Menschen. Gäbe es hier sicheres Wissen, so könnten Werte wie 
"Menschenwürde" und "Recht an der eigenen Person" auch durch andere, 
nicht ganz so negative Freiheitskonzepte erfaßt werden. Negative Freiheit als 
Maßstab der Beurteilung von Institutionen legt es zunächst einmal nahe, zugun-
s~n einer freiheitlichen Verfassung der Gesellschaft aucli in Kauf zu nehmen, 
d~ die Individuen einen. unvernünftigen Gebrauch von ihrer Freiheit machen, 

20 Etwa: Berührt die Tatsache, daß ich am Verhalten eines Mitmenschen 
Anstoß nehme, meinen schutzwürdigen Bereich oder mische ich mich in Dinge, 
"die mich nichts angehen"? Je nach den Grenzen, die man (nach welchem Kri-
terium?) gezogen hat, wäre das Verbot solchen Verhaltens als Anwendung eines 
"negativen" Freiheitskriteriums zugunsten des "Belästigten" oder als Durchset-
zung bereits "positiver" Moralvorstellungen zu Ungunsten des "Belästigers" an-
zusehen. 
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sich durch den Gebrauch ihrer Freiheit selbst unglücklich machen. Zugunsten 
einer freiheitlichen Ordnung wäre also in Kauf zu nehmen, daß sich Resultate 
einstellen, die alle Mitglieder der Gesellschaft als höchst unerfreulich beurtei· 
len, unerfreulicher etwa als es die Zustände in einer nach Plan geordneten, wie 
eine Organisation funktionierenden Gesellschaft sein könnten. Eben dies ist 
j~ach einer liberalen Theorie njcht zu !:m!~fW .. QU.G!UWn· 
~!~!'.!~!).: 

6.2. Analyse: Die Berücksichtigung individueller Wünsche 
in einer freiheitlichen Verfassung 

6.2.1. Die Unterscheidung zwischen abstrakter 
und spontaner Ordnung 21 

Die These einer liberalen Theorie über den Zusammenhang von Freiheit und 
individuellem Wohlbefinden lautet: Da wir wenig wissen, nicht nur über das, 
was wir können, sondern auch über das, was wir wollen oder in Zukunft wollen 
werden, ist die beste Ordnung die, die uns die Freiheit läßt, Fortschritte zu 
machen; eine Ordnung, die individuelle Freiheit garantiert, ist zugleich die Ord· 
nung, die auf die Dauer allen Individuen ein Maximum an Befriedigung ihrer 
Wünsche, auch der noch gar nicht bekannten Wünsche, sichert; Dieses Zutrauen 
in die Leistungsfahigkeit einer freiheitlichen Ordnung auch hinsichtlich über-
haupt nicht antizipierbarer Wünsche ist am besten begründbar auf dem Hinter· 
grund einer begrifflichen Unterscheidung zwischen "abstrakter" und "sponta· 
ner" Ordnung, die v. Hayek immer wieder benützt: 

Spricht man über die "Ordnung" einer Gesellschaft, so kann man damit zwei 
ganz unterschiedliche Aspekte des Zustandes der Gesellschaft meinen. Man 
kann damit zum einen den Bestand an Regeln, an kodifizierten Normen, die 
"formell-institutionelle" Ordnung der Gesellschaft ansprechen. Dieser Aspekt 
soll als die "abstrakte Ordnung" der Gesellschaft bezeichnet werden. Man kann 
zum anderen mit dem Begriff "Ordnung" auch die konkrete Wirklichkeit mei· 
nen, die sich im Rahmen einer abstrakten Ordnung einspielt. Wenn von dieser 
Wirklichkeit die Rede ist, soll die Kennzeichnung "spontane Ordnung" verwen· 
det werden. Kein denkbares Regelwerk, keine abstrakte Ordnung, ist so voll· 
ständig, daß sie zugleich die Wirklichkeit im Detail fixiert. Es gibt also in jeder 
abstrakten Ordnung, wie restriktiv diese auch sein möge, eine spontane Ord· 
nung; jedes noch so detailliert abgefaßte System von Regeln wird erst von den 
Handlungen der Individuen "interpretiert", in eine konkrete Situation "über· 
setzt". {)bwohl also allen denkbaren abstrakten Ordnungen ein Spielraum eigen 
ist, den erst die spontane Ordnung ausfüllt, kann das Ausmaß, in dem eine ab-
strakte Ordnung den Spielraum einengt, den konkreten Zustand der Gesell-

li Zur Unterscheidung vgl. bes. Hayek ( 1969 g). 
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schaft fixiert, erheblich variieren. Die I'ole größtmöglicher Offenheit und größt-
m..Qglicher Geschlossenheit der abstrakten Ordnung sind gekennzeichnet durch 
die Gegenüberstellung von "Nomos" und "Thesis" im Bereich abstrakter Ord-
!l1.mgen und die ihnen entsprechenden Pole "Kosmos" und "Taxis" im Bereich 
des konkreten Handeins unter Regeln. Wenn die Regeln allgemeinen Charakter 
haben, nur Verbote darstellen und keine bestimmten Handlungen vorschreiben 
("Nomoi"), dann ist nicht vorab fixiert, welche konkrete Situation aus ihnen 
folgt. Ob es sich um eine spontane Ordnung im engeren Sinne, um einen "Kos-
mos" handelt, hängt davon ab, welches Handeln diese allgemeinen Regeln indu- . 
zieren, wenn auch nicht vorschreiben. Weisen die Regeln hingegen Befehlscha-
rakter auf, so zielen sie dahin, das Handeln unmittelbar so zu fixieren, daß eine 
bestimmte, 

1
zuvor entworfene konkrete Situation mit erwünschten Eigenschaf-

ten ,("Taxis'') erzwungen wird. Im letzteren Fall funktioniert die Gesellschaft 
wie eine Organisation 22

• 

Man kann die eingangs gestellte Frage in diesem Rahmen neu stellen: Ist es 
mäglich, daß freiheitliche Regeln, Nomoi, so entworfen werden können, daß 
ein "Kosmos" folgt, oder muß man in Kauf nehmen, daß auch "Chaos" folgen 
kann; ist es demnach möglich, daß nur durch Befehle ein Zustand realisiert 
wird, der ein Mindestmaß an erwünschten Eigenschaften aufweist? In einer Hin-
sicht impliziert ja auch für eine liberale Position Sollen Können: Wenn "Frei-
heit" unweigerlich oder auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit ins Chaos 
führt, dann ist es nicht mehr selbstverständlich, daß man noch "Freiheit" als 
zentrales Kriterium führen kann - eine Freiheit, in der es am Notwendigsten 
fehlt, könnte die Frage, ob Zwang möglich oder unmöglich ist, irrelevant wer-
den lassen. Eine freiheitliche Ordnung zu propagieren, wäre. dann ein unindivi-
dualistischer Vorschlag insofern, als wohl keinem Individuum mit einer solchen 
Freiheit gedient sein könnte. 

·Die liberale These hierzu lautet: Es ist nicht nur denkbar, daß allgemeine 
Regeln, die nur Verbotscharakter haben, einen "Kosmos" herstellen; es ist auch 
bekannt, wie die Regeln gestaltet sein müssen, die das bewerkstelligen. Ein. 
"Kosmos" aber ist - auch vom Gesichtspunkt individuellen Wohlbefindens 
aus gesehen - ein Zustand, der jeder "Taxis" vorzuziehen ist. Unser Wissen 
ist nämlich gerade ausreichend, die abstrakte. Ordnung zu beschreiben, die zur 
Erschaffung eines Kos!llOS durch die eigenverantwortlichen Handlungen der 
Gesellschaftsmitglieder führt; es ist nicht groß genug, um von oben herab eine 
Taxis mit annähernd erwünschten - auch individuell erwünschten- Eigenschaf-
ten_ zu entwerfen und zu realisieren. Prägnant läßt sich der Sachverhalt so be-
schreiben: Für die beste Ordnung der Gesellschaft reicht unser Wissen aus, für 
die zweitbeste nicht. Der Grund dafür liegt darin, daß keine Notwendigkeit be-
steht, eine spontane Ordnung in allen Einzelheiten zu entwerfen. Es genügt 

22 Für die hier verwendete Assoziierung von Kosmos mit Nomos und Taxis 
mit Thesis: Hayek (1969e) und Hayek (1973), Kap. 2, 5, 6. 
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hier - im Unterschied zu einer erzwungenen Ordnung - die Bestimmung allge· 
meiner Merkmale. Der Antirationalismus der liberalen Position ist daher alles 
andere als gesellschaftspolitischer Nihilismus. Er respektiert vielmehr die Gren-
zen dessen, was man angesichts der allgemeinen Grenzen menschlichen Wissens 
hier, im Zusammenhang mit der Suche nach Gesellschaftsordnungen, überhaupt 
wissen kann. Im Rahmen dieser Grenzen ist eine liberale Position nicht nur 
nicht nihilistisch, sondern sogar überzeugt davon, daß Wissen über die Brauch· 
barkeit von Verfassungen möglich ist und daß bekannt ist, was eine Verfassung 
zu einer brauchbaren Verfassung macht. 

Dieses Wissen über die Eigenschaften, die ein System von Regeln aufweisen 
muß, damit eine spontane Ordnung zustande kommen kann, ist selbst kein Pro· 
dukt "freier" Reflexion, sondern Produkt der Reflexion über Erfahrungen 23 , 

wie sie insbesondere der angelsächsische Liberalismus angestellt hat 24
• 

Die Eigenschaften, die eine abstrakte Ordnung aufweisen muß, um die er-
wiinschte spontane Ordnung zu erzeugen 25, sind rasch aufgezählt: Die abstrakte 
Ordnung darf im wesentlichen nur aus Verboten bestehen, die allgemein gel· 
ten, also flir bestimmte Situationen, in die jedes Individuum geraten kann, be· 
stimmte Handlungen untersagen; die Verbote müssen widerspruchsfrei in dem 
Sinne sein, daß die Handlungen, die den Individuen erlaubt sind, nicht mitein· 
ander kollidieren. Weist eine abstrakte Ordnung diese Eigenschaften auf, so 
erzeugt sie eine spontane Ordnung, die nicht nur gegenwärtigen Wünschen von 
Individuen genügt, sondern auch im Stande ist, sich möglichen künftigen Wün· 
sehen anzupassen; sie ist also jeder "Taxis" unvergleichlich überlegen. Da jedes 
Individuum Herr seiner eigenen Ziele und Handlungen ist, werden nur freiwil· 
lige Transaktionen zum wechselseitigen Vorteil erfolgen; da nichts aufgezwun· 
gen wird, setzen sich nur Änderungen. durch, die sich bewähren. Die Gründe 
flir solche positiven Beurteilungen sollen nun dargestellt werden: 

23 Vgl. zur "Bewährung" von Institutionen neben Hayek ( 1971 ), pp. 71 ff., 
auch Hayek (1976), pp. 21 ff. 

24 Vgl. neben den in der letzten Anmerkung genannten Stellen: Hayek 
(1969d),p.IIO;Hayek(1971), Kap. II. 

25 Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf den Aspekt 
der Verfassung, der für v. Hayek wichtig ist, nämlich die Bedingungen der Mög· 
lichkeit einer spontanen Ordnung. Dies heißt nicht, daß v. Hayek mit dem Be· 
griff der Taxis negative Assoziationen verbindet: ."Jede einigermaßen komplexe 
Gesellschaft muß von beiden besprochenen Ordnungsprinzipien Gebrauch 
machen ... Wir werden weiterhin nur ein solches freies System betrachten, 
das sich der spontanen Ordnungskräfte nicht nur (wie es jedes System muß) 
bedient, um die Lücken zu füllen, . . . sondern das sich für die Bildung der 
Gesamtordnung auf die spontanen Kräfte verläßt." (Hayek (1969g), p. 43). 
Soweit die Taxis Instrument ist, wird ihre Notwendigkeit nicht bezweifelt. Nur 
dann, wenn sie zentrales Ordnungsprinzip wird, ist sie mit individueller Frei· 
heit unvereinbar. 
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6.2.2. Die spontane Ordnung in einer 
freiheitlichen abstrakten Ordnung 

In liberaler Sicht bewirkt eine freiheitliche abstrakte Ordnung ein Handeln 
der Individuen, das selbst ohne Ausübung von gegenseitigem Zwang auskommt; 
das große, den Zusammenhalt gefährdende Konflikte nicht benötigt; das zu. 
gleich die bestmögliche Versorgung der Individuen sichert. Die spontane Ord· 
nung also, die von einer freiheitlichen abstrakten Ordnung hervorgebracht 
wird, sichert Freiheit, Frieden und Fortschritt .. 

Die.-Umsetzung einer abstrakten Ordnung, die zunächst einmal nur Verbote 
ausspricht, in eine Wirklichkeit mit derart günstigen Eigenschaften geschieht 
d~rch den Wettbewerb, dessen Grundlagen durch die abstrakte Ordnung ge-
sch.affen werden:/ Daß freiheitliche Regeln des Zusammenlebens Wettbewerb 
induzieren, wurde oben ausfUhrlieh dargestellt 26 ; da die Oberlegungen, die. 
v. Hayek zu diesem Thema anfUhrt', in die gleiche Richtung gehen, genügt hier 
-eine knappe Erinnerung: Individuen, denen Handlungsfreiheit gesichert ist, 
werden freiwillig miteinander kooperieren, soweit dies dem wechselseitigen 
Vorteil dient. Hierzu bedarf es keines vorab erstellten gemeinsamen Plans 27 • Da 
jedesJndividuum die Kooperationsangebote wahrnehmen wird, von denen es 
*h am meisten fli! seine persönlichen Zielsetzungen verspricht, und da kein 
IJJ.!!ividuum ein anderes Individuum zu Kooperation zwingen kann, werden alle 
Individuen ihr Handeln so einrichten, daß ihnen möglichst günstige Koopera· 
tionsmöglichkeiten offen stehen; dies ist immer dann der Fall, wenn sie selbst 
möglichst attraktive Partner ftir Zusainmenarbeit sind. Die entstehenden Sozial· 
beziehungen werden somit Wettbewerbscharakter haben. 

W!e erbringt nun der Wettbewerb die erste ihm zugeschriebene Leistung, die 
Si~herung von individueller Freiheit auch in'de'rlconkreten Wirklichkeit? Die 
Aniwort klingt paradox: Er leistet dies gerade dadurch, daß er - allerdings 
anonymen - ~wang" ausübt. Kein Individuum kann auf .sich allein gestellt 
seine Ziele erreichen, j~des Individuum hängt nahezu v9llständig davon ab, was 
anderen Individuen die Leistung wert ist, die es anrubieten hat. Eine Person 
wird um so besser gestellt sein, ihre Ziele um so eher erreichen können, je bes· 
~r sie ihre Leistungsangebote der Nachfrage 1111paßt. Die Anpassung wird um so 
besser sein, je genauerein Individuum lernt, "Relevantes" (Verwertbares) von 
"Irrelevantem" zu trennen und sich, gleichgültig, ob eg sich eigentlich dafür 
interessierte, um "Irrelevantes" nicht ;eu kümmern. Gerade diese "Unterord-

~~ .. ~.~~-!!!.<!i.Y.i!1l!Y.ms..Jmter.den.'Hßtt~Jl't!.~!~2~.e.s,_~_i.e -~~~~~h:~i~ .. f'r~lheit 
sw.hert: Aktivitäten, die darauf zielen, dem jeweiligen Gegenü6er wohl o~r 
iifel"'"iu tun, sind in einem genau angehbaren Sinne "irrelevant". Sie mögen im 
wettbewerbsfernen Privatleben noch möglich sein -im Wettbewerb selbst hin· 

26 Vgl. Kap. 3, Abschnitt'3.3.1. (c). 
27 Vgl. bes. Hayek (1969g), pp. 44 ff. 
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dern sie nur daran, sich auf das zu konzentrieren, worauf es ankommt, näm-
lich: ein attraktiver Vertragsp11rtner zu sein, "wettbewerbsfahig" zu bleiben 28 • 

Nimmt ein Individuum das nicht zur Kenntnis, so wird es dafür bestraft: Seine 
Konkurrenten, die sich wettbewerbsgerechter verhalten, werden es verdrängen. 
Die Verhinderung von wechselseitig ausgeübtem Zwang findet also gera<le,da· 
durch statt, daß die Individuen in einen so deterministischen H!!ndlungszusam-
menhang eingebunden sind, daß sie nur Luft genug haben, sich um ihre eigenen 

- Angelegenheiten zu kümmern und sonst nichts. Mit anderen Worten: Die Frei-
heit ist um so nachhaltiger gesichert, je durchgreifender der (anonyme) Zwang 
durch die Verhältnisse ist. Es wird in dieSem Zusammenhan& verständlich, war-
umy. f:l:ayek ein Freiheitskonzept al;>lehnt, das mit "realen" Hand,lun,~,P_gli~­
~it!'Jl, mit .~ntfaltung" zu tun hat: Seme These ist, daßfaktisch Zwang nur 
verhindert werden kann, wenn individuelle Spielräume auf andere Weise hinrei-
chend festgeschrieben werden. Daß nicht zugleich Freiheit zu tun, was man 
will, und Freiheit von Zwang realisiei:b!lf . sind 29 • Für die Oberlegungen der 
nächst~n· Kapitel ist an dieser Stelle folgendes festzuhalten: Sollte sich diese 
Tatsachenbehauptung als unhaltbar erweisen-sei es, daß der Wettbewerb nicht 
allgemein die ihm unterstellten zwangsbegrenzenden Eigenschaften aufweist, 
sei es, daß Zwangsverhinderung auch ohne derart rigorose Einbindung denkbar 
ist -, dann wird der Gegensatz von Freiheit als Abwesenheit von Zwang und 
Freiheit als Möglichkeit zur Entfaltung nochmals zu überdenken, die Assoziie-
rung von ,,Entfaltung" mit "Macht" genauer auf ihre Angemessenheit zu unter-
suchen sein.-- · · ·-----.._ · ____ ...... ~~ 

·. Die zw~i!e.J"e~nach der Sicherung von Freiheit, die dem Wettbewerb 
zugetraut wird, ist die Herstellung friedlicher Beziehungeil zwischen den Mit-
gliedern der Gesellschaft. Der Friede ist eine Voraussetzung der Stabilität einer 
freien Gesellschaft und auch Voraussetzung flir Wohlstandssteigerung. Die Be· 
friedungswirkung des Wettbewerbs wird auf seinen anonymen Charakter zu-
rückgeftihrt: Im Wettbewerb ist niemand sicher vor Entwertungen seines Eigen-
tums oder seiner Fähigkeiten. Die Veränderungen des Preisgefüges im Zeitab· 
lauf spiegeln zwar flir die GesellschaftinsgesarntWohlstand~st~.i8~.tl!!l8en wider, 
sie bedeuten aber auch fürjeden·Einzeliienaas Risik:o:·;;hr plötzlich vor dem 
Nichts zu stehen 30• Solche "U!JiverreTiüngeii."'''ß"der···;,Enteignungen" werden 

28 Vg!. hier besonders nachdrücklich, im Zusammenhang mit Rassendiskri· 
mination eigentlich provozierend: Friedman (I 971), Kap. 7. 

29 Vgl. Hayek (1971), pp. 21 ff., p. 26, auch p. 161 ff. Anzumerken ist 
immerhin, daß es sich hierbei sehr wohl um einen rhetorisch erzeugten Zusam· 
menhang handeln könnte - "Macht, etwas zu tun", muß nicht dasselbe heißen 
wie "Macht, jemand anderen zu etwas zu veranlassen". Nur in der zweiten Ver· 
wendung, f'lir ein "relationales" Machtkonzept, läßt sich die Verbindung ohne 
weiteres herstellen. 

30 Hier ist v. Hayek viel expliziter als Buchanan. Vgl. etwa Hayek (1971), 
p.24 ("Vor allem aber müssen wir verstehen, daß wir frei und zugleich elend 
sein können ... ") und speziell zum fortschrittsfördernden Risiko, das der 
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von den Betroffenen kaum als angenehm empfunden. Zu Konflikten ftihren 
solche Unannehmlichkeiten jedoch nur dann, wenn sie zugleich als ungerecht 
wahrgenommen werden können. Dies können sie hier aber einfach deshalb 
nicht, weil es niemanden gibt; der sie zu verantworten hat. Verluste sind nicht 
Ergebnis eines intentionalen Handeins irgendeiner Instanz, die die Macht hat, 
solche Verluste zuzuftigen, sondern Ergebnis eines anonymen Mechanismus', 
in dem sich alle Teilnehmer nach den gleichen Regeln verhalten. Solange die 
Spj~lregeln als gerecht angesehen werden (das war Merkmal der abstrakten Ord-
nung), werden Individuen an das Ergebnis keine gesonderten Maßstäbe mehr · 
anlegen können. Das wäre ebenso absurd wie die Beurteilung der Ergebnisse 
von sportlichen Wettkämpfen nach Gerechtigkeitskriterien, sofern die Spiel-
regeln nicht verletzt wurden. Gäbe es hingegen eine zentrale Instanz, die die 
Macht zu solcl1en Veränderungen hätte, so stände sie unter dem dauernden 
Druck, "gerecht" zu entscheiden. Hierüber jedoch gäbe es Meinungsverschie-
denheiten, Konflikte, die die gesamte Ordnung erschüttern können, wenn nicht 
Repressionsmittel ve{ftigbar sind, die ungleich wirksamer und damit auch be-
drohlicher sind als diejenigen, derer es in einem Wettbewerbssystem bedarf. Ein 
Wettbewerbssystem ist in seiner Legitimität und damit Stabilität nur dann be-
droht, wenn die Teilnehmer den Charakter der Spielregeln n,icht begreifen bzw. 
die Spielregeln nur unter kurzfristigen Zweckmäßigkeitserwägungen beurtei-
len 31

• 

\ Die spontane Ordnung, die sich im Ralimen freiheitlicher Regeln einspielt, 

lenthält also selbst einen freiheitsverbürgenden Mechanismus und einen Befrie-
dungsmechanismus. Es verbleibt noch, die letzte oben behauptete Leistung des 
Wettbewerbs zu demonstrieren, seinen Beitrag zur Versorgung mit Gütern. 

Die beiden bisher diskutierten "Leistungen" des Wettbewerbs gehören nicht 
zu den Leistungen, die in ökonomischen Abhandlungen normalerweise eine 
Rolle spielen 32 • Betont wird hingegen auch in solchen Abhandlungen immer · 
wieder die Rolle des Wettbewerbs ftir eine angemessene Versorgung mit Gütern. 
Das entsprechende Atgument ist Bestandteil der Gleichgewichtstheorie, die, 

Wettbewerb mit sich bringt: Hayek (1969b), (1952 b). Vgl. demgegenüber die 
Ducbanansehe Assoziation der Freiwilligkeit i.m Tausch mit bestimmten "se-
curity Ievels" (oben, 3.3.2 (b) und zur Kritik 4.1.1.). 

31 Vgl. besonders eindringlich Hayek (1971 ), p. 85: .,Der wichtigste unter 
den wenigen Grundsätzen dieser Art, die wir entwickelt haben, ist die indivi-
duelle Freiheit ... Wir werden die erwünschten Ergebnisse nicht erreichen, 
wenn wir sie nicht als ein Glaubensbekenntnis hinnehmen, als eine Präsump· 
tion, die so stark ist, daß ihr keine Zweckmäßigkeitsüberlegungen Grenzen set· 
zen dürferi." Welches die hier erwähnten "erwünschten Ergebnisse" sind, wird 
in Kapitel 7 genauer zu betrachten sein. 

32 Eine Ausnahme dürfte hier die sog. Chicago-Schule darstellen. Vgl. stell-
vertretend Friedman ( 1971 ), der sich über weite Strecken wie eine gekürzte 
Fassung von Hayek ( 1971) liest. 
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wie oben schon skizziert, Tauschgleichgewichte als pareto-optimal kennzeich-
net33. Die Stellungnahme v. Hayeks zum Wettbewerb als Instrument der Ver-
sorgung mit Gütern stützt sich auf ein radikal anderes Argument und ist inso-
fern gegen die übliche Kritik an der Gleichgewichtstheorie 34 ebenso gefeit wie 
gegen Kritik an zu anspruchsvollen Annahmen über Individueneigenschaften 35 . 
In v. Hayeks Sicht ist es nicht irgendein statisches Gleichgewicht mit Optimum· 
eigenschal'ieii-;-das deri-WettbewerbzÜr .. LÖsÜng.'Von Versorgungsproblemen 
prädestiniert, sondern es sind dynamische Eigenschaften, die gerade nichts mit 
Gleichgewichte~~, zu tun haben a6"; Dtii'Weiffiewerotäßüikh im Zeltahfilufals 
eme Foige von Ungleichgewichten charakterisieren, die immer für irgendwelche 
Teilnehmer Anreize zu zusätzlichen Anstrengungen, zu Erfindungen neuer Pro-
dukte und zu Verbesserung von Produkten oder Produktionstechniken, mit 
sich bringen. Es gibt zwar niemals Gleichgewichte, aber immer klare Signale für 
Ungleichgewichte mit den entsprechenden Ausgleichsanreizen, die dann selbst 
ein neues Ungleichgewicht mit neuen Anreizen erzeugen. Jeder Teilnehmer 
handelt unter ständigem Risiko, zurückzufallen. Jeder Teilnehmer kann sich 
daher zu keinem Zeitpunkt mit der erreichten Wettbewerbsposition zufrieden-
geben. Die ständige Bedrohung, das ständige Risiko, das dem Wettbewerb inne-
wohnt, macht den Wettbewerb zu einem anonymen, doch äußerst wirkungs· 
vollen Entdeckungsmechanismus und damit zum Instrument ständiger WoW-
standssteigerung 37 . 

Von Hayek behandelt diese Wohlstandsst~8~1J:!.!!S.. unter~!_~!. ~!!ffi..\\'ort 
"EQ~ts9hritt". "Fortschritt" ist ein Konzept, das sich in der vorliegenden Theo-
rie allein auf das Ausmaß der Egei.<ehli:!IS)n_d_i~~llell~r Ziele, nicht auf "Ent-
wick!UJtgsziele"o.del: .. ~h-~()J!!!e .. M~stäbe stützt. Für ein IndividuumlSf'Fort-
schritt jede Verbesserung des Grades:TnCiem~es seine Ziele, welcher Art auch 
inlmer, erreichen kann. Für eine Gesellschaft ist als Fortschritt jede Entwick· 
Jung zu betrachten, die sich in einem Kontextfreiwilliger Transaktionen durch-
setzt - denn dies ist Maßstab iluer Bewährung: Entwicklungen setzen sich ge-
rade dann durch, wenn die Individuen sie akzeptieren; in einer freien Gesell-

33 Vgl. etwa die Einführung in die' Volkswirtschaftslehre von Samuelson 
(1973), Kap. 1-4, oder auch Malin'vaud (1972), Kap. 4. 

34 Als "übliche" Kritik soll hier die Kritik bezeichnet werden, die die Vor-
stellung eines stabilen Gleichgewichts mit Optimumeigenschaften anzweifelt. 
Solche Kritik reicht von der keynesianischen bis hin zur marxistischen Theorie. 
Vgl. etwa die Zusammenstellungen von Vogt (1973) und Hunt f Schwartz 
(1972). 

35 Vgl. für solche Kritik zusätzlich die Arbeiten von Albert, besonders 
Albert (1967), Albert (1954); auch Myrdal (1963); Frank (1976), besonders 
pp. 142 ff. 

36 Die v. Hayeksche Betrachtung des Wettbewerbs und seiner Wirkung 
weist weitgehende Übereinstimmung mit der Analyse Schumpeters auf. Vgl. 
Schumpeter (1972), bes. Kap. 7, 8. 

37 Vgl. besonders Hayek ( 1969 b). 
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schaft tun sie das nur, wenn die Entwicklung Verbesserungen bedeutet 38 • Im 
nächsten Kapitel wird zu untersuchen sein, ob die v. Hayeksche Deutung von 
Wohlstandssteigerungen als Fortschritt seinem eigenen Fortschrittskonzept, so 
wie es hier wiedergegeben wurde, ganz nahtlos entspricht. An dieser Stelle ge-
nügt es jedoch, die These festzuhalten, daß der Wettbewerb auf jeden Fall Pro-
bleme der Güterversorgung auf eine dynamische Weise löst, die zu keinem Zeit-
punkt ein Pareta-Optimum erzeugt, aber im Zeitablauf zu ständig steigendem 
Wohlstand für die ganze Gesellschaft führt; die Wohlstandssteigerung stellt die 
Mittel zur Schaffung von Fangnetzen selbst für diejenigen, die an der einen 
oder anderen Stelle zu Opfern des angesprochenen unausweichlichen Risikos 
werden, bereit 39

• 

Kriterium und Analyse sind damit vorgestellt. Es zeigte sich, daß das Krite-
rium "individuelle Freiheit" offensichtlich auf eine Art und Weise in der Reali-
tät angewandt werden kann, die es auch aus anderen Gründen als dem der Frei-
heitssicherung attraktiv erscheinen läßt. Zwar ist Wohlstandssteigerung nicht 
der Gr.und für eine liberale Theorie, die Freiheit zu propagieren; a\Jer das Argu-
ment ftir Freiheit erhält zusätzliche Stoßkraft durch die erfreulichen Nebenwir· 
kÜngen einer freiheitlichen Verfassung. Diese Zuordnung - Freiheit als Krite-
rium, Forts~hritt .. a1Lwillkoffi!11ene, . aber !licii.fäusschlaggebend.e Folgewir-
~.\iiig - soll vorläufig als das Selbstverständnis einer liberalen Theorie hinge-
nommen werden. Die Ausflihrungen des nächsten Kapitels werden Zweifel an 
dieser Prioritätenskala angebracht erscheinen lassen. Vor ei~er Untersuchung 
der internen Logik der v. Hayekschen Argumentation sei jedoch noch darge-

38 Vgl. Hayek (1971), pp. 71 ff.; auch Hayek (1976), pp. 21 ff. Vgl. auch 
die aufschlußreiche Bemerkung (1971), pp. 84 f.: 

"Es ist durchaus möglich, daß ein Volk dadurch seinen Untergang herbei-
führt, daß es den Lehren derer folgt, die es als seine besten Männer ansieht ... 
Das wäre keine große Gefahr in einer Gesellschaft, deren Mitglieder ihre prak· 
tiscbe Lebensart noch frei wählen können, weil in einer solchen Gesellschaft 
sieb diese Tendenzen selbst berichtigen: Nur die Gruppen, die von ,unprakti· 
schen' Idealen geleitet sind, würden verfallen ... Das wird jedoch nur in einer 
freien Gesellschaft geschehen, in der solche Ideale nicht allen aufgezwungen 
werden. Wo alle denselben Idealen dienen müssen ... kann sich die Ungeeig· 
netheit der Regeln nur im Niedergang des ganzen Volkes zeigen, das sich von 
ihnen leiten läßt." 

39 Es wäre nämlich ein Irrtum, v. Hayek eine prinzipielle Abneigung gegen 
1 "Sozialpolitik" zu unterstellen. Wogegen er mit größtem Nachdruck argumen-
'i tiert, ist nicht soziale Sicherung, sondern Umverteilung, eine Sozialpolitik, die 
auf soziale Gerechtigkeit zielt. Vgl.'nur Hayek (1971), pp. 361 ff. DerTermi-

ll, nus "sozial" ist für v. Hayek ganz allgemein ein Unwort. Interessant in diesem 
. Zusammenhang sein Urteil über die "soziale Marktwirtschaft" in der Bundes· 
I repu blik. Zu dieser E tikettierung des bestehenden Wirtschaftssystems bemerkt 
er am Rande: "I regret this usage though by means of it some of my friends 

'in Germany ... have apparently succeed in making palatable to wider circles 
'the sort of social order for which I am pleading ... " (Hayek ( 1976), p. 78, 
Fn. 26). 



6. Die "Verfassung der Freiheit" 167 

stellt, welche konkreten institutionellen Konsequenzen aus den bisherigen 
Grundlagen gezogen werden: 

6.3. DerEntwurf 

6.3.1. Der Privatbereich 

Hierzu ist schon alles Wichtige gesagt, daher genügt eine Zusammenfassung: 
Notwendig ist eine Rechtsordnung, die Individualsphären vor äußerem Zugriff, 
vor gezieltem Zwang schütZt. Die Rechtsregeln, die .solche Individualsphären 
etablieren und Grundlage ihres Schutzes sind, sollen allgemein gelten- "Gleich· 
heit vor dem Gesetz" ist Kennzeichen einer freien Gesellschaft 40 • Da es sich um 
Schutzregeln handelt, sollen sie vor allem Verbotscharakter haben, also Hand· 
lungsgrenzen, nicht Inhalte des Handeins vorschreiben; ihre Funktion ist allein . 
der Schutz der Individuen vor Zwang, daher sollen sie nicht unter Gesichts· 
p1111kten einer "öffentlichen Moral" gestaltet werden, sondern allein unter dem 
Ge_sichtspunkt der Vereinbarkelt der Handlungen, die sie erlauben 41 . Insofern 
sollen sie ein Minimum an Restriktionen auferlegen - gerade so viel Restriktio-
nen, daß ein geordneter Umgang der Individuen miteinander gesichert ist. "Wi-
derspruchsfreiheit"42 von Regeln gerechten Handeins meint also nicht nur, daß 
Regeln ein bestimmtes Handeln nicht zugleich verbieten und erlauben dürfen, 
sondern auch, daß, über die Gesellschaft hinweg betrachtet, die erlaubten Hand-
lungen nicht "kollidieren" sollen. 

Solche Regeln stehen nicht ein für alle Male fest, sondern sie müssen entwik-
kelt und mit v~!i!.ll!!~.f!2.llk..l!l1~1l~!l.f.()!!S,t'~chri;~_:n werden 43

• Wichtig hier-

40 Vgl. Hayek (1971), Kap. 4, 10. 
41 Vgl. nur Hayek (1971), Kap. 10, 14, und Hayek (1969d), pp. 114 ff. 
42 Vgl. speziell Hayek (1969 d), pp. 115 f.: "Die Gerechtigkeit einer ein· 

zeinen Verhaltensregel kann nicht beurteilt werden, es sei denn innerhalb eines 
ganzen Systems solcher Regeln ... Letztlich wird also die Verträglichkeit 
oder Widerspruchsfreiheit des ganzen Systems von Regeln geprüft, nicht nur 
im logischen, sondern auch in dem Sinne, daß in dem durch Regeln erlaubten 
System von Handlungen keine Konflikte entstehen." 

43 Wie v. Hayeks Behandlung der Probleme von Ballungsräumen, des Bo-
denrechts insgesamt, der Probleme erschöpfbarer Ressourcen etc. zeigt, ist er 
nicht der Ansicht, daß es eine "natürliche", .ein für alle Male feststehende Pri-
vatrechtsordnung geben kann (vgl. dazu Hayek (I 971), Kap. 22, 23). Vgl. auch 
Hayek ( 1969g), p. 40: "Die geeignete Abgrenzung der individuellen Sphäre ist 
die Hauptfunktion der Rechtsregeln und ihr zweckmäßiget Gehalt eines der 
Hauptprobleme der Wirtschafts· und Sozialpolitik. Das wird durch die Tatsache 
nicht geändert, daß ihre wünschenswerte Form in weitem Maße durch die ange-
sammelte Erfahrung von Jahrhunderten gefunden worden ist und daß auch 
ihre weitere Verbesserung mehr von einer experimentellen schrittweisen Ent· 
wicklung als von einem Neuaufbau des Ganzen zu erwarten ist." 
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bei - und folgenreich für die politische Verfassung einer freien Gesellschaft-
ist, daß Setzung und Veränderung von Regeln nicht unter einem konkreten Wil-
len, bestimmte Zustände zu erreichen, stattfinden sollen. Regeln sollen viel· 
mehr das Produkt von Meinungen über das sein, was gerechtes Handeins ge-
nannt werden kann. Konkrete Interessen sollten daher nicht auf die Setzung 
von Regeln einwirken 44

• Kurzfristige Zweckmäßigkeitserwägungen sollen nur 
für das Handeln der einzelnen Individuen unter Regeln eine Rolle spielen, nicht 
jedoch für die Beurteilung von Regeln 45

, auch nicht flir die Auswahl von Re-
geln. 

Mit den aufgefüllr!en_Me.rkrnalen - Allgelll()ingültigkeit der Regeln,Verbots-
charakter der Regeln, Vereinbarkeil der Handlungen, die sie erlauben- ist die 
abstrakte Ordnung einer freien Gesellschaft zunächst einmal nur formal gekenn-
zeichnet. über die Inhalte der Regeln läßt sich zwar Endgültiges nicht sagen, 
jedoch sind die Spielräume der Regelsetzung nicht unbeschränkt: Q!e abstrakte 
Ordnung wird J3esci}rän~11ngen der Eigentums· und Vertragsfreiheit nur in Aus· 
nahmefällen und nur mit großer Zurüc~altung statuieren. Nur für möglichst 
unbeschräJ1kte Freiheit in der'Verfilgung über Eigentum und in der Gestaltung 
von Kooperation gilt ja das, was ,über die Leistungen des Wettbewerbs gesagt 
W1Jr<ie 46 • Einen Hinweis auf die Zurückhai tung, die v. Hayek hier für angezeigt 
erachtet, geben seine Ausführungen zu dem Problem solcher Verträge, die 
selbst wettbewerbsbeschränke'nden Charakter haben: Zwar entsteht eine Situa-
tion, die insofern paradoxen Charakter hat, als die Vertragsfreiheit für Beschrän· 
kung der Wettbewerbsfreiheit benützt wird. Es könnte also so scheinen, als liege 
hier eine Situation vor, in der Freiheit (des Wettbewerbs) nur durch Freiheits-
beschränkungen (hinsichtlich der Vertragsfreiheit) gesichert werden kann. In 

Was wünschenswert" heißt und was als "Verbesserung" anzusehen ist, macht 
der Gesamtzusammenhang hinreichend klar: Eigentumsrechte sollen nach Mög-
lichkeit so gestaltet werden, daß externe Effekte verhindert werden. Erst dann 
entfalten sie all die Anreize, die den Wettbewerb zum Fortschrittsmotor ma· 
chen. Vgl. hierzu besonders: Hayek (1952a), pp. 33 f. Die Möglichkeit und 
Notwendigkeit der Gestaltung bezieht sich also nicht auf die freie Verfügung 
über Eigentum im Rahmen der Regeln. 

44 Vgl. Hayek ( 1969 h), p. 200: "In diesem Sinne sollte ein Gesetz auf die 
Meinung gestützt sein, daß bestimmte Arten von Tätigkeit recht oder unrecht 
sind, und nicht auf den Willen, bestimmte Ergebnisse hervorzubringen." (Beto-
nung im Original). Vgl. auch Hayek ( 1969e), pp. 217 ff. 

45 Vgl. Hayek (1971), p. 85. 
46 Vgl. etwa Hayek ( 1976), p. 40: ;,It would indeed seem that wherever a 

Great Society has arisen, it has been made possible by a system of rules of just 
conduct which included what David Hume called ,the three fundamentallaws 
of nature, that of stability of possession, of it's transference by consent and of 
the performance of promises', or, as a modern author sums up the essential 
content of all contemporary systems of private law, ;freedom of contract, the 
inviolability of property, and the duty to compensate another for darnage due 
to his fault'." 
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v. Hayeks Sicht ist das jedoch nicht notwendig. Es genügt, wenn der Gesetzge-
ber solchen Verträgen den privatrechtliehen Schutz versagt, Vertragsbrüche also 
nicht sanktioniert werden. Dann werden sie immer nur kurzfristige und wenig 
stabile Erscheinungen sein 47 • 

Soviel zum Privatbereich. Wie sieht die politische Verfassung einer Gesell-
schaft aus, in der ein so geformter Privatbereich existiert? 

6.3.2. Die Politik 

Der ,,Privatbereich" ist, wie sich gezeigt hat, nicht irgendeiner von verschie-
denen Teilbereichen der Gesellschaft, sondern eigentlich "die Gesellschaft" 
schlechthin. Insofern ist er eine eminent öffentliche Angelegenheit: Erst die 
Aktivitäten der "privaten" Subjekte unter Regeln des gerechten Handeins 
schaffen die konkrete Ordnung der Gesellschaft, der alle aufgeführten er-
wünschten Eigenschaften zukommen. Dementsprechend ist das, was man dem 
,,Privatbereich" als "öffentlichen" Bereich gegenüberstellen kann, von Bedeu-
tung vor allem insoweit, wie die "öffentlichen" Entscheidungen die. Bedingun-
gen schaffen oder sichern, in denen sich die gewünschte spontane Ordnung 
entfalten kann. Es soll zunächst beschrieben werden, welche Rolle in einer sol-
chen Betrachtung der Gesellschaft der politischen Arena zukommt, sodann, 
wie diese Rolle institutionell festzuschreiben ist. 

(a) Die Rolle der Politik 

Nach allem bisher Gesagten kommt eine Aufgabe oder Gruppe von Aufga-
ben der Politik, dem Bereich also, in dem allgernein verbindliche Entscheidun-

( gen fallen, mit Sicherheit nicht zu: Die Herstellung eines als "gerecht" verstan-
ldenen Zustandes der Gesellschaft. Gerechtigkeit ist allein durch allgemeine 
R,egeln zu sichern. "Verteilungsgerechtigkeit" oder "soziale Gerechtigkeit" 
sind Konzepte, die bei genauer Betrachtung nur eine Bedeutung haben können: 
die Durchbrechung allgemeiner Regeln zugunsten bestimmter Interessen. 'Kon-
\sequent verfolgt laufen solche Zielsetzungen auf die Transformation einer 
ifreien Gesellschaft in eine "Organisation" hinaus48

• Beginnt man einmal damit, 

47 Vgl. Hayek ( 1979), pp. 86 f.; auch Hayek ( 1971 ), pp. 336 ff. 
48 Vgl. nur Hayelr (1973), p. 51: "It can never be advantageaus to supple-

ment the niles governing a spontaneaus order by isolated and subsidiary com-
mands ... This is the gist of the argument against ,interference' oder ,inter· 
vention' in the market order"; und Hayek (1979), pp. ISO f.: "The strongest 
support of the trend towards socialism comes today from those who claim that 
they want neither capitalism nor socialism but a ,middle way', or a ,third 
world' ... There exists no third priniciple for the organization of the eco-
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die Spielregeln zugunsten bestimmter Gruppen außer Kraft zu setzen, so wer· 
den die Bedarfsmeldungen anderer Interessen nicht übergangen werden kön· 
nen; es beginnt ein Dauerkonflikt, der ..:_ ganz analog der entsprechenden Ana-
lyse bei Buchanan 49 

.- in geordnete Unfreiheit oder Chaos führt. Soll also die 
freiheitsichernde, befriedende und wohlstandsfördernde Leistung der sponta· 
nen Ordnung nicht verhindert werden, so muß die Politik sich entsprechende 
Beschränkungen auferlegen. 

Es verbleiben die folgenden Aufgabenbereiche: 

- Wahrung, Sicherung und Fortschreibung der Spielregeln; 

- Erstellung von allgemein erwünschten Leistungen, die der Markt nicht 
erbringt; 

- "Sozialpolitik" als Sicherung erträglicher Existenzbedingungen auch flir 
sölche Individuen, die dem Wettbewerb nicht gewachsen sind, nicht aber 
als Umverteilungspolitik 50 • · 

Damit die letzten beiden Aufgabenbereiche nicht unter der Hand dazu be-
nützt werden können, den Rahmen legitimer staatlicher Aktivität zu überschrei-

lten, muß sichergestellt sein, daß solche Aufgaben nur im R,ahmen allgemeiner 
Regeln wahrgenommen werden dürfen. Die ordnende Rolle des Staates setzt 
also zugleich den Rahmen seiner leistenden Rolle fest. Dies aber kann nur dann 
auf Dauer der Fall, wenn nicht die gleiche Institution alle drei Aufgaben wahr· 
nimmt. Damit ergeben sich die entsprechenden institutionellen Folgerungen: 

---~-- -

(b) Institutionen 

Daß die Wrfassung einer freien Gesellschaft rechtsstaatliehen Charakter 
haben muß, be_darf keiner langen Erörterungen.;Das institutionelle Problem, 
das solche Verfassungen zu lösen haben, besteht darin, zu verhindern, daß der 
St_aat im Rahmen seiner gesetzgeberischen Tätigkeit seine Grenzen ständig 
erw~itert. Damit der Staat nicht nur ,,formeller", sondern auch "materieller" 
Rechtsstaat 51 ist, bedarf es einer lU) deren Form der Gewaltenteilung als der in 
den existierenden Demokratien geübten. Das·Problem, vor dem moderne De· 
mokratien stehen, ist nämlich Ergebnis einer mißverstandenen Gewaltentei· 
Jung: Es kann nicht darum gehen, "Gesetzgebung" und "Durchftihrung von 

nomic process ... "; vgl. auch Hayek ( i 969e), p. 206: " ... ,Soziale Gerech· 
tigkeit' aber muß so lange eine Leerformel bleiben, als die spontane Ordnung 
nicht völlig in eine totalitäre Organisation umgeformt wurde " 

49 Vgl. oben, p. 85. 
so Hayek ( 1971 ), pp. 361 ff. ~nd Kap. 20. 
51 v. Hayek übersetzt "rule of Iaw" mit "materieller Rechtsstaat" und 

grenzt diesen von dem "formalen Rechtsstaat" ab: vgl. Hayek ( 1969 d), p. 113. 
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Gesetzen" zu separieren, ohne sich um den Charakter der Gesetze zu kümmern, 
die da verabschiedet werden. Die Teilung der Gewalten muß vielmehr die Schaf-
fung und Veränderung allgemeiner Regeln institutionell strikt von dem· Be-
schluß auf konkrete Situationen gezielter Maßnahmen trennen, gleichgültig, 
ob letztere gesetzesförmig erfolgen oder nicht. Sofern beide Tätigkeiten des 
Staates unter dem einen Etikett "Gesetzgebung" am gleichen Ort stattfinden, 
kann nicht erwartet werden, daß Einzelmaßnahmen im Rahmen allgemeiner 
Regeln stattfinden. Zu erwarten ist eher, daß die Setzung des Rahmens.~J!Slln· 
sten der Befriedigung von Einzelinteressen instrumentalisiert wird. 

Es muß also eine institutionelle Trennung der Tätigkeiten so stattfinden, 
daß allgemeine Regeln nicht im Hinblick auf konkrete Interessen, sondern 
allein im Hinblick auf Oberzeugungen über das, was gerecht genannt werden 
kann, geschaffen werden. Der legitime Ort der Artikulation von Interessen ist 
allein der Bereich, in dem konkrete Maßnahmen konzipiert und durchgesetzt 
werden 52 • 

Das Ideal, das im Hintergrund solcher Vorschläge steht, klingt in v. Hayeks 
Schilderung der historischen Bedingungen an, unter denen sich freiheitliche 
Re_geln entwickelt haben: Sie wurden von Richtern und Rechts~~l..~!tJ.t\ln, also 
als interessenunabhängig gedachten ~~~~~.fi.§~iigk'cit", entwickelt; 
Ort der Austragung von Interessengegensätzen im Rahmen dieser Regeln waren 
die Pariamen te 53

• 

Da eine solche Konstruktion in einer Welt, die nach demokratischer Legiti-
mierung auch der Regelsetzung verlangt, nicht realisierbar erscheint, schlägt 
v. Hayek zwei gesetzgebende Körperschaften vor, deren Aufgabentrennung 

·.-.~--··~"'"~---"'"~··"'""''"---~, .......... ~..,··-"~'" 

52 Vgl. insbesondere die thesenartige Zusammenfassung bei Hayek ( 1969h), 
pp. 203 ff., urld die ausführliche Entwicklung bei Hayek (1979), Kap. 13, und 
passim. 

53 "Im Laufe der Geschichte hat sich persönliche Freiheit nur in Ländern{ 
herausgebildet, in denen man sich Recht nicht als Sache irgendeines beliebigen: 
Willens vorgestellt hat, sondern wo es aus den Bemühungen von Richtern en~ 
sprang, die Prinzipien als allgerneine Regeln zu finden, die den Gerechtigkeits.· 
sinn leiten ... Selbst die frühen Formen der repräsentativen Versammlun 
wurden grundsätzlich mehr zur Entscheidung über Angelegenheiten der eigent1 
liehen Regierung, insbesondere über Steuern, als für die Findung von Recht i~ 
Sinne allgemeiner Verhaltensregeln gewählt." (Hayek (I 969 h), p. 202). 

Ob dieses Bild eine zulässige Rekonstruktion etwa der englischen Geschichte 
im Mittelalter ist, kann bezweifelt werden, zumal v. Eay~k selbst ihm nicht zu 
trauen scheint: "Die Gewaltentrennung ist daher niemals erreicht worden, weil 
vem Beginn der modernen Entwicklung zum Verfassungsstaat an die Gesetzge-
bungsbefugnis in dem Sinne, in dem sie durch diesen Begriff vorausgestotzt wird, 
und die Lenkungsbefugnis der Regierung in derselben Körperschaft vereinigt 
waren." (ibid., p. 202) - die Vereinbarkeil der Aussagen hängt davon ab, wo 
man die Grenze zwischen dem "ursprünglichen" Zustand und dem Beginn der 
"modernen" Entwicklung sieht. 
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dem Ideal so nahe kommt wie überhaupt möglich: Es handelt sich auf der einen 
Seite um eine Versammlung von Personen, die jeweils im Alter von vierzig Jah-
ren von ihren Altersgenossen auf fünfzehn Jahre gewählt werden und nicht 
wiedergewählt werden können. Diese Versammlung soll nicht parteimäßig, 
also nach Interessen, organisiert sein. Das Alter der Mitglieder (zwischen 40 
und 55 Jahren), der Zeitraum ihrer Tätigkeit und der fehlende Anreiz, aus 
wahltaktischen Gründen zu handeln, erlaubt es ihnen, frei von Einzelinteressen 
und frei von kurzfristigen Notwendigkeiten, also gemäß Überzeugungen im 
erwähnten Sinne, zu entscheiden. Das andere Gremium, ein Parlament her-
kömmlicher Art, kann nur im Rahmen der Regeln handeln, die ihm von dieser 
Versammlung vorgegeben werden - Geschenke aller Art werden unmöglich 54

• 

Erst eine solche Gewaltenteilung - ein "realistischerer" Ersatz für die von 
Buchanan vorgeschlagene Neuauflage des Gesellschaftsvertrages - ist geeignet, 
eine freie Verfassung lebensfahig zu machen; erst sie ist frei von der Selbstzer-
störerischen Eigendynamik bestehender demokratischer Verfassungen. 

Dies soll als grobe Sjtizze der Argumentation ausreichen, die v. Hayeks Ord-
nungsentwurf zugrund1iegt. Sie wird mit Sicherheit seinem Argument weniger 
gerecht als die Darstellung des vertragstheoretischen Arguments diesem wurde, 
dürfte jedoch an den Stellen, die nun genauer zu untersuchen sind, jedenfalls 
nicht verzerrend se!n. Gehen wir zunächst zu einer streng immanenten Diskus-
sion über. 

7. Die erste Ebene der Kritik: Zur Reduzierung 
des freiheitlichen Programms 

7. 0. Zusammenhang der Argumentation. -

Die erste Ebene der Auseinandersetzung mit der liberalen Ordnungstheorie, 
so wie sie von v. Hayek vertreten wird, ist streng immanent: Sowohl das Krite-
rium negativer Freiheit als auch die Analyse werden nicht in Frage gestellt; 
gefragt wird danach, ob dieses Kriterium und diese Analyse genau die Folgerun-
gen tragen, die aus ihnen gezogen werden. Die folgenden Überlegungen sollen 
zeigen, daß die Konsequenzen ftir den konkreten Entwurf, die v. Hayek aus 
Kriterium und Analyse zieht, das Kriterium eigentlich nicht ausschöpfen, es in 
unnötig enger Weise interpretieren. Diese enge Interpretation wird verständlich, 
wenn man anstelle des Kriteriums "Freiheit" das Kriterium "Fortschritt" als 
Grundlage der Argumentation annimmt. Insofern wird das Zwischenergebnis 
der Auseinandersetzung mit dem liberalen Entwurf v. Hayeks die Vermutung 
sein, daß eigentlich der bessere Titel flir seine Beschreibung einer wünschbaren 

54 Hayek ( 1969 h), pp. 203 f. Vgl. auch den ganz ähnlichen Vorschlag von 
Bernholz ( 1977). 
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Gesellschaftsordnung nicht_,.J:)ie Y~Jf!!U!!!I!derFreiheit", sondern ,.Die Ver-
fassung des (materiellen) Fort~!;Ji~itts" wäre:-Eiii Z'Wische~erg~bnis kann dies 
deshalb nur sein, da vor einem solchen Urteil zu prüfen ist, ob im Hintergrund 
eine Vermutung steht, daß das Maximum an Freiheit, das in einer Gesellschaft 
realisierbar ist, eben die !~C!.ih~!tj~!,_.\!i~ . .Jiem.f_Qrt~t:hritt dient, sei das nun ein 
sehr angenehmer Tatbestand oder nicht. · ·· 

Die Diskussion einer solchen, bei v. Hayek offensichtlich implizierten Ver-
mutung über die Struktur der Realität wird Gegenstand des achten Kapitels 
sein. Im folgenden Kapitel ist zuvor die These zu belegen, daß eine verdeckte 
Verschiebung der Prioritäten stattfindet. 

Im ersten Schritt wird die Leistung einer spontanen Ordnung hinsichtlich 
der Sicherung von Fi:eiheit genauer untersucht. Da ,.Freiheit" das ausschlagge-
bende Kriterium ist, kömien an dieser Stelle die Leistungen ,.Sicherung des 
Friedens" und ,.Versorgung mit Gütern" noch ausgeklammert werden. Es geht 
zunächst allein um die F_I'!StlJ-Pb dei . .i!!Jie .. Wettbewerb~~e sow_ohlnotwen-
dige wie hinreichende V<Jr.~ussetzllll$ ftir Fr~ilteit ist. Es wird sich einerseits 
zeigen, daß ein Wettbewerb, der unter cleii'V'oraussetzungen der möglichst voll-
ständigen Eigentums- und Vertragsfreiheit stattfindet, die Anwendung von 
Zwang nur unzureichend verhindert - die entsprechende abstrakte Ordnung 
ist also nicht ,,hinreichend". Zum anderen wird sich zeigen, d3ß ein Wettbe-
werb, der durch geeignete Vorkehrungen im Vertragsrecht von Zwangsmöglich-
keiten weitgehend bereinigt ist und ansonsten auf freiem Eigentum basiert, nur 
eine von mehreren möglichen spontanen Ordnungen ohne Zwang darstellt -
eine abstrakte Rechtsordnung rriit freiem Eigentum ist also nicht "notwendig" 
(Abschnitt 7 .1.). ------·- --·-

Wenn mehr als eine abstrakte Ordnung die Ausübung von Zwang verhindert, 
dann stellt sich die Frage, ob alle diese Ordnungen unter dem Kriterium nega-
tiver Freiheit gleich gut zu bewerten sind oder ob es eine Rangfolge, gestaffelt 
nach "Freiheitlichkeit", geben könnte. Eine eindeutige Antwort auf diese 
Frage ist aus dem Kriterium negativer Freiheit nicht abzuleiten, wenn man es 
ganz wörtlich nimmt. Jedoch kann argumentiert werden, daß v. Hayeks eigene 
Ausführungen Hinweise auf eine -~~~i~J!~"~J!~~gu!)gJlie.SJ<S Kri.teriJ!!ßS geben, 
die zu einer Rangordnung führt: Am ehesten vereinbar mit der Intention, die 
hinter dem Kriterium negativer Freiheit steht, dürfte die Suche nach Ordnun-
gen sein, die bei Abwesenheit von int(!ntiQnalem Zwang individueUe]an(llungs-
spielräume maximieren. Unter einer solchen Interpretation resultiert eine Rang-
ordnung der ,,zulässigen" Verfassungen, in der die Verfassung des "freien" 
Wettbewerbs nicht an oberster Stelle rangiert (Abschnitt 7 .2.). 

Der anschließende Abschnitt 7.3. dient der Untersuchung der Gründe, war-
um dennoch dieser Wettbewerb als der einzig erwägenswerte "betrachtet wird. 
Es zeigt sich dabei daß ausschlaggebend ftir den Ordnungsentwurf das Kriteri-
um maximalen materiellen Fortschritts ist. 
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7.1. Wettbewerb und Freiheit 

7 .1.1. "Freier" Wettbewerb als notwendige und 
hinreichende Bedingung ftir Freiheit 

Als "freier" Wettbewerb soll im folgenden ein Wettbewerb bezeichnet wer-
den, der im Rahmen einer abstrakten Ordnung stattfindet, deren allgemeine 
Regeln Eigentums- und Vertragsfreiheit sichern. Eigentumsfreiheit sichert ein 
Regelwerk dann, wenn es der Verfugung über Eigentum Grenzen allein insoweit 
zieht, a:ls diese Verfügungen über Eigentum die geschützten Rechte anderer Per~ 
sonen verletzen; als Vertragsfreiheit soll diejenige Konsequenz der Eigentums-
freiheit. bezeichnet werden, die Transaktionen, in denen Eigentumsrechte über-
tragen· .werden; grundsätzlich zuläßt, solange keine Verletzungen geschützter 
Rechte· stattfinden. 

Daß die Freiheit, die die Individuen unter freiem Wettbewerb genießen, alles 
andere ist als ein idyllischer Zustand, in dem jedes Individuum sich nach Lust 
und Laune "entfalten" kann, wird von v. Hayek immer wieder betont. "Unan-
gemessenes" Handeln wird unpersönlich und darum um so rücksichtsloser be-
straft; belohnt wird nicht die Entfaltung von Fähigkeiten schlechthin, sondern 
die Entfaltung von F:ähigkeiten, die der Gesellschaft, verstanden als die Gesamt-
heit der Individuen, nützen 1 • "Freiheit" besteht in einem solchen System in 
Freiwilligkeit, in Abwesenheit von Zwang. Freiwilligkeit impliziert hier so we-
nig wie in anderen Zusammenhängen, daß alle Individuen ständig Verbesserun-
gen einer an sich gesicherten Lage erwarten können 2• 

Die Behauptung einer liberalen Theorie lautet nun: Diejenige und nur dieje-
nige abstrakte Ordnung, in der Eigentums- und Vertragsfreiheit garantiert sind, 
ist imstande, eine spontane Ordnung hervorzubringen, in der Freiheit herrscht. 
Eigentums- und Vertragsfreiheit sind sowohl notwendig wie hinreichend ftir 
die Sicherung von Freiheit. Notwendig sind sie deshalb, weil jede abstrakte 
Grdnung, die mehr will als die bloße Verhinderung von Zwang, die also über 
entsprechende Gestaltungen von Eigentumsrecht und Vertragsrecht nicht nur 
negative Freiheit, sondern auch "Entfaltung", die Freiheit ,,zu tun, was man 
will", zu sichern anstrebt, zu einer spontanen Ordnung ftihrt, in der Macht 
ausgeübt werden kann. Wenn aber Macht ausgeübt werden kann, ist die Frei-
heit von Zwang nicht mehr gesichert. Hinreichend sind"Eigentums- und Ver-
tragsfreiheit deshalb, weil die spontane Ordnung, die sie erzeugen, wechselsei-

I "Es gehört zum Wesen einer freien Gesellschaft, daß Wert und Entloh-
nung eines Menschen nicht von Fähigkeiten als solchen, sondern von deren 
erfolgreicher Verwendung in konkreten Dienstleistungen abhängen, die für 
andere nUtzlieh sind, die sie entgelten können." (Hayek (1971), p. 100). Vgl. 
auch ibid., pp. 88 ff., und Hayek (1952 b). 

2 Vgl. oben, Abschnitt 4.1.3.(a). 
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tigen gezielten Zwang so vollständig unterbindet, daß es restriktiverer allgemei-
ner Regeln nicht bedarf. 

Beide Behauptungen, sowohl die der Notwendigkeit als auch die des Hin-
reichens von Eigentums- und Vertragsfreiheit flir die Sicherung individueller 
Freiheit, sollen nun nacheinander überprüft werden. Es bietet sich hierbei an, 
mit der These, daß Eigentums- und Vertragsfreiheit hinreichend zur Verhinde-
rung von Zwang seien, zu beginnen, da ihre Stichhaltigkeit an Tatsachen über-
prüft werden kann: Sofern man auf Situationen verweisen kann, in denen sol-
che Rechtsregeln Zwang nicht verhindern, ist die These widerlegt. Weniger ein-
fach wird sich die Auseinandersetzung mit der zweiten Teilthese, der These 
von der Notwendigkeit freien Eigentums und unbeschränkter Vertragsmöglich-
keiten, gestalten, da man sie nur mit hypothetischen Alternativen konfrontie-
ren kann, womit man jedoch in dem Geruch der Spekulation geraten könnte. 
Sollte sich jedoch im Zuge der Oberprüfung der ersten Teilthese ergeben, daß 
Eigentums- und Vertragsfreiheit nicht ausreichen, um Freiheit zu sichern, dann 
stellt sich das Problem der Ergänzung der abstrakten Ordnung unausweichlich; 
die "Spekulation", die allenfalls erlaubt schiene, ginge es nur um die Notwen-
digkeit freien Wettbewerbs zur Sicherung von Freiheit, wird unumgänglich, so-
fern man am Maßstab individueller Freiheit festhalten will. 

7 .1.2. Sind Eigentums- und Vertragsfreih~ 
'·· · a1:1sreichend, um Zwang zu verhindern?.-~-'·"' 

., ~ ...... ,.,, , .. ,_<\·~ ." ••••• ' ···- .•• ~-~ ~ "_,.. .. • • ' ',", .• ··"""-' 

Daß Eigentums- und Vertragsfreiheit eine spontane Ordnung induzieren, in 
der die Erringung von Machtpositionen und die Ausübung von Zwang unmög-
lich sind, erscheint aus wenigstens zwei Gründen fragwürdig. Probleme im Hin-
blick auf das Kriterium negativer Freiheit werfen zum einen Ungleichheiten in 
der Verteilung, zum anderen die Binnenstruktur organisierter Wettbewerbsteil-
nehmer auf. Zunächst zu ersteren: 

Welche Rolle für Freiheit und Zwang können Ungleichheiten in der Vertei-
lung spielen? Es ist eine triviale Feststellung, daß "vollkommene" Gleichheit 
mit individueller Freiheit weder im negativen noch in irgendeinem anderen 
Sinne vereinbar ist. Auf der anderen Seite ist ebenfalls klar, daß in einer Gesell-
schaft nur dann von individueller Freiheit gesprochen werden kann, wenn sie 
allen Individuen ohne Ausnahme, also in gewisser Weise ,,gleich", zukommt. 
Worauf aber soll sich diese "Gleichheit" erstrecken? 

Eine erste Antwort besteht in der Aufnahme von zumindest rechtlicher 
Gleichheit in den Katalog der notwendigen Gleichheiten. Diese Feststellung, 
so wenig Gegner sie fmden wird, wirft jedoch mehr Probleme auf als sie löst. 
Rechtliche Gleichheit bedeutet zunächst, daß alle Mitglieder der Gesellschaft 
den gleichen allgemeinen Regeln unterworfen sein müssen. Allgemeine Regeln 
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normieren Situationen, für die sie ohne Ansehung der Person gelten, die in die 
entsprechende Situation gerät. Die Allgemeinheit einer Regel sichert nicht, daß 
diese Regel alle Personen in gleicher Weise trifft. Dazu müßte man vorausset-
zen, daß sich alle Personen mit gleicher Wahrscheinlichkeit in den jeweils nor-
mierten Situationen befinden. Eine Illustration liefert der auch von v. Hayek 
diskutierte Satz über die Gleichheit des Gesetzes, "das den Reichen ebenso wie 
den Armen verbietet, unter den Brücken zu schlafen, in den Straßen zu betteln 
und Brot zu stehlen" 3 • Da aber Allgemeinheit von Regeln in genau diesem 
Sinne nicht ,,gleiche Bindungswirkung" bedeutet, folgt nicht nur das hier eher 
irrelevante Problem ungleicher Handlungsspielräume für verschiedene Personen 
unter ein und derselben Regel (irrelevant ist es deshalb, weil Verhinderung von 
Zwang, nicht Größe von Spielräumen, entscheidender Maßstab ist), sondern 
das hier gravierende Problem, daß solche Unterschiede von denen, die die 
Macht haben, Regeln zu setzen, bei der Formulierung von Regeln antizipiert 
und planmäßig zum Vorteil bestimmter Interessen benützt werden können. 
Allgemeinheit schützt nicht vor Diskriminierung. Abgesehen davon, daß inso-
fern die Setzung allgemeiner Regeln auch eine Möglichkeit zur Ausübung von 
Macht darstellt, die weniger harmlos ist als zunächst scheinen mochte, stellt 
sich somit sehr deutlich die Frage, welche der allgemeinen ·Spielregeln als fair 
gelten können. Die Anerkennung der Regeln als fair war ja die wesentliche Vor-
aussetzung dafür, daß die Ergebnisse des Handeins unter Regeln allen, auch 
den im Einzelfall nachteilig Betroffenen, akzeptierbar erscheinen. Wenn eine 
allgemeine Regel fair sein soll, muß sie "Gleiches" ,,gleich" und .,Ungleiches" 
"ungleich" behandeln in einer Weise; daß die Ungleichheiten, die als ausschlag-
gebend angesehen werden, als mit dem ,,Zweck" der Regel zusammenhängend 
angesehen werden können. Dies ist sicherlich eine vage Kennzeichnung, die 
inhaltlich in jedem einzelnen Falle erst zu konkretisieren ist. Man kann dem 
Problem aber kaum ausweichen, da ,,Allgemeinheit", wie gezeigt, nicht vor 
Diskriminierung schützt. V. Hayek leugnet das Problem nicht, scheint es aber 
nicht so ernst zu nehmen, wie es im Rahmen seiner Argumentation eigentlich 
genommen werden muß. Zunächst weist er auf die Schwierigkeiten hin, die 
mit dem Kriterium "Rechtsgleichheit" verbunden sind: ,,Es muß zugegeben 
werden, daß trotz vielen geistvollen Versuchen, das Problem zu lösen, kein völ-
lig befriedigendes Kriterium gefunden worden ist, das uns immer sagen würde, 
welche Klassifikation mit der Gleichheit vor dem Gesetz vereinbar ist. Zu sagen, 
wie es oft geschah, daß das Gesetz keine belanglosen Unterscheidungen machen, 
oder daß es nicht aus Gründen, die mit dem Zwecke des Gesetzes nicht zusam-
m~nhängen, zwischen Personen diskriminieren darf, heißt dem Problem aus-
chen." 4 Kaum ist jedoch das Kriterium "Gleichheit vor dem Gesetz" in dieser 
Weise zum Problem geworden, wird eben dieses Kriterium wieder wie selbst-
verständlich benützt, und zwar, um das weitere Kriterium "Gerechtigkeit eines 

3 Anatole France, zitiert nach Hayek (1971), p. 300. 
4 Hayek (1971), p. 272. 
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Gesetzes" in Frage zu stellen: Es sei ,,zweifelhaft, ob wir irgendwelche anderen 
formalen Kriterien für die Gerechtigkeit besitzen als Allgemeinheit und Gleich-
heit"5. Diese Wendung überrascht einigermaßen, da man angesichts der vorhe-
rigen Ausführungen das Gegenteil erwarten würde: Es gibt zwar keine anderen 
formalen Kriterien für die Gerechtigkeit eines Gesetzes als Allgemeinheit und 
Gleichheit, aber eben diese Kriterien haben sich als leer erwiesen. Gerade diese 
inhaltliche Leere und der entsprechende Spielraum legen es nahe, die Frage 
danach, was in der zu regelnden Situation gerecht genannt werden kann, als 
eine Frage nach Inhalten zu stellen: Als Frage nach Maßstäben dafür, welche 
Ungleichheiten als relevant gelten sollen. Das Kriterium der Allgemeinheit und 
Gleichheit ersetzt also, mit anderen Worten, nicht das Nachdenken über die 
Gerechtigkeit einer Regel, sondern umgekehrt ist es erst dieses Nachdenken 
über Gerechtigkeit, das der Forderung der Allgemeinheit und Gleichheit einen 
konkreten Gehalt geben kann. 

Solche Erwägungen, auf das vorliegende Problem der Freiheit im Wettbe-
werb übertragen, legen den folgenden Gedankengang nahe: Die Frage nach den 
Kriterien, unter denen eine allgemeine Regel Situationen unterscheiden, "Glei-
ches" von "Ungleichem" trennen und unterschiedlich behandeln soll, ~n im 
Hinblick auf das beantwortet oder wenigstens gestellt werden, was die Regel 
bewirkt. Die konkreten Handlungsweisen, die eine Regel herbeiführt, liefern 
die Grundlage für Urteile über die Wünschbarkeil ("Gerechtigkeit") der Situa-
tionsunterscheidungen, die die Regel vornimmt. Die Beurteilung einer Regel 
nach dem, was sie bewirkt, ist dann nicht eine Alternative zur Beurteilung der 
Regel unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten, sondern erst die Grundlage solcher 
Urteile. Nach den überlegungen, die alle formalen Kriterien als leer erwiesen, 
soweit man sich von ihnen Antworten auf die Frage nach der Gerechtigkeit 
einer Regel erwartete, erscheint ein solcher Zugang unvermeidlich. Auf den 
ersten Blick könnte er wie die vollständige Umkehrung des Weges aussehen, 
den v. Hayek einschlägt: Schien es dort so, als sei die Gerechtigkeit der Regel 
Maßstab für die Beurteilung der erzeugten Situation, so scheint nun die Gerech-
tigkeit der erzeugten Situation Maßstab für die Beurteilung der Regel zu sein. 
Der Gegensatz ist jedoch nur scheinbar: Zwar lehnt v. Hayek es ab, Regeln 
unter Zielsetzungen zu beurteilen, die konkrete Zustände beschreiben; es ist 
ihm aber eine Selbstverständlichkeit, Regeln danach zu beurteilen, ~eiche all-
gemeinen Eigenschaften die durch eine Regel induzierte spontane Ordnung 
aufweist 6• Ist also auch nach v. Hayeks Zugangzum Problem der Regelauswahl 

s Hayek (1971), p. 273. Vor diesem Hintergrund wird dann der oben 
zitierte Satz Frances beiläufig abgetan: "Dieser berühmte Ausspruch wurde 
unzählige Male von wohlmeinenden aber gedankenlosen Menschen wiederholt, 
die nicht verstanden, daß sie die Grundlagen aller unparteiischen Gerechtig-
keit untergruben." (ibid, p. 300). 

6 Vgl. Hayek (1969 g), p. 40: "Uns interessiert hier nur eine bestimmte 
Art von Regeln, die zur Natur der Ordnung beitragen und die, weil wir sie ab-
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eine Beurteilung nach den Folgen einer Regel zu.lässig, wenn nicht unumgäng-
lich, ist daneben die formale Kennzeichnung der "Allgemeinheit"leer, so bleibt 
nichts anderes übrig, als der substantiellen Frage nachzugehen, welche Unter-
schiede zwischen Individuen im Wettbewerb als "gerechtigkeitsrelevant" gelten 
sollen. 

Läßt man sich auf eine solche Linie der Argumentation ein, so ist es keines-
wegs mehr selbstverständlich, daß in einer Wettbewerbsordnung Unterschiede 
im Besitz als ,;rrelevant" zu gelten haben. Daß Ungleichheit im Besitz eine 
,,relevante" Ungleichheit ist, wenn es um Vertragsverhältnisse geht, erscheint 
plausibel: Wenn von zwei potentiellen Vertragspartnern der eine die Möglich-
keit hat, zu kontrahieren oder es ohne große Einbußen zu unterlassen, während 
sein Gegenüber mit der Vernichtung seiner Existenz bedroht ist, falls kein Ver-
trag zustande kommt, dann könnte man, um in v. Hayeks Bild von den Regeln 
sportlicher Wettkämpfe zu bleiben, davon sprechen, daß die beiden Individuen 
eigentlich in unterschiedliche "Gewichtsklassen" gehören 7 • Man könnte dann 
argumentieren, daß Regeln, die das "Handikap" des einen Partners nicht in 
Rechnung stellen, keine gerechten, keine "fairen" Regeln sind. Eine solche 
Stellungnahme wird durch die Forderung, daß die Regeln des Wettbewerbs 
allgemeine Regeln, gültig fllr alle Individuen, sein sollen, nicht berührt: Gefor-
dert war ja, daß die Regeln der abstrakten Ordnung Regeln gerechten Handeins 
sein müssen; "Allgemeinheit" der Regeln reicht nicht aus, um "Gerechtigkeit" 
zu sichern. Diese mußte vielmehr durch zusätzliche Überlegungen ins Bild ge-
bracht werden. 

Nun ist jedoch das, was als "fair" gelten kann, eben weil es nicht durch for-
male Kriterien allein bestimmt werden kann, nicht ein f\lr alle Male verbindlich 
feststellbar. Daher ist auch eine Auslegung, die die Berücksichtigung von Unter-
schieden in der Verteilung als Gebot der Fairness ansieht, nur eine mögliche 
Interpretation der Gerechtigkeitsforderung, keine unbestreitbare. Im nächsten 
Kapitel wird zu zeigen sein, daß sich hieraus bestimmte politische Konsequen-
zen ergeben: Wenn nur als fair akzeptierte Regeln Frieden zu stiften imstande 
sind und wenn sich nicht einfach statuieren läßt, was als fair zu gelten hat, 
dann wird die geforderte Ablösung der Regelsetzung von Interessen problema-
sichtlich formen können, das Hauptwerkzeug darstellen, durch das wir den 
allgemeinen Charakter der Ordnung beeinflussen können ... ". 

' Für die Analogie zum Sport vgl. Hayek (1969 b), jl. 247; ausführlicher 
Hayek (1976), p. 71: Der Wettbewerb " ... is wholly analogous to a game ... 
It proceeds, like all games, according to 'rules guiding the actions of individual 
participants whose aims, skills and knowledge are different . . . And while, as 
in ·a game, we are right in insisting that it be fair and that nobody cheat, it 
would be nonsensical to demand that the results for the different players be 
just." Möglicherweise hätte v. Hayek die Bildung von "Gewichtsklassen" etc. 
eher in Erwägung gezogen, wenn er die eigene Feststellung, daß das "Spiel" 
"normally ... is not pursued solely as a diversion" (ibid.), nicht nur als bei· 
läufige Randbemerkung eingeführt hätte. 
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tisch. Es soll jedoch vorläufig ganz von der Frage abgesehcm werden, unter wel-
chen Bedingungen man erwarten oder fordern kann, daß Individuen die Regeln, 
denen sie unterworfen sind, als fair, als gerecht akzeptieren. Hier ist zunächst 
zu untersuchen, ob die Interpretation des Gerechtigkeitskonzepts, die auf Ver-
teilungsunterschiede Rücksicht nimmt, unter den möglichen Interpretationen 
eine naheliegende sein könnte, sofern man individuelle Freiheit sichern will. 

Dies scheint nicht abwegig: Wenn potentielle Vertragspartner erheblich in 
ihrer Angewiesenheit auf den Vertragsabschluß differieren, dann bietet sich der 
"unabhängigeren" Seite die praktische, wenn auch nicht formell gesicherte 
Möglichkeit, Zwang auszuüben. Je ungleicher die Verteilung ist, um so deut-
licher fallt die Gesellschaft auseinander in Gruppen, die "Macht" in diesem 
Sinne haben, und Gruppen, die dieser Macht unterworfen sind 8 • Soweit solche 
Machtpositionen existieren, sichern allgemeine Regeln, die Eigentums- und 
Vertragsfreiheit etablieren und dem Staat eine umverteilende Rolle untersagen, 
nicht unbedingt Freiheit von Zwang. Man kann zwar in einer rein formalen 
Anwendung des Kriteriums nach wie vor von Freiwilligkeit sprechen. Aber 
wenn· ftir eine der beteiligten Seiten die Freiheit, nicht zu kontrahieren, keine 
auch nur irgendwie realisierbare Alternative darstellt, bedeutet eine solche 
Redeweise einen Rückzug von der ursprünglichen Position, ftir die Wahlfreiheit 
auch etwas mit der Würde der Person zu tun hatte und insofern keine beliebi-
gen Reduzierungen von Spielräumen und vor allem keine ersichtlich krass un-
gleich verteilten wechselseitigen Beeinflussungsmöglichkeiten vorsah. 

Auch unabhängig von der vorläufig offengelassenen Frage nach der frieden-
stiftenden Rolle gerechter Regeln kann also durchaus argumentiert werden, 
daß Regeln, die völlige Eigentums- und Vertragsfreiheit sichern, Zwang in ge-
ringerem Maße ausschließen, als Regeln, die Eigentumsunterschiede etwa .in der 
Gestaltung des Vertragsrechts berücksichtigen. Unter Gesichtspunkten der Ver-
hinderung von intentionalem Zwang läge es also nahe, entweder das Vertrags-
recht entsprechend auszugestalten oder, wenn man das nicht will, in die Ver-
teilung einzugreifen. Daß v. Hayek Eingriffe in das Vertragsrecht nicht in Erwä-
gung zieht, ist in der Darstellung deutlich geworden. Einen Eingriff in die Ver-
teilung, sei es in Form einer Verringerung von Ungleichli.eiten, sei es in der 
Form garantierter Minimalausstattungen, lehnt v. Hayek jedoch erst recht ab. 
Dies belegt nicht nur die immer wieder vorgetragene Kritik schon am Konzept, 
erst recht an einer Politik der "sozialen" Gerechtigkeit. Noch deutlicher wird 
die Stellungnahme dort, wo alle Verteilungsüberlegungen unter dem Stichwort 
"totale" Gleichheit diskutiert werden und damit ein Popanz aufgebaut wird, 
gegen den v. Hayek sogar .,... erstaunlich angesichts der sonstigen Argumenta-
tion - mit den Stichworten "Entwicklungsmöglichkeiten" und "Vielfalt" zu 
Felde zieht 9 • 
I 

8 Vg!. hier nur Max Weber.(J972), Kap. VII,§ 2: "Die Formen der Be-
gründung subjektiver Rechte". 
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Eigentlich ein Teilproblem des gerade angesprochenen Problems stellt die 
Binnenstruktur organisierter Marktteilnehmer dar, einen Unterfall aber, der 
eine Reihe instruktiver Sondermerkmale aufweist. Wenn der Wettbewerb Frei· 
heit dadurch sichert; daß er die Ausübung intentionalen Zwangs verhindert, 
dann gilt das doch nur für die Beziehungen zwischen Tauschpartnern. Sofern 
diese Tauschpartner selbständig, auf eigene Rechnung handelnde Individuen 
sind, gilt es uneingeschränkt. Sind aber die Akteure selbst "Organisationen" im 
v. Hayekschen Sinne, was flir Unternehmungen normalerweise zutrifft, dann 
gilt die Vermutung der Zwangsfreiheit nur flir die Beziehungen zwischen diesen 
Organisationen. Nachdem aber eine individualistische Theorie sich weniger flir 
die Freiheit von Organisationen als die von Individuen interessiert 10 , ist noch 
eine Frage offen. Man muß sich näher mit der Binnenstruktur der am Wettbe· 
werb teilnehmenden Unternehmungen befassen. 

Auch hier kann man mit der Vorstellung freiwilliger Kontrakte unter Wett· 
bewerbsbedingungen arbeiten 11

: Zwischen Unternehmung und Mitglied wird 
ein Vertrag geschlossen, der aufgelöst werden kann. Es besteht jedoch ein Un· 
terschied zu anderen Tauschsituationen: Der Vertrag enthält flir das Mitglied 
die Verpflichtung zur Einordnung oder Unterordnung in ~inem System plan· 
voll und nicht spontan koordinierter Aktion. Sofern die einzige Möglichkeit, 
sich dieser Unterordnung zu entziehen, in der Auflösung des Vertrages besteht, 
handelt es sich um einen Vertrag, der für die Dauer seiner Gültigkeit ein Zwangs· 
verhältnis begriindet. Die Option auszuscheiden, begründet in einer Situation, 
in der generell Organisationen im Wettbewerb miteinander liegen, nur die Mög-
lichkeit, zwischen Zwangsverhältnissen zu wählen. Wenn nur zwischen Zwangs-

9 Vgl. Hayek (1971), p. I 06. 
Hl Vgl. zur "Grundrechtsfähigkeit" von juristischen Personen nur die Ent· 

scheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mitbestimmungsgesetz (Bundes-
verfassungsgericht (1979), pp. 363 f.), die hier - über die Abwägung der 
Schutzwürdigkeit von Rechten im Konfliktfall - zu einem eindeutigen Schluß 
kommt: "Dieser individualrechtlich-personale Ansatz könnte es zweifelhaft 
erscheinen lassen, ob der Schutz des Grundrechts "seinem Wesen nach" auch 
juristischen Personen zukommen kann (Art. 19 Abs. 3 GG). Das Bundesverfas-
sungsgericht hat diese Frage jedoch in ständiger Rechtsprechung bejaht ... 
Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, daß das. Grundrecht insoweit 
sehr verschiedene wirtschaftliche Sachverhalte um faßt. Wahrnehmung von Un· 
ternehmerfreiheit ist sowohl die Gründung und Führung eines Klein· oder 
Mittelbetriebs als auch die Tätigkeit eines Großunternehmens. Während sich 
bei den ersten der personale Grundzug des Grundrechts auch im wirtschaftli· 
eben Bereich voll verwirklicht, geht dieser bei Großunternehmen nahezu gänz· 
lieh verloren ... Diese Sachlage kann indessen nicht dazu führen, Unterneh-
merfreiheit auf kleine und mittlere Unternehmen zu beschränken ... Sie ist 
jedoch für den Umfang der Regelungsbefugnis des Gesetzgebers von Bedeu-
tung." Vgl. auch Suhr ( 1976), pp. 208 ff. 

II Vg!. Coase (1937); Alchian I Demsetz (1972). 
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Verhältnissen gewählt werden kann, kann kaum mehr von Abwesenheit von 
Zwang gesprochen werden - individuelle Freiheit wird beschränkt. 

Nimmt man das Kriterium negativer Freiheit ernst, so wird man nicht ohne 
weiteres solche unfreiheitliehen Bereiche akzeptieren, zumal diese Bereiche die 
individuelle Existenz nicht nur am Rande tangieren. Wenn andererseits der 
Wettbewerb unter Organisationen so große EffiZienzgewinne gegenüber einem 
Wettbewerb unter selbständigen Individuen aufweist, daß seine Abschaffung 
indiskutabel erscheint, dann liegt es nahe, nach funktionalen Äquivalenten zur 
"Freiheit durch Zwangsbegrenzung" zu suchen, die im Kontext von Organisa-
tionen anwendbar sind. Ein solches Äquivalent wäre etwa die organisations-
interne Ergänzung der Möglichkeit "Abwanderun,g", die sonst den Wettbewerb 
kennzeichnet, durch eine Option "Widerspruch" bzw. "Teilnahme" 12

• 

Bereits an dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß "individuelle Freiheit" 
und "politische Freiheit" nicht in jedem Fall so unvergleichbare, auf verschie-
denen Ebenen anzusiedelnde Konzepte sind, wie es zunächst scheinen möchte: 
Es kann auch Bestandteil individueller Freiheit sein, an den Entscheidungen, 
denen man sich auch im Privatbereich nicht entziehen kann, mitzusprechen. 
Dies gilt um so mehr, je kostspieliger die Kosten der "Abwanderung" ftir das 
einzelne Individuum sind. Darüber unten mehr 13

. Hier ist festzuhalten, daß es 
unter Freiheitsgesichtspunkten naheliegen kann, das organisationsinterne 
Zwangsverhältnis in ein Beteiligungsverhältnis umzuwandeln. Auch unter 
einem strikt negativen Freiheitsbegriff erscheint es also als keineswegs selbst-
verständlich, daß der Wettbewerb als kapitalistischer Wettbewerb organisiert 
sein muß. Gerade in v. Hayeks Argument könnte man Überlegungen zu einem 
Wettbewerb zwischen Unternehmungen erwarten, die von ihren Mitgliedern 
verwaltet werden. Solche Überlegungen gibt es nicht. Statt dessen wird die 
Rolle des kreativen Unternehmers betont, der seine Entscheidungen individuell 
trifft und durch wettbewerbsgerechtes Handeln auch den abhängig Beschäftig-
ten Einkommen schafft 14 -ein Wohlstands-, kein Freiheitsargument. 

Die Binnenstruktur von Unternehmungen wird also ebensowenig unter dem 
Kriterium individueller Freiheit ausgeleuchtet wie die in einer Gesellschaft 
herrschende Verteilung. Die Gründe ftir diese Zurückhaltung in der "Ausschöp· 
fung" eines Kriteriums, das doch mit so großem Nachdruck vertreten wird, 

12 Vgl. Hirschman (1974), bes. pp. 102 ff., und passim. Zu Hirschman vgl. 
Laver (I 976) und besonders Barry (1974). 

13 Vgl. unten, Abschnitt 8.3. 
14 Vgl. Hayek (1971), pp. 56 f., auch p. 100: "Die erfolgreiche Nutzung 

dieser Unternehmerbegabung (und in der Entdeckung der besten Verwendung 
für unsere Fähigkeiten sind wir alle Unternehmer) ist die höchst entlohnte 
Tätigkeit in einer freien Gesellschaft, während derjenige, der es anderen über· 
läßt, eine nUtzliehe Verwendung seiner Fähigkeit zu finden, sich mit einer ge· 
ringeren Entlohnung begnügen muß." 
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kommen weiter unten zur Sprache (Abschnitt 7.3.); was auch immer die 
Gründe sind, der Tatbestand kann festgehalten werden: Eine abstrakte Ord-
nung, die, wie es vorgeschlagen wird, minimale Beschränkungen auferlegt, also 
völlige Eigentums- und Vertragsfreiheit gewährt, wird eine spontane Ordnung 
erzeugen, in der Abwesenheit von Zwang nicht zu erwarten ist. Eine weiterge-
hende Verhinderung von Zwangsmöglichkeiten im Rahmen der spontanen Ord-
nung- die ja erst die Wirklichkeit ist, auf die es ankommt! -ist nicht undenk-
bar. Zu suchen sind Ausgestaltungen der abstrakten Ordnung, die engere Gren-
zen ziehen als Eigentums- und Vertragsfreiheit; solange nämlich diese engeren 
Grenzen in Form allgemeiner Regeln gezogen werden, stellt eine solche Aus-
gestaltung keine Freiheitsverletzung dar. Sie ist sogar notwendig, wenn man das 
Kriterium individueller Freiheit als einen Maßstab ernst nimmt, der sich auf die 
tatsächliche Situation der Individuen bezieht, nicht nur auf die abstrakte Ord-
nung. 

Der erste Teil der These von der notwendigen und hinreichenden Verbin-
dung zwischen Eigentums- und Vertragsfreiheit auf der einen und der Siche-
rung individueller Freiheit in der resultierenden konkreten Ordnung auf der 

' anderen Seite erscheint also also als durchaus nicht unerschütterlich. Der Nach-
, weis, daß eine hinreichende Beziehung nicht besteht, solange" völlige Eigentums-
und Vertragsfreiheit herrscht, legte jedoch lediglich gewisse Vorkehrungen im 
Vertragsrecht nahe, die selbst durch allgemeine Regeln zu etablieren sind. Nicht 

, der Wettbewerb als Zwangsmechanismus, unter dem alle Individuen stehen, 
wurde in Frage gestellt, sondern nur ein Wettbewerb unter "relevant Unglei-
chen". Gesetzt den Fall, die entsprechenden Vorkehrungen seien getroffen -
dann ist der in dieser Richtung "vervollkommnete" Wettbewerb immer noch 
ein freier Wettbewerb. Er ist frei insofern, als nach wie vor die Verfügung über 
Eigentum nur durch fremde Eigentumsrechte und die neu eingeftihrten "Schutz-
rechte" beschränkt wird. Ist eine abstrakte Ordnung, die einen solchen Wettbe-
werb induziert, notwendig, um Freiheit zu sichern? Dies führt zu der Ausein-
andersetzung mit der zweiten Teilthese: 

7 .1.3. Ist "freier" Wettbewerb notwendig, ; 
um individuelle Freiheit zu sichern? // 

--· -~ ,, --

Daß jede abstrakte Ordnung, in der individuelles Handeln nicht durch Be-
fehle vorgeschrieben ist, in der also individuelle Entscheidungsfreiheit gesichert 
ist, irgendeine Form von Wettbewerb induzieren oder zumindest zulassen wird, 
ist keine empirische Vermutung, sondern logisch determiniert: Wenn überhaupt 
Handlungsfreiheit in dem Sinne herrscht, daß nur Grenzen gezogen, aber nicht 
Inhalte vorgeschrieben sind, dann ist es zu erwarten, daß Kooperation nur zum 
wechselseitigen Vorteil und damit Wettbewerb 15 stattfindet. Insofern kann es 

IS Das wurde oben, Kap. 3 und 4, ausführlich behandelt; 
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nicht strittig sein, daß Wettbewerb und individuelle Freiheit eng .miteinander 
verbunden sind, daß Wettbewerb ein ,,notwendiger" Bestandteil von Freiheit 
ist. Zu fragen ist nun, ob genau die Form von Wettbewerb, die unter qer Bedin· 
gung freien Eigentums sich einspielt, die einzige mit dem Kriterium negativer 
Freiheit vereinbarte Form des Wettbewerbs ist, ob also dieser Wettbewerb not-
wendig ist. 

Auf den ersten Blick mag die Frage verstiegen anmuten. Welcher "andere" 
Wettbewerb als der, in dem die Individuen frei über Kooperation entscheiden 
können, sollte denn unter dem Kriterium ansonsten in Frage kommen? Um 
hierauf eine Antwort zu geben, ist es notwendig, genauer zu betrachten, was 
den Wettbewerb, der unter freiem Eigentum stattf'mdet, zu einem Sonderfall 
macht, inwiefern dieser Wettbewerb nicht als Wettbewerb "schlechthin" ange-
sehen werden kann. 

Es wurde bereits festgestellt, daß Wettbewerb die Beteiligten unter einen 
Anreiz stellt, "Relevantes" von ,,Irrelevantem" zu trennen. Als ,,relevant" galt 
in diesem Zusammenhang immer das, was die Position eines Individuums im 
Wettbewerb beeinflußt. Die Unterscheidung verschiedener Sorten des Wettbe· 
werbes, die die Fragestellung dieses Abschnitts motiviert, stützt sich auf diese 
Trennung zwischen Relevantem und Irrelevantem: Sofern es Hinweise darauf 
gibt, daß, je nach bestimmten Eigenschaften der abstrakten Ordnung, die Un-
terscheidung zwischen Relevantem und Irrelevantem unterschiedlich ausfällt, 
daß, mit anderen Worten, unterschiedliche abstrakte Ordnungen zu unter-
schiedlichen Präferenzselektionen 16 f'lihren, dann kann gefragt werden, ob 
alle diese denkbaren Selektionen hinsichtlich des Kriteriums negativer Freiheit 
als gleichgut zu beurteilen sind oder ob es eine Rangordnung gibt. Zu zeigen 
ist zuerst, wie die Selektion relevanter Präferenzen im freien Wettbewerb sich 
ausnimmt. 

Eiri wesentliches Merkmal eines solchen Wettbewerbs ist die Ausrichtung 
der Produktion an Konsumbedürfnissen, an den Konsumwünschen der lndivi· 
duen. Die Produktion ist lediglich Instrument, gesteuert durch die Nachfrage. 
In einem dezentralen System, wie es der Wettbewerb darstellt, wird diese Aus-
richtung dadurch gesichert, daß auch individuell die Rolle des Produzenten von 
der des Konsumenten getrennt und den Konsumwünschen der Gesamtheit 
untergeordnet wird. Für das lndividUl"'JJ wird seine Rolle als Produzent zum 
Instrument der Sicherung eines Einkommens, das die Befriedigung von Kon· 
sumwünschen ermöglicht. Präferenzen hinsichtlich der Art und Weise, wie die 
Produzentenrolle zu gestalten ist, werden "irrelevant". Man könnte hieran 
"moralisch" Kritik üben - mit dem Argument etwa, daß der Mensch sich in 
der Produktion "selbst erschafft" und sich insofern nicht lediglich als "Instru· 
ment" auffassen so11 17

• Nun könnte man eine derartige Linie der Argumenta-

16 Vgl. oben, Abschnitte 4.2.2., 5.1. 
17 So etwa Hereth (1974), pp. 14 ff., und passim. 
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tion flir nicht mehr immanent erklären, da sie das Kriterium "Abwesenheit von 
Zwang" unter der H3J!d durch ein Kriterium ,,Entfaltung der Persönlichkeit" 
ersetzt. Sie sei daher an dieser Stelle nicht weiter verfolgt. Problematisch auch 
unter dem Kriterium negativer Freiheit allein ist jedoch eine andere, paradoxe 
Konsequenz dieser Unterordnung der Produktion unter den Konsum: Die In-
strumentalisierung der Produktion bewirkt zugleich ihre völlige Freisetzung. 
Die Produktion wird durch nichts mehr außer der Konkurrenz kontrolliert. 
Da die Konkurrenz Beschränkungen des technischen Fortschritts und des Pro-
duktionsumfangs nicht mit sich bringt, sondern nur den inhaltlich offenen 
Anreiz, möglichst effizient zu produzieren, bewirkt die Instrumentalisierung 
der Produktion zugunsten des Konsums die gesamtgesellschaftliche Unterord-
nung aller Lebensbereiche unter die Anforderungen möglichst effizienter Pro-
duktion. Obwohl der Konsum "das Ziel" der Produktion ist, bestimmt sich 
die Stellung des Individuums, seine Lebensform, nach seinen "produzieren-
den", nicht nach seinen ,,konsumptiven" Fähigkeiten 18 • 

Nach wie vor ist es der Konsum, der die Produktion steuert. Aber er tut dies 
auf eine anonyme, von niemandem mehr beeinflußbare Weise; flir kein einziges 
Individuum, gleichgültig, ob ,,Kapitalist" oder "Arbeiter", ist der Konsum 
mehr etwas anderes als eine "Privatangelegenheit", die flir seine produzierende 
Tätigkeit bedeutungslos ist. Da die Beurteilung von abstrakten Regeln auch 
davon abhängt, was sie an konkreten Situationen herbeiführen, kann demnach 
gefragt werden, ob die einzige Möglichkeit, Freiheit zu sichern, darin besteht, 
die ganze Gesellschaft in eine zwangshaft immer mehr herstellende Produk-
tionsgemeinschaft zu überfUhren, in der an keiner Stelle mehr Wahlmöglich-
keiten hinsichtlich der Produktion bestehen. Wenn ein etwaiger Bedarf an leid· 
lieh unzerstörter Umwelt, ein Bedarf an vorsichtigem Umgang mit erschöpfli· 
chen Ressourcen nicht mehr recht artikulierbar sind, als bloße Störungen einer 
reibungsfreien Produktion angesehen werden müssen, dann zeigt sich sehr deut-
lich diese Dominanz der Produktion und die entsprechende Präferenzselektion 
durch freien Wettbewerb. Man kann also sehr wohl fragen, ob nicht auch an-
dere Formen des Wettbewerbs, induziert durch anders gestaltete allgemeine 
Regeln, denkbar sind, in denen eine andere Präferenzselektion stattfindet. 
Solche Regeln müßten ebenfalls lediglich Verbotscharakter haben; im Unter-
schied zu "freiem" Eigentumjedoch enthielten siegezielte allgemeine Beschrän-
kungen der mit Eigentum verbundenen Verfügungsrech{e, die über die Be-
schränkung durch fremde Eigentumsrec;hte hinausgingen. Auch eine solche 
abstrakte Ordnung wäre mit dem Kriterium negativer Freiheit vereinbar: Nach 
wili vor enthielten die Regeln nur Verbote, keine Befehle; nach wie vor würde 
der Wettbewerb intentionalen Zwang im Bereich des konkreten Handeins ver-
hindern. Es handelte sich jedoch um einen "anderen" Wettbewerb. Der Ein-

18 Vgl. hier vor allem Scitovsky (1976), bes. pp. 206 ff., und Jouvenel 
(I 970), pp. 40 ff. 
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schränkung von "freier" Verfugung im Bereich der abstrakten Ordnung (irrele-
vant unter dem Kriterium negativer Freiheit, dem es allein um Zwangsverhin-
derung, nicht die Größe von Spielräumen geht) stiinde ein Abbau von "anony-
mem" Zwang in der spontanen Ordnung gegenüber (ebenfalls und aus den glei-
chen Griinden irrelevant unter dem Kriterium negativer Freiheit)19

• 

Wenn die vorangegangenen Ausflihrungen Sinn haben, dann kann die Frage 
danach, ob der "freie" Wettbewerb notwendig flir die Sicherung von Freiheit 
ist, beantwortet werden: Er ist es nicht. Mit dem Kriterium vereinbar sind 
grundsätzlich auch andere Formen des Wettbewerbs, induziert von anderen 
abstrakten Regeln als denen, die mit Eigentums- und Vertragsfreiheit verbun-
den sind. Das Ergebnis an diesem Punkt der Überlegungen ist dann: Die ab-
strakte Ordnung, die den Wettbewerb induziert, von dem v. Hayek spricht, ist 
eine der möglichen, weil mit dem Kriterium negativer Freiheit vereinbaren, 
Ordnungen, aber nicht die einzige. Schon dieses Ergebnis ist, flir sich genom-
men, wichtig genug: die Suche nach anderen abstrakten Ordnungen, die eben-
falls nur allgemeine Verbotsnormen enthalten, impliziert nicht den Verzicht 
auf das Kriterium negativer Freiheit. Sie kann also unter diesem Kriterium 
nicht als illegitim bezeichnet werden. Dies bereits nimmt den Ausschließlich-
keitsansprüchen, die v. Hayek vorträgt, ihre Überzeugungskraft. Man muß aber 
bei einem solchen Zwischenergebnis nicht stehen bleiben. 

19 Daß "Gestaltungen" möglich sind, daß also "Eigentums- und Vertrags-
freiheit" nicht eindeutige Lösungen für Regelungsfragen implizieren, sagt 
v. Hayek selbst sehr deutlich: "Daß das Funktionieren eines Marktes nicht nur 
die Verhinderung von Gewalt und Betrug voraussetzt, sondern auch den Schutz 
gewisser Rechte wie z. B. des Eigentums und die Erzwingung der Erfüllung von 
Verträgen, wird immer als selbstverständlich angesehen. Was aber die traditio-
neHe Diskussion so unbefriedigend macht, ist die Ansicht, daß mit der Aner-
kennung der Grundsätze des Privateigentums und der Vertragsfreiheit, die 
natürlich jeder Liberale anerkennen muß, schon a11e Fragen geordnet seien, als 
ob das Eigentums- und Vertragsrecht ein für aUemal in ihrer endgültigen und 
geeignetsten Form gegeben wären, d.h., in der Form, die die Marktwirtschaft 
aufs bestmögliche funktionieren läßt. Das wirkliche Problem fängt aber erst 
an, wenn wir uns über diese Prinzipien geeinigt haben." (Hayek (1952 c), 
pp. 145 f.). Daß die mit "Eigentum" verbundenen Verfügungsrechte gestaltet 
werden können, steht, wie die darauf folgenden Überlegungen v. Hayeks zei-
gen, außer Frage. Insofern rennen die bisherigen Überlegungen dieses Kapitels 
offene Türen ein. Was den Inhalt möglkher Gestaltungen angeht, besteht ein 
deutlicher Unterschied: Wie etwa v. Hayeks Kritik an einem zu weit getriebe-
nen Patentrecht zeigt (ibid., pp. 149 f.), zieht er ;,Beschränkungen" nur inso-
weit in Betracht, als sie den Wettbewerb intensivieren, seine Dynamik ungebro-
chener entfesseln. In den bisherigen Überlegungen dieses Kapitels ist gerade in 
die entgegengesetzte Richtung argumentiert worden. Es so11te jedoch bereits 
hier vonkommen einsichtig sein, daß die "wünschbare" Richtung von Gestal-
tungen nicht unter dem Kriterium negativer Freiheit diskutiert werden kann; 
im Vorgriff kann gesagt werden, daß das Kriterium, das v. Hayek hier anlegt, 
jedenfalls nicht irgendeine (erweiterte) Version des Freiheitsbegriffs ist, son-
dern ein Ziel "materieller Fortschritt". 
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Bisher schien es, als sei zwar die Anzahl der Entwürfe, die mit dem Krite-
rium negativer Freiheit. vereinbar sind, größer als behauptet, als sei aber auf der 
Basis des Kriteriums allein eine Rangordnung dieser Entwürfe nicht möglich. 
Als seien, mit anderen Worten, die Unterschiede zwischen solchen Entwürfen 
hinsichtlich des Kriteriums irrelevant. Ob dies das letzte Wort hierzu sein muß, 
soll nun untersucht werden: 

, ••• ,·~" .. ' ,,.-~·- •••' ,. ___ _,___,_N_, ____ '•• ..... -· .... -~.," 
111 ~- -·--•• 

1\ 7.2. ,,Negative Freiheit"- ausgesprochene·1 
''·-··~_und unausgesprochene Bedeutu1JZ •• ~···· ··,_ __, .... 

·- ---------~-... ~ .......... -~ ..... -······· 
Der Begriff ,,negative Freiheit", so wie er in den bisherigen Ausführungen 

verwendet wurde, schließt die Unterwerfung von Individuen unter gezielten, 
auf die Person angewandten Zwang, etwas Bestimmtes zu tun, aus. Bedeutet 
dies, daß Zwang, der durch "Verhältnisse", nicht Personen, ausgeübt wird, 
unter Freiheitsgesichtspunkten bedeutungslos ist? Bei strikter Anwendung 
des Konzepts ist das der Fall, jedenfalls, solange solcher Zwang alle Individuen 
i in gleicher Weise trifft und von keiner Person oder Gruppe von Personen gezielt 
:verwendet werden kann. Auf der anderen Seite wird man den Unterschied nicht 

!leugnen können, den es macht, ob die angesprochenen "Verhältnisse" veränder-
bar sind oder nicht, "Natur" sind oder "Menschenwerk". Der "Zwang", der 

!dadurch ausgeübt wird, daß Menschen atmen oder essen müssen, ist von ande-
jrer Qualität als der "Zwang", der durch Regeln ausgeübt wird, die auch anders 
sein könnten. 

Um herauszufinden, wie man bei Anwendung des Konzepts negativer Frei-
heit hier Stellung nehmen könnte, soll zunächst einmal abgeklärt werden, was 
ein solches Konzept in jedem Fall ausschließt und was mit ihm vereinbar ist. 

Zweifelsfrei ausgeschlossen ist durch das Konzept negativer Freiheit jede 
Version eines "positiven" Freiheitsverständnisses. Man kann nicht mehr von 
negativer Freiheit sprechen, wenn unter Freiheit ein Handeln verstanden wird, 
das ein bestimmtes Menschenbild realisiert. Ebenfalls ausgeschlossen und eben-
so kurz abzuhandeln ist ein Freiheitsbegriff, der unter Freiheit die Möglichkeit 
versteht, zu tun, was immer man will, der "Freiheit" als "Macht" interpretiert. 
Ist ersterer Begriff von Freiheit "autoritär", so gilt für letzteren, daß eine Situa-
tion, in der allen Individuen zugleich und in gleichem Maße "Macht" zukommt, 
nicht möglich ist. Bedeuten aber diese Klärungen, die einsichtig genug sind, daß 
mit "positiver" Freiheit zugleich der Begriff der Entfaltung diskreditiert ist und 
daß mit Freiheit als "Macht" zugleich die Frage nach der Größe individueller 
Spielräume diskreditiert ist? Die Ausführungen v. Hayeks lassen beides vermu-
ten, obwohl keines von beiden der Fall ist. 

Zuerst zur Beziehung von ,,Entfaltung" und einem "positiven" Freiheitsbe-
griff. Mit einem Bild, das Suhr 20 verwendet, könnte man strikt negative Frei-
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heit als die Freiheit verstehen, "Töne von sich zu geben", die Freiheit zur Ent-
faltung als eine Freiheit, "Melodien zu spielen". Offensichtlich schließt das 
eine das andere nicht aus. Mit einem negativen Begriff der Freiheit kollidiert 
der Begriff der Entfaltung erst dann, wenn Irgendjemand das Recht in An-
spruch nimmt, auch die "Melodie" vorzuschreiben 21

• Erst dann schlägt die ,! 
Freiheit, sich zu entfalten, in "positive" Freiheit um 22'. Ob ein Freiheitsbegriff, ! 
der auf Entfaltung zielt, romantisch oder gar versteckt "totalitär" ist, wie \ 
v. Hayek andeutet 23

, kann mit Sicherheit nicht auf der begrifflichen Ebene 1 
entschieden werden. Allenfalls köMte eine Tatsachenbehauptung zu prüfen 
sein: Die Behauptung nämlich, daß jeder Versuch, Freiheit auch als Freiheit 
zur Entfaltung institutionell zu sichern, in der R~alität zu einer Verfassung 
führen müsse, die nicht einmal mehr die bloße negative Freiheit als Freiheit 
von Zwang sichere. Dies wird zu prüfen sein. Das Konzept der negativen Frei-
heit schließt ein Ziel ,,Entfaltung" nicht aus, sofern man darunter die Verwirk-
lichung des Selbstentwurfs eines Individuums versteht. 

Ganz ähnlich ist die Beziehung von "Freiheit als Macht" und "Freiheit als 
größtmöglicher Spielraum" zu sehen. Ist negative Freiheit die Freiheit, alles 
zu tun, was nicht verboten ist, so kann der Spielraum, den solche Verbote er-
öffnen, durchaus unterschiedlich groß sein. Es ist flir ein Freiheitskonzept, das 

Spielräume maximieren will, keineswegs notwendig, daß' solche S,pielräume als i 
unbeschränkt gedacht werden. Akzeptiert man etwa, daß Freiheit allen Indi-
viduen zukommen soll, so kann man immer noch fragen, welche Regeln allen 
Individuen maximale und dabei vereinbare Spielräume sichern. Wiederum be-

20 Suhr ( 1976), p. 66. 
21 lbid. 
22 Vgl. hier auch Berlin (1969), der die Konzepte "negative" und "posi-

tive" Freiheit ansonsten durchaus in einer der v. Hayekschen Begriffen korre-
spondierenden Weise verwendet, etwa p. 39: Freiheit ist auch " ... douceur 
de vivre, free se!f-expression, the infinite variety of persans and of the relation-
ship between them, and the right of free choice, difficult to endure but more 
in tolerable to surrender ... ". Für Berlin ist es daher - in klarem Gegensatz zu 
v. Hayek alles andere als klar, wie wünschbare Institutionen auszusehen haben: 
"We cannot sacrifice either freedom or the organization for its defence, or a 
minimum standard of welfare. The way out must therefore lie in some logically 
untidy, flexible, and even ambiguous compromise." (ibid., p. 39). Vgl. an einer 
anderen Stelle zum gleichen Thema: "Legal liberties are compatible with ex-
tremes of exploitation, brutality, and injustice ... Liberals like Tocqueville 
and J. S. Mill and even Benjamin Constant, (who prized negative liberty beyond 
any modern writer), were not unaware of this. The case for sociallegislation or 
planning, for the welfare state and socialism, can be constructed with as much 
validity from considerations of the claims of negative liberty as from those of 
its positive brother ... " (Berlin (1969), p. xlvi). 

23 Vgl. seine Ausführungen über die Neigung der Deutschen zu "Individua-
lität", die sie besonders anfallig für Umformungen der Gesellschaft in organisa-
tionsförmige Gebilde gemacht habe: Hayek ( 1952 a), pp. 40 f. 
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steht keine Notwendigkeit, davon auszugehen, daß solche Spielräume ohnehin 
maximiert werden, wenn die Verbote nur Schutzzäune darstellen. Die Größe 
der Spielräume hängt ftir konkrete Individuen in konkreten Situationen nicht 
von den abstrakten Regeln, sondern von den durch abstrakte Regeln induzier-
ten realen Situationen ab. Das Konzept der negativen Freiheit schließt es also 
nicht aus, daß Regeln unter dem Aspekt untersucht werden, den Individuen 
größtmögliche Spielräume zu verschaffen, sofern solche Spielräume über die 
Individuen hinweg vereinbar sind. 

Weder v. Hayeks skeptische Behandlung individueller Entfaltung als Sehn-
sucht nach der originellen Persönlichkeit noch seine strikte Ablehnung der 
Berücksichtigung von Spielräumen können als direkte Folgen seines Freiheits-
konzeptes angesehen werden. Die Assoziierung des Konzepts der Entfaltung 
mit dem Konzept positiver Freiheit und die Assoziierung der Suche nach mög-
lichst großen Spielräumen mit dem Begriff der Macht sind eher Denunzierun-
gen als korrekte Wiedergaben der Implikationen von Begriffen. Man mag zwar 
bei restriktiver Auslegung des Begriffs der negativen Freiheit gegenüber solchen 
Vorstellungen indifferent sein, man wird jedoch kaum Gegenargumente gegen 
sie aus einem solchen Freiheitskonzept beziehen können 24 • 

Wenn eine restriktive Auslegung des Begriffs negativer Freiheit die Suche 
nach Institutionen, in denen Entfaltung möglichst begünstigt wird bzw. Spiel-
räume maximiert werden, nicht verbietet, dann könnte man daran denken, das 
Kriterium negativer Freiheit um solche Maßstäbe zu ergänzen. Das so gewon-
nene Kriterium ist imstande, Rangordnungen auch unter solchen Entwürfen 
herzustellen, hinsichtlich derer das restriktiv ausgelegte Konzept negativer 
Freiheit indifferent war. Ein solches Vorgehen wäre zwar im Rahmen des ur-
sprünglichen Kriteriums nicht illegitim, würde womöglich auch zu anderen Ent-
würfen als dem hier vorgestellten führen, es könnte aber nur begrenzt zur im-
manenten Kritik des Entwurfs dienen: Auf diesem Wege kann man nicht mehr 
zeigen als die mangelnde Rechtfertigung des Ausschließlichkeitsanspruchs, mit 
dem v. Hayek seinen Entwurf vorträgt. Die zusätzlich etablierte Rangordnung, 
in der andere Entwürfe womöglich höher einzustufen sind als der Wettbewerb 
auf der Basis völliger Eigentums- und Vertragsfreiheit, hätte keine andere als 
illustrative Bedeutung, da die Kriterien, nach denen sie zustandekämen, "von 
außen" eingeführt wären, nicht aus dem untersuchten Argument selbst stamm-
ten. 

Schon eine solche "von außen" eingeführte Ergänzung wäre somit, wenn 
auch in ihren Konsequenzen beschränkt, nicht überflüssig. Züge immanenter 
Kritik gewinnt die Ergänzung dann, wenn sich Argumente finden lassen, daß 

24 Es erscheint daher zulässig, die oben, Anm. 22, zitierten Äußerungen 
Berlins mit denen v. Hayeks zu konfrontieren, da er offensichtlich nicht ein 
ganz anderes Konzept im Sinne hat, sondern das gleiche Konzept in weniger 
"abgemagerter" Fassung. 
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v. Hayeks eigene Begriffswelt solche Ergänzungen nahelegt. Es gibt wenigstens 
einen Aussagenkomplex, der eine solche Vermutung stützt. Da diese Passage 
selbst in der Hauptsache aus einem Zitat besteht, soll sie hier im vollen Wort-
laut wiedergegeben werden, um den Eindruck nicht entstehen zu lassen, 
v. Hayek werde tendenziös ausgelegt: "Die grenzenlose Vielfalt der mensch-
lichen Natur - der weite Variationsbereich der individuellen Fähigkeiten und 
Entwicklungsmöglichkeiten - ist eine der bemerkenswertesten Eigenschaften 
der menschlichen Rasse. Die Entwicklung hat sie wahrscheinlich zu der vielfal-
tigsten Art aller Lebewesen gemacht. Es wurde mit Recht gesagt, ,die Biolo-
gie, deren Gegenstand die veränderliche Vielfalt ist, schreibt jedem mensch-
lichen Individuum ein einzigartiges Bündel von Eigenschaften zu, die ihm die 
Würde geben, die er sonst nicht besäße. Jedes neugeborene Kind ist in seinen 
Entwicklungsmöglichkeiten eine unbekannte Größe, weil es viele tausende von 
unbekannten, in Beziehung zueinander stehende Gene und Genstrukturen gibt, 
die zu seiner Konstitution beitragen. Als Ergebnis von Natur und Aufzucht 
kann aus dem Neugeborenen einer der größten Männer und Frauen werden, 
die je gelebt haben. In jedem Fall besitzt es die Struktur einer besonderen 
Persönlichkeit ... Wenn die Verschiedenheiten nicht sehr wichtig sind, dann 
ist auch Freiheit nicht sehr wichtig und der Begriff des persönlichen Wertes 
nicht sehr wichtig'."25 Es tut dem Gewicht dieser Ausflihrungen keinen Ab-
bruch, daß sie über weite Strecken selbst nur Zitat sind und daß sie lediglich 
als Argument gegen "Gleichheit" dienen; Begriffe wie ,,grenzenlose Vielfalt", 
"Würde", "besondere Persönlichkeit" und "persönlicher Wert" zielen so ein-
deutig auf mehr als irgendeine Form der Abwesenheit von Zwang, daß man 
kaum annehmen darf, v. Hayek meinte nicht, was er sagt. Man wird kaum 
unterstellen können, daß hier eine Inkonsistenz in Kauf genommen wird, nur 
um eine größere "Gefahr" bereinigen zu können. 

Auf dem Hintergrund solcher Ausflihrungen wird die Ergänzung des Krite-
riums negativer Freiheit zu einer Angelegenheit, die nicht nur "von außen", 
nach Maßstäben, die nicht die Maßstäbe v. Hayeks sind, zu begründen ist, son-
dern die seiner eigenen Argumentation nach naheliegt. Man gelangt so, durch-
aus innerhalb des Rahmens der dargestellten Ordnungstheorie, zu einer Art 
lexikographische~ -~l!JlB.or@ung 26

: Freiheit von' auf einzelne Personen geziel-

25 Hayek (1971), p. I 06. Das Zitat stammt aus: Roger J. Williams, Free 
and Unequal: The Biological Basis of Individual Liberty, Austin 1953. Alle 
Hervorhebungen von mir. 

26 Von einer lexikographischen Rangordnung spricht man dann, wenn in 
dieser Rangordnung ein Gut in bestimmter Weise dominiert: Keine Einheit 
dieses Gutes ist gegen eine noch so große Menge eines anderen Gutes austausch-
bar. Wenn x 1 die ,.Sicherung vor intentionalem Zwang" und x2 6

,Entfaltung" 
ist, dann gilt für zwei Alternativen a = {x~, x~} und b = {xt, x 

2 
}: 

aPb .... (x" > xb)V(x" =xb 1\"a > xb) 
- 1 1 1 1 2 2' 

Zur Definition vgl. Malinvaud (1972), pp. 19 ff. 
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tem, von Personen ausgeübtem, Zwang ist durch allgemeine Regeln unbedingt 
zu sichern. Unter den Regeln, die diesem Kriterium genügen, sind diejenigen 
am höchsten zu bewerten, die insgesamt das höchste Maß an Entfaltung, die 
größten individuellen Spielräume sichern. "Insgesamt" heißt: in der Lebens-
situation der Individuen, die sowohl durch abstrakte Regeln als auch durch 
die auf dem Hintergrund abstrakter Regeln sich entwickelnde spontane Ord-
nung bestimmt ist. Es ist eine empirische Frage, ob ,,minimale" abstrakte 
Regeln dies am ehesten gewährleisten, wie v. Hayek annimmt. Es ist auf keinen 
Fall ein begrifflich vorab entschiedenes Problem. Die Beurteilung der Freiheit-
lichkelt allgemeiner Regeln erfolgt dann nicht auf dem Hintergrund der Infor-
mation über die Regeln allein, sondern auch auf dem Hintergrund der Informa-
tion darüber, was solche Regeln bewirken. Schon im vorangegangenen Ab-
schnitt ist gezeigt worden, daß ein solches Verfahren der Beurteilung nicht in 
Widerspruch zu dem Verfahren steht, das v. Hayek für angemessen erklärt. Im 
Unterschied.zu den Ausführungen des vorhergehenden Abschnitts, in denen 
nur von der Zulässigkeif "erweiterter" Beurteilungskriterien die Rede war, 
haben die letzten Überlegungen gezeigt, daß das Kriterium der Freiheit selbst 
bestimmte Erweiterungen der Beurteilungsbasis nahelegt 

Es drängt sich dann die Frage auf, warum v. Hayek nicht selbst diesen Weg 
geht, warum er die Spielräume oder sogar Implikationen des Konzepts indivi-
dueller Freiheit nicht voll ausschöpft, sondern gegenüber faktischen Handlungs-
möglichkeiten von Individuen in der spontanen Ordnung so gleichgültig bleibt. 
Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, daß dies nicht daran liegt, daß 
v. Hayek die spontane Ordnung sich selbst überläßt, solange nur die abstrakte 
Ordnung freiheitlich ist, sondern daß es eher daran liegt, daß er einen anderen 
Aspekt der spontanen Ordnung zur Grundlage seines Urteils macht: Eigentums-
und Vertragsfreiheit werden sehr wohl im Hinblick auf das diskutiert, was sie 
bewirken - allerdings wird das, was sie bewirken, nicht unter dem Kriterium 
der Freiheit beurteilt, sondern unter dem Kriterium des "Fortschritts": 

1 7.3. Die Rolle des Fortschritts 
"-·--·············•"'"'' 

( 

"Fortschritt" in der Definition v. Hayeks hat kein Ziel, läßt sich nicht an 
bestimmten Inhalten von Entwicklungen ablesen - dies ist nur folgerichtig für 

" eine individualistische Position. Als Fortschritt ist vielmehr diejenige Art von 
· Entwicklung anzusehen, die sich unter freien Individuen durchsetzt ... Maßstab 

<ier"''ßewährung- ist, -ümgelretüfaiisgelirtiCli:t,··· clie .. t'iefWlillge'Aiä~l'tlifi!~g von 
Ent\VTcldüngeiJ'dü'fcll:-'fndividuen: Da mart niemals weiß;. was 'sich bewähren 
-wlrcfuncfnlcht'einmaf~was man "morgen" wollen wird, kann Fortschritt 
kein Ziel haben, nicht antizipierbar und auch nicht planbar sein. Dennoch ist 
er kein erratischer Prozeß: Wenn nur das beibehalten wird, was sich bewährt, 
dann ist Fortschritt eine Entwicklung "zum Besseren", die "von hinten" ge-
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schoben, nicht von einem Ziel "gezogen" wird 27
• Dies gilt ebenso flir Institu· 

tionen wie ftir sonstige Erfindungen 28 • Die. Be!!..~'!!un~weis~!.!_ozia/darwi· 
n{s!jsch in einem präzisen Sinne, der wenig Anlaß zu Polemik geben dürl'ie:Das 
"Recilf des· Slärkererr"";··darlrlef-!iit;·be:ttenf"sfCifallf"Ideiili; ftichfPersonen: 
Diese sind in einer freien Gesellschaft gerade nicht in Konflikte geworfen, die 
nur nach Stärke entschieden werden 29

• 

Bereits weiter oben wurde Kritik an einer bestimmten Unschärfe des Kon-
zepts der Bewährung geübt: Es könnte zu dem Mißverständnis Anlaß geben, 
daß eine Abfolge von Zuständen (auch: Institutionen), die einander auf eine 
Weise ablösen, in der Freiwilligkeit gewahrt bleibt, auch eine Abfolge von Zu-
ständen ist, von denen jeder bestehende Zustand im Urteil der Individuen je· 
weils als besser oder als mindestens so gut wie. d~r jeweils ~o~~Zu· 
st~~ gilt. Daß F_reiwilli~eit scMil.es nic~~i_ßtp.l.~ie.r!, wuide ausflihrli9J:\. cli~,ku· 
tiert 30 • Eine spontan stattfindende Evolution, in der sich immer das durch· 
setzt, was sieb. bewährt, kann je nach Handlungslogik der Hintergrundregeln 
eine Abfolge von Gefangenendilemmata sein, in der sich alle Individuen frei-
willig auf Veränderungen einlassen, die sie zwar nicht wiinschen, die sie aber 
auch nicht verhindem können. Daß v. Hayeks Ausflihrungep d~!LJllndJ.!!~k 

permanenter La,gex!:.f.P.~~~-~!Y.!1g~n_.lf.gJä.u.f2!"1.~~!J.!i.tt:' erwecken, wird dement-
sprechend auch von liberalen Theoretikern, darunter z.B. Buchanan, kriti· 
siert 31

• Wenn "Bewährung" nicht mehr unbesehen als "Zustandsverbesserung" 
angesehen werden kann, dann erübrigt sich die Bewertung von Entwicklungs-
prozessen, auch von spontan ablaufenden Entwicklungsprozessen, nicht so 
völlig, wie v. Hayeks Ausführungen es zunächst anne!llnen lassen. Unter ande· 
rem könnten Entwicklungsprozesse, der "Fortschritt", selbst unter dem Kri-
terium der Freiheit beurteilbar sein. Solche Überlegungen sollen zunächst zu-

27 Vgl. Hayek (1971), pp. 72 f.; Hayek (1973), pp. 22 ff. 
28 Zur Entwicklung "komplexer Strukturen" vgl. Hayek ( 1979), pp. I 58 f. 
29 Vgi. Hayek (1971), p. 74: "Es ist schade, daß die Sozialwissenschaften 

später ... einige dieser Ideen aus der Biologie zurückübernommen haben und 
mit ihnen Begriffe wie "natürliche Zuchtwahl", "Kampf ums Dasein" oder 
"überleben der Tüchtigsten" hereinbrachten, die ihrem Gebiet nicht angemes· 
sen sind; denn in der sozialen Entwicklung ist der entscheidende Faktor nicht 
die Auswahl der physischen und vererbliehen Eigenschaften der Individuen, 
sondern die Auswahl durch Nachahmung der erfolgreichen Institutionen und 
Bräuche." 

30 Vgi. oben, Abschnitt 4.1.3. (a). 
31 Vgl. Buchanan (1975), p. 194: "My basic criticism of F. A. Hayek's 

profound interpretation of modern history and his diagnoses for improvement 
is directed at his apparent belief of faith that social evolution will, in fact, in· 
sure the survival of efficient institutional forms .... We may share much of 
Hayek's skepticism about social and institutional reform, however, without 
elevating the evolutionary process to an ideal roJe." Vgl. auch Aldrup (1971), 
pp. 131 ff. 
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rückgestellt werden; zuerst ist zu klären, ob der Fortschrittsbegriff, mit dem 
v. Hayek arbeitet, so leer ist, so rein prozeßbezogen, wie es von ihm behauptet 
wird. 

Jedes System von allgemeinen Regeln, die miteinander vereinbar sind und 
Handeln nicht konkret vorschreiben, sondern nur Grenzen ziehen, ist ein 
System von Regeln, das Fortschritt in einem inhaltlich nicht bestimmten Sinne 
ermöglicht. Je nach Art der Grenzen, die in der abstrakten Ordnung gezogen 
sind, werden sicherlich unterschiedliche "Fortschrittspfade" zu erwarten sein. 

' Der Fortschritt als Ergebnis freiwilligen Handelils und freiwilliger Kooperation 
ist also in einem tautologischen Sinne Bestandteil jeder abstrakten Ordnung, 
die nicht auf Befehle gegründet ist. Ein bestimmtes System von Regeln zu pro-
pagieren, weil es "den" Fortschritt am stärksten "begünstigt", ist dalier nur 
dann sinnvoll, wenn man einen~~-f'.9.!!!2h!ill meint. Der bestimmte 
Typ des Fortschritts, den v. Hayek ganz offensichtlich meint, wenn er Eigen-
tums- und Vertragsfreiheit propagiert, ist '!!!f!l!rittfli!..W.eftJstandssteiG_lf!!:!ng. Auf 
der einen Seite sprechen sämtliche Beispiele, die v. Hayek gibt, allein von Wahl-
standssteigerungen 32, was zumindest bedeutet, daß v. Hayek Wohlstandsstei-
gerung ftir eine Voraussetzung aller sonstigen Zuwächse an Möglichkeiten hält, 
so daß Fortschritt immer zumindest auch materieller Fortschritt ist. Auf der 
anderen Seite spricht ftir eine solche Deutung seines Fortschrittskonzepts die 
Tatsache, daß genau die Einwände, die in den bisherigen Überlegungen unter 
dem Gesichtspunkt der Freiheit gegen den "freien" Wettbewerb angebracht 
wurden, von ihm implizit oder explizit mit Wohlstandsargumenten abgewehrt 
werden: 

:Z:!!!...E!~.Jler..Y..erteilung, deren Ungleichheiten auch zu Unfreiheilen wer-
den können, fmdet sich das nachdrücklich vorgebrachte Argument, daß der 
Lyxns der Reici!.e_IL(l_inen Ansporn ftir die Armen darstelle, der "Fortschritt" 
bewirke. Dies wird im-Übrlgeiinicht nur ftir die Lage innerhalb einer Gesell-
schaft, sondern auch ftir die Beziehungen zwischen Gesellschaften, etwa Indu-
strieländern und Entwicklungsländern, behauptet 33

• 

Zur Frage der Binnenstruktur organisierter Wettbewerbsteilnehmer findet 
sich die bereits erwähnte Bemerkung, daß der frei über sein Eigentum verfü-
gende Unternehmer in der besten Lage ist, kreativ tätig zu sein und damit auch 
den Wohlstand der von ihm Abhängigen zu fördern 34

• 

Der [xde...JMmbewerb ganz allgemein wird immer wieder ftir die enorme'h 
Produ)gjvitätssteigef:l.ll!gen __ \lnd __ ~iJ1kOilJmeng_u~ä_ghse_]XlJobigt, die er mit sich 
bringt 35

• 

3l Vgl. insbesondere Hayek (I 971), pp. 54 ff. 
33 Hayek ( 1971 ), pp. 57 ff. 
34 Hayek (1971), pp. 56 f. Vgl. auch oben Anm. 14 zu diesem Kapitel. 
3s Es sollte nicht vergessen werden, daß "freier Wettbewerb" hier für den 

Wettbewerb steht, den v. Hayek anzielt -einen möglichst ungehemmten Wett-



7. Die erste J::bene der Kritik 193 

Hinter all diesen Argumenten, die Fortschritt gegen ein bestimmtes Frei-
heitsverständnis ausspielen, kann nur ein inhaltlich bestimmtes Fnrt§chritts-
konzept stehen. Ein inhaltlich leeres Fortschrittskonzept könnte niemals in 
Gegensatz zu dem Kriterium der Freiheit geraten: Fortschritt müßte alles 
genannt werden, was unter freien Individuen durch freiwillige Transaktionen 
zustandekommt. Freiheit wäre nicht ein mit dem Fortschritt partiell konfli-
gierendes Ziel, sondern in jedem Falle seine Voraussetzung. Nur dann, wenn 
man dort, wo ,_,Fortschritt" steht, jeweils "Steigerung materiellen Wohlstan-
des" liest, wird ein solcher Gegensatz überhaupt denkbar und naheliegend. 

Wäre mithin ,,negative Freiheit" das einzige Kriterium und "Fortschritt" 
inhaltlich nicht umrissen, so könnte es Kollisionen überhaupt nicht geben. Es 
gäbe nur zwei Möglichkeiten: 

- Man interessiert sich nur dafür, ob die abstrakten Regeln dem Kriterium 
genügen. Dann wird man jede Entwicklung, die sich im Rahmen dieser 
Regeln ergibt, als ,,Fortschritt" bezeichnen müssen. Das Konzept wird 
überflüssig. 

- Man interessiert sich auch flir die Ergebnisse, die die abstrakten Regeln zei-
tigen. Dann wird man solche Entwicklungen unter dem Kriterium der Frei-
heit bewerten. Man wird danach fragen, ob solche Entwicklungen Freiheits-
räume vergrößern oder beschränken. Sofern man abstrakte Regeln sorgfaltig 
genug konzipiert, wird man sich bemühen, die Erwartungen, die man hin-
sichtlich der durch sie induzierten Entwicklung hegt, bereits in die Gestal-
tung der Regeln einfließen zu lassen; zumindest wird man die Regeln unter 
einschlägigen Erfahrungen zu ändern suchen. Insbesondere solche Situatio-
nen, die als Gefangenendilemma gedeutet werden können, wird man zum 
Anlaß nehmen, nicht jede spontane Entwicklung als gleichermaßen begrü-
ßenswert anzusehen. 

Bestimmt man, im Unterschied hierzu, "Fortschritt" inhaltlich, so kann es 
Kollisionen zwischen Freiheit und Fortschritt geben. Solange aber "Freiheit" 
das einzige maßgebliche Kriterium ist, ergibt sich in solchen Fällen nur eine 
mögliche Stellungnahme: Zugunsten der Freiheit müssen auch Einbußen hin-
sichtlich eines solchen inhaltlich bestimmten Fortschritts in Kauf genommen 
werden. 

Keinen der beiden Wege schlägt v. Hayek ein. Seine Behandlung der gerade 
erwähnten Einzelprobleme der Verteilung, der Binnenstruktur organisierter 
Wettbewerbsteilnehmer und der Probleme "freien" Wettbewerbs zeigt viel-
mehr, daß "freiheit'~ und "Foruchri.U:~._xerstarufea-ak Wohistandss1e.igenmg, 

bewerb. Dies bedeutet weder völlige Abstinenz des Staates noch ganz und gar 
unbeschränkte Verf'ugungsrechte über Eigentum, wie z.B. v. Hayeks Diskussion 
des Patentrechts zeigt. Vgl. insbesondere Hayek (1952 c) und oben, Anm. 19 
zu diesem Kapitel. 
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nicht nur unabhängig voneinander definiert sind, sondern daß immer dann, 
wenn es zu Kollisionen kommt, Freiheit zugunsren des Fortschritts beschnit-
ten wird. Es wäre alsoZiiwenlg~zu sägen, daß Freiheit und materieller Fort-
schritt Ziele sind, die nebeneinander stehen und gegeneinander von Fall zu Fall 
abgewogen werden müssen. Schon dies wäre eine Veränderung des deklarierten 
Programms. In Wirklichkeit ist die Argumentation so angelegt, daß nicht einmal 
abgewogen werden muß: Fr~ihll.i_tjst.Jnsi1'Ument, Fortschritt ist Maßstab, Frei-
~~ÜJ~i~4 .. ?;:ugunsten.des.Eortschritts ,,funktionalisiert" 36

• 

Damit schließt sich der Kreis: Sah es zunächst danach aus, als sei Freiheit 
das Ziel, Wettbewerb ein Instrument und materieller Fortschritt eine begrüßens-
werte Folgewirkung, so verkehrt sich nun die Zuordnung: Materieller Fort-
schritt ist das Ziel, Wettbewerb das Instrument -und Freiheit definitorisch zu 
einem Anhängsel des Wettbewerbs geworden. 

7.4. Folgerungen aus der immanenten Untersuchung 

Das Ergebnis der bisherigen Überlegungen kann in einer anderen Ordnung 
dargestellt werden als der Gedankengang, der zu ihm führte; mußte die Neuauf-
nahme und Neuinterpretation des Konzepts der negativen Freiheit und dessen, 
was es ausschließt bzw. nicht ausschließt, dort erst durch substantielle Diskus- . 
sion vorbereitet werden, so kann hier damit begonnen werden: 

Der Maßstab ;,negative Freiheit", "Freiheit von intentional ausgeübtem 
Zwang" ist nicht nur ein Maßstab, der Ergänzungen erlaubt, sondern ein Maß-
stab, der der Ergänzung bedarf. Es wurde gezeigt, daß auch v. Hayeks Argu-
mentation wenigstens in bestimmten Zusammenhängen sich solcher Ergänzun-
gen bedient. Der Intention nach schließt das Konzept negativer Freiheit die 
Suche nach Entfaltungsmöglichkeiten des Individuums, nach möglichst großen 
individuellen Spielräumen ein, solange dies nicht auf eine Verletzung der Aus-
gangsforderung, der Forderung nach Ausschluß gezielten Zwangs hinausläuft. 

Zumindest unter einem derart um ,,Entfaltung" erweiterten Maßstab, teil-
weise aber schon unter dem ursprünglichen Kriterium allein, drängen sich Pro-
bleme auf, die durch eine abstrakte Ordnung völliger Eigentums- und Vertrags-
freiheit nicht befriedigend gelöst werden: 

Probleme flir die Freiheit stellen in Wettbewerbsgesellschaften zunächst 
Verteilungsungleichheiten dar. Sie erlauben nicht nur die Ausübung bestimm-
ter Formen von Zwang, sondern können auch die Befriedigungswirkung der 
Verfassung und damit eine freiheitliche Verfassung insgesamt in Frage stellen. 
Das Kriterium "Freiheit" legt hier die Suche nach angemessenen Umvertei-
lungsmechanismen oder die Suche nach geeigneten Vorkehrungen im Vertrags-
recht nahe. 

36 Für die Terminologie vgl. Kriele (1975), p. 196. 
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Freiheitsprobleme stellen sich des weiteren im Zusammenhang mit der Bin· 
nenstruktur organisierter Wettbewerbsteilnehmer, der Unternehmungen. Sie 
legen die Suche nach Ausgestaltungen des Vertragsrechts im Bereich der Orga-
nisationsformen nahe. 

Spätestens unter einem "ergänzten" Freiheitskonzept Wird die spezifische 
Selektion von Präferenzen zum Problem, die mit freiem Wettbewerb verbunden 
ist. Diese Selektion, die auf Dominanz der Produktion hinausläuft, ist nur eine 
von verschiedenen denkbaren Formen der Präferenzselektion im Wettbewerb. 
Legt man an die Selektion selbst Freiheitskriterien, nicht Wohlstandskriterien 
an, so liegt die Suche nach geeigneten Ausgestaltungen von Verfügungsrechten 
nahe, die mit Eigentum verbunden sind. 

Als Grund, warum v. Hayek derartige Überlegungen nicht anstellt bzw. sie 
ablehnt, wurde eine implizite Verschiebung der Prioritäten in seiner Argumen-
tation ausgemacht. Nicht Freiheit ist der Maßstab, an dem auch Entwicklungen 
zu messen sind, sondern die Steigerung materiellen Wohlstandes ist der Maß-
stab, zu dessen Gunsten auch Freiheit in Dienst genommen wird. 

Selbst wenn die ,,Ergänzung" des Freiheitskriteriums strittig sein mag, so 
kann zur Rolle des Fortschritts zumindest soviel angemerkt werden: Es besteht 
auch nach v. Hayeks Argumentation kein Anlaß, jede freiwillig stattfindende 
Entwicklung deshalb als wünschenswert anzusehen, weil sie freiwillig stattfin-
det. Vielmehr hat man im Einzelfall, hinsichtlich der jeweiligen abstrakten Ord-
nung, aufzuklären, welche Anreize zu verzerrter Präferenzoffenlegung sie ftir 
welche Entscheidungsprobleme aufweist. Wann immer ein Gefangenendilemma 
einer Entwicklung zugrundeliegt, wann immer also vermutet werden kann, daß 
lndividuen bestimmte Dinge freiwillig tun, weil sie beftirchten, daß andere sie 
tun, kann nicht mehr ohne weiteres "Freiwilligkeit" als "Möglichkeit der Zu-
standsverbesserung" gedeutet werden. Soweit die Entwicklungsdynamik solche 
Züge aufweist, besteht, ob man das will oder nicht, ein Bewertungsproblem. 
Für eine freiheitliche individualistische Theorie heißt dies, daß sie nicht unbe-
sehen jede freiwillig zustandegekommene Entwicklung als "Fortschritt" deuten 
darf, sondern den Maßstab der Freiheit auch an nichterzwungene Entwicklun-
gen anlegen muß. 

Ein Fortschrittsargument zugunsten des Wettbewerbssystems selbst zu ver-
wenden, verbietet sich aus eben diesem Grund: Daß das Wettbewerbssystem 
sich historisch in einem evolutionären Prozeß durchgesetzt hat, besagt nichts 
darüber, ob es sich im Urteil der Individuen um eine Verbesserung gehandelt 
hat. Dabei sei ganz davon abgesehen, ob die Behauptung einer im v. Hayek-
schen Sinne positiv zu deutenden Evolution, die ja Freiwilligkeit voraussetzt, 
ftir die Durchsetzung des Wettbewerbssystems historisch haltbar ist 37 • 

37 Vgl. insbesondere Polanyi (1977), Teil II; dazu Kindleberger (1974); 
auch Jouvenel (I 970), pp. 26 ff., und Barber (I 977). Vgl. für die ideenge-
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Sofern die bisherigen Feststellungen stichhaltig sind, bleibt nur eine Inter-
pretation des Arguments übrig, die den Eindruck der Funktionalisierung von 
Freiheit flir materiellen Fortschritt mildern oder sogar gegenstandslos machen 
kann. Diese Interpretation unterlegt dem Argument eine empirische Behaup-
tung; die Behauptung nämlich, daß, was immer an Freiheit denkbar ist, ohne 
maximalen materiellen Fortschritt nicht realisierbar sei. Will man hierzu imma-
nent Stellung nehmen, so hat man die Stichhaltigkeit der zugrundeliegenden 
Wirklichkeitsanalyse unter Beibehaltung ihrer Verhaltensannahmen zu über-
prüfen. Eine denkbare Richtung der Untersuchung könnte versuchen, andere 
Ordnungen als die v. Hayeksche Ordnung als realisierbar und mit ebensoviel 
oder ,,mehr" Freiheit 38 ausgestattet zu erweisen. Derartige "Möglichkeitsur-
teile" wären aber mit dem Mangel behaftet, daß sich hier Zwingendes kaum 
sagen ließe. Weniger anspruchsvoll, in den Konsequenzen aber zwingender, er-
scheint ein anderer Weg: Sollte sich herausstellen, daß nach v. Hayeks eigenen 
Verhaltensannahmen sein Ordnungsvorschlag unter die nichtrealisierbaren 
Vorschläge fällt, dann ist die Suche nach anderen freiheitlichen Entwürfen, 
möglicherweise "freiheitlicheren" Entwürfen, nicht mehr lediglich erlaubt, 
sondern unumgänglich. 

8. Die zweite Ebene der Kritik: Bedingungen 
der Realisierbarkeil von Ordnungen 

8.0. Vorbemerkung 

Die Realisierbarkeil und die Gefährdungen einer freien Verfassung werden 
in liberalen Entwürfen ausführlich behandelt. Dies ist allein schon dadurch 
begründet, daß die politische Realität in den demokratischen lndustriegesell-
schaften, über die liberale Theorien vornehmlich sprechen, nicht nur dem Ideal 
in vieler Hinsicht nicht entspricht, sondern sich in einer Richtung bewegt, die 
von liberalen Theoretikern mit Besorgnis beobachtet wird. In dieser Sorge tref-~ 
fen sich die Vertreter einer vertragstheoretisch begründeten freiheitlichen Theo-
rie mit den Anhängern unmittelbar freiheitlich argumentierender Entwürfe 1• 

schichtliehe Seite der Entwicklung Hirschman ( 1977), dar argumentiert, daß 
die theoretische Analyse, die den Kapitalismus vorbereitete, eher auf Frieden 
als auf Freiheit zielte, auf den Ersatz heroischer durch die milderen Kauf-
mannstugenden. Vgl. auch seine Nachzeichnung der Skepsis, die sich entwik· 
kelt, sobald der dynamische Charakter des neuen Systems sichtbar wird. 

38 Von "mehr" Freiil-eit ·kanil natürlich nur dann gesprochen werden, wenn 
man sich des "ervieiterten" Freiheitskonzepts, das auch auf die Größe von 
Handlungsspielräumen Rücksicht nimmt, bedient. 

1 Vgl. hier nur die zum ersten Kapitel genannte Literatur. 
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Es bietet sich an, zum Ausgangspunkt der ilberlegungen dieses Kapitels die 
Erklärungen oder Feststellungen über Möglichkeit und Gefährdung einer freien 
Gesellschaft zu machen, die in freiheitlichen Entwürfen zu finden sind. Die 
Aussagen über Gründe und Formen der Gefährdung der Freiheit einerseits, die 
Aussagen über entsprechende Möglichkeiten, solchen Gefahren zu begegnen 
andererseits, bieten das theoretische Material, an dem eine Auseinandersetzung 
sich orientieren kann. Man muß nicht zuerst im einzelnen prüfen, ob eine 
Schwierigkeit, die man selbst flir ein Problem hält, auch unter dem Blickwinkel 
der Maßstäbe einer liberalen Theorie als Problem zu betrachten ist, sondern 
man kann unmittelbar mit der Auseinandersetzung mit Diagnose und Therapie· 
vorschlag beginnen. 

Entsprechend diesem Zugang zur Frage nach ,,Möglichkeit" oder "Unmög-
lichkeit" einer bestimmten Verfassung wird zunächst wiedergegeben, worin 
v. Hayek, der auch hier als repräsentativ gelten kann, Bedrohungen einer freien 
Gesellschaft sieht und wo er die Lösungen solcher Probleme sieht. Es wird sich 
dabei zeigen, daß ein Teil der als bedrohlich angesehenen Erscheinungen !IUf 
"endogene" Ursachen zurückgeführt wird, in "falsch konstruierten" Institutio-
neni'iiif zerstörensehen Handlungsanreizen zu sUcilen ist; flir d1ese eil!1ogenen 
Probleme wird''t'o18licli"eiiiegeelgnete R.et'Onli:Ycm In~titu..tionen.voigeschlagen. 
Die zweite denkbare Quelle von Gefahren; die einer freien Verfassuna drohen, 
läßt sfch so nicfit'ausii:öCkiieii: Ne6eii.· deriinstitutiQnelleri:eugten.Probl;;nen 
gibt es . solche, . diein den Eigenschaften der Gesellschaftsmitgli~~l-\J.S.ß!!\ll.det 
sind; sie sind der Theorie "exogen''. Diegeeignete-Tifeiäpie kann dann nicht in 
inStitutionellen Refiirmen '6estefieil, sondern muß auf Veti!vs\~!'l!PB. .. ~QI.cher 
Eigenschaften zielen, soweit sie veränderbar sind; soweit sie nicht veränderbar 
sind,'müssen sie .unterdrückt weiden (Abschnitt SOL). 

Die Auseinandersetzung mit dieser Diagnose, die sich hieran anschließt, zielt 
zunächst auf die Stichhaltigkeit der Behauptung der Exogenität eines Teils der 
Probleme. Es wird überprüft, ob diejenigen Schwierigkeiten, die auf exogene 
Ursachen zurückgeführt werden, nicht ebenfalls aus der Handlungslogik von 
Institutionen erklärbar sind. Wenigstens flir einen Teil solcher Probleme, so 
wird hier behauptet, ist eine solche Vermutung plausibel. Wenn sie plausibel 
ist, dann eröffnet sich ein Weg, die Interpretation der Wirklichkeit, wie sie in 
liberalen Theorien vorgenommen wird, auf der Grundlage der eigenen Prämis· 
sen dieser Theorien zu kritisieren. Auch ohne Konfrontation mit einem ande· 
ren Menschen- oder Gesellschaftsbild werden .die angeführten Therapievor-
schläge fragwiirdig; vielmehr geraten, nach der Logik einer individualistischen 
Theorie, die "schuldigen" Institutionen selbst ins Blickfeld (Abschnitt 8.2.). 

Aufbauend hierauf wird dann untersucht, ob die Unterscheidung zwischen 
endogenen und exogenen Gefährdungen einer liberalen Ordnung überhaupt in 
dieser Weise und mit diesen argumentativen Konsequenzen ins Spiel gebracht 
werden darf, wenn das, was als gerecht gelten soll, nur durch die Allgemein· 
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heitsforderung bestimmt wird. Hierbei stellt sich heraus, daß die Alternative 
,,freier Wettbewerb oder intervenierender Staat" das Problem einer liberalen 
Theorie nicht angemessen artikuliert (Abschnitt 8.3.). 

Abschließend sind die Konsequenzen aus alledem fllr eine liberale Position 
zu ziehen. Wenn die tatsächlich vorliegende Alternative eine andere als die zu-
nächst behauptete ist, dann folgen aus einer liberalen Grundentscheidung (also: 
unveränderten Maßstäben) auch andere Ordnungsentwürfe. Wenn die Theorie 
beansprucht, zu den Problemen, die in der wirklichen Welt bestehen, Lösungen 
zu bieten, sollte sie sich hierum auch aus defensiven Gründen kümmern: Nur 
dann, wenn der Entwurf das Mögliche berücksichtigt, entgeht er der Gefahr, 
insgesamt - also auch in seinen Maßstäben - diskreditiert zu werden (Ab-
schnitt 8.4.). 

Zunächst also zu dert Gefahren für eine freiheitliche Verfassung, die von 
libertären Theorien konstatiert werden: 

8.1. Gefährdungen einer freien Gesellschaft 
aus der Sicht einer libertären Theorie: Gründe und Therapie 

Der Verlust der Freiheit muß nicht in Form eines katastrophalen Zusam-
menbruchs der gesellschaftlichen Ordnung, ihrer gewaltsamen Überflihrung in 
einen totalitären Zustand der einen oder anderen Provenienz, eintreten. Er 
kann auch schrittweise erfolgen, womöglich so, daß jeder Schritt als die Lösung 
eines vordringlichen Problems wahrgenommen wird. Theoretisch interessant 
sind nicht die großen Zusammenbrüche, sondern die schleichenden Transfor-
mationen; Katastrophen haben zwar ihre Ursachen, aber meist solche, die nur 
sehr unvollständig in einer allgemeinen Analyse abgebildet werden können. 
Allgemeines läßt sich hingegen über jene Gefahren sagen, die einer freien Ver-
fassung in ganz undramatischer Weise die Grundlagen entziehen. 

Solche Transformationen können vor allem auf zwei Wegen erfolgen: Die 
eine Möglichkeit besteht darin, daß der Bereich, in dem freies Handeln möglich 
ist, in dem sich durch Wettbewerb eine spontane Ordnung herstellt, zwar in 
seinem Funktionieren unangetastet bleibt, jedoch in seiner Reichweite, seiner 
,,Zuständigkeit" Schritt flir Schritt verengt wird. Die Verengung geht einher 
mit einer Erweiterung des Bereiches, in dem "organisationsförmig" gehandelt 
wird, mit einem Anwachsen des "Staates". Die andere mögliche Gefahr kann 
in der Transformation des Bereichs freier Individuenentscheidung selbst beste-
hen. Hier wird, ohne daß unbedingt der Staat seine Intervention ausweitet, der 
Ablauf freier Kooperations- und Wettbewerbsprozesse verzerrt, sei es durch die 
Vermachtang von Märkten, sei es durch eine Zunahme rechtlicher Einschrän-
kungen individueller Handlungsfreiheit in bezug auf Eigentum oder auf Ver-
träge. 



8. Die zweite Ebene der Kritik 199 

Die Gründe flir solche Gefahrdungen der Freiheit können sehr unterschied-
lich sein. Grob einteilen lassen sie sich in solche, die aus den Handlungsanreizen 
vorhandener Institutionen herrühren, und solche, die jenseits der Spielregeln 
liegen, nämlich aus Eigenschaften der Individuen selbst stammen. Den beiden 
Quellen von Gefahren flir die Freiheit korrespondieren annähernd, wenn auch 
nicht eindeutig, die unterschiedlichen Formen des Abbaus der Freiheit: Aus-
ufern der Staatstätigkeit ist vor allem Folge institutioneller Fehlkonstruktio-
nen, die Bedrohung des Funktionierens der spontanen Ordnung ist vornehmlich 
eine Folge von ,,lndividueneigenschaften". 

Die "endogenen" Gründe können hier kurz abgehandelt werden, da sie 
eigentlich das Thema der gesamten liberalen Verfassungstheorie sind: In allen 
überlegungen geht es auch darum, wie Institutionen beschaffen sein müssen 
und wie sie nicht beschaffen sein dürfen, wenn Freiheit auch auf Dauer mög-
lich sein soll. Insbesondere die politische Verfassung demokratischer Rechts-
staaten wird, wie bereits gezeigt 2 , nachhllltig kritisiert. Solange ein und dieselbe 
Versammhmg von Personen, das Parlameni, unter dem Namen der Gesetzge-
bung sowohl allgemeine Regeln wie interessenrelevante, verteilende Eingriffe 
vornehmen kann, besteht für eine solche Versammlung unabhängig von den 
Neigungen ihrer Mitglieder ein Anreiz zu dauernder Ausweitung von Kompe-
tenzen und damit die Gefahr einer Strangulierung des freien Bereichs. Sowohl 
die Diagnose der Gefahr wie der Vorschlag zur Therapie entsprechen der Logik 
einer individualistischen Theorie; es wird jeweils analysiert, welche Anreize ein 
bestimmtes System von Regeln mit sich bringt, und auf dem Hintergrund die-
ser Information dasjenige Regelsystem vorgeschlagen, das zerstörecisehe Hand-
lungsanrelze nicht aufweist. Im hier betrachteten Fall sieht der Vorschlag eine 
andere als die üblicherweise praktizierte Form der Gewaltentrennung vor 3

• Ob 
die Diagnose ganz plausibel und der entsprechende Therapievorschlag akzep-
tabel ist, wird weiter unten (vor allem: Abschnitt 8.3.) genauer zu untersuchen 
sein. An dieser Stelle genügt die Feststellung, daß sowohl Diagnose wie Thera-
pie auf dem Hintergrund der Prämissen der Theorie formuliert werden, daß 
insofern einerseits die Theorie ausgeschöpft, andererseits nichts von außen an 
sie herangetragen wird. 

Anders liegen die Dinge hinsichtlich .der zweiten Gefahrenquelle: Im Unter-
schied zur Bedrohung des freien Bereichs einer Gesellschaft durch den Staat 
können Bedrohungen der Freiheit durch individuelle Handlungen oder Erwar-
tungen gar nicht institutionell bedingt sein; sie müssen der Theorie exogen sein, 
wenn die Theorie an ihrem Votum flir einen freien Wettbewerb festhalten kön-' 
nen will: Wären die individuellen Handlungen oder Erwartungen, die eine frei-

2 Vgl. für die entsprechenden Passagen bei Buchanan oben, Abschnitt 
3.3.2. (c), für die entsprechenden Feststellungen v. Hayeks oben, Abschnitt 
6.3.2. (b). 

3 Vgl. oben, Abschnitt 6.3.2. (b ). 
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heitliche Ordnung gefährden, selbst Produkt der Handlungsanreize freiheitli-
cher- Institutionen, so wären diese Institutionen nach der Logik der Theorie 
,,fehlerhaft" konstruiert, müßten reformiert werden. Die Behauptung lautet 
denn auch, daß diejenigen Eigenschaften, die Individuen die Freiheit schwer 
begreiflich oder schwer erträglich machen, soweit sie erklärbar sind, nicht im 
Rahmen der Theorie erklärt werden können. Diese Feststellung ist wichtig, 
denn von ihr hängt es ab, ob der Verfassungsentwurf der libertären Theorie 
aufrechterhalten werden kann. Die Untersuchung der Plausibilität oder Reali-
sierbarkeit eines solchen Entwurfs wird sich denn auch genau auf diese Frage 
zu konzentrieren haben; gelingt es nämlich, stichhaltige Gründe dafür ins Feld 
zu fUhren, daß ,,Mißverständnisse der Freiheit" oder "Unbehagen" an der Frei· 
/leit" als endogen erklärbar sind, dann kann der Entwurf auf der Grundlage 
seiner eigenen Prämissen kritisiert werden. Zunächst jedoch zur Darstellung 
der von der Theorie bevorzugten Sichtweise. · 

,,Mißverständnisse" des Wirkens einer freien Verfassung sind immer Folgen 
einer individuellen Fixierung auf kurzfristige Auswirkungen des Wettbewerbs 
oder auf seine je individuellen Folgen 4 • Daß beides für einzelne Individuen und 
ganze Schichten der Gesellschaft unerfreulich sein kann, wurde bereits geschil· 
dert. Die Fixierung auf unmittelbare Erfahrungen verschließt den Blick dafür, 
daß langfristig nicht nur ftir "die Gesellschaft" insgesamt, sondern auch für 
jene, die in einer bestimmten Situation Nachteile in Kauf nehmen müssen, 
keine größere Steigerung des Wohlstandes möglich ist als sie der Wettbewerb 
mit sich bringt. Nicht nur "Fortschrittsfeindschaft" ist zu einem guten Teil 
Folge derartiger Fehlperzeptionen, auch der Wunsch nach "sozialer Gerechtig-
keit" ist bei näherer Betrachtung ein Mißverständnis. Altruistische Neigungen 
als Angelegenheit eines Individuums sind zwar, so v. Hayek, unter die edelsten 
menschlichen Antriebe zu rechnen; sie aber in der Form eines Zieles "sozialer 
Gerechtigkeit" zu institutionalisieren, und zwar gegen den Wettbewerb zu in· 
stitutionalisieren, ist, wiederum nach v. Hayek, eines der gefährlichsten Miß· 
verständnisse der Menschheitsgeschichte 5 : Eingriffe in den freien Wettbewerb, 
hier: mit dem Ziele der Umverteilung, mögen kurzfristig einige Individuen auf' 
Kosten anderer besser stellen; langfristig verschlechtem sie die Lage aller Mit· 
glieder der Gesellschaft, weil Anreize zerstört werden, die ohne Chancen auf 
Gewinne und damit auch die Existenz von Verteilungsungleichheiten nicht 
möglich sind; gefahrlieh sind solche Eingriffe nicht einfach deshalb, weil sie 
zu solchen Unzuträglichkeiten fUhren, sondern weil sie weitere Eingriffe provo-
zieren und - ungewollt - so die Gesellschaft auf einen Weg bringen, der die 
offene Gesellschaft mit einer freiheitlichen Verfassung in eine geschlossene 
Gesellschaft mit organisationsartigem Charakter überführt 6 • 

4 Vgl. nur Hayek (I 971), pp. 61 f., zu den "Kosten des Fortschritts". Vgl. 
hier auch v. Mises (I 979 a). 

5 Vgl. Hayek (1971), pp. 97 f. 
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In den Konsequenzen läuft also gut gemeinter Eingriff, wie etwa der Ausbau 
eines nicht lediglich versichernden, sondern umverteilenden Sozialstaates 7 , auf 
den gleichen Endzustand hinaus wie Verlinderungen der freiheitlichen Ordnung, 
die einen solchen Zustand bewußt anzielen, die die Freiheit absichtlich zerstö-
ren wollen: 

Es sind nicht notwendigerweise nur Mißverständnisse, deplacierter Idealis-
mus oder Kurzsichtigkeit, die Individuen eiQe andere Verfassung wünschen 
lassen, es ist sehr wohl auch möglich, daß das Unbehagen an einer freiheitli· 
chen Verfassung ein Unbehagen an der Freiheit selbst ist. Solche "Instinkte" 
sind nicht einmal nur Kennzeichen besonders ausgefallener Persönlichkeits-
strukturen, sondern Bestandteil des Innenlebens jeder Person: Die Freiheit ist 
uns allen sch'I:Ver erträglich, insoweit wir die Sicherheit dem Risiko vorziehen, 
eine unveränderliche und überschaubare Situation dem Wandel, die Einbettung 
in feste Verhältnisse der individuellen Eigenverantwortlichkeit. In derlei Unbe-
hagen am "aufrechten Gang" drücken sich atavistische Inslinke aus, die die 
scheinbare Geborgenheit der Urhorde, des Prototyps der geschlossenen Gesell-
schaft, zurückersehnen. Gibt man solchen Instinkten nach, macht man sie zum 
politischen Programm, so läuft dies darauf hinaus, daß der Rückweg in eine 
unschuldig nicht mehr erreichbare Vergangenheit um einen hohen Preis einge-
schlagen wird: um den Preis der gewaltsamen Errichtung des dauerhaft gewalt-
tätigen modernen Äquivalents der Horde, der totalitären Gesellschaft8

• 

Beides - sowohl gutgemeinte Fehlperzeptionen wie atavistische Instinkte -
sind Erscheinungen, die die Theorie als ihr selbst exogen betrachtet: Sie exi-
stieren, haben auch ihre Gründe, aber es sind Erscheinungen, die von freiheit-
lichen Institutionen nicht induziert, allenfalls aktiviert werden: Freiheitliche 
Institutionen sind für sie nicht verantwortlich zu machen. Genau deshalb, weil 
solche Persönlichkeitsmerkmale vorhanden oder nicht vorhanden sind, ohne 
daß sie aus einer Handlungslogik deduzierbar sind, bieten sie auch keinen 
Anlaß, die vorgeschlagenen freiheitlichen Institutionen nochmals in Frage zu 
stellen. 

Vielmehr sind derartige Erscheinungen, soweit sie verändert werden können, 
zu verändern - dies gilt insbesondere flir solche Gefährdungen einer freiheit-
lichen Ordnung, die aus Mißverständnissen herrühren. Hier stellt sich eine ent· 

6 Vgl. Hayek (1976), pp. 144 ff, zur "offenen" und zur "geschlossenen" 
Gesellschaft, zwei Begriffe, die er durchaus im Sinne Poppers verwendet, vgl. 
Popper ( 1970). 

7 Vgl. etwa Hayek ( 1971 ), pp. 331 f., 361 ff. 
8 Vgl. hierzu Hayek (1976), Kap. II: "The Discipline of Abstract Rules 

and the Emotion of the Tribai Society". V gl. hierzu den folgenden Satz von 
Popper (1970), I, p. 268, der v. Hayeks Position wohl entspricht: "Es gibt 
keine Rückkehr in einen harmlosen Naturzustand. Wenn wir uns zurückwen· 
den, dann müssen wir den ganzen Weg gehen -wir müssen zu Bestien werden." 
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sprechende Aufklärungsaufgabe- eine Aufgabe, die v. Hayeks gesamtes Werk 
motiviert - und die Aufgabe, langfristig ein ,,kulturelles" Klima zu erzeugen, 
in dem Respekt vor allgemeinen Regeln, ein gewisser "Konformismus" 9 , die 
Beurteilung von Freiheit nicht unter kurzfristigen Zweckmäßigkeitserwägun-
gen 10

, sondern als "Wert an sich" eine Situation erzeugen, in der freiheitliche 
Regeln ihre wohltätige Wirkung voll entfalten können. Soweit die Gefährdun-
gen der Freiheit hingegen aus der ,,Natur". des Menschen, seinen Instinkten 
oder einfach aus Verantwortungsscheu herrühren, sind sie nicht oder nur in 
Grenzen veränderbar - sie müssen beherrscht oder, deutlicher, unterdrückt 
werden, wenn die Freiheit erhalten werden soll. Sicherlich muß diese Unter-
drückung um so weniger einschneidend sein, je besser die oben erwähnte kul· 
turelle Basis einer freiheitlichen Ordnung etabliert ist. Sobald es jedoch zu Kon-
flikten. kommt, in denen die schlummernden Instinkte an die Oberfläche tre-
ten, kann man nur noch kämpfen oder die Freiheit aufgeben. Entsprechend 
haben die diesbezüglichen ÄUßerungen v. Hayeks eher mahnenden als analy-
sierenden Charakter - es ist unsere "Pflicht", die Ergebnisse eines freien Spiels 
der Kräfte zu akzeptieren, es ist. eine ,,Notwendigkeit" 11

, sich auch den unan-
genehmen Konsequenzen der Freiheit auszusetzen, da die Alternative unver-
gleichlich schlimmer ist. 

Es soll in den folgenden Überlegungen nicht gefragt werden, ob ein solcher 
Alternativ-Radikalismus 12

, der der Frage einen regelrecht apokalyptischen 
Charakter gibt, wirklich die einzige vernünftige Sicht der Welt ist; es soll auch 
nicht Stellung dazu genommen werden, inwieweit die Behandlung, die der 
"Urhorde" zuteil wird, unzutreffende Vorstellungen über primitive Gesellschaf-
ten enthält und inwieweit die damit insinuierte Identifikation der Marktgesell-
schaft mit der Zivilisation schlechthin nur ein Reflex abendländischen Par-
ochialismus' sein könnte 13

• Es soll vielmehr genauer betrachtet werden, ob die 
angesprochenen Gefährdungen einer· freien Ordnung so gänzlich exogen sind 
wie behauptet. Sofern nämlich Gründe zu der Vermutung bestehen, daß "fal-
sche Neigungen" und "Mißverständnisse" endogen sind, Produkte einer Hand-
lungslogik, die den propagierten Regeln selbst eigen ist, dann stellen sich neue 
Fragen. Dann sind nämlich, nach der Logik des gesamten bisherigen Arguments, 
diese Regeln selbst nochmals darauf zu untersuchen, an welchen Stellen sie 
selbst verändert werden müssen, um eine freie Ordnung ,,haltbar" zu machen. 

9 Vgl. hierzu besonders Hayek (1952 a). 
10 Vgl. besonders Hayek (1971), p. 85. 
II Vgl. besonders ebenda, pp. 99 ff. 
12 Vgl. zu diesem Begriff Albert ( 1968), pp. 176 ff. 
13 Vgl. hierzu die Auseinandersetzung Spinners mit Popper, die insoweit 

auch die v. Hayeksche Argumentation betrifft: Spinner (1978), bes. pp. 229 ff. 
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8.2. Die Gefährdung freiheitlicher Regeln als endogenes Problem 

8.2.1. Allgemeines 

In der Auseinandersetzung mit der These des vorangegangenen Abschnitts 
läßt man sich am besten zunächst auf die These ein: Ausgangspunkt der Ober-
legungen ist eine Ordnung der Gesellschaft, die im Sinne einer libertären Theo-
rie wünschenswert ist. Es handelt sich dabei um eine Ordnung, in der nach Auf-
fassung der Theorie "fehlkonstruierte" Institutionen nicht mehr existieren. Für 
die politische Verfassung dieser Gesellschaft gelte also, daß die Arena, in der 
allgemeine Regeln gesetzt werden, institutionell strikt von der Arena abgetrennt 
ist, in der Interessengegensätze ausgetragen werden, und daß die Entscheidun-
gen, die in der zweiten Arena fallen, strikt an die allgemeinen Regeln gebunden 
sind, die in der ersten Arena gesetzt wurden. Für den nichtöffentlichen Bereich, 
die Arena freiwilliger Transaktionen, gelte, daß Eigentums- und Vertragsfreiheit 
gesichert sind. In einer solchen Verfassung sind nach Ansicht einer libertären 
Theorie Gefahren flir den Bestand der Institutionen nur noch als Folge exoge-
ner Faktoren, unangemessener Individueneigenschaften nämlich, zu erwarten, 
nicht jedoch als endogen erzeugte Phänomene. Die beschriebene Verfassung 
trägt mithin den Keim der Zerstörung nicht in sich selbst. 

Diese Behauptung, eine Behauptung über das Wirken der vorgeschlagenen 
Regeln in der Realität, soll nun in Frage gestellt werden. Es kann dabei selbst-
verständlich nicht darum gehen, v. Hayeks Analyse mit einer anderen zu kon-
frontieren, oder gar den Ergebnissen der Analyse schlicht gegenteilige Behaup-
tungen gegenüberzustellen. Im Rahmen einer immanenten Auseinandersetzung 
muß die Argumentation selbst Gegenstand der Betrachtung sein. Es wird also 
im folgenden den Annahmen über Individuenhandeln unter Regeln kein alter-
nativer Satz von Annahmen gegenübergestellt werden. In diesem Falle bestünde 
nach der Präsentation der Ergebnisse die schwierige und vermutlich überhaupt 
nicht lösbare Aufgabe, zu entscheiden, welche Annahmen denn nun die taug-
licheren sind. Auch die Diskussion über Regeln und Systeme von Regeln wird 
analog der entsprechenden Argumentation bei v. Hayek verlaufen: Abstrakte 
Ordnungen, Systeme allgemeiner Handlungsregeln, werden an den Zuständen 
zu messen sein, die sie herbeiführen. Unterschiede zwischen der kritisierten und 
der an ihrer Stelle vorgeschlagenen Beurteilung von Institutionen beruhen so-
mit allein auf Unterschieden in den Vermutungen über die Zustände, die von 
den untersuchten Institutionen erzeugt werden. Die Entscheidung darüber, 
welche Vermutungen plausibler sind, ist demnach in hohem Maße selbst eine 
Angelegenheit, die mit den Mitteln der Logik bewältigt werden kann, da die 
Diskussion theorieimmanent bleibt. 

Die Annahmen über Individuen sind zunächst einmal die üblichen: Es wird 
davon ausgegangen, daß Individuen nicht unbedingt perfekte Nutzenmaximie-
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rer sind, aber doch rational insofern, als sie in der Regel wissen, was sie wollen, 
und auch Vorstellungen darüber zu entwickeln imstande sind, :wie sie bekom-
men können, was sie· wollen. Hierzu gehört auch, daß sie sich einigermaßen 
zutreffende Bilder davon machen, welches Handeln in welchem Kontext, auch: 
unter welchen Regeln·, angemessen ist, um die jeweiligen Ziele zu verfolgen. Die 
Interpretationsfigur einer Handlungslogik einer Situation, des Anreizes zu be-
stimmten Handlungsweisen, den eine Spielregel bietet, wird damit anwendbar. 
Unterstellt wird aber auch, daß Individuen imstande sind, sich ein Urteil über 
Spielregeln danach zu bilden, was diese Regeln bewirken. Dies setzt voraus, 
daß die Individuen die Handlungslogik einer Regel nicht einfach blind vollzie-
hen, sondern imstande sind, sie bis zu einem gewissen Grade zu durchschauen. 

Auf diesem Hintergrund ist nun in zwei Schritten zu verfahren: Im ersten 
Schritt soll die These, daß Gefährdungen einer freiheitlichen Verfassung in 
bestimmter Weise exogen sind, einer Reformulierung unterzogen werden; im 
zweiten Schritt ist dann die Haltbarkeit der reformulierten These zu untersu-
chen. 

Der erste Schritt dient nicht etwa einer Präzisierung der Bemerkungen 
v. Hayeks zu diesem Punkt. Es geht vielmehr darum, diejenigen Bestandteile 
der These, die eher ein Urteil über die Qualität individueller Zielsetzungen als 
eine Erklärung ihrer Herkunft darstellen, herauszulösen und aus der Diskussion 
zu eliminieren. Zwar ist der Hintergrund solcher Urteile, die suggerierte Kausal-
beziehung zwischen freiheitsgefährdenden Wirkungen von Handlungen und 
freiheitsfeindlichen Motiven von Handlungen für die Exogenitätsthese selbst 
irrelevant: Wenn gefährdende Handlungen exogene Hintergründe haben, kön-
nen sie, gleich welcher Art ihre Motive sind, den betreffenden Institutionen 
nicht angelastet werden; wenn sie endogen sind, müssen sie den Institutionen 
angelastet werden, seien sie nun freiheitsfeindlich oder nicht. Der Grund, die-
sen eigentlich flir das zentrale Argument irrelevanten Aspekt gesondert zu 
betrachten, ist denn auch nicht systematischer, sondern eher pragmatischer 
Natur: Urteile über die Akzeptierbarkeit oder Anrüchigkeit von Handlungsmo-
tiven erklären zwar nichts, spielen aber flir die politische Auseinandersetzung 
um Ordnungen eine Rolle. Es macht flir die Artikulierbarkeit einer Position 
einen Unterschied, ob sie von Anfang an mit dem Odium der Freiheitsfeind-
schaft behaftet ist oder ob sie lediglich in ihren Konsequenzen als problema-
tisch bewertet wird. 

Nach diesem Schritt, der also eher ein -wenn auch nicht nebensächlicher -
Ausflug ist, wird dann die eigentliche These zu diskutieren sein. Sie läuft, vep 
einfacht wiedergegeben, darauf hinaus, daß freiheitliche Institutionen "ein-
wandfrei" konstruiert seien. "Fehlkonstruiert" wären sie dann, wenn sie das 
Handeln, das sie in ihrem Bestand bedroht, selbst· herbeiflihren, unabhängig 
davon, ob die Motive der Handelnden auf die Institutionen selbst zielen. Es 
ist bei dieser Untersuchung zuerst zu fragen, wie Individuen, die grundsätzlich 
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an den vermuteten Auswirkungen einer freien Verfassung interessiert sind; sich 
also, einfach ausgedrückt, Steigerungen ihrer Einkommen wünschen, reagieren 
werden, wenn sie die Wirkungsweise eines Wettbewerbssystems durchschaut 
haben. Sie werden dann einerseits den Wunsch haben, die Regeln zu unterlau-
fen; dieser Wunsch entsteht unabhängig davon, ob die Regeln grundsätzlich als 
legitim gelten oder nicht. Die unterschiedlich verteilten Chancen, sich Sonder-
vorteile zu verschaffen, indem man die Regeln unterläuft, können gerade dann, 
wenn die Regeln durchschaut werden, die Regeln selbst illegitim Werden lassen. 
Dann aber ist die friedensstiftende Wirkung des Wettbewerbs bedr()ltt und mit 
ihr auch seine F ortschrittsdynarnik. Eine solche Gefahrenquelle ist endogen, 
in den Regeln angelegt. 

8.2.2. Zur Charakterisierung der Ziele, 
die eine freiheitliche Ordnung ,,gefa.h.rden" können 

Die These von den ,,Mißverständnissen" oder den ,,atavistischen Instinkten" 
als den einzig denkbaren Hintergründen von Widerständen gegen den freien 
Wettbewerb impliziert eine Tatsachenbehauptung: Änderungen an einer Ord-
nung des freien Wettbewerbs oder Eingriffe in das Wirken einer solchen Ord-
nung flihren faktisch, ob intendiert oder nicht, zur Zerstörung der Ordnung, 
zum Verlust der Freiheit. Nur dann, wenn diese Tatsachenbehauptung stimmt, 
kommt außer unzureichender Analyse oder absichtsvoller Zerstörung nichts 
in Frage. 

Nun kann sich eine solche These offensichtlich nicht auf jeden Eingriff in 
den freien Wettbewerb beziehen. Der Entzug von "Kompetenzen" und die 
Überantwortung der entsprechenden Aufgaben an andere Mechanismen ist 
auch für eine libertäre Theorie nichts grundsätzlich Unannehmbares; die Figur 
des Marktversagens hat auch in einer solchen Theorie ihren Platz, wenn auch 
keinen so unstrittigen wie in der finanztheoretischen Behandlung von Kollek-
tivgüterproblemen. Eine libertäre Theorie würde zwar einräumen, daß - in 
abstracto, in einer Modellwelt - rationale Individuen nicht mit allem einver-
standen sein müssen, was durch dezentrale Koordination im Wettbewerb zu-
standekommt. Soweit derartige Allokationsprobleme durch Aushandeln be-
reinigt werden, stellen diese ,,Ergänzungen" des Marktes selbst noch freiwillige, 
also ganz und gar unproblematische Transaktionen dar. Der nach wie vor denk-
bare unbereinigte Restbestand, für den Systeme freiwilliger Koordination insge-
samt versagen 14

, der in der Theorie öffentlicher Güter den produzierenden 
Staat auf den Plan ruft, wird in libertären Theorien zwar nicht für ein bloßes 
Hirngespinst gehalten. Sie sind jedoch skeptisch gegenüber der Schlußfolge-
rung. Zum einen betrachten libertäre Theorien die Rede vom Marktversagen 

14 Hierzu vgl. oben, Abschnitt 3.3.1. (c). 
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als häufig vorschnell - was Marktversagen genannt wird, ist oft nicht eine 
Situation, in der der Wettbewerbsmechanismus unanwendbar ist, sondern ein 
Fall, in dem er durch entsprechende eigentumsrechtliche Vorkehrungen an-
wendbar gemacht w~rden kann 15

, wenn nicht das ,,Marktversagen" von An· 
fang an nur Folge äußerer Eingriffe in den Wettbewerb ist. Auch dann, wenn 
ein "unheilbares" Problem vorliegt, bleibt die Theorie hinsichtlich der Über-
tragung von Aufgaben an den Staat skeptisch: Es ist keineswegs sicher, daß 
die Aufgabenübertragung die Lage verbessert 16

• Obwohl also eine libertäre 
Theorie mit dem Konzept des Marktversagens nicht so freizügig umgeht wie 
andere Theorien und insbesondere aus einem solchen Konzept keine so weit· 
reichenden Folgerungen zieht wie diese Theorien, würde sie doch nicht dagegen 
argumentieren, daß bestimmte Leistungsaufgaben an den Staat übertragen wer-
den; Bedingung für die Akzeptierbarkeit einer solchen Übertragung ist, daß sie 
durch allgemeine Regeln vorgenommen wird und daß der Staat in seiner lei-
stenden Tätigkeit durch allgemeine Regeln gebunden ist. Die These von der 
Unantastbarkeit des Wettbewerbs richtet sich also nicht prinzipiell gegen den 
Entzug von "Kompetenzen", solange das innere Gefüge der spontanen Ord· 
nungunangetastet bleibt. 

Worum es also geht, wenn VOll Gefahrdungen einer freien Gesellschaft, von 
der Zerstörung einer freiheitlichen Verfassung die Rede ist, sind Bestrebungen, 
die Regeln freiwilligen Handeins selbst zu verändern. Wenn es schon im Falle 
des Marktversagens keineswegs eindeutig feststeht, daß ein Grund besteht, dem 
Markt Zuständigkeiten zu entziehen, welchen akzeptablen Grund sollte es 
geben, dem Wettbewerb überhaupt skeptisch gegenüberzustehen? Die Probleme, 
die der Wettbewerb zu lösen imstande ist, bewältigt er besser als jede andere 
denkbare Prozedur. Unbehagen könnte sich nur noch an der Verteilung, die 
dem Wettbewerb zugrundeliegt oder die er erzeugt, oder an der dem Wettbe-
werb eigenen Fortschrittsdynamik entzünden. Der These nach handelt es sich 
in beiden Fällen um Mißverständnisse oder Ärgeres. Unbehagen an einer als 
ungerecht empfundenen Verteilung ist ebenso wie Unbehagen an den indivi· 
duell unangenehmen Begleiterscheinungen des Fortschritts deplaciert; beide 
Erscheinungen sind der Preis einer Wohlstandssteigerung, die anders nicht zu 
erzielen ist. Sobald die Individuen sich wirklich klarmachen, daß es sich um 
den Preis einer Wohlstandssteigerung flir alle, auch für die jeweils Benachtei-
ligten, handelt, dann wird dieses Unbehagen nicht auf die Spielregeln selbst 

15 Vgl. oben Anm. 39 zu Kap. 3. 
16 Die Gründe können kurz angedeutet werden, soweit sie nicht schon dis-

kutiert wurden: Wettbewerb um Stimmen führt zu spezifischen Verzerrungen 
wie Erweiterung des staatlichen Verantwortungsbereichs, "Kurzsichtigkeit", 
"politischen Konjunkturzyklen", Begünstigung der am besten organisierten 
und konfliktfähigsten Interessen;· werden die Politiker hingegen von diesem 
Wettbewerb befreit, ist die Freiheit selbst bedroht. 
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zurückschlagen. Es sei denn, die Individuen wollten Gleichheit um jeden Preis 
oder sie lehnten den Fortschritt aus Prinzip ab. 

Stellen wir ftir den Augenblick die Frage danach zurück, ob ·nur solche 
Motive in Frage kommen, wenn Individuen sehenden Auges Veränderungen 
an der Ordnung des Wettbewerbes selbst, nicht n1:1r Begrenzungen seiner Zu-
ständigkeit, propagieren. Die Frage nach den Motiven wird leichter zu beant-
worten sein, wenn zuvor die Frage nach dem "Wie" solcher Veränderungen 
beantwortet wurde. Ob solche Änderungen die Freiheit beeinträchtigen, ist ja 
nach allen Kriterien der Freiheit, die hier diskutiert wurden, davon abhängig, · 
ob diese Änderungen in Form allgemeiner Regeln oder in Form von Befehlen 
erfolgen. Nur wenn befehlsförmiger Zwang, auf bestimmte Personen oder Per-
sonengruppen gezielte Intervention, stattfindet, kann zunächst einmal von 
Eingriffen in die individuelle Freiheit gesprochen werden. Wie aber nehmen 
sich Eingriffe in den Wettbewerb aus, die in Form allgemeiner Regeln, gesetzt 
durch eine entsprechend legitimierte Versammlung, stattfinden? Offensichtlich 
schweigt das Kriterium der negativen Freiheit, das flir die Größe von Spielräu-
men nicht sensitiv ist, 
- zu Änderungen des Vertragsrechts, die "gleich" und "ungleich" anders 

unterteilen als ein "freies" Vertragsrecht 17
; 

- zur Gestaltung des Typenrechts fiir Organisationen; 
- zu allgemein gilltigen Beschränkungen der Verfügungsrechte, die mit Eigen-

tum verbunden sind. 
Solche Regeländerungen sind unter dem Maßstab der Freiheit ebenso unpro-
blematisch wie etwa eine progressive Besteuerung, auch dann, wenn sie mit 
dem Ziele der Umverteilung erfolgt; Voraussetzung ist jeweils nur, daß es all-
gemeine Regeln sein müssen, die solche Beschneidungen individueller Eigen-
tums- und Vertragsfreiheit begründen 18

• Weiter oben wurde sogar argumen-
tiert, daß es unter dem. Kriterium individueller Freiheit keineswegs abwegig 
erscheint, die Grenzen individueller Spielräume in der absrrakten Ordnung 
so zu ziehen, daß individuelle Spielräume insgesamt, also in der Realität, die 
durch abstrakte und von ihr erzeugte spontane Ordnung zusammen bestimmt 
ist, maximiert werden 19

• 

11 Vgl. oben, Abschnitt 7.2. 
18 v. Hayek äußert sich vernichtend über die progressive Steuer (vgl. etwa 

Hayek (1971), pp. 387 ff.), eben weil sie eine "Ungleichbehandlung" darstelle 
- dabei hängt, wie bereits behandelt, die Entscheidung über das, was als 
"Gleichbehandlung" betrachtet werden kann, von den Kriterien ab, nach 
denen man "relevante" Ungleichheiten feststellt. "Gleiche" "ungleich" zu be-
handeln, gilt üblicherweise als ebenso ungerecht wie "Ungleiche" so zu behan-
deln, als wären sie ,,gleich" - was aber ,,gleich" und "ungleich" heißen kann, 
muß nach Gerechtigkeitsüberlegungen entschieden werden, kann nicht selbst 
Grundlage der Beurteilung einer Regel als "gerecht" sein. 

19 Vgl. oben, Abschnitt 7 .1.2. 
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Wenn es also ganz offensichtlich von der Art des Eingriffs in den Wettbe-
werb abhängt, ob der Eingriff die Freiheit gefiihrdet, dann müssen die Motive, 
die hinter solchen Eingriffen stehen, nicht grundsätzlich unfreiheitlieh sein. 
Eingriffe in den Wettbewerb, die in Form allgemeiner Veränderungen des 
Eigentums- und Vertragsrechts erfolgen, können sogar mit dem Ziele stattfm-
den, Freiheit zu sichern oder zu vergrößern (von letzterem kann nur dann ge-
sprochen werden, wenn man das oben eingeflihrte lexikographisch erweiterte 
Freiheitskonzept verwendet 20

). Solche Eingriffe behindern nicht die Freiheit, 
sonde~n allein den Fortschritt. Nur dann, wenn man das Ziel individueller 
Freiheit soweit zugunsten eines Ziels ,,Fortschritt" funktionalisiert hat, daß 
das Konzept der Freiheit seinen Sinn nur noch im Zusammenhang mit dem 
Konzept des

1 

F!Jrtschritts erhält, kann man in einem nur scheinbar erlaubten 
Umkehrschluß jede Behinderung des ,,Fortschritts" als eine Gefiihrdung der 
"Freiheit" ansehen. 

Eine erste Präzisierung der These geht also dahin, daß die Motive, die hinter 
Veränderungen der allgemeinen Regeln eines freien Wettbewerbs stehen, wohl 
in jedem Fall die Behinderung des Fortschritts in Kauf nehmen oder sogar dar-
auf ausgerichtet sind, nicht unbedingt jedoch auf die Freiheit zielen. "Fort-
schrittsfeindschaft" ist nicht dasselbe wie "Freiheitsfeindschaft", das sollten 
auch die Ausftihrungen des vorhergehenden Kapitels gezeigt haben. 

Oberdies kann im Hinblick auf die Ergebnisse des vorangegangenen Kapitels 
das Werturteil, das sich in einem Begriff wie "Fortschrittsfeindschaft" aus-
drückt, in Frage gestellt werden. Der "Fortschritt", den ein freier Wettbewerb 
mit sich bringt, besteht ja, wie gezeigt 21 , in der Hauptsache in einem ungebän-
digten Wachstum der Güterproduktion, insofern in einem Wachstum indivi· 
dueller Einkommen, nicht unbedingt in einer Steigerung individuellen Wohlbe-
fmdens. Individuen, die sich das klargemacht haben, die sich keinen Mißver-
ständnissen über das Wirken eines Wettbewerbssystem hingeben, mögen nun 
ganz bewußt Minderungen dieser Wohlstandssteigerungen zugunsten von als 
fair angesehenen Sozialbeziehungen in Kauf zu nehmen geneigt sein, oder sie 
mögen sogar direkt darauf zielen, eine andere Entwicklungsdynamik als die 
beschriebene einzurichten. Die Frage danach, unter welchen Bedingungen 
Regeln als fair angesehen werden, wird im nächsten Unterabschnitt genauer 
betrachtet; sie berührt unmittelbar die Frage nach der Befriedungswirkung und 
damit auch der ,,Möglichkeit" einer Verfassung des freien Wettbewerbs. Inso-
fern ist die Behandlung einer solchen Frage bereits Gegenstand der Untersu-
chung der Stichhaltigkeit, nicht mehr nur der Interpretation der These. Die 
Frage, warum wohlinformierte Individuen unmittelbar darauf zielen mögen, 
den "Fortschritt" zu behindern, dies nicht nur in Kauf zu nehmen, läßt sich 
im Hinblick auf die oben beschriebene Dynamik dieses Fortschritts beantwor-

zo Vgl. oben, Abschnitt 7.2. und Anm. 26 zu Kap. 7. 
21 Vgl. oben Abschnitt 7.3. 
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ten: Die Entwicklungsdynamik eines freien Wettbewerbs kann Züge eines Ge-
fangenendilernmas aufweisen und insofern nicht nur flir Einzelne "Unannehm-
lichkeiten" bringen, sondern flir alle. Der Versuch, ein solches Dilemma mit 
Hilfe allgemeiner Regeln zu vermeiden oder in seinen Folgen zu entschärfen, 
kann als ein Versuch angesehen werden, mit freiheitlichen Mitteln ein be· 
stimmtes Marktversagen zu korrigieren. Gerade dann, wenn die Individuen 
sich keinen lllusionen über das Wirken eines Wettbewerbssystems hingeben, 
gerade dann wenn keine Mißverständnisse vorliegen, können Individuen, die 
sich eine gewisse Wahlfreiheit hinsichtlich der Zukunft und in der Zukunft zu 
sichern bestrebt sind, die Regeln des Wettbewerbs verändern wollen. 

Insgesamt muß also die These, daß der Wunsch nach Veränderung an den 
Regeln eines freien Wettbewerbs entweder Folge von Fehlperzeptionen oder 
Ausdruck atavistischer Instinkte ist, in einer Weise präzisiert werden, die selbst 
auf eine deutliche Einschränkung ihres Gehalts hinausläuft. Im Rahmen der 
hier diskutierten Analyse kann mehr nicht behauptet werden als dies: Der 
Wunsch, die abstrakte Ordnung einer Gesellschaft so zu verändern, daß der 
Wettbewerb ,,fair" wird (im Urteil derer, die solche Wünsche haben) oder daß 
er in seiner Dynamik verändert wird, beruht entweder auf Mißverständnissen 
oder auf der bewußten Iokaufnahme von Einbußen in materieller Hinsicht. 
Die Motive flir eine derartige Inkaufnahme müssen nicht "atavistisch" sein. 

Ob die These in dieser Form zutrifft, wird nun zu untersuchen sein. Fest-
zuhalten ist, daß die Reformulierung und die mit ihr verbundene Abschwä-
chung der These, insbesondere ihres wertenden Gehalts, Ergebnis einer ganz 
und gar immanenten Betrachtung ist. Es ist weder an den Kriterien noch an 
der Analyse etwas geändert worden. Das Ergebnis der Auseinandersetzung mit 
der These ist nicht ohne normative Bedeutung, da das in ihr enthaltene Wert-
urteil schon jetzt nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Dennoch ist da-

mit nur ein erster Schritt getan. Die theoretisch interessante Frage ist ja nicht, 
wie man die Motive beurteilt, die hinter Unzufriedenheiten mit dem Wettbe-
werb zu vermuten sind, sondern vielmehr, ob solche Unzufriedenheiten er-
wartet werden können, ob sie endogen erzeugt werden. Diese Frage soll nun 
beantwortet werden: 

8.2.3. Die Befriedungswirkung gerechter Regeln 

Es ist schon mehrmals angedeutet worden, daß die Herstellung friedlicher 
Sozialbeziehungen oder zumindest die Begrenzung von Konflikten, die Austra-
gung von Gegensätzen nach Spielregeln, die Voraussetzung aller anderen Lei-
stungserwartungen ist, die man an ein System von Regeln herantragen kann. 
Dementsprechend ist nun zu untersuchen, ob freier Wettbewerb in diesem 
Sinne Frieden stiftet. Gesellschaftlicher Unfriede könnte, wenn der Wettbe-
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werb Frieden stiftet, nur noch durch Ursachen herbeigeführt werden, die jen· 
seits der Institutionen liegen. Sollte sich umgekehrt herausstellen, daß die 
Institutionen selbst Anlaß zu der Erwartung geben, daß es nicht immer oder 
nicht dauerhaft friedlich zugehen wird, dann sind die Institutionen "fehlkon· 
struiert". Es entspricht ja nicht der Logik einer individualistischen Theorie, 
Institutionen zu entwerfen, die für hypothetische vollkommene Wesen funk· 
tionieren, nicht aber für reale Menschen, und dann etwa zu fordern, der Mensch 
müsse eben entsprechend vervollkommnet werden. Der Anspruch, den Men-
schen so zu nehmen, wie er ist, ist geradezu ein Kennzeichen liberaler Theo-
rien, das in solchen Theorien auch gerne gegen Ordnungsvorschläge ausgespielt 
wird, die von der Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen ausgehen und 
dann diese Vervollkommnung zu erzwingen vorschlagen. 

Die friedensstifende Wirkung der abstrakten Ordnung wird davon abhängen, 
ob sie von den Individuen, deren Handeln sie eingrenzt, akzeptiert wird. Wenn 
die Regeln als legitim gelten, dann kann von den Individuen verlangt werden, 
daß sie auch die Resultate der Regeln akzeptieren. Das ist keine moralische 
Aufforderung, sondern eine Frage der Konsistenz. Dies ist es, was v. Hayek an· 
spricht, wenn er fordert, das Urteil über Regeln dürfe sich nicht an kurzfristi· 
gen und engstirnigen Gesichtspunkten ausrichten, sondern müsse die langfristi· 
gen und allgemeinen Auswirkungen der Regeln im Blick behalten. Diese For· 
derung setzt unausgesprochen voraus, daß die Individuen an den Langfristwir· 
kungen des Wettbewerbs interessiert .sind. Würde das nicht vorausgesetzt, so 
wäre die Forderung nur ein moralisches Urteil unter anderen möglichen Urtei· 
Jen. Auf den ersten Blick erscheint die Forderung einleuchtend: Wenn Indivi· 
duen nicht nur an Handlungsfreiheit, sondern auch (oder sogar: vor allem) an 
möglichst großen Steigerungen ihrer Einkommen interessiert sind, dann sollten 
sie eigentlich Spielregeln, die eben dies gewährleisten, akzeptieren. 

Der freie Wettbewerb scheint dann die gebotene Ordnung: Unbeschränkte 
Verfiigungsrechte über Eigentum ermöglichen es jedem Wettbewerbsteilnehmer, 

·so präzise und so rasch er selbst es kann, auf Bedarfsveränderungen zu reagie-
rim, die sich in der Nachfrage ausdrücken, oder Bedarfslagen aufzuspüren, die 
sich vielleicht mangels Angebot überhaupt noch nicht in offener Nachfrage 
ausgedrückt haben. Innovationen, die Wünsche der Individuen immer besser 
erflillen, sind unbeschränkt möglich. Unbeschränkt jedenfalls von institutio· 
nellen Hindernissen, beschränkt allein durch das, wofür Institutionen nicht 
zuständig sind, die menschliche Findigkeit. Ein unbeschränktes Vertragsrecht 
bietet die Möglichkeit, die jeweils nutzbringendsten Kooperationsformen zu 
wählen. Der Anreiz, ein Maximum an Findigkeit zu entwickeln, um den Bedarf, 
eine mögliche Nachfrage zu entdecken und zu decken, ist um so ungebroche· 
ner, je größer die Vorteile sind, die man sich vom erfolgreichen Aufspüren eines 
Bedarfs versprechen kann - Eingriffe in die Verteilung können hier nur stö· 
rend, wenn nicht zerstörend wirken. Auch der Aspekt der Verteilung, der sich 



8. Die zweite Ebene der Kritik 211 

in einer Trennung der Arbeiter von den Produktionsmitteln, also einer kapita· 
Iistischen Wirtschaftsweise, niederschlägt, ist wohlstandsfördemd. Kapitalisti· 
sehe Unternehmungen, in denen Eigentum und Verfügungsgewalt in wenigen 
Händen konzentriert sind, funktionieren effizienter und sind innovativer als 
andere Untemehmensformen, in denen langwierige Willensbildungsprozesse 
nur zu Reibungsverlusten führen können 22 • Auch zu viel Sozialpolitik wird 
man nicht wiinschen, wenn man an Wohlstandssteigerungen interessiert ist. 
Eine aufwendige Sozialpolitik, die Transformation der Gesellschaft in eine 
große Versicherung, wie es der Wohlfahrtsstaat ist, mindert Leistungsanreize 
auf allen Seiten: Für diejenigen, die die Sozialpolitik bezahlen müssen, schränkt 
sie den Ertrag aus eigenen Anstrengungen ein; flir die Empfänger oder poten· 
tiellen Empfanger von Leistungen mindert sie den Anreiz, sich selbst zu ver· 
sorgen, um so stärker, je "besser" sie ausgestaltet ist. Zusammenfassend kann 
also gesagt werden, daß Individuen, die an Einkommen und Einkommensstei· 
gerungen interessiert sind, mit den Regeln, die freien Wettbewerb ermöglichen, 
zufrieden sein sollten, wenn sie rational sind. Rationale Individuen werden 
zwar nichtsdestotrotz in bestimmten Situationen mit den Konsequenzen, die 
freies Eigentum, Vertragsfreiheit, unangetastete Verteilung, kapitalistische 
Organisationsformen und minimale Sozialpolitik für sie selbst haben, unzufrie· 
den sein. Aber diese Unzufriedenheit schlägt nicht durch auf die Institutionen, 
die unter anderen auch solche Konsequenzen haben: Es wird zwar uner{reu· 
liehe, aber niemals als illegitim beurteilte Zustände geben. 

Nun gilt diese Forderung nach Rationalität, nach langfristiger Orientierung, 
nur flir die individuelle Beurteilung von Regeln. Das Handeln unter Regeln 
bleibt von solchen Forderungen unberiihrt. Es mag langfristig oder kurzfristig 
orientiert, engstirnig oder aufs Ganze orientiert sein. Genau hier kann die Aus· 
einandersetzung mit der These ansetzen. Folgende Frage führt unmittelbar an 
das Problem heran: Was geschieht, wenn die Individuen zwar grundsätzlich die 
Regeln unumschränkt akzeptieren, aber sich von individuellem Unterlaufen 
Sondervorteile versprechen können? 

Daß dies möglich ist und daß rationale Individuen -Individuen also, die das 
Funktionieren des Wettbewerbs durchschaut haben - Anreize zu entsprechen· 
dem Handeln wahrnehmen, steht außer Frage 23 • Selbst wenn alle Individuen 
überzeugt wären, daß solches Handeln - also wettbewerbsbeschränkende Ab· 
sprachen, Kartell· und Monopolbildungen, Ausnutzung von Abhängigkeiten -
langfristig das Wettbewerbssystem aushöhlen oder gar völlig zerstören, würde 
sich nichts daran ändern, daß es individuell rational ist, sich dem Wettbewerb 
zu entziehen, wo immer es geht. Hier ebenfalls ,)angfristige" Orientierung zu 
verlangen, ist ,,regelwidrig": Freiwilliges Unterlassen wettbewerbsbeschrän· 

22 Vgl. Hayek (1971), p. 100; allgemeiner vgl. auch Alchian f Demsetz 
(1972). 

23 Vgl. oben, Abschnitt 4.1.3. (b). 
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kenden Verhaltens ist wider die Handlungslogik des Wettbewerbes; es kann 
sogar - immer dann, wenn mit entsprechendem Handeln von Konkurrenten 
oder der jeweils anderen Marktseite gerechnet werden muß - darauf hinaus-
laufen, sich ausbeuten zu lassen. Sofern man wettbewerbsbeschränkendes Han-
deln als eine Gefahr für die freiheitliche Ordnung insgesamt ansieht, wird man 
daher, entsprechend der schon bekannten Verfahrensweise einer individualisti-
schen Theorie, nicht mit Ermahnungen zu einem auch langfristig akzeptablen 
Handeln reagieren, sondern mit dem Vorschlag, die notwendigen institutionel-
len Vorkehrungen zu treffen. Solche Vorkehrungen müßten -in Form allge-
meiner Regeln - die als wettwerbsgefährdend (nicht nur -beschränkend) ange-
sehenen Handlungsweisen verbieten und Grundlagen fUr die Bestrafung von 
Verstößen schaffen. 

Weder die Frage, ~b wettbewerbsbeschränkende Absprachen das Wettbe-
werbssystem insgesamt gefahrden, noch die Frage; ob man es für angebracht 
halten kann, solche Absprachen zu verbieten 24

, müssen hier verfolgt werden. 
Der Gesichtspunkt, auf den es ankommt, ist grundsätzlicherer Natur: Solche 
Verbote, ob angebracht oder nicht, müßten von den Individuen, denen sie auf-
erlegt werden, ohne nachhaltigen Widerstand hingenommen werden: Wenn die 
Individuen den Wettbewerb und die zu ihm gehörenden Spielregeln prinzipiell 
akzeptieren und nur im Einzelfall unterlaufen, danl). werden sie diese Verbote 
nicht als illegitime Freiheitsbeschränkungen ansehen können. Die Verbote be-
zwecken ja nichts anderes, als die Einhaltung akzeptierter Regeln zu erzwingen. 
Dementsprechend sind sie nicht weniger legitim als das Verbot von Obergriffen 
gegen fremdes Eigentum. In beiden Fällen werden individuelle Handlungsmög-
lichkeiten beschränkt, was die Betroffenen als unangenehme Behinderungen 
empfinden mögen, aber kaum als ungerechtfertigte. 

Genau das Gleiche gilt für die Verteilungsansprüche, die Individuen oder 
Gnippen von Individuen an den Staat richten: Solange bekannt ist, daß der 
Staat hier ein offenes Ohr hat, werden auch Individuen, die begriffen haben, 
daß umverteilende Staatstätigkeit "eigentlich" unangebracht und nicht unge-
fährlich ist, solche Ansprüche vortragen. Auch hier gilt, daß es sich dabei um 
rein defensive Tätigkeiten handeln kann; es ist rational, Verteilungsansprüche 
zu stellen, wenn andere dies tun und der Staat die Verteilung beeinflussen 
kann. Auch hier gilt also: Würde der Staat sich ein für alle Male den Ansprü-
chen aller Gruppen verschließen, so wäre dies zwar im Einzelfall unangenehm, 
aber niemand, der den Wettbewerb als Institution akzeptiert, könnte darüber 
ernstliche Konflikte vom Zaun brechen. 

Auf die Realität übertragen bedeutet das: Sie ist zwar in allen existierenden 
Demokratien von völlig anderer Art als es mit einem ernst gemeinten Wettbe-

24 Hier ist v. Hayek skeptisch; es genügt seiner Ansicht nach, derartigen Ab-
sprachen rechtlichen Schutz zu verweigern. Vgl. nur Hayek (1971), pp. 353 f., 
und Hayek (1979), pp. 86 ff. 
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werb zu vereinbaren ist, aber es ist eine schlechte Realität. Eine schlechte 
Realität nicht nur nach dem Urteil des Theoretikers, sondern auch nach dem 
Urteil, das man von widerspruchsfrei denkenden Individuen verlangen kann, 
selbst wenn diese Individuen eine solche schlechte Realität durch ihre eigenen 
Handlungen erzeugen. Es müßte also möglich sein, Reformen durchzusetzen, 
wenn auch vielleicht erst nach sorgfältiger Aufklärung. Solche Reformen liefen 
zum einen darauf hinaus, alle Organisationen, die der Vertretung von Vertei-
lungsansprüchen an den Staat dienen, überflüssig zu machen, und auch einen 
guten Teil wettbewerbsbeschränkender Organisationen in ihrem Einfluß wenig-
stens zurückzudrängen. Hierunter zählt auch die Beschneidung des Einflusses 
der Gewerkschaften, zumindest aber die Beseitigung jeder Sonderstellung, die 
sie haben 25 

• 

Die Schwierigkeiten, auf die eine solche Politik in der Realität wohl stieße, 
ändern nichts an der grundsätzlichen Stichhaltigkeit einer solchen Argumenta-
tion: Widerstände wären in einem bestimmten Sinne die Folge von l"tümem, 
also mit der eingangs vorgefiihrten Deutung noch vereinbar. Die folgenden 
Überlegungen nun sollen zeigen, daß eine solche Fassung des Irrtumsbegriffs 
das Argument in grundlegende Schwierigkeiten bringt. 

"Irrtümer" der beschriebenen Art können vom individuellen Standpunkt 
aus auch unter Langfristgesichtspunkten rational sein. Einer der Gründe hier-
flir, der offensichtlichste und zugleich noch am wenigsten brisante, ist in der 
Verselbständigung von Organisationen, in der Existenz eines eigenen Organi-
sationsinteresses jenseits der Interessen der jeweiligen Klientel, zu fmden. Die-
ses Organisationsinteresse, eigentlich ein Interesse von Funktionären an der 
Erhaltung ihrer Existenzgrundlage, ist zwar vielleicht aufs Ganze gesehen irra-
tional, in der Sichtweise der betroffenen Individuen jedoch keineswegs: Selbst 
wenn sie der Ansicht sind, daß die Welt ohne Interessenorganisationen besser 
wäre, wissen sie doch, daß sie selbst und sie allein den Preis ftir die Verbesse-
rung der Welt zu bezahlen hätten. Ihr Widerstand ist somit rational, wenn auch 
,,aufs Ganze bezogen" inkonsistent. Ginge es also nur um Funktionärsinter-
essen, so könnte man noch annehmen, daß Aufklärung ihm die Unterstützung 
der jeweiligen Mitgliederbasis entziehen ,müßte, die entsprechenden Reformen 
somit durchsetzbar wären. Insofern wäre eine solche Grundlage von Widerstän-
den gegen Reformen wenig brisant. Was aber geschieht, wenn die Mitglieder-
basis selbst der Oberzeugung ist, daß sich durch organisierten Druck mehr er-
reichen läßt als unter Wettbewerbsbedingungen, und wenn die Mitgliederbasis 
entschlossen ist, sich ein solches Druckmittel nicht aus der Hand nehmen zu 
lassen? Eine solche Haltung ist nicht auszuschließen, wenn die Individuen wis-
sen, daß man den Wettbewerb auf diese Weise partiell aus den Angeln heben 
kann. Solange die betreffenden Individuen wissen, daß sie sich gegen Versuche, 

25 Zu v. Hayeks Beurteilung der Gewerkschaften als wettbewerbsbeschrän-
kenden Organisationen vgl. Hayek (1971 ), Kap. 18. 
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ihre Organisationen zu beseitigen, erfolgreich zur Wehr setzen können oder 
solche Versuche zumindest extrem kostspielig machen können, besteht für sie 
ein Anreiz, die schlechter organisierten Teile der Gesellschaft auszubeuten 26

• 

Auch dies mag, wiederum aufs Ganze gesehen, eine Haltung sein, die den Wohl-
stand der Gesellschaft unnötig mindert - solange aber die betreffenden Grup-
pen erwarten können, sich dauerhaft Sondervorteile zu sichern, die über das 
hinausgehen, was sie selbst unter "idealen" Wettbewerbsbedingungen erhielten, 
ist es weder inkonsistent noch aus einem Drang zur geschlossenen Gesellschaft 
zu erklären, sondern vollkommen rational, wenn sie an einem solchen Handeln 
festhalten. Wiederum mag man ein solches Handeln illegitim fmden - aber es 
ist ,,rational" -es ist von den Institutionen des freien Wettbewerbs zumindest 
insoweit induziert, als diese Institutionen immer Anreize erzeugen, sie zu unter-
laufen, sofern man es kann. Zwar dürften die Individuen, von denen hier die 
Rede ist, nicht der Meinung sein, daß ihr Handeln verallgemeinerungsfähigen 
Maximen folgt, aber sie dürften ein Interesse an diesem Handeln haben. Anders 
formuliert: Könnte man den Individuen unterstellen, daß ihr Handeln an Mei-
nungen orientiert ist, so müßten sich die genannten Probleme lösen lassen. So-
fern sie sich aber an Interessen orientieren, ist dies nicht der Fall. Will man hier 
nach wie vor an der Ausgangsthese entweder irrtümlichen oder freiheitsfeind-
lichen Handeins festhalten, so hat man "Irrtum" mit "Orientierung an Inter-
essen" einerseits und ,,konsistentes Handeln" mit "Orientierung an Meinun-
gen" andererseits zu assoziieren ( freiheitsfeindliche Impulse stehen ja hier nicht 
zur Debatte). Die Orientierung an Meinungen aber hat v. Hayek dem Diskurs 
über Regeln vorbehalten; für das Handeln unter Regeln dagegen gründet er den 
Realismusanspruch seiner Oberiegungen gerade darauf, daß er es als interessen-
orientiert deutet. Hieran ändert sich auch nichts durch seine Feststellung, daß 
Institutionen nur dann funktionieren, wenn die Individuen eine bestimmte 
,,Moral" mitbringen 27 • Dies kann ja kaum heißen, daß sich eine solche Moral 

26 Für die theoretischen Hintergründe vgl. Olson (1968), Offe (1974). Für 
die entsprechenden Interpretationen pluralistischer Gesellschaften vgl. nur 
Lowi (1969); Low (I 97 I); Scharpf (1970). 

27 Vgl. insbesondere Hayek (1971), pp. 84 ff., 100 ff. v. Hayeks Beurtei-
lung von "Moral" ist selbst nicht einfach zu verstehen. Seine Position scheint 
davon abzuhängen, welche Inhalte jeweils vorgetragen werden. V gl. etwa die 
beiden folgenden Passagen, die nur durch wenige Seiten voneinander getrennt 
sind: "Religious prophets and ethical philosophers have of course at all times 
been mostly reactionaries, defending the old against new principles. Indeed, in 
most parts of the world the development of an open market economy has long 
been prevented by prophets and philosophers ... We must admit that modern 
civilization has become largely possible by the disregard of the injunctions of 
those indignant moralists . . . ,the expansion of capitalism owes its origins and 
raison d'6tre to political anarchy'." (Hayek (1979), pp. 165 f.) - Schon diese 
Bemerkung steht durchaus in einem gewissen Gegensatz zur sonstigen Beto-
nung gradualistischer Vergehensweisen und der Achtung vor Traditionen (oder 
sollten eben doch nur ganz bestimmte Traditionen achtbar sein?), erst recht 
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gegen ihre Interessen zu richten hat - wäre dies der Fall, so ließen sich belie-
bige Verfassungen konstruieren, die allesamt funktionieren, sofern nur die 
passende Moral vorhanden ist. Am Rande: Ob das Prinzip des do ut des ge-
eignet ist, den Individuen die Moral mitzugeben, die hier verlangt wäre, kann 
in Frage gestellt werden 28 • 

Würde man also den Begriff des Mißverständnisses, des Irrtums über Regeln, ' 
derart erweitern, daß er jedes Handeln, das systemunverträglich ist, als irrtüm-
lich zu klassiftzieren erlaubt, so wäre der Nachweis der internen Stabilität einer 
Ordnung tautologischer Natur. Zugespitzt: Wenn man am Realismusanspruch 
festhält, muß man die genannten Probleme flir endogen halten; will man sie 
für exogen erklären, muß der Realismusanspruch fallen. 

Zur Haltbarkeit, zur ,,Möglichkeit" der von v. Hayek propagierten Ordnung 
läßt sich vorläufig feststellen: Die ,,schlechte Wirklichkeit", die überall an der 
Stelle eines .~dealen" Wettbewerbs zu finden ist, ist nicht nur einer individua-
listischen Rekonstruktion sehr wohl zugänglich. Gefährdungen einer freiheit-
lichen Ordnung müssen nicht Resultat freiheitsfeindlicher Motive sein - das 
ist im vorangegangenen Unterabschnitt gezeigt worden. Sie müssen auch nicht 
das Resultat von Irrtümern sein: Allgemein kann dieses Argument nur aufrecht-
erhalten werden, wenn man einen Irrtumsbegriff verwendet, der so weit ist, 
daß er auf Immunisierung hinausläuft. 

Wenn also die Theorie eine Realität, die in vieler Hinsicht liberalen Idealen 
nicht entspricht, auf ein Handeln zurückführen muß, das weder als freiheits-
feindlich verurteilt werden darf noch auf mangelndem Verständnis der Regeln 
beruht, dann ist das Problem, nach der üblichen Argumentationsweise einer 
individualistischen Theorie, in den Spielregeln, nicht bei den Individuen zu 
suchen. Wenn die Institution des freien Wettbewerbs Anreize zu einem Han-
deln gibt, das diesen Wettbewerb aushöhlt, dann liegt, nach der Logik der 
Theorie, der Fehler nicht in den Menschen, sondern darin, daß die Institutio-
nen Konstruktionsfehler aufweisen. Eine Realisierung des "idealen" Wettbe-
werbs nun zu erzwingen oder dies vorzuschlagen, wird nicht nur in der Reali-
tät auf Durchsetzungsprobleme stoßen, sondern ist konträr zur liberalen Argu-
mentationsweise, die es in allen anderen Zusammenhängen flir den schlimmsten 

erstaunt jedoch die Behandlung, die Freud widerfährt: "His basic aim of un-
doing the culturally acquired repressions and freeing the natural drives has 
opened the most fatal attack on the basis of all civilization ... "(p. I 74 ), und 
"What can we expect from a generation who grew up during the fifty years 
during which the English intellectual scene was dominated by a figure who bad 
publicly pronounced that he always had been and would remain an immoral-
ist?" (p. 175) - mit etwas bösem Willen könnte man diese Feststellung unter 
die Klagen "of those indignant moralists" einordnen. 

28 Vgl. hierzu Schumpeter (1972), Kap. 12, 13, 14. Vgl. auch Dworkin 
(1977). 
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ordnungspolitischen Sündenfall hält, den Menschen den Institutionen entspre-
chend zurechtzustutzen und nicht umgekehrt. 

8.3. Die Geltung von Spielregeln als gerecht 

Schon dieses Zwischenergebnis nährt starke Zweifel an der Tragfähigkeit 
der Argumentation über die interne Stabilität der Ordnung. Die Rettung der 
These mit Hilfe der Dichotomie Meinung/Interesse stellt einen zu hohen Preis 
dar. Man muß aber hierbei nicht stehen bleiben. 

Was, kann man fragen, ist eigentlich zu tun, wenn Individuen der Meinung 
sind, in ihrem Falle sei Einsatz von Macht notwendig, um nicht selbst ausge-
beutet zu werden?' 

Eine solche Meinung ist Konsequenz einer anderen Meinung: Die Spielregeln 
gelten diesen Individuen nicht als fair. Dann aber ist der Versuch, den Wettbe-
werb durch Machtbildung zu unterlaufen oder sein Ergebnis durch Verteilungs· 
Corderungen an eine Instanz jenseits des Wettbewerbs zu korrigieren, nicht nur 
nicht inkonsistent, sondern auch auf ein verallgemeinerungsfähiges Argument 
gestützt. Errungene Positionen werden dann nicht verteidigt, weil man sie nun 
einmal besetzt hält, sondern weil man überzeugt ist, sie zu Recht besetzt zu 
halten. Derartige Oberzeugungen können sich im vorliegenden Fall aus dem 
oben erwähnten Tatbestand speisen, daß die Regeln Spielräume ungleich ver· 
teilen. Machtpositionen können dann als Gegenmachtpositionen legitimiert 
werden. Ob solche Oberzeugungen glaubwürdig sind oder bloße Schutzbehaup-
tungen, ist in der Realität sicherlich schwer zu entscheiden. Es scheint schwie-
rig, sich eine Instanz vorzustellen, die das Recht in Anspruch nehmen kann, 
solche Entscheidungen zu treffen. Eben diese Schwierigkeit, auf den ersten 
Blick geeignet, derartige Überlegungen ins Reich des Nichtdiskutablen zu ver-

. weisen, weist auf das Gewicht des Problems flir den Argumentationszusammen-
hang hin: 

Es gibt ja nicht nur keine Instanz, die mit letzter Sicherheit entscheiden 
könnte, was subjektiv glaubwürdig oder Schutzbehauptung ist; es gibt auch 
keine Instanz, die entscheiden könnte, welche Auffassung über die Fairness 
von Regeln objektiv richtig oder angemessen ist. In Abschnitt 7.1.2. wurde 

. gezeigt, daß die Forderung nach Allgemeinheit einer Regel als Kriterium der 
Gerechtigkeit der Regel leer ist. Es gibt hier keine "Irrtümer" und "Wahrhei-
ten". Was immer man im philosophischen Diskurs als Fairness einer Regel 
erkennt oder zu erkennen glaubt, kann in der Umsetzung in die Realität zu-
nächst nur ein Angebot sein - ein Angebot zur Auseinandersetzung, die gün-
stigenfalls zu Konsens flihrt. Erst dieser Konsens aber ist es, der die friedens-
stiftende Wirkung hat, die man dann in verkürzter Sprechweise der Regel selbst 
zuschreibt. Gäbe es konsensunabhängige Maßstäbe flir Gerechtigkeit, die zu-
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gleich konkret wären, so wäre ein solcher Satz eine Tatsachenbehauptung, die 
eine - schlechte - Realität durch ein dezisionistisches Argument auch noch 
guthieße. Angesichts des wirklichen Sachverhalts jedoch handelt es sich um 
eine Aussage, die logisch aus der Analyse des von v. Hayek verwendeten Ge-
rechtigkeitsbegriffs folgt. 

Die Behauptung also, daß der Wettbewerb Frieden stiftet, Freiheit sichert 
und auf der Grundlage von beidem Fortschritt induziert, gilt dann, wenn die 
zugrundeliegenden Regeln als fair akzeptiert sind. Hieraus folgt jedoch keines-
wegs, daß deshalb diese RegeJn als fair akzeptiert werden sollten, erst recht 
nicht, daß dies zu erwarten ist. Wenn das so ist, dann lassen sich Folgerungen 
fiir die Rolle der Politik in einer freien Gesellschaft ziehen, die eine Gewalten-
teilung entlang der Grenze zwischen ,,Meinungen" und "Interessen" in Schwie-
rigkeiten bringt. Regeln gerechten Handeins gehören dann auch dort, wo sie 
konzipiert werden, in einen politischen Zusammenhang, in einen Zusammen-
hang, in dem konkrete Individuen mit konkreten Interessen aufeinanderstoßen. 
Dies bedeutet nicht unbedingt, daß Regeln nicht von einer interessenunabhän-
gigen Instanz, einer Instanz "jenseits" der Politik, gesetzt werden können; es 
bedeutet aber, daß eine solche Instanz nicht ohne jede Rücksicht auf Interessen 
verfahren kann, wenn sie ihre Rolle auf Dauer behalten wi11 29

• Wenn Gerechtig-
keit von Regeln auch eine Angelegenheit des Konsenses ist und wenn der Staat 
nun einmal der Ort ist, an dem Regeln gemacht werden und ihre Befolgung 
nötigenfalls gewaltsam erzwungen wird, dann liegt es nahe, den Staat auch mit 
der Herstellung von Konsens zu betrauen. Es liegt nicht nahe, den Staat aus 
allem heraushalten zu wollen, den Wettbewerb ganz sich selbst zu überlassen 
und nur allgemeine Regeln vorzugeben, womöglich ohne Rücksicht auf die 
konkret im Wettstreit oder Konflikt liegenden Interessen. Die Ausweitung der 
Staatstätigkeit ist sicherlich teilweise ein Produkt des Wettbewerbs um Stim-
men, also ,,künstlich" erzeugt, aber eben nur teilweise - sie ist auch Folge einer 

29 Instruktiv hierfür dürfte die Geschichte des obersten Gerichtshofes der 
Vereinigten Staaten von Amerika, insbesondere im Gefolge der Weltwirtschafts-
krise, sein. In der Schilderung v. Hayeks (vgl. (1971), pp. 242 f.) kommt dies 
sehr wohl zum Ausdruck, ohne daß Konsequenzen gezogen werden: Im Zu-
sammenhang mit Präsident Roosevelts "Court Packing Bill" heißt es: "Doch 
die Wiederwahl des Präsidenten im Jahre 1936 mit einer nie dagewesenen Mehr-
heit, die seine Position genügend stärkte, daß er dies versuchen konnte, scheint 
den Supreme Court auch überzeugt zu haben, daß das Programm des Präsiden-
ten weithin Zustimmung hatte. Als sich der Supreme Court daraufhin von sei-
ner extremeren Position zurückzog ... verlor der Präsident seine stärksten 
Argumente. Schließlich stieß seine Maßnahme im Senat, in dem seine Partei 
die überwältigende Mehrheit hatte, auf völlige Ablehnung und sein Ansehen 
erlitt einen schweren Schlag, gerade als er den Höhepunkt seiner Popularität 
erreicht hatte." (p. 243). Man beachte, wie hier die wirklich brisante Informa-
tion (die Aufgabe einer Rechtsposition aus politischen Gründen) zugunsten 
des Nebensächlichen (dem Mißerfolg des Präsidenten nach dem Einlenken des 
Gerichtshofes) heruntergespielt wird. 
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anderen Problemlage als es die Theorie des ,Jdealen" Wettbewerbs vorsalt. Hi~r 
vorzuschlagen, der Staat möge den idealen Wettbewerb eben erzwingen, um 
sich ,,zurückziehen" zu können, ist nicht nur ein Verstoß gegen die Argumen-
tationsweise einer individualistischen Theorie, wie schon gezeigt wurde. Es 
führt in der Praxis zu handfesten Auseinandersetzungen, die die wohlstands-
fördernde Wirkung des Wettbewerbs zur Illusion machen, wenn sie nicht die 
Institutionen selbst in Gefaltr bringen 30

• 

Wenn staatliche Abstinenz, gekoppelt mit Erzwingung eines modellgemäßen 
Wettbewerbs, also kein gangbarer Weg ist, dann liegen Konsequenzen sowohl 
im Bereich der ,,Politik", verstanden als Austragung von Interessengegensätzen 
im Rahmen vorgegebener Regeln, als auch flir die Regelsetzung selbst nalte, die 
ande~~ sind als es der libertäre Entwurf verlangt: 

In der A~na der Austragung von Interessengegensätzen bleibt der Staat 
dauerhaft beschäftigt, nicht nur als Ort hoheitlicher Intervention, sondern auch 
als Partner in einem Prozeß ständiger Schaffung eines ständig gefährdeten 
Gleichgewichts. Er ist ständig anwesend nicht nur als sozialpolitisch und kon-
junkturpolitisch verteilender, umverteileoder und stabilisierender Interven-
tionsstaat, sondern auch als vermittelnder, ein günstiges Klima schaffender, 
angemessene Verhältnisse ,,herbeiredender" Makler. Auf diese Weise hilft er, 
eine Orientierung auf das Ganze zu erhalten, die im Kontext des Wettbewerbs 
immer von Erosion bedroht ist. Er stiftet den Frieden teils durch Argument, 
teils dllrch Bestechung 31

• 

In der Arena der Regelsetzung herrscht eine ältnliche AngewiesenheU der 
Politik auf ,,guten Willen". Es ist nicht unplausibel, zu ve)111uten, daß Regeln 
vor allem dann als fair gelten, wenn diejenigen, die ihnen unterworfen sind, 
auch an der Setzung dieser Regeln beteiligt sind; daß gerade dann am ehesten 
die Aussicht besteht, daß die Einhaltung der Regeln auch ohne schweren Kon-
flikt erzwungen werden kann. Gerade die institutionelle Trennung der Regel-
setzung vom interessenorientierten Bereich politischer Entscheidung, die 
v. Hayek flir die beste institutionelle Garantie freiheitlichen Zusammenlebens 
erklärt, kann dann eine freiheitliche Verfassung gefährden: Sie erscheint den 
ihr Unterworfenen als etwas Fremdes, Auferlegtes. In einem viel weiter rei-
chenden Sinne als es v. Hayeks Bemerkungen hierzu andeuten, sind individu-
elle und politische Freiheit miteinander verzaltnt: Die Demokratie ist nicht 
nur ganz allgemein eine gute Basis flir die Sicherung freiheitlicher Rechtsregeln 

30 Vgl. nur das in Anm. 29 erwähnte Beispiel. 
31 Vgl. hier aus der überaus umfangreichen Literatur zu diesem Thema nur 

einige Publikationen, die eine solche Interpretation der Realität besonders 
deutlich ausführen: Lindbiom (1977); die Aufsatzsammlung von Lindberg 
(1975), hier besonders Alford (1975) und Lowi (1975); Scharpf (1977); 
Scharpf (1978); Lehner (1979); auch: Alemann I Heinze (1979) und Schmit-
ter I Lehmbruch (1979). 
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- vielmehr gilt konkret: Die Setzung freiheitlicher Regeln in einem demokra-
tischen Prozeß dürfte die Verbindlichkeit dieser Regeln besonders nachhaltig 
sichern. Das hat nichts mit schrankenloser Volkssouveränität im von v. Hayek 
kritisierten Sinne zu tun. Es geht nicht um Dernokratisierung der Individual-
sphäre, sondern darum, daß eine geschützte Individualsphäre um so untastbarer 
sein dürfte, je mehr es sich dabei um eine selbstauferlegte, nicht von neutraler 
Instanz verfügte, Verpflichtung handelt. Individuelle Freiheit ist um so siche-
rer, je eher sie Produkt der Ausübung politischer Freiheit ist 32

• 

Wenn diese Überlegungen zutreffen, werden alle realen Ordnungen Kompro-
misse darstellen, denen die formale Stringenz des v. Hayekschen Vorschlags 
fehlt. Weder wird eine saubere Trennung der Gewalten in seinem Sinne lebens-
fahig sein noch ein idealer Wettbewerb. Lebensfähig sind allein die Kompro-
mißlösungen, in denen ein ständig gefährdeter und ständig aktiv herzustellen-
der Ausgleich konfligierender Interessen unvermeidlich ist. Die auf den ersten 
Blick einleuchtende Alternative ,Jreier Wettbewerb (und vornehmlich ordnen-
der, kaum intervenierender Staat) oder allmächtiger Staat (und Erstickung des 
Wettbewerbs)" existiert nicht in der Realität; die existierende Alternative lau-
tet eher: ,,freier Wettbewerb (und ,viel' Staat~ sei es ,Wunden heilender' oder 
,Unzufriedenheit unterdrückender' Staat) oder durch Regeln beschränkter 
Wettbewerb (und zurückhaltend intervenierender Staat)". 

Wenn dies die tatsächlich sich bietende Alternative ist (sofern man nicht den 
Wettbewerb überhaupt aufgeben will), dann muß eine liberale Theorie ihre 
Überlegungen an dieser Alternative ansetzen: 

8.4. Aufgaben einer liberalen Theorie 

Liberale Kriterien legen es nahe, unter den realisierbaren Ordnungen der 
Gesellschaft diejenigen anzustreben, in der hoheitliche Mittel des Staates in 
möglichst geringem Umfange flir Interventionen, also gezielte Einz~lmaßnah· 
men, verwendet werden. Gesucht sind somit Spielregeln, die den Wettbewerb 
in einer Weise ordnen, daß der Staat die Möglichkeit hat, zurückhaltend zu 
intervenieren. Gerade wenn man sich nicht in steriler Weise an einer Alterna-
tive festklammert, die so überhaupt nicht existiert, bietet sich Anlaß zu ord· 
nungspolitischen Überlegungen. Unter dem Maßstab individueller Freiheit 
bleibt nicht nur die Verträglichkeit unterschiedlicher Entscheidungsregeln ein 
Problem 33

, sondern es entsteht erst das Problem, welche Ordnung freiheitlich 

32 Auch hier finden sich Berührungspunkte zu der Hirschmanschen These, 
daß "Abwanderung" und "Widerspruch" nicht völlig unterschiedliche Ebenen 
("individuelle" und "politische" Freiheit), sondern zwei Möglichkeiten, eine 
Frage zu beantworten, sind. Vgl. Hirschman ( 1974), bes. Kap. 9. 

33 Vgl. oben, Abschnitt 6.3.1. 
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ist, wenn nicht mehr als selbstverständlich gelten kann, daß ,,minimale" Regeln 
schon alles Notwendige besorgen werden. Eine freiheitliche Position kann hier 
viel zu einer Diskussion beitragen, die allzu oft allein unter dem Gesichtspunkt 
der Steuerbarkeil eines Systems oder Gesichtspunkten des politisch jeweils 
"Erwünschten" geführt wird 34

• 

Wenn völlige Zurückhaltung des Staates nicht möglich ist, dann sind unter 
liberalen Maßstäben solche allgerneinen Regeln gesucht, die dem Staat größt-
mögliche Zurückhaltung erlauben. Das Problern weist Züge eines "second-best-
Problerns" auf,.die eine "Gegengift-Strategie" 35 nahelegen: Wenn die Realität 
nicht so ist, wie man sie sich wünscht, und wenn sie auch nicht so eingerichtet 
werden kann, dann kann es die Problerne vergrößern, wenn man im Bereich 
dessen, was man tun kann, so handelt, als sei ansonsten alles in Ordnung. Es 
kann vielmehr angebracht sein, auf einen "Verstoß gegen die Ideale" selbst mit 
einem solchen Verstoß zu reagieren, um im Zusammenwirken der "Verstöße" 
das Bestmögliche zu realisieren. Was kann das konkret heißen? 

Kein Anlaß besteht, den Schutz der Individuen vor dem Staat, die Rechts-
staatlichkeit in Frage zu stellen. Die Schlacht um den Anspruch des Staates an 
das Individuum ist, im Grundsatz wenigstens, entschieden. Nachzudenken ist 
vielmehr über die Gestaltung der Beziehungen der Bürger untereinander 36 , 

denn hier entstehen all die "Nachschußpflichten" des Staates, die ihn immer 
weiter ausgreifen lassen. Will man dem Staat die Möglichkeit geben, in seiner 
Intervention zurückhaltender zu werden 37, so muß dementsprechend das Privat-
recht zum Gegenstand der Aufmerksamkeit werden. Keine Fortgestaltung des 
Privatrechts wird den Staat ganz von "Korrekturaufgaben" entlasten; denkbar 
ist jedoch, daß er sich bei geeigneter Gestaltung des Privatrechts selbst feste 
Grenzen solcher Interventionen auferlegen kann 38 • 

34 Vgl. etwa Riese (1974), wo mit solchen Überlegungen Ordnungsfragen 
für insgesamt unerheblich erklärt werden. Vgl. p. 309, wo in seiner Kritik an 
Tuchtfeld, zu der hier ansonsten nicht Stellung zu nehmen ist, der Satz fällt: 
"Die wirtschaftspolitischen Instrumente werden in ihrer Wirkung auf das 
System, also auf die Wirtschaftsordnung, beurteilt, nicht aber daraufhin, ob 
sie geeignet sind, bestimmte Ziele zu verwirklichen." Das eine sollte, so scheint 
mir, das andere nicht ausschließen müssen. 

35 Vgl. Blum (1977). Zu second-best-Ansätzen und der Kritik an solchen 
Ansätzen vgl. oben, Anm. 40 zu Kap. 5. 

36 Vgl. explizit in dieser Richtung Schmidt (1976); vgl. aber auch etwa 
Maier (1966), Hesse (1961) und (1962), Böckenförde (1976 d) und die ande-
ren Abhandlungen in Böckenförde (1976) - so unterschiedlich die jeweiligen 
Argumente ansonsten angelegt sind, zu diesem Punkte lassen sich Gemeinsam-
keiten feststellen. 

37 Wie es unter dem Stichwort "Entstaatlichung" ein zunehmend sichtba-
res Thema auch wissenschaftlicher Untersuchung wird. Vgl. Hanusch (1978), 
auch Dettling ( 1980). 

38 Vgl. in dieser Richtung Mestmäcker (1978), Küb1er (1975), Leisner 
( 1960), Rebe ( 1978), auch Renner ( 1929). 
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Gestaltungen des Vertragsrechts im weitesten Sinne, also der Regeln, die die 
Beziehungen zwischen Privatpersonen in ihren Spielräumen beschränken, wie 
etwa das Arbeitsrecht oder Mitbestimmungsregelungen 39

, sind .dann nicht nur 
unter dem schon erwähnten Gesichtspunkt der Berücksichtigung von Ungleich-
heiten zu betrachten, sondern auch 11nter dem Gesichtspunkt der Entlastung 
des Staates von Eingriffsnotwendigkeiten. 

Ebenso sind Beschränkungen der Handlungsspielräume, die mit Eigentum 
verbunden sind40

, nicht nur deshalb für eine liberale Position wichtig, weil sie 
Spielräume in der konkreten Wirklichkeit vergrößern können, sondern wieder-
um auch deshalb, weil sie geeignet sein können, Entwiclaungen zu verhindern, 
auf die durch öffentlichen Eingriff reagiert werden müßte. Eine vom Gesetz-
geber unter diesem Aspekt genutzte Sozialpflichtigkeitsklausel in der Bigen-
turnsverfassung müßte kein "kollektivistisches" Element in eine ansonsten indi-
vidualistische Ordnung einflihren, sondern könnte gerade dazu dienen, öffent-
liche Eingriffe zu begrenzen. 

Es kann nicht Gegenstand dieser Arbeit sein, das durch solche Ausgestaltun-
gen allgemeiner Regeln zu ermöglichende ,,neo-laissez-faire" 41 genauer zu be-
schreiben. Worum es geht, ist vielmehr das Argument, daß solche "Beschrän-
kungen" von Spielräumen nicht nur nicht als Zerstörung liberaler Errungen-
schaften angesehen werden sollten, sondern daß gerade liberale Maßstäbe die 
Suche nach ,)iberalen" Beschränkungen individueller Spielräume nahelegen 42

• 

Wenn es Kennzeichen einer liberalen Theorie sein sollte, strikt auf der reinen 
Lösung zu beharren, dann wird eine solche Theorie nicht nur in ihrem Ord-
nungsvorschlag, sondern auch in ihren Maßstäben an den Rand der gesell-
schaftspolitischen Auseinandersetzung geraten. Diejenigen, die politische Ent-
scheidungen zu fallen haben, werden - vielleicht mit schlechtem Gewissen -
weiter und zunehmend intervenieren. Die von politischen Entscheidungen 
Betroffenen werden weiterhin ihre Ansprüche stellen, soweit sie dazu stark 
genug sind. Diejenigen Interessen, die auf diesem Wege dauerhaft unberück-
sichtigt bleiben 43

, werden sich in der Suche nach Alternativen niederschlagen, 

39 Vgl. hier neben den Genannten: Ott (1979), Teubner (1978), Gärtner I 
Luder (1979). 

40 Vgl. vor allem Suhr (1976); für grundsätzliche Überlegungen vgl. etwa 
Adler-Karlsson (1973). 

41 Zum Terminus vgl. Lowi (197 5); in eine ähnliche Richtung vgl. Dahren-
dorf (1975). 

42 Damit nähert man sich, wenn auch über stellenweise unterschiedliche 
Überlegungen, den institutionellen Folgerungen einer "ordoliberalen" Position 
an. Hierauf soll in diesem Zusammenhang nicht weiter eingegangen werden. 
Für die Abgrenzung des Selbstverständnisses dieser Position von dem, was dort 
bisweilen "Paläoliberalismus" genannt wird, vgl. nur Rüstow ( 1963), bes. 
p. 295. 

43 Das können bestimmte Interessen aller Individuen sein ("Konsumenten-
interessen") oder auch alle Interessen bestimmter Gruppen von Individuen (vor 
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in denen individuelle Freiheit überhaupt kein Kriterium mehr darstellt oder 
in denen sie als Angelegenheit ausgesonderter Teilgesellschaften realisiert 
wird 44 • Ob eine solche Situation stabil oder instabil ist, läßt sich kaum aJlge-
mein vorhersagen. Mit einiger Sicherheit jedoch werden liberale tlberlegungen 
wenig zu ihrer Stabilität beitragen. 

Betrachtet man die Ergebnisse dieses und des vorangegangenen Kapitels im 
Zusammenhang, so zeigt sich, daß liberale Kriterien nicht nur die Suche nach 
anderen als den üblicherweise propagierten freiheitlichen Verfassungsentwürfen 
erlauben - das war Gegenstand des siebten Kapitels -, sondern daß darüber • hinaus die Realität, von der auch liberale Theorien handeln, eine solche Suche 
nahelegt - das ist Ergebnis dieses Kapitels. 

allem derjenigen, die eine für die Produktion eher periphere Position einneh· 
men). 

44 Vgl. etwa die Vorstellungen über "kleine Netze" bei Zellentin (1979); 
so einleuchtend die Vorstellung derartiger kleiner, solidarischer Gruppen auch 
sein mag - zu glauben, die "Größe" selbst sei bereits der Sündenfall, stellt eine 
Problemverkürzung dar: Gerade eine Gesellschaft, die stark dezentralisiert ist, 
braucht eine gemeinsame Rechtsordnung, die auch durchsetzbar ist. Wo eine 
solche nicht existiert, kann die Erschwerung der "Abwanderung" den Druck 
auf das Individuum gerade in kleinen Gemeinschaften ungleich härter machen 
als in "anonymen" Großgesellschaften; die Rechtsordnung wird auch die Rah· 
menbedingungen sozialpolitischer Tätigkeit festlegen müssen - sonst besteht 
immer die Gefahr, daß bestimmte Gruppen sich ihrer schwächeren Mitglieder 
dadurch entledigen, daß sie sich für diese unattraktiv machen, sie zur Abwan· 
derung in "solidarischere" Gruppen zwingen und so dort eine Überlastung her· 
beiführen, die dann wieder als Beweis für die Unsinnigkeit von Sozialpolitik 
verwandt werden kann. Instruktiv sind hier die Auswirkungen des Föderalis-
mus in den USA, in denen Staaten "ohne" Sozialpolitik kaum soziale Probleme 
haben, während solche "mit" Sozialpolitik ständig vom Bankrott bedroht sind 
- auch eine Folge der Wanderungsbewegungen, die durch unterschiedlich ge-
staltete Sozialpolitik ausgelöst werden. 



Teil IV 

Schlußbemerkungen 

Der Maßstab, den individualistische Theorien an die Verfassung, das Regel-
werk einer Gesellschaft, anlegen, ist das Ausmaß an individueller Freiheit, das 
die Regeln sichern. Individuelle Freiheit wird verstanden als die Möglichkeit 
eines Individuums, seinen eigenen Weg zu gehen, das aus sich selbst zu machen, 
was ihm selbst arn besten erscheint, nicht das, was andere Personen oder In-
stanzen daflir halten. Die Auseinandersetzung mit individualistischen Ordnungs-
theorien, die in dieser Arbeit stattfand, zielt an keiner Stelle auf diesen Maß-
stab. Vielmehr verwendet die Kritik selbst das Kriterium individueller Freiheit 
in genau derselben Fassung wie die kritisierten Theorien. Was immer an Kritik 
oder Skepsis geäußert wird, bezieht sich auf die anderen Elemente dieser Theo-
rie, ihre Interpretation der Realität oder den von ihnen vorgeschlagenen Ent-
wurf. Soweit der Maßstab selbst ins Blickfeld rückt, verbindet sich damit nicht 
die Absicht, ihn zum Gegenstand der Auseinandersetzung zu machen, sondern 
die Frage, ob etwa Wette wie Solidarität, soziale Gerechtigkeit oder Entfaltung 
der Persönlichkeit in sd weitgehendem Konflikt mit der Sicherung individueller 
Freiheit liegen müssen wie es in den diskutierten Theorien bisweilen anklingt. 

Die Frage, der in dieser Arbeit nachgegangen wurde, galt der Leistung, die 
man individualistischen Theorien flir die Lösung von Ordnungsproblemen heute 
zutrauen kann. Die These, die in dieser Arbeit entwickelt und begründet wurde, 
lautet: Die hier untersuchten Theorien argumentieren im Rahmen freiheitlicher 
Maßstäbe konsistent, soweit sie die Einschränkung staatlicher Zugriffsmöglich-
keiten in die Privatsphäre der Gesellschaftsmitglieder flir notwendig erklären; 
sie lassen jedoch Probleme hinsichtlich des Weges offen, auf dem die Einschrän-
kung staatlicher Eingriffe realisiert werden soll. Die untersuchten Theorien 
selbst geben Hinweise darauf, daß die Einschränkung nur unter anderen als den 
von ihnen formulierten Bedingungen möglich ist. 

Das Verfahren ist durchwegs immanent. Die im positiven Teil der These ge-
nannten Hinweise auf mögliche Wege werden im Zuge der immanenten Kritik 
herausgearbeitet, jedoch nicht in einen Gegenentwurf umgemünzt. Eher stellt 
die vorliegende Untersuchung eine Vorarbeit ftir die Suche nach solchen Ent-
würfen dar. 
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Die immanente Kritik verfolgt die Frage, ob die Verfassungsentwürfe, die 
Systeme von Spielregeln, die jeweils aus dem Kriterium individueller Freiheit 
gefolgert werden, wirklich gerade die Gestalt haben müssen, die sie in den bei-
den untersuchten Theorien annehmen, und - weitergehend - ob sie diese 
Gestalt angesichts der Realität, von der sie sprechen, überhaupt haben dürfen. 
Der Zusammenhang von Kriterium, Analyse und Verfassungsentwurf mußte im 
einzelnen auf seine Stichhaltigkeit untersucht werden. Nur dann nämlich, wenn 
der Zusammenhang nicht zwingend ist, und nur dort, wo er dies nicht ist, bie-
ten sich Ansatzpunkte flir die Konfrontation der vorliegenden mit anderen 
Entwürfen, die den Anspruch erheben können, ebenfalls oder überhaupt erst 
Freiheit im Zusammenleben zu sichern. 

Schlüsselstellen der Kritik waren zum einen die logische Konsistenz der De-
duktion von Entwürfen aus Sollen (dem Kriterium) und Können (dem Ergebnis 
der Analyse), zum anderen die Beziehung der jeweils vorgetragenen Interpreta-
tion der Realität zu ihren eigenen Prämissen. Im Inhalt der Analyse und der 
gefolgerten Verfassungskonstruktion unterscheiden sich die beiden hier be-
trachteten Ordnungstheorien nicht so sehr voneinander, daß dies eine getrennte 
Untersuchung gerechtfertigt hätte. In beiden Fällen gilt die Besorgnis vornehm-

\ 

lieh dem übermächtigen Staat, der keineii'i.eb'ensbereich unangetastet läßt und 
das Feld eigenverantwortlichen Handeins der Individuen mehr und mehr ein-
schränkt, die individuelle Freiheit - oft mit den besten Absichten - erstickt. 

· In beiden Theorien gilt das, was Individuen an freiwilligen Transaktionen unter-
einander durchführen, als unproblematisch bzw. erwünscht. Es wird davon aus-
gegangen, daß mit allgemein gültigen Schutznormen alles Notwendige getan sei. 
Die Entscheidung, vor der jede Gesellschaft steht, wird dementsprechend in 
beiden Theorien als eine Entscheidung zwischen individueller Freiheit, verkör-
pert in der Sphäre freiwilliger Transaktionen zwischen Privatpersonen, und dem 
Verlust der Freiheit an den Staat gesehen. Trotz dieser weitreichenden Oberein-

i stimmung in der Substanz war aber eine &m!l!ln.te Diskus~i9n not~endig: Da 
/jeweils ganz unterschiedlich argumentiert wird, mußte die UntersucHung auch 
! unterschiedliche Akzente setzen. Es war notwendig, zu zeigen, daß keine der 

I' beiden Theorien so zwingend auf eine bestimmte Verfassung hinausläuft wie 
beansprucht. Weder vertragstheoretische Argumente noch ein Argument, das 
unmittelbar auf dem Kriterium individueller Freiheit aufbaut, determinieren 
in eindeutiget:. Weise das Aussehen einer freiheitlichen Ordnung. 

Für die vertragstheoretische Variante einer freiheitlichen Ordnungstheorie, 
vorgetragen mit dem höchsten Anspruch, ergab die Untersuchung Schwierig-
keiten bereits im Vorfeld dessen, was hier zu diskutieren ist: Der Versuch, liber-
täre Kriterien gewissermaßen im Objektbereich der Theorie zu verankern und 
sie auf diese Weise unangreifbar zu machen, liefert die Kriterien, wie die ge-
nauere Betrachtung ergab, an den Objektbereich aus. Eine Ausgangslage, ein 

/Naturzustand, flir den keinerlei vorgesellschaftliche Rechte, keinerlei Beschrän-
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kungen individueller Information oder Präferenzen unterstellt wurden, ist , 
nicht einmal imstande, das, was völlig unstrittig sein sollte, nämlich Rechts· 
gleichheit und die Bindung des Staates an das Recht, zu sichern. Schon hier 
mußten bestimmte, nur moralisch begründet vorstellbare Selbstbeschränkungen 
der Individuen eingeführt werden in Form einer Annahme "Achtung vor dem 
anderen im Natunustand und im Vertragsabschluß". Bereits damit war der 
Anspruch der Buchananschen Argumentation, "voraussetzungslos", ja "wert· 
frei" zu sein, erschüttert. Es zeigte sich im Laufe der weiteren Untersuchungen, 
daß den Individuen überdies exogene Präferenzen und eine bestimmte Form 
des Zweck-Mittel-Denkens unterstellt werden müssen. Selbst mit diesen -wie· I 
derum nur als Urteile des Betrachters konstruierbaren - ,,Zusatzannahmen" 
resultierte nicht mehr als die Forderung nach einem Rechtsstaat; offen blieb, 
ob der Privatbereich, wie behauptet, marktwirtschaftlich verfaßt sein würde. 
Letzteres war nur unter weiteren Annahmen über die individuellen Risikonei· 
gungen deduzierbar. Unter keiner faktisch oder ethisch plausiblen "Annahme" 
schließlich konnte begründet werden, daß die Verfassung einen freien Tausch 
mit minimalem Staat kombinieren würde. Das für den weiteren Gedankengang; 
wichtige negative Ergebnis dieser Untersuchung bestand in der Rehabilitierung I 
von Entwürfen, die ihre Maßstäbe an den Anfang aller Überlegungen stellen, j 
in Buchanans Sichtweise also als "überindividualistisch" zu bezeichnen wären .. ' 
Auf der Grundlage eines vorab eingebrachten Kriteriums ,Jndividuelle Frei·: 
heit" zu argumentieren, stellt keine reduzierte, sondern die einzige plausibef' 
durchführbare individualistische Argumentation dar. Das positive Ergebnis der' 
Untersuchung bestand in einer flir alle weiteren Überlegungen fruchtbaren FasJ 
sung des Konzepts der Handlungslogik von Regeln. 

Die Auseinandersetzung mit der liberalen Theorie, die sich dementsprechend/ 
anschloß, erbrachte zunächst und eher selbstverständlich das Er.gebnis, daß. 
ind~viduelle Freiheit nur dann gesichert werden kann, wenn nicht jede Ent· 
scheidung unter dem Gesichtspunkt des politisch Erwünschten, des Opportu· \ 
nen oder des demokratisch Legitimierten gefällt werden kann. Dieser Hinweis, .· 
im Rahmen einer freiheitlichen Theorie selbstverständlich, dürfte in der poli- . 
tischen Realität nicht unter allen Umständen überflüssig sein. Jenseits dieser {f 
grundsätzlichen Festlegung jedoch ergaben sich Schwierigkeiten. Schon die . 
strikt immanente Diskussion - die Diskussion also, die sowohl Kriterium als f 
auch Interpretation der Realität akzeptierte - zeigte, daß die institutionellen. 
Folgerungen aus dem Maßstab individueller Freiheit nicht zwingend sind. Die·: 
ser Maßstab verlangt, daß Beschränkungen individueller Handlungsspielräume i 
nur durch allgemeine Regeln erfolgen. Wie diese Grenzziehungen aussehen 
müssen, läßt der Maßstab zunächst einmal offen. Interpretiert man ihn zusätz· 
lieh so, daß die Grenzziehungen den Individuen maximale noch vereinbar 
Handlungsspielräume belassen sollen, so scheint es keineswegs zwingend, d 
eine abstrakte Ordnung mit minimalen Restriktionen verlangt ist. Es kan 
vielmehr vermutet werden, daß die Spielräume in der spontanen Ordnung, a 
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die es ja ankommt, kleiner als notwendig sind, wenn die abstrakte Ordnung 
minimale Restriktionen enthält. Fazit dieses Teils der Untersuchung war, daß 
der Entwurf v. Hayeks wohl eher "Fortschritt" als "Freiheit" zum Maßstab 
der Beurteilung von V-erfassungen macht. Konnte es somit schon hier nicht 
mehr als selbstverständlich gelten, daß eine freiheitliche Theorie im Recht ist, 
wenn sie die Suche nach Regeln, die "soziale Gerechtigkeit" oder "individu· 
elle Entfaltung" fördern, für romantisch, für verdeckt oder offen totalitär oder 
für eine Folge von Mißverständnissen erklärt, so verstärkte sich dieser Eindruck 
bei genauerer Betrachtung der Realität, auf die der Ordnungsentwurf zielt. Es 
zeigte sich, daß die Bedrohungen einer Verfassung freien Privateigentums und 
unbeschränkten Vertragsrechts nur um einen hohen Preis als Erscheinungen 
gedeutet werden können, für die die vorgeschlagenen Institutionen nicht ver· 
antwortlich zu machen sind, daß es der Logik der Theorie viel eher entspricht, 
die Bedrohungen als endogene Phänomene, als induziert durch die propagierte 
Verfassung anzusehen. Die Logik einer individualistischen Ordnungstheorie 
legt es in einem solchen Falle nahe, nicht die Individuen, sondern die Institu· 
tionen zu verändern. Eine andere rechtliche Verfassung des Privatbereichs als 
die von v. Hayek vorgeschlagene könnte somit nach freiheitlichen Maßstäben 
nicht nur zulässig, sondern sogar notwendig sein. 

Wenn die im Laufe der Überlegungen aufgestellten Behauptungen, die hier 
zusammengefaßt wurden, stichhaltig sind, dann besteht der Beitrag individua-
listischer Ordnungstheorien zur Lösung gegenwärtiger und vor allem wohl 
kommender Probleme zum einen in der Bereitstellung von Maßstäben, an 
denen Institutionen zu messen sind, und in gewissen Folgerungen für die Rolle 
des Staates in einer freien Gesellschaft. Zum anderen - hinsichtlich der Ord-
nung des Privatbereichs bzw. der Beziehungen unter Individuen - besteht der 
Beitrag solcher Theorien vornehmlich in der Bereitstellung eines Instrumenta-
riums zur Analyse der Auswirkungen von Regeln, nicht jedoch in einem reali-
sierbaren Entwurf, der solche Regeln schon enthält. 

Die gegenwärtigen und die kommenden Schwierigkeiten, denen sich demo-
kratische Industriegesellschaften gegenübersehen, sind wohl gerade unter libe-
ralen Zielsetzungen anders anzugehen, als es in den hier diskutierten Theorien 
vorgeschlagen wird. Man muß den Begriff individueller Freiheit nicht um Kon-
zepte wie Chancengleichheit oder Verteilungsgerechtigkeit "anreichern", um 
dies zu können. Es gibt genügend Anzeichen dafür, daß Wirtschaftswachstum 
eine problematische Größe bleiben wird. Nicht nur die Möglichkeiten, es zu 
sichern, sind begrenzt; es ist für ganze Gruppen der Gesellschaft als Ziel frag-
würdig geworden. Die Verteilungsprobleme, die eingeschränktes Wachstum mit 
sich bringt, werden kaum kleiner werden. Hat man keine andere Antwort auf 
Unbehagen am Wettbewerb oder seinen Konsequenzen, als dieses Unbehagen 
entweder "unfreiheitlich" - sofern es auf den Mechanismus selbst zielt- oder 
,,irrational", ,,maschinenstürmerisch", "rückschrittlich" - sofern es auf be· 
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stimmte Folgen des Wettbewerbs zielt - zu nennen, so wird man mit einiger 
Sicherheit früher oder später genau diese Formen des Unbehagens erhalten. Es 
ist wenig hilfreich, auf der einen Seite - gewissermaßen in Feuilleton -'die 
Zerstörung menschlicher Werte, den Materialismus, den Raubbau an der Um· 
weit zu beklagen und auf der anderen Seite - gewissermaßen im Wirtschafts· 
teil - darauf zu beharren, daß es nur so und nicht anders gehen könne. Gerade 
dann, wenn es Indizien daflir gibt, daß Änderungen anstehen, sollte es Raum 
geben, ohen Hysterie dariiber nachzudenken, wie solche Änderungen ins Werk 
gesetzt werden können. Für individualistische Theorien sollte es naheliegen, 
sich über Institutionen Gedanken zu machen, die es dem Staat ermöglichen, 
sich nicht um alles und jedes zu kümmern. 

Die Suche nach solchen Institutionen muß gerade nicht der Sehnsucht naCh 
einer heilen Welt entspringen, die für realistisch denkende und verantwortlich 
handelnde Politiker jenseits des Erwägenswerten liegt. Man könnte im Gegen· 
zug mit weniger Beweisnot argumentieren, daß das Beharren auf einem mög· 
liehst durch keine rechtlichen Schranken behinderten Wettbewerb verbunden 
mit einem auch ansonsten Zurliekhaltung übenden Staat Züge utopischen Den· 
kens aufweist. 

Wenn eine liberale Theorie das Können als Bedingung des Sollens ernst 
nimmt, dann kann sie nicht nur zur Suche nach bisher nicht formulierten und 
realisierten Vorkehrungen beitragen, sondern auch zur Beurteilung der bereits 
überall existierenden rechtlichen Oberformungen des Wettbewerbs: Nicht alle 
dieser Oberformungen dürften unter Freiheitsgesichtspunkten unproblematisch 
sein - aber noch weniger dürfte es der Fall sein, daß sie unter Freiheitsgesichts· 
punkten allesamt verwerflich sind. 
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